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Kurze Nachricht / 
von 

wahrer Beschaffenheit der Landgüter 

in Ehst- Tiefland und auf Oesell. 

I. 

aß Liefland ums Jahr Christi iizZ.zuerff 
recht entdecket, nachgehends von Bischö-
ftn und .veerineistern bezwungen und 
zum christl. Glauben gebracht worden, ist 
auS der Historie bekant. Ehstland aber 

haben schon zuvor die Könige von Dännemark eingrabt, 
wie aus alten Urkunden insonderheit des Königs Erici 
Fundations-ssrttf de An. 109 z. eines Klosters St. Mi­
chaelis, welches heut zu Tage ein Stück der Stadt Re-
valist, erhellet. 

A 2. Die« 
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2) Diese unterschiedene und gar nicht von einan­
der dependitmbe Herrschaften gaben ihren Unterthanen 
und Mitgehülffen des Krieges, in jedem Theil, so fie be-
zwnngen, gewisse Güter zur Belohnung der Tapferkeit 
und des Wohlverhaltens, ohne daß die eine Obrigkeit 
an den Freyheiten und Verlehnungs Arten der andern 
gebunden war. 

fuim trü z) Zwar Mahnt Ehstland die erste schriftliche Ein-
>in»S«-richtung der Lednrechte vom Könige Waldemare u. umS 

«,?d°WW^Jahr i2i 5, welche hauptsächlich darinnen bestand, daß 
6tmaron.sin.bie Succeßion nur auf das männliche Geschlecht Nieder-
>i>,̂ i>Ehst- steiaender Linie sich erstrecken und so lange Brüder un-

getheilet wären, einer auf den andern erben solle, wenn 
aber Brüder theilten, hörte die Saamende-Hand auf: 
so daß, im Fall keine dergl. männliche Erben mehr ver-
Hanben wären, ein Lehn-Gut ohne bes Lehn-Herrn 
Consens nicht verkaufet werden körne, sondern ?» aper-
•uram feudi im die Obrigkeit verfallen müste. 

• . Es handelt aber obgedachtes Privilegium ebeufalS 
Ivott Erb-Gütern, wie bie mögen einem zufallen unb 
'abaiienim werben, so baß baraus gar nicht behauptet 
werben kann; ber König Walbemarus habe alle Güter 

<Kö»iz SrichS in EhstlONb zu feuda mafculina gemacht. Vielmehr, 
wirb bem zuwieder in König Erichs Privilegium d- Anj 

i*M bemnM. 1252. von dem erblichen Rechte, so in gemeiner Sprache! 
iodn Ländlich, das Land «Recht genannt, unb also diesem Lehn-Rechte! 

entgegen gesetzet wirb, Meldung gethan. Daneben auch 
'"'" viele Urkunden, insonderheit die Ceßion von Ehstland 

an den Ritter-Orden ausdrücklich beweisen, daß ausser 
Leyn-Güter auch rechte Aiiodia daselbst gefunden worden. 

4) Lieflanb aber hatte damals unterfchtebene O-
brigketten, einen Heermeister teutschen Orbens, ben 

Erz-
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Erz-Bischof zu Riga, die Bischöfe der Stifte Dörpt, 
Oesel und Pilten in Curland, samt nachgehends einen 
in Reval. Ein jeder südrete eine abgesonderte eigene 
Jurisdiction über die einhabende Gebiete und Länder, 
und begnadigte mit Verlehnungen und Gütern diejeni­
ge von Adel, so ihnen das Land einzunehmen oder auch 
wieder den Anfall der Feinde zu vertheidigen, treuen 
Beystand leisteten. Die älteste Vetlehnungs-Briefe 
lauten gemeiniglich dergestalt: 

DPt'v gönnen/gerven und verlehnen dem Ehrbah- Frm"'*r 

ren undjLyrenvesten N.N. und allen seinen rech-
ten waren JtiEtfroro/ i'it Kraft dieses Brefwesft». 
den <5>of N. N. met aller bey to behörigen nichts 
nicht bnten bescheyden/ fortan to hevden/ to 
gebrucken/ to genetcn und to bedolden sey und 
fredsamlich na Lepn-G»tY-R«cht« too ewigen 
tyden. 

Nun frägts sich denn, worin die alte Lehu-Guts-Rechte 
bestanden, und was Natur und Eigenschaft dieselbe ei-
gentlich mögen gehabt haben! Weil inLiefland keine be -̂Jj 
schriebene Rechte vor die Zeiten des Etzbischofs Sylve-A» ,4'? 
jtri An. 1457. gewesen; als kann weder aus special tntofianbM. 
Urkunden noch andere Briesschaften diese Frage mit um 
«iedersprechl. Beweiß beantwortet werden. Will man 
aber aus dem nachgefolgten Verbesserungen einige Muty«, 
masiungm schliessen, auf das Recht, so vorhergegangen 
fet)n kann, so ist warscheinlich, daß die älteste Leyn-Ä^N'i' 
Güter nicht ungleich denen, so in Ehstland, nur ausist »ngi 14 
die männliche Erven gefallen, doch mit dem Unterscheid, »->>-,> s° nur 
daß wenn eine« verstorbenen Lehn-Mannes Söhne dieU."'' 
Güter unter sich getheilet, die «aamende-Hand oderi«, 

A 2 das 

l 



4 fif ) o ( # 
6««m<nte. das Recht unter die Brüder zu erben, 10 Jahr gewäh-

l'et, nach Verfliessung solcher Zeit aber und da der abge-
«nttrdmBrb theilter Besitzer der Lehn-Güter ohne männliche Erben 
»er«. mit Tode abgegangen, sie nicht weiter geerbet werden 

tönten, sondern dem Lehn-Herren wieder zufallen 
müssen. 

5) Diese Saamende-Hand oder bcneficium COQ-
«or gcroiiTt iuncta! manus erhielte nachgehends, doch nur vor gewisse 
Personen »cr- Personen und durch speciale Begnadigung eine doppelte 
»essert. Verbesserung. Die erste U?ar/ wann, ohngeachter al-
tnn?(r6t|se' ler brüderl. Erbtheilung die Güter auf alle männliche 

Erben und collaterales in infinitum verlehnet wurden, 
wie die Worte in denen Investitur-Briefen lauten: ut 
in fucccdendo nulia eis queat nocere bonorum di\ ifio Sc 
perditio» & si de stipite uno mortui sint omnes tunc fuc-
cedant agnati ex stipite altero» Dtt titlbtC Art der ge-

iatifilVr"" samten simultane® invetiiturse, war, wenn ge­
wisse Familien mit Genchmhalrung der Obrigkeit, sich 
verbunden, daß im Fall alle männliche Erben der einen 
erloschen würden, die andere Familie der ausgegange-

....... nen Mann - Lehns - Güter erben sollte. Wie eine solche 
WV'Saamende-Hand An. 1411. zuerst dem Geschlecht« 
IM« e- mofm Ctefenbflttftn auf dem Coociiio zu Costnitz von dem du* 
ft maligen Erz-Bischof Wallesade ertheilet seyn soll, dem 
«habt. hernach die Familien der Ungern/ Üxkulln und Rosen 

mit einverleibet worden. 
«esamt.H-iid Es ist aber von der Saamenden-Hand oder gesaiw 
K"f

cf ten Hand zu merken, daß selbe in Ehstland gleich ausge-
das Hattisch- höret hat, wie das Harrische und Wiersche Recht daselbst 
mid Wierfchl eingeführet worden. In Liefland aber hat dieselbe nach 
öS« der andern Gnade noch gewehret und viele Zwistigkeiten 

verursachet» Dahero die von der Gnade sich wieder die 
gesam-
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gesamte Hand An. 152z. vereiniget, damit nicht durch 
Heyrathen die Güter von den Familien ab-in die gesam-
re Hand gezogen würden. 

. Endlich hat König Sigismundus Augustus die ge- ewae. Am 
samte Hand auf Fremd und Freunde erweitert und die-Ä"f,U.U 
seS Recht in eine vollkommene ^»oljisiirKt verwandelt, wdie 
Daran an seinem Orte weitere Erwehnung geschehen '̂wn""" 
soll. Mt-

6) Im Jahr 1Z47. verkauffte der König in Dtm 
nemarr Waldemarns »>. an den Hochmeister des teut-
fchen Ordens Hinrich Düssemer die Stadt Reval, Nar-
va und Wesenberg mir denen zugelegenen Landschaften, 
vor Qoooo Mark feines lötiges Silbers. Da nun die 
Hochmeister in Preussen Ehstland an sich gebracht, und 
daselbst die ordentliche Obrigkeit waren, hat An. <0„ 
der Hochmeister Conrad vonJungingen dem Harrischen Jungmg-» 
und Wierischen Adel ihre Privilegien verbessert, derge- ««6#« 
stall, daß sowol Töchter als Söhne bis ins fünfte Glied 
erben könten, nicht allein bnveglich Eigenthum und fah-md Winis» 
rende Haabe, sondern auch liegende Gründe und Güter, R-ch«. 
welches noch bis auf diesen Tag das Harrisch und Wier-
sche Recht genannt wird, und an seinem Orte weiter er-
örrert werden soll. 

7) Ein gleiches Recht hat An. 1457. der Erz-Bi-Ziig« mmm 
schof Sylvester denen Eingesessenen des Stifts Riga ver-A>>. >4,7.«»» 

liehen nnd vor eine Summa Geldes sie gleich gemacht 
der Ritter-und Mannschafft im Stifte Dörpt, Oesell Haniw. «»>» 
und auch der Lande Harrien und Wierland, damit sieWi-M« 
als gebohrne Freunde unter einander, im gleichen Rech-
tt erben mögten, Welche ratio pr/vHegn rvsl)l zu attmU-
ren ist/ dergestalt, daß ebenfalls sie zu ewigen Zeiten 
alle ihre Güter, als liegende Gründe, Geld, fahrende 

A 3 Haab, 
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Haab, und auch alle bewegliche Güter erben mögen und 
sollen bis ins fünfte Glied männlich und fräulichen Ge­
schlechts. 

itHiitmgrtiij Dieses Privilegium, st das neue Mannrecht, die 
ZITm" neue Gnade, oder feudum gratis genannt ward, ist von 

allen nachfolgenden Erz-Bifchöfen, auch An. 1522. von 
«ird v°n Sa. dem Kayfer Carolo v. bestätiget, imgleichen demDorpt-
«e°. schen Stifte von Bischof Johann 1540. verliehen wor­

den. 
ös-n u. Wieck 8) Wie auch im Jahr 1524. der Bischof aufOefell 
ÄLti! Schaltn Kiwell der dortigen und Wieckfchen Ritterschaft 
«»dWietsche ein gleiches Gnaden-Recht verliehe, als der Erz-Bischof 
RechÄ» >?4. Sylvester dem Stiftfchen Adel gegeben haue, auch die 

fteye Macht lies, ihre Güter zu kaufen und zu verkam 
fen, ohne einigerley An-und Aufboth Zu thun, so hat 
darauf in Jahr 1531. der Erz-Bischof Thomas denen 
Stiftfchen das Privilegium ertheilet, daß sie alles dessen 
zugemessen haben sollten, so den Metropolitanischen 
Stiften Oesell und Dbrvt,samt der Ritterschaft in Har-
rien und Wierland auf einigerley Arth verstattet, zu-
gelassen und vergönnet seyn konte, dadurch denn alle Auf-
und Anbietimg der Güter aufhörete. Dieses obernann« 
te Privilegium des Bischof KiwellS ist von allen denen, 
die ihn im Ampte gefolget, bestätiget, auch An. 1541. 
ausdrücklich auf Harrisch- und Wierisch-Recht gesetzet 
worden, durch Bischof Johann von Münnichhausen, 
welcher Oesell und Wieck an den KönigFriedrich in Den-

st» an den jei< nemark An. 155g. um ein Stück Geldes verkaufte. 
9) Da auch gleich nachdemLiefland im Jahr 1561. 

#«. '55». wieder die grosse Macht derMoscoviter nicht länger von 
der ordentlichen Obrigkeit vertheidiget werden konte 
sonder« bey den BenachvartenSchutz und Rettung suchen 

nullit 
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muffe, ergab sich die Stadt Reval mit einem Theil «»wt 
E h s t l a n d e s  d e m  K ö n i g e  i n  S c h w e d m  E r i c o  x i v .  L i e f -  w y j * ' •  
land aber dem Könige in Pohlen Sigismunds Au-i>mEri«W. 
AUsto. Liefiand tmttt 

10) Diese beyde Obrigkeiten bestätigten gleich 
*en neuen Unterthanen alle wohlhergebrachte Freyhei- gun» 
ten, Privilegien und Gewohnheiten, in denen so wol Pri»negiw 
väterl. Erb- als wohlgewonnenen Gütern, wie solches ">«*<» N* 
die instrumenta vom 2Aug. und 28Novemb. defselbigen 8 

1561. Jahres ausweisen. Gleich darauf, nemlich den 
30 Nov. so da war feria fcxta polt festum St. Catharina: 
ejusd. anni gab der König SigismunduS Auguffus der 
Liefländischen Ritterschaft eine Confirmation ihres Ge- , 
fuchs, bestätigte so wol das neue Mann-Recht als das Ä™ 
Harrische-und Wierische-Recht, erweiterte die Saamm-
de Hand so wol auf Anverwandten als Freunde, und 
erklärte das vorige Erb-Recht deutlicher mit benen „ „ „, 
Cfßöften • >krb,Recht 
Forcen teirt ctfUIrt. 

ut babeant liberum (f omnimodam potißatem de lonis suis di-
Jionendt, dAttdi, donmdi, -vendendi, alienandi, & in usus , 
beneplacitos non requifto majeflatts conßnfu (f alicrius cujus-
•vis [uperioris, ctmtertendi. 
11) Zwar wollten die in Pohlen fuccedirenbe Kö­

nige StephanuS unb SigiSrnunbuS bem Lieflänbifchen 
Abel ihre Freyheiten etwas einschränken, worüber viele 
schwere Klagen geführet würben, auch bie bekannte Pol­
nische Revision ber Privilegien unb Briefschaften An. 
1599. erfolgte. Wie aber alle Bebrückung, durch Ein-
rathung ber Jesuiten, welche sich baburch einen Weg 
bahnen wollten, die Catholische Religion in Liefland ein­
zuführen, geschah; so ward damit nur ausgerichter, daß 

An. 
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An. 1601. ber gröste Theil des Stiftfchen Abels sich bem 
Herzoge Carl, als einen regierenden Erbfürsten des 
Königreichs Schweden, mit Eyd und Pflicht durch einen 
gewissen Subjections.Handel ergab,unb die Bestätigung 
aller Privilegien, so von Hoch- und Heermeistern, Erz-
Bischöfen  ̂Bischöfen und Königen gegeben worden, er­
hielte, wie die beyde Dipiomata vom 12. und 13 Julii 
1602. solches erweisen. Dagegen dann auch solcher A-
iel, ohngeachtet die unglückliche Schlacht bey Kirchholm 
nachgehendS alles zerrüttete, in der einmahl« angelobten 
Treue bestänbig verblieb. Es gab auch Herzog Carl be-
tien Edelleuten im Stifte Dörpe An. 1602. ein Privile­
gium Kraft bessen sie iv allen Dingen benen in Hamen 
unb Wierland selten gleich seyn. Ehstland aber erhielte 
von benen Schwebischen Königen, bie zu der Zeit regie-
ieten gar gültige confirmationcs ihrer Freyheiten,Rech­
ten unb Gerechtigkeiten von Könige Johanne ben 9 
Octöb.1570. vom Könige Sigismunbus den 16 April 
1594. unb von Könige Carl ix. als damaligen regie# 
renben Erb-Fürsten ben 3 Sept. 1600. Oesell indessen 
und die Wieck, welche vonDännemark,wie oben gebacht, 
war erhandelt worden, bekam An. 1562. den 14Mark, 
bie Confiscation ihrer Privilegien vom Könige Friedrich, 
die von allen nachfolgenden Königen in Dännemark be­
stätiget ward: hatten aber babey unterschiedliche Fata, 
insonderheit, nachdem der König Friedrich in Dänne-
mark an seinen Bruder Herzog Magnum biese Provin-
ce abtrat, und sie in so schwachen Händen, öfters das 
Theatrum belli seyn muste. Die Wieck ergab sich bem-
nach Könige Johanni in Schweben, und erhielte ohn-
längst nachdem, nemlich im Jahr 1574. die Königl. 
Versicherung, daß sie mit Harrten, Wierland und 
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Zerwen incorporiret seyn und in allen Stücken gleiche 
Freyheiten geniessm sollte. 

12)  Nachdem nun Gustav Adolph nachaehends Z-5-»» r°»t 
An. 1621. die Stadt Riga einnahm und dergestalt den r 

Rest von Liefland, ausser Oesell, unter die Schwedische Ad-iph. 
Crone brachte, begehrte der sämtliche Adel durch einen 
Gesuch vom 10 Octobr. selbiges Jahres, daß alle ihre 
ausserhalb Liefland sich aufhallende Mittbrüder, durch 
öffentlichen Anschlag, einberufen werden mögten, ihre 
Güter in Besitz zu nehmen und der Obrigkett den Eyd 
der Treue zu leisten. Darauf gieng den 10 Novembr. 
das so genannte Mandatum gratis aus, nach Einhalt des-
seit diejenige, so im Lande wären, innerhalb 3 Monath, J' 
die aber an auswärtigen Orten sich aushielten, innerhalb 
6 Monath sich angeben und zu ihren Gütern wieder tre-
tm könnten, wiedrigensals solche der Crone anheim fal­
len sollten. Welches Patent nochmahls das Jahr dar-
auf 162 2. von neuen kund gemachet ward. Die nu» 
aufPohlnischer Seite blieben und diesen Avocatorüs nicht 
gehorchen wollten, verlohren ihre Güter jure caduci. 
Und dieses ist der Grund der caduquen Güter in Gestand, Gws»« 
welche aus zween unterschiedenen Arten bestanden. Ei-
»ige derselben sind indes ausgebliebenen Eigners Hün-  ̂
den ungravift, andere aber verpfändet gewesen. Die 
erstere sind gleich eingezogen, die andere aber den Pfand-
habern bis auf erfolgte Einlösung gelassen wordm. Maas-
senin denen letztern die Obrigkeit sich das, dem rechten 
Erben sonst gehörige Jus dominii & tcluwonis, zuge­
eignet hat. 

13) Nachgehends wurden zwo Revifiones in Lies- z«»» JW,> 
land geyalten, die eine im Jahr 1627. die andere 1638. 
auch wurde kurz vor der letzteren der Stumfsdorfsche 

B Still- ' 
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6t8mf<6otf. Stillstand auf 26 Jahre An. 1635. geschlossen: allwo 
K-Stillstand §. 6. die Worte im lnknimcato eingeführet stehen, in 
m "J5. livonia utraque pars, ut prseteritis fexcnnalibus induciis 

pofledit, ita hifce quoquc poslidcat. Etliche Jahre Nach­
dem, nemlich An. 1645. den 8 Sept. ward auch Oesell 
von dem Könige Christian» iv. in Dännemark an 
Schweden abgetreten. Endlich erfolgte An. 1660. der 
Olivische Frieden, in welchem Art. 2. ausdrücklichem-

°'geführet ist, daß ein jeder die Gerechtigkeiten, Privile-
gien und Gewohnheiten in allgemeinen und besondern, 
geistlichen und weltlichen Wesen gemessen solle, deren er 
sich vor diesem Krieg zu erfreuen gehabt. 

14) Dergestalt ward die Ehst-und Liefländische 
samt Oesellfihe unter ein Haupt zusammen gebrachte 
Ritterschaft in den Genuß ihrer wohlerworbenen Privi-
legten gelassen, die ihnen von Königen zu Königen gü-

ww tigst bestätiget worden. Da aber An. 1655. auf den 
Rkdu«ti«i> Reichs-Tage in Schweden dieReductionbetvilligetward, 

,wl8'8<t blieb wohl dieses Herzogthum bis zur andern besondern 
Untersuchung ausgesetzet, und erhielt die Versicherung, 
daß ihre Privilegien unverkürzt und ohne Nachtheil ge­
lassen werden sollten, welches insonderheit eine Kinigl. 
Resolution vom 10 May 1678. gar nachdenklich ver-
spricht. Doch traf die Reductton in Liefland zuförderst, 
nach den Reich,-TagS Schlüssen von An. 1680. u. 1682. 
die Schwedische Donatione», welche bey Anfang dersel-
ben Regierung publique ober caducirte gewesen, von der 
Obrigkeit aber denen benemeritis verlehnet waren: Da 
dann die Güter welche nicht über 1500 Rthr. Rente 
gaben, denen Besitzern und ihren Erben unter p-rp«. 

''Z'""!*" welle Artende mit GeniessUNg be&Tertiais gelassen WUk-
»w.' dett; aber die Donanoos-Güter, welche zuvor Prmtis 

gehö-
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gehöret, und von Schwedischer Obrigkeit auf Norkiö-
' Pings-Beschluß oder Lebstagen-Recht verlehnet gewe­
sen, mustm, da sie mit König!. Consenö verkauftet 
waren, und der Verkäuffer nicht mehr loivcudo war, 
in io Jahren von An. 1684. abzurechnen, andere aber 
in 14 Jahren ftey zur Abwohnung des KauffschillingS 
genutzet, und nachgehends unter perpetueii Atrende be­
sessen werden. Solchem allen wiedersprachen die sämt-

. liche Liefländische Stände um so vielmehr, als sie nicht»-' Mj»»« 
mit Schweden iacorporiret waren, und so gar nicht den^7°» 
Beschluß der Schwedischen Stände sich wollen aufdrin-
gen lassen, da diese ein freyes Votum gehabt, jene aber 
nicht gehöret worden, und bey Verliehrung iyrer Gü­
ter minder Recht genossen, als der Schwedische Bauer-
Stand, der doch auf dem Reichs -Tag zugegen gewesen 
war und den Schluß unterschrieben hatte. Wie aber 
die Schwedische Srände dazu gebracht, daß sie Liefland 
in diese Schwierigkeiten hinein gezogen, und wie man 
ihnen eingebildet, ob müste ein geschehenes Gesuch we-
gen (Einziehung oder Einschränkung der Starosteyen 
von Einziehung oder Reduction verstanden werden, sol-
ches ist dienlicher mit Stillschweigen vorbey zu gehen, als 
mit nachdenklichen Umständen zu erwehnen. Aber An. 
1688. fieng man gar an die Reduction in die Heermei-
sterliche und Pohlnische Zeiten zurück zu setzen und die-
selbe «ber die mitgebrachte Güter ergehen zu lassen, wel-
che doch zuvor,durch deutliche Resolutiones de An. 1678. 
und 81. davon gänzlich ftey erkannt waren. Da aus-
drücklich in des Herrn General-Majoren LichtonS In­
struction vom 19 May 1681. die Worte §. 5. gefunden 
werden: 55t den Aestgndkhe Adeln blif termmus & 
g«e tili Rcottcttofi btnCyb dä Landet Ä kommit m* 
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der Gwerriges Crotta» d. i. Dem Liefländifchm 
Adel bleibt der terminus k quo zur Reduktion die Zeit, 
da das Land unter die Schwedische Crone gekommen. 
Nichts destoweniger ward vor reducibie erkläret, was 
jemahls in Heermeisterlichen und Pohlnischen Zeiten 
public gewesen zu seyn erwiesen werden könte. 

15) Solchen Zweck zu erlangen, ja alle Güter mit 
der Zeit der Crone tmterwürffig zu machen, so muffen die 
Grundseulen des Liefländischen Erb-Rechts angefochten, 
das Privilegium Sigismundi Augusti, als gar zu deut-
tich redend, zu dessen txiftcncc geläugner, und das 
Harrifche-und Wiersche-Recht, mit der neuen Gnade 
samt den Oltvischen Frieden-Schlüsse, allerhand erzwun­
genen Deutungen unterwürsfig gemacht werden, welche 
jede besonders kürzlich zu erörtern der Mühe, werth seyn 
wird., 

16) Denn wie aus diesen angebrachten historischen 
Bericht erhellet, daß die erste Verbesserung der Lehn-
Rechte das sogenannte Harr- und Wietsche Recht gewe-
ftn sey, welches zwar in Ehstland erst eingeführet, nach-
gehends aber auch Liefland und Oesell erlheilet worden ; 
als wird nöthig seyn, worinn solches Recht eigentlich be-
standen haben mag, zu erwegen. Wobey man hier das 
JUS personale mit einigen gerichtlichen Einrichtungen, 
unberührt lässet und nur das JUS reale oder die iura pra:-
diorum erörtert, samr selbe nach den Reguln einer ge-
funden Interpretation und der unfehlbaren Gewißheit ei-
«es stets üblichen Gebrauchs beprüfen will. Die Wor-
tt in des Hochmeisters Conrad von Jungingmö Privi-
tegio lauten dergestalt: welck ttlann stecwet ohne 
2ti»bec/ alsGöhne undDöchter/ dat Gut aetfa 
wet MV dm/ d« sin nächste öloge ili/ iöt sieMa m 
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® > o- C & I Z 

ebbte VOyfs/ van ber Gch«erbt ©ybtit/ ebber 
van ber andern ©yben/ unb soll fi» (gut mit fol-
«hem Rechte är/wen bet an int vöfte Glybt. Diese 
Worte sind durch 2 ResolutioneS die An. 1690. u. 1699, fF: 
hervorgekommen, dergestalt ausgedeutet worden, alsÄX't» 
wenn das Harr- und Wietsche-Recht nur ein Lehn-»»«cht imsge. 
Recht denen Einhabern der Güter zulegte, der Obtfg-V"-'*»0-
feit aber bie Aiiodiaiiiät vorbehielte, dergestalt, baß ei- ' 
ner ber Erben im 5«» Glieb inclusive hatte, über sein 
Gut difpom'ren, bem sie aber fehlten, solches ohne con-
sens ber Obrigkeit nicht thun könte, woraus nachgehendS 
die apertura feudi folgen müste. Daß aber biese Erklä» 
Kting gezwungen unb bem Einhalt bes Privileg« wie-
Versprechend sey, ist leicht darzuthun. Maaßen ja alle 
üeneficia late, wenigstens nicht wieder den buchstäblichen 
Inhalt, interpraitivet werben müssen. Wo findet man 
denn wohl in bem ganzen Privilegio, baß die Obrigkeit 
die Aiiodiaiität behalten und das Harrische- und Wietsche» 
Recht, ein Lehn-Recht seyn soll! Zwar scheinet hier der 
Stein des Anstosses in den Worten: bis ins fünfte 
Glied, verborgen zu liegen,woraus man erzwingen will, 
daß solche Güter die nicht weiter als bis aus ein gewisses 
Glied geerbet werden fönten, keine Aiiodiaiitfit hätten, 
sondern mit ber Zeit dem Rico zufallen wüsten; Allein 
es ist zu wissen, daß in den ältesten Gesetzen alle Erb-
fchttft der Cognatorum, welchen dieses Privilegium ei­
gentlich gegeben war, da den agnatis die Gesamte-Hand 
zur Seiten trat, aufden 5«" Grad eingerichtet gewesen, 
nicht daß sie dabey hätte aufhören sollen, sondern weil 
die Gesetze nichts weiter verschreiben mögen, wie es denn 
Heisset: praitor fequitur naturalem ordinem, qua: ultra 
giadum fextnm non facilc excedit C, 1.4. Sern,. Tit. U 
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Der 6tt Grad aber nach Kayserl. Rechten in der ersten 
niedersteigenden Linie ist nach Canonischer computation, 
die ohne Zweifel unter Päbstlicher Herrschast wird in 
Liefland gebraucht seyn, wie solches in einem gründli-
chen Bedenken von dem Herrn Krufenstiern erwiesen ist, 
der 5te Grad gewesen. Dahero auch alle Juristen an-
gemerket, daß JustinianuS über tiefen Grad nicht ge­
gangen, weil, sagen sie, in l-ptimo gradu desinunt nomina 
propria cognationis. Es ist Merkwürdig, daß in dM äl-
testen Zeitennach Römischen Rechten die weitere ent-
fernte cognati wohl per prsetorum dicta gekommm seyn, 
wie sie gesagt, ad poiicssioncm bonorum, aber hat es rei-
ne Erbschaft heissen sollen, da es doch gleichen Effect ge-
habt, ratio tVÜXf quia prator sine lege haereditatem dar« 
non potoit. Dieses alles aber, mit vorbenannten Re-
striction auf gewissen Grad, ist niemals anders verstau-
den oder vracticiret worden, nach einhälligem Berichte 
aller Pragmaticorum, als daß agnati & cognati in infini­
tum fuccedittt haben, und ein solcher modus loqucndi 
der Gesetze bis auf den 5«» oder 6#« Grad der Obrigkeit 
kein Jus caduci zugeleget hat. Ein gleiches findet man 
in den ältesten Schwedischen Besitzen, daß auch die Erb-
schaft daselbst auf den 5 t«» Mann eingeschränket gewesen. 
Swea ErswiS tret till filmte Mann: Aey mä fämte 
Mann Arftaka. Wer wollte aber wohl daher Messen, 
daß in Schweden alle Güter feudal gewesen und keine 
«Uodial (odal jord.) gefunden worden, sondern sie den 
Fisco zufallen müssen, wann der EinHaber derselben ohn« 
Erben im 5«« Glied gestorben wäre 2 Rationem legi», 
aber findet man diese bey dem Loccenio, die mit andern 

i Gesetzen übereinstimmet quia nunquam vci raro cxstat 
[nunc quintus graaui» ideoin eo hereditas ccflarcvel defi­
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nere dicitur. Es würde gar zu weitläuftig seyn, die @e<# 
setze derLongobarden, der Engländer, der Dähnen undi 
anderer, welche alle eine gleiche Restriction auf den 5"« 
Graden haben, hier anzuführen. Gmig ist es, daß 
an keinem Orte der ganzen Welt eine solche Folgerung 
daraus gemachet worden, als hier über des JungingenS 
Privilegium geschehen wollen. Wann solches in den 
Gütern angienge> müste es ebenfalls sich über die sah-
rende Haabeund bewegliche Eigenthümer erstrecken,wel-
che in dem Privilegio unter gleichen Vortheil, ins zt» 
Glied geerbet m werdm, ausgesetzet seynd, und nach 
Aufhörung desselben, auch der Obrigkeit zufallen mü-
sten, welches doch, als was absurdes, niemals behauptet 
werden kan. ES ist aber eine- stets unveränderte Praxis 
der beste Ausleger zweifelhafter Meinung. Wann man 
nun die Kauf-und Antrag-Briefe aller Harrischen und 
Wünschen Güter, welche der Herr Mce-Präfident und 
vormaliger Secretarius des Könial. ArchiviLeyonmarck 
zu ganze Folianten mit Ruhm gesammlet hat, nachschla-
gen und durchlesen will, so wird sich finden, daß dieselbe 
jederzeit den Kaufhandel über solche Güter benommen Mast,,,. 
geschehen zu seyn: werblich und tvoia/ ohne jemandes Güter., 
Ansprach«/ geistlich oder weltlich nach Harrijche»» 
und wteriscken Rechten eigenthümlich $« immer« 
wehrenden Seiten;» besitzen/ $0 behalten/ zu ge­
brauchen/ damit ;n thnn und zu lasten/ nach eige­
nen rvlllen und lvolgefallen» Wodurch dann ein vol-i 
lenkornmenes Erb- tm» äiiock-iirätS-Recht deutlich be­
schrieben wird. Da auch in dem Jahre 1641. und dm 
nachsolgmdm einige publique Güter unter Schwedischer 
Regierung zu dem Genuß des Harrischen- und Wittir 
schen-RechkS verkauffet wurden, sind in jedem Kauf-Brie-
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«gmschase fe die Worte eingeführet: Sfter Närrisch« Hch U)i<# 
irt Han. und Lisch Ratt / ttl ewerdelich tgamboml at »rot«/ 
auÄsiii brucka/ och behalla och dermed ttiita od) 

lata jäsom med fitt rätta och waUfangne af-
linge Godz efter Behag och willia. d.t. Nach 
jHarrisch- »nd wierisch-Recht zum ewigen lKi-
aenthum/ M benuym/ )« gebrauchen vndzt» 
Behalten/ tmb damit gleich mit seinem rechten 
«nd wohkrlangten Zerb-Gute nach Belieben 
tmb willen/ zu thun und zu lassen. 

WaS kanzu einer wahren Aiiodiaiitdt in der Welt mehr 
erfordert werden, über die Eigenschaften die hier dem 
Harrischen- und Wierifchen-Recht beygeleget werden. 
Denn der Usus&uctus, eine freye Disposition und die fa­
cultas alicnandi zeugen von einervollenkommenen Proprie­
tät. In dieser «»verrückten Praxi satt nicht ein einziges 
Exempel in contmium von An. 1397. ab, und also in 
mehr als 300 Jahren zurück, gewiesen werden, dagegen 
vermag ein immerwehrender und mit mtzählicheit Pr*ju-
dicatis bestätigter Gebrauch darzuthun, daß alle solche 
jGüter, ohm der Obrigkeit Emsens zu haben, oder der-

' .selben angeboten zu werden, durch Testament«; Kauf-
und andere Abhandelungen veräufert seyn, es mögte 

»,«*)• m 'der Eigener Erben haben oder nicht, j£f?s ist dahero das 
m» Harr- und rviersche-Recht/ wie aus obangezogenen 

Wiirlch« «nd vielen andern Urkunden, die man hier Mrze halber 
s»*»* vorbey gehet,erhellet, «in vollenkommenes ILrb-Recht/ 

W& alle Eigenschaften eines wahr«» dammu directi & 
«titis mit sich führet/ und nicht »ach Absterben eines 
im fünften Glied «rblofen Mannes der Obrigkeit/ 
als ein feudum -vMms, zufallen kan/ sondern all« X)oc 
H?<d< v»d Rechte tiiKö wahren M>da sich billig zw 

«ig««» 
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«igtiet; Dahero dann dieses Harrisch-und Wierische-
Aiiodiaiit4ts<9techt auch die übrigen Provlncien Liefian-
des vor sich gesuchet, und von der ordentlichen Obrigkeit 
ausdrücklich erhalten haben: nemlich die Stistsche Rit-
terschaft von dem Erz-Bischof Sylvester und König Si-
qismundo Augusto; Die Dörptische von Bischof Jo-
Hann und König Carl ix.; Die Wiecksche von König 
Johann in Schweden, und die Oesellschen von Bischof 
Kiwell und Münchhausen, dergestallt, daß sich das Har-
risch-und Wiersche-Recht über das ganze Land erstrecket 
har, und von Obrigkeit zu Obrigkeit bestätiget ist. 

17) Es hat nicht weniger des Erz-Bischoss Syl-
vestri Privilegium de An. 1457. viele Anfechtung einer 
wiedrigen Interpretation ausstehen müssen, besonders da 
den 19 May 1691. die Resolution ausfiel, daß der Adel 
in Liefland keine Güter unter Aiiodiaiitdt, sondern nach 
Sylvestri Gnaden-Recht zu befitzen befugt sey. Dahero 
dann diese Verbesserung, welche feudum gratis oder die 
neue Gnade genannt, und dem Einhalt nach zuvor im 
?.§. angeführet ist, dahin gedeutet ward, als wenn 
in») die damit versehene Güter unter Lehn-Recht den-AgM»». 
noch geblieben wären, und selbige, wo keine Erben ims 
5"» Gliede verHanden, dem Lehn-Herrn zufallen müs-> 
fett. 2<M Der Eigener keine facultatem alicnandi gehabt 
und Ztio) dieses Privilegium nur gewissen wenigen GÜ- ' 
lern gegeben wäre, welche darüber speciale Dipiomata, 
auszuweisen haben inüsten. 1 

Was nun den 1 ff«" Einwurf betrifft, so ist kein ein-«./»«», 
ziges Wort im ganM Privilegio zu finden, welches die- »• 
sen in die neue Gnade versetzten Gütern, die fernere Bey-
beHaltung eines vorigen Lehn -RechtS zulegen sollte. 
Vielmehr «erde» sie davon ausdrücklich entschiede», dem 

C Harri-



18, • ) o ( G 

Harrischen - und Wierischen Rechte gleich gemacht und . 
die Erbschaften derselben auf ewige Zeiten deutlich aus­
gesetzet. Es ist auch gar merkwürdig, daß in der Pohl­
nischen Revision de An. 1599. alle solche Güter die ad 
sexum utrumque gehören, bona baereditaria genannt w0r- ' 
'den. Will man aber aus dem 5<«> Glied den Schluß 
machen, als wenn das Beneficium aufhören sollte,wenn 
keine Erben in vorgesetztem Glied verHanden wären, so 
ist die Antwort aus dem vorhergehenden §. zu ersehen, 
nemlich daß alle die älteste Rechte keine Erbschaft nah-
mentUch weiter determimren, als im ;<«» Grad, aber 
dadurch nicht die nachgehendS darauf folgende ausfchliesi 
sen: Welche Meinung ebenfalls aus dem Context dieses 
Privilegii klar bestätiget wird; dann wie würden sonst 
die Wörter ab. ;» ewigen Seiten alle ihre Güter er-
ben mögen/ ohne comradiction bestehen können> wenn 
diese bebriesete und versprochene Ewigkeit auf einen ge-
wissen Period der Zeit ankommen sollte: Das Privile-
gium sagetauch, sie sollen baar Geld, fahrende Haab> 
m,d bewegliche Güter erben bis ins 5te Glied.. Derge-

• stallt müssen nach der gemachten Interpretation nicht al-
' lein Land und Güter, sondern auch alle bewegliche Ei­
genthümer ex identitate rationis der Obrigkeit heimfal­
len, wenn die Erben im $'«• Gliede; erloschen wären, 
welches noch von fernem ist verlanget unb jemals in der 
Welt practicitet worden. Kann aber fahrende Haab, 
Gelb unb ber gleichen, über das ;te Glied- geerdet wer-
ben, wie es ohn Zweifel oft geschieht,, ohngeachtet bie 
Worte bes Privilegii solche Erbschaft nur aufbas 5te 
©lieb restrin îen und seken, so hat ebefalls das Privi-
legium in Ansehen der Güter keinen andern Verstand 
«nd vermag der Obrigkeit sein grösser Recht in dem ei­

nen . 
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NM als dem attdern beyzulegen. ES ist aber schon zuvor 
erwiesen, daßbie Worte bis ins ste Glied nicht-r->üs 
sondern in sensu juridico und wie stein alten Gesetzen und 
PrivilegiiS gebrauchet worden, verstanden werden müs­
sen, und denn Heisset es, in quinto gradu hacreditas cei-
hre \ ei defiliere dicitur. Dieses dicitur ist citlC jUl'tstU 
fche Redens-Art und muß nicht gezogen werden zum 
Mißverstand, weniger der Obrigkeit ein Recht anzu­
dichten, und dadurch denen Unterthanen thr erbliches 
Eigenthum zu nehmen, ehe solches nach allgemeinen 
Gesetzen, wann gar keine Erben verHanden, ein bo-
num vacans, in Schweden, Dana-Ars genannt, wer-
den kann. Das ad gesagt werden will, ob hätten 
die Possessores solcher Güter, ohne Genehmhaltung deck 
Obrigkeit, dieselbe nicht veräusern können, bestehet aber« 
malS meiner ungegründeten Muthmassung. Dann (ein 
Buchstab in dem ganzen Privtlegio gefunden wird, de» 
de facultate alienandi sprechen oder dieselbe verbieten Ceti 
te, welche doch an und vor fich selbsten von einem wah-
ren Erb-und Eigenthums-Recht als dem eigentlichen 
Einhalt dieses oft erwehnten Privilegii, infeparabci ist. 
Zwar wird ein Exempel in comrarium angeführet, daß 
einer Wilhelm Sturtz genannt, der ein feudum gratia­
in sexum utrumque hacreditarium gehabt, bey VerkllU« 
fungsolchesGuteSeinenKönigl.Consens imJahr 1586. 
erhalten habe. Daß aber der redliche Mann solchen m 
suchen nicht nöthig gehabt, und vielleicht nur aus Mtß-
verstand feine* Rechte« gar zu weit gegangen, ist ausser 
allen Zweifel. Denn wenn auch, dem Vorgeben nach, 
dieses Sylvestri Privilegium dem Eigener keine facuita-
tem alienandi wüte zugeleget, so war doch schon vor die­
ses Wilhelm Sturtzens Zeit die Auf-und Anbietung in 

E 2 Lief-
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Liefland überall durch andere speciale Privilegien geho-
ben. Das erste davon ist des Erz-Bischofs Caspers 
Confirmation auf die Vereinigung der Ritlerschaft de 
An. 1523. Darnach das folgende Jahr gab Bischof Kie-

»Wos Ki. denen OeselHen und Wieckschen das Privilegium, 
ttiCllS V 
|tum. 
tteoe qitieiu, ) bat sie der Opbxdmge sey hm »nd Macht heb 

den sollt» to Co; «» ende verkopei» ere Güder 
rpcm sie wollen/ sonder jemgerley Zlnbedmge 
oder Upbtebmge. 

Der Erz-Bischof Thomas confirmirte solche Freyheit 
An. 1531. der Stiftschen, und Bischof Johann 1540. 
der Dörptschen Ritterschaft, mit einzigstem Vorbehalt, 

>daß der End der Treue geleistet werden sollte. Was 
will demnach Sturtzens Anboth, der etliche Jahre nach-
dem geschehen ist, anders sagen, als daß er sein Recht 
nicht verstanden habe! So unvermögend als dahero 
dieses Exempel ist, des Sylvestri Privilegium auszu-
deuten, so wenig kann ein und anders mehr von gleicher 

• Beschaffenheit, sc >» cafu special! redet, ein genctaies Pri­
vilegium aufheben noch verändern. 

5 Daß ad 3«um. nicht alle Güter in die neue Gnade 
gleich gebracht seyn, gestehet man allerdings: maßen 
dann, neben dem Privilegio, der Erz-Biswos Splve-
ster einen besondern  ̂ so genannten auseinander geschnit-
temn Brief in selben 1457«» Jahre gegeben, darin un-
terschiedem Güter -xim-ret worden, mit den Worten, 
vp bot man eigentlich wettn möge/ welche (gut in 
dat olbei edder nye Mann-Recht fchöle» gehören $ 
Darin aber bestehet die Unrichtigkeit des gemachten 
Schlusses, daß man behaupten wollen, weil keine Sve-
eification der von dem neuen Mann-Recht abgesonderten 
4 Orten Güter imnmehro kann gefunden werden; als 

Müs-
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müssen alle die seyn von Natur Mann-Lehn-Tafel - p» 
büque oder Saamende-Hands-Güter, welche nicht spe­
ciale Dipiomata über das Gnaden-Recht aufzuweisen! 
hätten. Dieses Argument aber kann mir weit grösserer, 
Billigkeit invertim und dargethan werden, daß a\U®M 
ter die nicht specifice eximirtt und von solcher Beschaff) 
fenheit zu seyn befunden werden ̂ als oben erwehnet ifti 
zu der neuen Gnade, nach Anleitung des Privilegii, fy 
die Regula generalis ist, davon die Exeeptiones erwiesem 
werden sollen, gehören müssen. Derogestalt hat auch die 
Königl. Reducrions-Commißion selbst An. 1700. über 
daß Gut Padeftst geschlossen und mit guten Gründe» 
dargethan, daß Sylvestri Gnaden-Recht nicht ein Theil 
nur, sondern ganz Liefland betreffe. Welches auch durch 
eine Königl. Resolution darirer Ravitz den 21 Marl. 
1705. deutlich bestätiget ist, nemlich daß alle Briefe, wel-
che aufLehn-Guts-Rechte lauten, nach geschehener Ver» 
besserung von der neuen Gnade zu verstehen, als wel-
che allgemein ist, und was davon eximirtt werden soll 

•in fpecie bewiesen werden muß. Daß aber daneben auch 
publique und Mann - Lehns - Güter daselbsten gefunden 
auch besonders nach der allgemeinen Verbesserung dm 
gestalt verlieven worden, ist nicht zu zweifeln, wie sol­
cher Unterscheid dann in der Polnischen wiewohl nicht 
völlig zum Schluß gebrachten Revision de An. 1599, 
auch derogestallt bemerket, alle andere Güter aber als 
bona haereditaria ausgeführet worden, nach deutlichen; 
Einhalt der Worte commune fit omnibus jus haereditari- • 
lim - & conjunctae manus beneficium. Dergestallt istdts 
Sylvestri neue Gnade ein vollkommenes Erb- und Alto. 
6ia!i?äts-Recht gewesen, dem Harrisch- und Wierischm 
in dem Fall allerdings gleich, mit allen Gerechtigkeiteir 
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und Vortheilen, die einem wahren Eigenthümer eini-
ger Güter compctirm ob« gehörig seyn können. 

euMmeebi < i g) Die festeste aber und deutlichste Grund-Säule 
SaL des Liefländischen Erb -Rechts ist das Sigismundi Au-
tu «nein gusti Privilegium, ertheilet im Jahr 1567. furia lexta 
Ermid-S»«- polt feltum bt.Catbarin®, welches, weiles ftiNtt trzwun-

«fr gen und wiedrigm Deutung Raum geben können, zur 
9tU«. Gültigkeit und Exiftence in Zweifel gezogen werden wol-

len. Der Einhalt ist zuvor im 10. §. erwehnet, nemlich 
daß die auf beeden Selten der Düna wohnende Ritter-

ei«!»»)«« fchast mit Anverwandten sowol als Freunden, biege-
eiaiemiiabiifarnte Hand einzugehen und ihre Güter zu dilponirm, 
Augujil Prt> zu verschenken, vergeben, verkaufen, veräufem und 
»«»«». nach eigenen Gefallen amuwmdm, ohne erforderten 

Confens der Obrigkeit volle Macht und Freyheit haben 
solle. Das Harrische- und Wierische-sowol, als das 
neue Mann-Lehns-Recht solle in Erbschafren gefolget 
werden; ut habeant potcftatem fuccedendi, non modo 
in descendenti fed etiatn in collaterali linea utriusque 
sex« , wie mit mehrern der 7" und 10« tfphus. dieses 
Privilegii darthun; Wobey denn insonderheit zu temer« 
ren, daß diese letzte Worte die rechte Meinung der vor-
erwehmm PÄvilegien und dm dawieder gefaßten Miß-
verstand über das fünfte Glied mehr als deutlich erkla-
ren und an die Hand geben. ES ist wahr, daß von die-
fem herrlichen Privileaio kein Original verbanden, den-
noch werden gar zu überzeugende Merkmale gefunden, 
daß es da gewesen und per injuria« temporum und durch 
die eitstand übergangene schwere RevolutioneS von 
Handen gekommen seyn müsse, und dahero durch ewige 
chimerique MttthmassuNgM, quoad exiftentiam nicht 
geläugnet werden kan. Der nur ewiger Maaßen die 

Blut-
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Blut-Tragödien weiß, welche in Liefland gesvielet seyn, 
wird sich nicht wundern, daß solche Original«« nicht ha-
ben constrviret werden sönnen.. Hievon zeuget unter 
andern das Original von dem Privilegio Sylvestri, wel­
ches auf einem Misthaufen im Auskeyrig gefunden und 
von denen so es aufgehoben erkaufet worden ist; daß 
aber dieses Privilegium würklich vom König Sigismun­
de Augusto der Ritterschaft ertheilet worden, ist unzwei-
feihaft abzunehmen i"°) aus der Instruction welche b«i 
die damals nach Wilda gesandte Deputirte gehabt, daß 
sie nicht allein die Consirmation der Privilegien sondern »Mm 
auch die Vermehrung und Verbesserung, derselben suchen imm «ro« 
sollten; welches damals viel leichter zu erhalten war?''»' 
als Pehlen denen neuen Unterthanen, da auch andere 
Frevers um diese Braut warben, etwas zu Liebe thun. 
ntuste. Bestätigen solches zwey um die Zeit lebende' »• 
glaubwürdige Scribenten, davon der erste der bekann-
te Hifturiosraphus ChyträuS, durch den damaligen Kö' 
nigl. Pehlnisihen Sccretarium David Hilchen atfoLivoni-
ea zu seiner Historie bekommen und vcrbc>renu5 das Pri­
vilegium in stiner Chronic angeführet, der andere Sa-
lomon Henning aber welcher in seinem Buch auch davon 
meldet, als des damaligen Heermeiste« Kerlers gehei­
mer Rath und Sccretarius selbst die Sache unter Handen-
gehabt und bearbeitet hat. Daß zti».) der König Ste- ». 
phanus An. 1582. wie ChyträuS vag: 428: berichtet,> 
durchaus nicht ftineS Antecesloris Sigismunds Augusti' 
Privileg» confirmiren wollen, zeuget wenigstens, daß 
es würklich verHanden gewesen, davon hier nur die Fra-
ae ist. Was aber gedachten König davon abgehalten 
haben kan, ist sein Eifer für die Cache!ische Religion, 
die er neben der. Lutherischen einführen wollen, wie aus 

gedach-
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gedachten Chytrüo und andern zu ersehen, gewesen. 
Worin ihm dann dieses Privilegium, wie mit nachdrück« 
lichen Worten aus dem ist« §. desselben erhellet, die grö-
steHmderniß in den Weg geleger hat. 4'° ) Hat die 
Pohlnische General-Revision de An. 1599. dieses Privi­
legium, nach dem rechten Einhalt, unter die andere an-
geführet, welche der damalige Land-Marschall Johann 
von Tiesenhausen auszuweisen gehabt, ohne das gering-
ste davon zu tadeln, oder derselben Minder.-Gültigkeit, 
als allen übrige» beyzulegen, und es dergestallt, als ein 
authentiques Documcnt erkannt, 38 Jahr nachdem es 
ausgegeben war, und da unter den Herren Revitiones 
etliche gefunden worden, welche selbst den Subjections -
Handel beygewohnet, und sich kein unrichtiges Privile-
gium anzunehmen würden haben verleiten lassen. Wor-
auf 510.) in eiltet Original-Ratification der Litthauschen 
Stände de An. 1572. dieses Privilegii ausdrücklich ge­
dacht wird. Es seynd auch 6» ) von diesem Privilegio 
zwo beglaubte Eopeyen würklich dem corpori privile-
giorum inscrifft worden, die erstere durch Vidimatioa 
des feel. Feld-Herrn Graf Jacob de la Gardie An. 1627. 
als Präsidis der damals verordneten General-Revision 
und die andere An. 1629. mit eigenhändiger Unterschrift 
und Gezeugniß der Uebereinstimmung von dem Feld-
Herrn Gustav Horn und dem Gouverneur Andreas 
Erichson ertheilet. Aber auch die sind von Handen ge-
kommen, und ist ein neues Corpus Privilegium An. 1670. 
zusammen getragen und dieses Dipioma aus vorigen vi-
dimatis demselben ohne einzige Wiederrede beygefüget 
worden: darinnen übrigens das wenigste von selber 
Form, als An. 1599. an Privilegien aufgewiesen ist, 
zu sey» befunden/ aber desfalls nicht verworfen wird. 

Man 
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Man hat auch von dem Subjections-;£)(utbcl mit Pohlen 
keine andere Abschrift, als die aus dem vidimato der ob* 
gemeldten Herren genommen ist. Dieses Document 
wirb nicht in Zweifel gezogen, jenes aber so drey Tage 
nachdem gegeben und gleichen fidem haben soll, will matt 
ungern gelten lassen. Daneben ist 7mo ) zu Bestätigung r: 
der Richtigkeit des erwehnren Privilegii ein gar gültiger 
Beweiß, daß da sich Cnrland zugleich an Pohlen An. 
1561. ergeben, und dieses Privilegium cqucstrem ordi» 
«cm, tarn ultra citraque Dunam habitantem 
noch bis aus diese Stunde ganz Curland sich dieses Pri­
vileg« Sigismundani bedienet, dadurch allen Pohlnischen 
Attentatis, und Eingriffen ihrer Freyheiten bishero Kopf 
geboten und sich damit als der einzigsten Grund-Stütze 
ihrer Wohlfart, bey der wahren Aiiodiaiitfo ihrer Gü­
ter erhalten hat. Liestand ist ebenfalls bis An. 1690. 
und also fast in 130 Jahren zurück in unwiedersvro-
chenem Genuß dieses Privileg» gelassen worden. Da 
aber die Reduction gar zu weit eingeführet und alle Gü-
ter feudal gemacht werden sollten, hat man dieses solchem 
Vorsatze deutlich wiedersprechende Privilegium zu zer» 
nichten getrachtet und dazu unterschiedene Muthmassun-
gen erdichtet, welche grdsten Theils sich selbst wiederle-
gen, wenigstens die angebrachte Wahrheit im geringsten 
nicht zweifelhaft machen können. Denn da hat man 
vorgegeben, es wäre kein rechter Stylus curia: eines Pri­
vilegii in dieser nur Punctweife auf die Petita einer "up-
piique verfaßten Resolution, auch sagte nicht die Revi-
sion de An. 1599. ob es auf Papier oder Pergament ge­
schrieben gewesen; das Littyausche Sigiil fehlte imglei-
chen daran, Kraft der aufgerichteten Union : Wegen 
angegebener Unrichtigkeit des Dati aber ist man bald 

D rech-
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rechten Sinnes worden. Ob nun aus solchen vermein-
ren Fehlern, quoad formam, die wahre Lxitt-nce eines 
so wichtigen Diplomatis mit apodictifchet Gewißheit ge­
leugnet werden kan,überlässet man eines jeden unpaiho-
nirten Urtheil. Doch ist wegen des Sigills zu wissen, daß. 
die Union mit Lirrhauen An. 1566. geschehen, da das 
Privilegium schon 5 Jahr vorher» gegeben war, wel­
ches nichts destoweniger̂ wie obenerwehnetist,M.i 572.. 
von den Litthausihen Vtänden besonders ratificiret wor-
den. Die Revision de An. 1599. hat auch andere Pri-
vilegia nicht so gar genau beschrieben, welche doch nicht 
desfals weniger gelten; Genug ist es, daß die authori-
sirte Männer es ohne Wiederrede vor ein Privilegium 
erkannt und angenommen haben. Daß ein solcher <5n> 
lue am Pohlnischen Hose nicht zu der Zeit ungebräuch­
lich gewesen, erweiset das Diploma kadzivilianum, st> 
das Jahr darauf gegeben worden und auf gleiche Arth 
eingerichtet ist. Aber eben dieses Diploma will man da­
hin beuten, als wenn es dem Priviiegio wiederspräche, 
da es nur die Saamende-Hand, das Gnaden- und 
Mann -Lehns- Recht bestätiget, und dabey die neue Ge-
rechrigkeit, welche Jahres vorhero König Sigismundus 
Augustus gegeben hatte, ausschliefet. Aber es ist zu 
wissen, baß ba die ganze Ritterschaft den Hulbigtmgs-
Eyd ablegen sollte, diese Reverfales mehrentheilö über 
Einrichtung der Policey von dem Herzoge und Linau-
sehen Feldherrn Nicolao Radzivil begehret und erhalten 
worden. ES ist dennoch keine der geringsten Comradiction 
darin zu finden, dermdader 7-LdesPrivilegiiweiset,was 
durch die sammende Hand und der 10« was durch das 
Gnaden-Recht verstanden wird, so ist nur der Unter-
scheid, daß das Privilegium fpcciaiifitet, was dieses ein 

Jahr 
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Jahr nachdem gegebene Diploma generaiiter anführet: 
welchen letztern Anschlag nicht eben ausbringender Noth-
wendigkeit, sondern zu mehrer Befästigung des erwor« 
benen Rechts, die Ritterschaft verlanget hat. Es kan 
daher keine nur probable „nd wahrscheinende Muth-
massmig, welche doch in so wichtigen Fällen, da eS die 
zeitliche Wohlfahrt einer ganzen Nation angehet, we-
nig gelten würde, wieder die Richtigkeit und wahrhafte 
Exutencc dieses Privileg« angeführet werden. Dahero 
es dann als eine unbewegliche Grundsäule des Lieflänb-
schen Erb-Rechtes, wieder alle intcndirte Anfechtungen 
jederzeit wird bestehen können. 

19) Die An. 1635. geschlossene Stumpfsdorfsche 
Tractaren hat man auch wollen auslegen, als wenn der 
6. $. derselben de posleslionibus publicis non privatis xt* 
dete; ungleichen in dem 11. Art. des Olivischen Friedens 
dergestallt gedeutet worden, als wenn die Wörter, ante 
hoc bellum ultimum, nur von bellt, Nstch Aufhörung des 
letztem Stillstandes, geführten Kriege zu verstehen wä-
ren. Da aber das Königl. Canzelley-Colleginm diese 
Meinung durch ein gegebenes Bedenken An. 1707. wie­
derleget hat, dieselbe auch von der Königs. Reductions-
Commißion gesolget ist, als darf hierüber keine weitere 
Erörterung angeführet werden. 

Aus diesem allen nun erbellet, wie ungegründet 
eine Zeit her angebracht und behauptet worden, ob wür-
den in Liefland, Ehstland und aufOefell keine Aiiodiai-
sondern nur Lehn-Güter gefunden, welche mit der Zeit 
per aperturam feudi der Obrigkeit zufallen könten. Waös 
wird aber wohl zu einem wahren eigemhums-Rechte' 
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tlUhr cvfwfcert 1 stl§ususfructus, arbirraria dlfpofitio, fa­
cultas alienandi & vindicandi; ©tttt bicfc ®i^Ctlfd)stftCU 
zuständig seyn, der besitzet sein ©ut als ein rechtes Alto. 
jaium, ut proprietatcm & bzrcditariam polleflioncm (odal 
jord.) Nun ist ans oberwehnten Gründen dargethan, 
daß diese Vortheile denen Eigenern der Güter in Lief-
land, Ehstland und auf Oesel durch deutliche und beve? 
stigre Privilegia comperiren, wie dann ganze Folianten: 
können aufgewiesen werden, wenn man ad speciales ca­
sus gehen wollte, darum die Besitzere confirmirtt wor-
fcClt/ cum omni jure, «fominio, proprietäre, potestate 
dandi, donandi,. vendendi, & commutandi, nihil juris 
nobis & fuccessoribus icservando, ied id omne in illum 
& haeredes ejus^utriusque fexus,. perpetuo & in cevum. 
transferendo, expeditione bellica tantum falva manente. 
Dahero dann ein wahres Erb-und Eigenthums-Recht 
denen Gütern dieser Provincien nicht ohne Unfug strei-
tig gemacht und nicht ohne injjistice genannnen wm-
den kann., 

(SU in vorhergehenden Blättern angezogene No. 
cnmenta sollen am Ende dieses Werks angele-
zet werden. > 

i 

i 
I 
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iL 
Deduktion über die Lieflandischen Erb-Rechte/ 

übergeben von den Deputiern zu Stockholm 
den 19 Decembr. 1690, 

Grofmächttgster/Allergnadigster &5m'g/ 

Unter die vielfältigen Zeichen hoher RZmgl. Gnade, st 
}£w. 2\omgl. Majest und Dero Vochlöbl. Vor-

fahren der getreuen Ritterschaft des Herzogthums Liest? 
land jederzeit erwiesen, ist nicht vor das geringste zu ach-
ten, daß t£m. 2ü4nigl. Masel? bey vorgenommener 
Sorge, die Liefländische Succeßions- und Dispositions --
Rechte in denen Gütern untersuchen zu lassen, zu för­
derst des Landes Eingesessene darüber ailergnädigst zu 
hören, und zu dem Ende einige Devutirte anher zu for­
dern, beschlossen. Wie nun diesfalls durch uns, als 
Abgeordnete, die Ritterschaft d«ro allcrunterthänig-

> sten Dank, vor solche gerechte Intention abgestattet, und 
wir bey jüngst ailergnädigst vergönneren mündlichen. 
Conference, über einige vorgestellte 'Dubia, so viel mög­
lich gewesen, Bericht ertheiletalso haben wir dasjeni­
ge, so zu diesem Zweck ferner dienet, mit wenigen schrift­
lich abfassen, und hiemit in tiefster Demuth überreichem 
wollen. 

Anfänglich ist bekannt, daß das Recht, mit wefr 
chemein jeder Vasall und Unterthan sein Privat-Gut 
besitzet, in zweyen Haupstücken bestehe, erstlich in der 
Facultate oder Bcncficio disponcndi, d. i. wie er III still tM 

' Gute zu disponiren, darüber zuschalten, oder selbiges 
zu veräusem bemächtiget sey. Zum onbtm/ in der 
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Faeu'tate obtt Beneficio fuccedendi, d.i. lt?C(d)Cl' ©Cffsttt 
nach seinem Tode die Verwandte zur Erbschaft berechti­
ger sind. Befieher man demnach, wie weit bey vorigen 
und zwar ersten Heermeisterl. und Bifchöfl. Zeiten die 
Lieflandische Ritterschaft in beyden Benehciis gestanden: 
so findet sich die älteste Nachricht, daß ein jeder Edelmann 
sein Gut nach gemeinen Lehn-Rechten, ennveder ex 
simplici oder ex simultanea inveftimra besesien,in welchem 
das Beneficium disponendi beschränket gewesen, dermaas 
sen, daß ein Stifts-Mann, der sein Gut verkaufen 
wollen, schuldig gewesen ist, selbiges dem Lehns-Herrn 
zu dreyen Stunden anzubieten, doch also, daß da der 
Lehens-Herr es nicht kaufen und das Geld erlegen wol-
Im, der Leh-Mann befugt gewesen, fein Gut zu ver-
kaufen, wem er gewollt. 

Bey welchem limititttlt Beneficio dispofitionis dies 
zu merken, daß der Lehens-Herr das Jus prntimii'eo! 
oder Näher-Recht, und sonst nichts mehr, in dem Fall 
gehabt. Das Beneficium fuccedendi aber hat sich in tcu-
do novo diviib auf das männliche Geschlecht in nieder-
steigender Linie in infinitum, in feudo -iniiqu»aber,nechst 
diesem auch aus das männliche Geschlecht in der Seiten-
/Linie, wann dasselbe von dem primo acquirente herge-
stammet ist, erstrecket. In solchem universalen puren 
Lehn-Rechte, hat die Ritterschaft insgesamt dero Gü-
ter in Liefland besessen, bis daß ein ander und ampier 
farticulier - Recht quoad Dispofitionis beneficium, die 
gesammte <^and genannt, entstanden. Welches sei-
nen Anfang An. 1411. auf dem Concilio zu Costnitz ge-
nommen, woselbst es der damalige 2£t$=£tfcfcof jo> 
dann rvallensade/ dem Geschlechte Ctcscnbfliipen zu-
ierst conferiret, deme hernach die drey Familien der um 
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gmt/ tijtBfilfit und Rosen/ davon die letzte sich nach-
malen wieber eximiret, mit einverleibet worden. Sol-
ches Recht ist nichts anders gewesen, als ein vorhin schon, 
m den gemeinen Rechten so genannte Erb-Vereinigung 
CbCt* Cunfraterniras, leu jus pacta succesToria condendi, 
Kraft dessen, wenn eine Familie ohne Erben ausstürbe 
die Güter nicht an die Obrigkeit verfielen, sondern die -
andere in der Erb-Vereinigung stehende Familie fucJ 
eedivtt. 
, Als nun tiefe zweyerley Rechte eine Zeitlang ge-
wehret, hat endlich der igt$«23i?d)of Sylvester/ aus 
Anleitung, daß der Heermeister und Bischof zu Dorpt, 
ihremAdel, der in vorgedachten alten Mann-Lehen-
Rechten bishero feine Güter besessen, noch einander Be­
neficium succeffionis ins fünfte Glied beyderley Ge-" 
schletS verliehen, ftlbigescuich dem Stifiifchen Adel vor 
eine nahmhafte große Summe Geldes An. 145 7- ver­
kaufet. Wodurch damaligen der übrigen Liefiändischenl 
Ritterschaft, ausser obberegre vier Familien, nur dasj 
Beneficium Succcssionis verbessert 5 das Beneficium Dispo­
fitionis aber, weil davon in dem Privilegio nichts gemefr 
bet, blieb bey dem Alten, vermöge dessen ein Edelmann, 
der sein Gut verkauft» wollte, es mir bent Dt>mino feu­
di anbieten, d.i. das Näher-Recht offen halten, nicht 
aber Constns, welches ganz ein anders ist, suchen burft 

' te. Darauf ferner, als Äwel / Bischof $w i 
(Defell/ ber dortigen Ritterschaft lud A, das Beneficium \ A, 
Dispofitionis in ihren Gütern verbesserte, ihnen freye; 
Macht gab, ihre Güter ohne einigen ConsenS oder An-! 
bietung M kaufen und zu verkaufen; Mrz-ZSifckofj 
Thomas aber An. 1511. fub B. bie Lieffändische RitH B. 
terschaft der Oeseischen Freyheiten theilhaftig machte, da \ 

crhiel-
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/erhielte die Ritterschaft nummhro bey ihrem, von Svl--
vestro verbesserten «sncceßions-Rechte, noch ein ampfer 
Dispositions-Recht, neinlich ihre Güter ohne ConsenS 
oder Anbietung 51t verkaufen und zu kaufen, und erlo­
schen damit gar die onera, so das alte Mann-Lehn-Re6)t 
begleiteten. Von welcher Zeit an, bis zu den letzten 
Erz-Bischösi. und Heermeisterl. Zeiten in Liefiand das 
Recht, Erb-Vereinigungen oder die gesummte Hand 
aufzurichten, bey einigen Familien und bey den übrigen 
«belichtn Familien aber überall, das Recht der netten Gna­
de floriret hat; so, baß schon zn der Zeit die Liestänbi-. 
sche Ritterschaft, zwar in benen Sttcceßions-Rechten 
der Chstnifchen gleich, aber in ber Dispositions -Freyheit 
ungleich war. Allermaassen bas Ehstnische alte Dispo-
MonS- Recht, so ihnen tVolbemovoö der Andre (wew 
cher nie ein Herr über Liefland gewesen noch demselben 
Gesetze geben könte) An. 1215. im 26t-» Artic. feines 
Privtlegii ertheilet, noch niemalen verbessert, sondern 
von Conr<tb von iungingeit An. 1397. nur das Suc-
ceßions - Recht erweitert worden. Da nun endlich Lief­
land sich seiner Selbstherrschaft entschlagen, und mit 
dem Könige in Pohlen Gimsmundo Auausto die so­
lenne Subjection-C»pituIation~inrfgeftchfet7hstl)en die 
Sncceßions- unb Dispositions-Rechte ber Güter in Lies-
land eine ganz anbete Gestallt genommen; allermaßen 
in betn An. 1561. zu Wilda feria 6'a. post fefttim St. Ca-

c. tharin® ertheilten herrlichen Privilegio lud c. Art. 7. der 
. ganzen Ritterschaft 1) die fteyeste Disposition in ihren 

> Gütern, selbige zu vergeben, zu verschenken, zu ver-
.kaufen, zu veräußern und ohne Obrigkeitl. Consens nach 
Willen und Wohlgefallen damit zu thun unb zu lassen, 
/auch bie Macht über dieGüttr nicht allein mit Verwand-

teil 
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ten und Freunden, sondern auch mit Fremden Erb-Ver-
einigungen oder Pacta succeslbria aufzurichten, gegeben, 
und zum 2) die Succeßion nach Harriich-und Wim-
fchen Rechten in beiderley Geschlecht verliehen. Dadurch 
wurden die bishero separirt gewesene Rechte, nemlich 
der gesamten Hand und der neuen Gnade in eins ge-
bracht, und gleich wie vorhin in Facultate disponendi mit 
einige Familien Erb-Vereintgnngen aufzurichten Macht 
hätten ; auch quoad Beneficium succeffionis nur einige 
des Rechts der neuen Gnade oder verbesserten Succef-
sions- Rechts genossen, nunmehro der ganzen Ritter-
schast die omnimoda Poteftas, d. i. tinlimitirtc Freyheit 
gegeben, Erb-Vereinigungen mit Freunden und Frem­
den aufzurichten, in ihren Gütern absolut zudilpomren, 
sie zu verschenken, zu vergeben, nach Willen und Wohl-
gefallen zu schalten und zu walten, auch ohne einigen 
Obrigkeitl. Confens zu veräufern und zu verkaufen. 
Mit demSucceßions-Reckt aber blieb es bey dem alten, 
I nemlich nach der neuen Gnade oder Harrischen- und Wie-
Irischen Succeßion zu erben. Derowegen die Liefländi­
sche Ritterschaft aus den Närrisch-und Wieriscken-Reck-
ten nur die Succeßion > aber mchTtitrtelflfflpm anhan-

, «ende DiljMtion behalten; sondern sie hat in diesem 
' Beneficio ein weit ampler und herrlicher Ull'imitirtes 
Recht schon vorhin gehabt und nun noch besser erhalten. 
Denn derselbe 10 Art. defmivet mit seinen klaren und 
deutlichen Worten nichts mehr, als die Succeßion nach 
Harrisch- und Wierischen- Rechten, gedenket aber mit 

^keinem Worte von der Disposition,. als welche schon im 
vorhergehenden in weit besserer Form beschrie-
6m war. Hätte nun Stgismundus Augustus bey 
Lrtheilung des Privileg» die Intention gehabt, der Lief-

E ländi-
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ländischen Ritterschaft ouoad facultatem disponendi keine 
Verbesserung zu geben, sondern wie bey dem Alten in 
der Succeßion, also auch bey dem Alten in der Dispofl-
tion der Güter zu lassen, so würde derselbe nicht iZL-
paraten Articulis scparatim von der Disposition lin&icpa. 
ratim von der Succeßion. als welche an nclsMbst zwey-
erley sind, gehandelt haben. Es würde der ?de Art. 
gar nicht nöthig seyn, sondern es wäre in dem 10 Art. 
die Succeßion sowol als Disposition nach Harrisch-und 
Wierischen-Rechten exprimiret worden. Daß aber nun 
die ausdrückliche Meinung gewesen sey, aus Harrisch-
und Wierischen-Rechten nur das Sncceßions-Recht ein-
zig und allein beyzubehalten, nicht aber das Disposi-
tions-Recht, erhellet daraus, daß i) <3igtsmo»bus 
Augvstus vorher in dem 7"» Art. von einem besonder­
lichen Dispositions-Rechte meldet, welches dem Umitir-
ten Harrisch- und Wierschen - Dispositions- Rechte ganz 
nicht gleich, sondern weit ampier war. Zum 2«») bau 
in dem lote« Art. mit keinem Worte von dem Di-
spositions- sondern nur von dem Succeßions - Recht 
restrictive gehandelt wird. 3«»') War Königs ©i« 
giemurtbi August» Intention bey damaliger Entree 
seiner Herrschaft, unsere Rechte zu vermehren und 
nicht zu verminbern. Hätte uns nur bis Facui. 
tatcm disponendi in unstrn Gütern, an ber Umitir-
ten Facultate disponendi in Harrten unb Wierlanb bin-
ben wollen, sc hätte uns ja ein schlechter Recht gege­
ben, als wir schon Vorhin, wie oben erwednet worden, 
selbst gehabt haben. Den schon zu Erz - Bischöfi. Zeiten 
hatten wir zwar ein gleiches Succeßions-Recht mir Ehst-
Iftnb, aber schon ein besseres und ampicr Dupositions-
Recht. Gleichermaaßen wolte zum 4.1™) König @igre<> 
mundus Attgtlstus uns dergestalt tmtimn daß i£t 
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bey ten Ehstländern den Appetit rege machen mögte, 
sich auch zu 3l?m zu wenden; wie ist denn zu muthmafi 
sen, daß ist uns nicht allein nichts mehr, sondern gar 
noch was schlechterer als wir vorhin gehabt, sollte gege-
ben haben 2 5""*) involviret es eine merkliche Contra-
rietät einem das timitivte Dispositions-Rechr nach Har­
risch - und Wicrschcn-Rechten, und auch nach dem 7«* 
Art. omnimodam Poteftatem d. t. kiNk ablolute, fteye, UN-
limitine Disposition zu geben. Denn beydes kann UN-
möglich seyn, weil die Disposition nach Harrisch- unb 
Wicrschcn - Rechten nicht »mnimtda, sondern maxime limi-
tAta ist, indem derselben alte Facultas disponendi in bonis, 
wie sie von Waldemar» >i. herstammet, nie verändert 
ist, und darin bestehet, daß derjenige, so keine Erben hat, 
auch feilte freye Disposition ohne Obrigkeitl. Conseils in 
feinem ©ute hat. Hingegen ist in dem?>«« Art. des Privi­
leg» Gtgismundl August» eine omnimoda, d. i. abso­
lute uniimitirte Disposition» die erpresse den Obrigkeitl. 
Consens, ohne einigen Vorbehalt, ausschliesser, ein 
plenam Dominium bedeutet, fem JUS rescrvatum fbnbem 
noch dieses herliche Beneficium mit Freunden und Fremb-
benPatia succeiibria aufzurichten, in sich hält, beschrie­
ben. Zum 6"«) so ist nnläugbar, daß die Gewohnheit 
solcher Gesetze die beste Auslägetin sey. Nun ist die Rir-
terschaft in Liesiand in fethanem Rechte und Gebrauch, 
daß sie eine freye, abiöiute, unümitirte, allen Obrigkeitl. 
Consens in genere ausschließende, und in keinem caiu 
oder Condition denselben reservirende Macht und Dispo-
sitionhabensoll, über 129 Jahren conserviret worden. 
Derohalben eine solche Gewohnheit, worauf die Liesiäit-
dische Ritterschaft in allen Confirmationibus Priviiegio-
*um, sehr herlich und awpi- bevestiget, so vielmehr dis 
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Ausdrückliche Privilegium bestärket, und alle andere 
Deutung ausschließet. Zum 7"") noch auf diesen Heu-
tigen Tag stehet die Ritterschaft in Cmland, weiche glei­
chen Theil an diesem Privilegio hat, in solchem absolu-
ten Rechte, ohne limitirte Clausul, welches derselben 
nicht würde vergönnet seyn, daserne dies Privilegium? 
so der König und die Republik Pohlen agnosciren, und 
heut zu Tage noch der Nexus poiiticus zwischen ihnen und 
Curland ist, sie nicht schützete; Insonderheit, da sie vie-
len Tentationen unterworfen sind, und man in Pohlen 
tanquam c specula auf Curland fleißig siehet. 8len6) So 
hat das Privilegium titgfemunbf August» zugleich 
auch Nnturam Pacti an sich, allermaaßen solches durch der 
Ritterschaft Stipulation ausgegeben. 

Nun vermögen die weltlichen und natürlichen Rech« 
te, daß dasjenige, was in einem nicht deutlich ex-
priMiret worden, demselben per contrariam Interpreta­
tionen) nicht kann zugeleget werden; da dann in Art. 
7mo die Condition, daß der Ultimus in Succeflione keine 
freye Disposition haben solle, nicht bedungen, sondern 
das Gegentheil vielmehr, weil die fteye Disposition in 
generalen Terminis und ohne einige Reservation verde-
halten, zusehen, so kann auch die Limitation nicht ad-
mittiret werden. 

So ist demnach aus obgemeldtem klärlich zu erst-
hen, daß die Ritterschaft in Liefland das Dispositions-
Recht in ihren Gütern auf den 7,n Art. und daß 
Succeßions - Recht auf den io«« Art. des Privileg» 
©irttsmtmbi August» gründet. Welchemnach dersel-
ben die gänzliche unlimitirte fteyeste Macht comperiret, 
ihre Güter zu verschenken, zu vergeben, zu veräusern, 
nach Willen und Wohlgefallen, ohne einigen Obrigkeitl. 
Consens, damit zu thun und zu lassen, mit Freunden 



® ) O ( ® 37 
Frembden Erb-Vereinigungm oder Pacta succesToria stuf; 
»«richten, und nach Harrisch-und Wierischen-Rechten 
zu erben. Dieses Recht hat nun König S'glsmundus 
Augustvs mit seinem Aönigl. iSybt/ so wahr Ihm 
GVtr und fein ^>«il. Evangelium helfen solle/ nicht 
allein vor sich, sondern auch mir deutlichen Worten vor 
seinen Nachkommen fub D. bestätiget, und versprochen, 
die Ritterschaft dabey vesttglich und immerwährend zu 
erhalten. Welche Zusage die Gesetze GOttes und die 
Natur noch kräftiger erklären, weil wir dieselbe dama-
ten ooerofoTituio durch ordentliche Pacta und Capitu» 
lattones erworben, und unter andern Conditionen, eben 
auf diesem Fundament, unsere Treue redproce versichert 
halten; so, daß eigentlich und recht von der Sache»» m 
den, wir von dem Könige Stgwmundo Augusto zu 
der Zeit kein Privilegium, welches fuperiorum feu Sta. 
tum civilem einigeimaafen prasupponivet, sondern eine 
ex Pacto mutuo intcr Pacifcentes in Statu natural! existen­
te» hernlihfenfce Obligationen! reciproeam, deine unsere 
Obligatio fubjcctionis corrtspor.divcil sollte, erhalten ha« 
ben. Nachdem man aber in Pohlen die Fundamental, 
capitulationes, wodurch Liefland demselben anhängig 
geworden, in vielen Hauptstücken durchlöchert, daS 
mutuum vincuium dermaaftn von der einen Seiten zer-
rissen, daß ans der andern Seiten, mit Bestände vor 
©Ott und der Welt, man seine Pflicht aufheben, die 
favorable Conditiones von dem hochseel.Könige inSchwe« 
den Cfltl den ix. aiM'lecriren muste, und auf den» 
Grunde die Ritterschaft eine unterlhänige Treue zusag­
te, wurden sie hingegen fub K. & F. bey allen alten Recht e, 
ten, Gewohnheiten, Verträgen, Immunitäten und 
Freyheiten, die ihnen von Erz-Bischöfen,- Heermeistern 

E z und 
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und Königen jemalen mögten gegeben seyn, zu halten 
aufs bündigste versichert, auch von i£tv. &ottigl-ZTia-

. |efr. ailergnädigst bestätiget. So daß wir ©Ott Lob! 
dies Succeßions-und Dispositions-Recht, unter die' 
glückliche Schwedische Regierung bis zu dieser Stunde 
nicht allein sried-und undisputirlich gebracht, sondern es 
ist solches alles lwch vester gesetzet worden, indem in de-
nen Olivischen FriedenS-Tractaten der König in Poh-
len all sein Recht und Ansprach, so Er an Liefland qe-
habt, lLw. &omgl. Majest. Herrn Vater giorwür-
digsten Andenkens überträget. Nun aber gründete des 
Königs in Pohlen Ansprache und Rechte an die Liesiän-
dische Ritterschaft sich auf nichts anders, als auf die zwi-
sehen dem Könige Sigismunds Augusts von einerund 
der .Ritterschaft von der andern Seiten aufgerichtete 
Pacta, derowegen dann implicite dieselben proroga*et, und 
auch die SucceßionS- und Dispositions-Rechte, die bey 
dem damaligen facto bedungen waren, beybehalten 
worden. 

Aus diesem allen ist nun sofort zu sehen, in welchem 
Stücke die Diffcrence zwischen obgedachten der Liesiändi-
schen Ritterschaft competirenden Rechte und dem jüngst 
den I7t<Ä3unii per Rcsolutionem Kegiani der Ehstnischen 
Ritterschaft zugelegten Rechte, bestehe. Was nun die 
Succeßion belanget, so haben beyde das Privilegium 
gemein, nemlich $ti erben bis ins fünfte (Stieb beyder­
ley Geschlecht; Was aber die Disposition und das ü-
brige betrift, so differirensie in folgenden Stücken, i) 
ist in der Ehstnischen Resolution der Ritterschaft die freye 
Disposition in denen Gütern limitiret, und in gewisse» 
beschränkten Conditionen gesetzet worden, nemlich so law 
ge als Erben verhanden find; wenn aber der Possessov 

keim 
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keine Erben hat, so höret seine Disposition auf. Wel-
cheS seinen Grund vielleicht hierin hat, daß, weilen die 
Ehstnische Ritterschaft vor Conrad von Jungingm 
keine grössere Gewalt in der Disposition der Güter, son-
dcrn eben in der Form, gehabt, und selbige in Ivngin--
gens Privilegio, welches nur die Successoren ciargiret, 
nicht verbessert worden, es also bey dem Alten nothwen-
dig verbleiben. Hingegen hat es in Liefland eine andere 
Bewandniß: woselbst«», als !Lrz-Bischof Sylvester 
das Beneficium succesfioim ins 5rc Glied erweiterte, er 
ratione Dispofitionis gleichfalls der Ritterschaft nichtszu-
gcleget hat, sondern es ist das jus protimifeos oder Nä­
her-Recht damalen dennoch verblieben, da aber das 
Pactum iubjectionis mit dem Könige StglSMUNd0 21 IM 
gusto geschlossen, ist das Beneficium Dilpofitionis, wel­
ches zwar zu Bischdfl. Zeiten verbessert war, weit ampier 
im 7'e» Art. nachgegeben und aus der ersten limitirten, 
ein? absoluta CbCl'omnimodaPoiestas disponendi gemachet 
worden. Soll sie nun omnimoda eder absoluta Potestas 
seyn, so kann sie nicht zugleich, wider den klaren Inhalt 
des Art. limitiret, und an gewisse Condition es, die 
in dem Privilegio nicht zu finden, gebunden seyn. ES 
sundirer sich i£n> AöntglMajest. Dtciflion expreu-anf 
die Ehstnische Privilegiä in diesem Worten: ZJßatt enslc 
näögoij ät den sidste i Schlachten och «igt» erfta-
ga»dk pafz/tä fördllftver wids stimme ̂ rwileqiera 
»»thtryckeltge ^örordmiig/ att den eymä fitt Kodz 
f5tf4Um eilet verpanta/ utl)an Ronal. tTiavfi.öDt1 

tenjkap. (*) Weilen denn die Ehstnische Privilegiä die-
sen 

(*) d.i. Wenn aber jemand der Lchte in einsm Geschlechte <st md 
feine Erbnehmere hat, so verbleibet e? bey sochaner Privilegien 
ausdrücklichen Verordnu ng, da derselbe sein Gut ohn« Ihr« K f» 
»lgl. Maj«st> Wvrbmust roedtt verkaufen noch verpfänden rov j. 
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jfclt Casum cxprcfle refervil'Ct Und ftUs bCV Genera'itate 
Facultatis disponendi eximiftt KabM, fO fftltlt dtv Casus 
bey der Liefländischen Ritterschaft nicht appliciret wer­
den ; zumalen in dem Privilegio Gigisminidt Aug»-
(it Art- 7. dieser Casus nicht allein nicht reserviret, son­
dern in deutlichen Worten, der Obrigkeirl. coniens Se-
neraliter, conlequenter auch in ultimo Succcflore, ex-
eludiret worden. Zum andern ist in der Ehstnischen 
Resolution die Conditio» enthalten, daß, wenn jemand 
der Letzte in der Vucceßion nach Harrischen und Wit­
schen Rechten ist, und derselbe verstürbet, sothaneS Gut 
ohne Kxception an Ihr» Röttlgl. Majest. als dm Le­
hens-Herren verfalle. Hingegen hat die Liefiändische 
Ritterschaft in solchem Casu ein anderes Recht. Denn, 
weil dieselbe auf die allgemeine Rechte oder Jus commu­
ne privilegiret ist; so hat sie in denen Lehen-Gütern nach 
Inhalt derselben Rechte 2 Feud. 50. den Vortheil, da in 
einem altväterl. Lehen oder Feudo antiquo, derjenige 
männlichen Geschlechts, der von dem primo acquirentc 
nur noch in Linia defeendenti herstammet, ob er schon 
dem Defuncto im 8'°« und mehr Grad verwandt ist, zwar 
nach Harrisch- und Wierischen Rechten nicht, doch aber 
nach den alten gemeinen Lehen-Rechtendiei-uce-Mon zu 
hoffen, und also nach expirirten Harrisch-und Wierschen-
Rechte, sich des simplen alten Lehn-Rechts zu getrösten 
habe; Weil sonsten, wenn derjenige, so aus dem alten 
vorigen Rechten die Succeßion zu hoffen gehabt, durch 
das verbesserte Succeßions-Recht ausgeschlossen würde, 
solche Verbesserung in der That eine Verschlimmerung 
geworden wäre. Allermaasen das Beneficium des ver­
besserten Succeßions-Rechts darin bestanden, denenje-
«igen, die nach den alten Lehen-Rechten nicht admimbi-

k* 
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les waren, dieselbe zu gestatten, nicht aber denen, <b 
ohnedem schon zur Succeßion, ut in cafudicto, befugt 
waren, ihr Recht zu benehmen und abzuschneiden. Zum 
Dritten disserirer die Ehstnische Resolution von den Lief-
länd-schen Rechten hierin, daß jene Ritterschaft nach Jw 
halt ihrer Privilegien, wenn ein solcher caius -x>a>ret, 
als in Romas ifritt Privilegio de An.izi5.emhalten, 
schuldig ist, das Lehn ordentlich zu empfangen. Des-
gleichen Oncris aber ist die Lieflandifche Rittersthaft ent-
hoben, weil sie in dero Privilegien mit keinem Worte 
dazu adttringivet, sondern vielmehr bey einem pleno Do-
minio erhalten wirb. Zum vierten und legren ist auch 
dieser Unterscheid merklich, daß das Recht, Erb- Der-
einigungen zu stiften, oder gefammte Hand aufzurich-
ten bey ber Ehstnischen Ritterschaft erloschen, auch in 
bero eigenen Constitutionen Üb. z. T«. 14. expresie vor­
hin schon geKoben gewesen; hingegen die Liefiändische 
Ritterschaft bey bem so herrlichen Privilegio sich jeberzeir 
mainteniret, solches betttUch in dem Privilegio Sigismun-
diano Art. 7°">. confirrnirm unb so universal machen las­
sen, daß auch der ganzen Ritterschaft solches vorbehal-
ten unb salviret, aber nie gehoben, sondern confirmiret 
undpracticiret worden. Und solchemnach werden Jvro 
Römgl. Majest. allergnäbigst unb gerechtsamst urthei­
len, baß, wie wir allewege von ber Ehstnifchen Ritter-
schaft separiret gewesen sind, also auch nun beroftlben 
Absolution uns keine Norm und Regul seyn kan, weil 
unsere Competcncc auf ganz diversen Principüs, beven 
sie sich nicht haben gebrauchen können, gegrünbet ist; 
sondern, wie wir in nichts mehr, als blos m dem eiar-
xirten Harrisch-und Wierschen SucceßionS-Rechte mit 
einander Übereins kommen, in ben Dispositions-Rech-

$ ten 
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ten aber durch ein neues klares Privilegium von ihnen 
merklich sevarirer, und keinem Reservat« oder Condition 
unterworfen sind; also gelrösten wir uns dessen, was 
GVtt/ die Justice und 3bto AonigL Majest. Gnade 
gegen Der» getreue Unterthanen uns zugeleget. Um 
möglich kann die Condition, daß der letzte, welcher in 
der Succeßion nach Harrisch- und Wierschen-Rechten 
stehet, keine freye Disposition behält, bey der Liesiändk-
schen Ritterschaft appliciret werden, weil solches in allen 
Stücken den ganzen ausdrücklichen 7»™ Art. des Privi­
leg« Sigismund» August« aufhebet und zunichte ma­
chet. Maasen darinnen 1 )eine -> biöiutc und keine Ihm* 
tirte Poteitas disponendi sundiret; zum 2) die Conditio» 
nicht im geringsten reserviret, in 129 Jahren bey uns 
und unsern Rachbarn, die gleichen Theil daran haben, 
nicht also gebrauchet, sondern ausdrücklich in genere der 
Obrigkeitl. Consms ausgeschlossen worden, z) Würde 
das in dem Articuio deutlich reservirte Beneficium Erb-
Vereinigungen auszurichten mit Frembden und Ver­
wandten null und nichtig seyn. Denn wie kann derje-
nige, auch der Erben hat, mit einem Frembden die Erb-
Vereinigung machen, daß aufdem Fall, da ein Stamm 
von Beyden ausgimge, die andere Familie wieder die 
Succeßion hoffen sollte, wenn bey demjenigen, der der 
letzte ist, die Disposition aushören und das Gut an dem 
Domino verfallen. Beydes kann ohnmögtich bestehen, 
sondern hier quadiret eben die m Rechten nicht ungemei­
ne RegUl t posito uno contrariorum exduditur alterum. 
Soll dann derjenige, der der Letzte in der Sncreßion ist, 
nichts ohne des Domini Consens handeln und thun, son­
dern daß bey verweigerten Consens das Gut verfällt, so 
ist dieinArt.7,st,udirte Macht, Erb-Vereinigung aus« 

zurich-



O ) o c G *i 
zurichten in Effectu null und nichtig, welches wieder die 
klare Worte läuft; Wenn aber deme zufolge, solche Erb» 
Vereinigungen zu stiften erlaubet ist, so muß nothwen-
big jene Limitation aufhören. • 

lLw. RZmgl tNajest «enden demnach Dero 
gnädige Augen und 2V>mgl- Vater-Herz auf uns arme 
Leute, allergerechtfamst erwegende, daß durch die Re-
duction die Blüte des Adels in Liefland theils schon gänz-
lich darnieder lieget, theils und zwar der ganze Rest glei-
cher Gefahr unterworfen und in Furchten gesetzet ist, 
daß derselbe, obschon durch dessen Blut und Mittel daS 
Land von denen Heiden erobert, der Christ!. Kirche zu» 
geführet, unter christl. Potentaten Herrschaft gebracht, 
dabey behauptet und endlich auch unter König«, 
ttlfl jeft. l>od)töbl.X)otfdt>rai Bewald gesetzet worden, 
nichtsdestoweniger dasselbe zuletzt mit den Rücken wird 
ansehen müssen, wofern nicht ä?w. &5mgU Waje(i. 
durch Dcro Gnade die Schärfe einiger weilaussehenden 
Resolutionen lindern wollen. Derohalbm hoffen wir, 
daß lkw. Römgl« in Ansehen des sehr mist-
rablen Zustandes in Liefland (der iLw.Ronml.Majesk. 
wahrhaftig in allen Stücken nicht genug berannt, son-
dern verborgen ist) den gar geringen Rest des Adels, 
welcher ja mcht den sechsten Theil vom Lande und doch 
unter vielen Bürden befitzet, dies kleine souiagement 
in den SucceßionS- und Dispofitions - Rechten, wie die-
selben unter die hochlöbl.Crone Schweden gebracht find, 
werden genießen lassen. Anerwogen 8?. tn. bey 
deme, daß schon 5 oder mehr Theile des Landes Dero-
selben im mediale gehörig, noch die Hosnung auf die ü-
brige wenige Güter, so dies deducirte ampie Recht ge­
nießen, gleichfalls haben. Denn wenn der uiumus suc-

F 2 ccslbt 
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«essorintestatus verstürbet, sowerdensolche Gütern?. 
2t. Vst. dennoch aperirer. Was unser schwaches Ver-
möge» hierüber nicht umständlicher und mit weitern 
Gründen hat vorstellen können, das hoffen wir vestig-
lich durch die Gnade zu genießen, die ig. & M Dero 
gerreuen Ritterschaft, welche nicht allein in ihrem eige-
nm Vaterlande, sondern auch in andern Provinzen ä?. 
Ä. tM» Siege mit ihrem Blute gefitrbet, jederzeit reich» 
tick erwiesen. Dahingegen sind wir bereit, in allen Be­
gebenheiten di« Preuves. zu bestätigen, daß unser Gut 
und Blut uns nicht so lieb ist als der Name zu sterbe» 

ttw. Rönigl. Mojeff. 
Älerunterthamgsr« treuergebenste 

Dirner und Lntcrthaum 

Deputirte der Liefländischm 
Ritterschaft. 

A. 
Cxtract aus Bischof Johann Klvels Privilegio, de? 

Ritterschaft auf Oefell ertheilt. Datum HapsaT 
Donnerstags nach Luciä. A.c. 1524. 

sc. Düsse unsere gnädige Gnade unb Begiftinae, heft uns« 
Achware und EhrenveD Ridderschop med hogenDanckfeggmge va» 
end «ode imfvrm wordigkn Eapittel avgenvhmeid Ock ffcen fe den 
UpbiSmae kr« Id» und« Mackt Hebbel» t̂ kovoenvewide »erkovsnd« 
«ende Mvere» menslTtotlen  ̂sünter îeniaecie» SthtwMny 
MhWnge; Jedoch uns unv trnsenn Äercfetr Nakiwlmgen behol­
den Ben Eyd der Huldinge» unve de Dienste na «wie Privilegien 
wd Rechten zr. 

V. 
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B. 

Extractaus des Ertz-Bischofs Thomä Privilegio, der 
Ritterschaft in LieAand geaeben. Datum Kecken-
Hausen/ Donnerstags nach Martini An. 15 z 1. 

ic Willen ock st unde unser werdtgeS Capittel darby schütten? 
und schirmen und handhaben, dat se frye Ridder und Edelen te syn 
und blieven schülen, allesdesstn geneten, Hebben und gebrucken, dat 
de Gestrenge und Ehrenvesten Riddere unser Metropolitanischer 
Stiften Oftl und Dbrpte och te gemeine Ridder in Harrien und 
Wiertand nichts buttn bescheiden, geneten, gedrucken, holden und 
heben jc. 

c 
Extractum'er Privilegio Sigismund» 'AugufK Nöbilftali 

Livonis dato, Feria 6ta, post festuoa S^Caiharina? 
An» l66l» Vilnar„ 

Ex Art• 7»«V 
Profnde petfmus, qua decet humilfma obfervantfa, ut Jioif 

modo quae antea: dicta. suntT prastentur nobis, verum cum plures fint 
in Livoniä r qui cum eonfanguineis suis atque aliis familiis» lu» (imulja* 
neac: five conjunfiy nrtanus contrahendi facultatem olim nactFIurit, ut 
hoc ipfum priviieghim k Veftrau Sacrl Regia Majestate coeteris quoque 
omnibus r videlicet jniveriag Nobilitajf» seque illis r qui iu En domini<> 
Dömini Magistrf t cccterorumque Prindpum manfuri y ac fljis, qui Sa» 
crac Regiac Majestati Vestrarmimediate subditi futuri sunt, noftrisque per» 
ionis ex liberal* sevoftr, pro Regia-Vestro spiendore atque-ampiitudine, gra-
tiofiflimeconcedatur^inomnibur illörumfeonfefeödaiihusr quae modo 
obtihent* quae in futurum quovis modo y five (peciaii gratis, five con« 
tractu licito- obtinere poteruntv non- modo cum consan^uincisT affinihu*f 
fed aliis qpoque exteris familife atquc fociis tale Jus simultane* five 
conjunct<r manus coire atque- contrahere. Hoc est y ut habeamus Ii» 
beram &j?jnnimodqmr, pofpftafpm de bonis nostris disponendi. dandi. 
donandiv vendendK^dicnflndiL Bl in olus bcneplacitos» non sequi« 
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fito Majcftatis Vcftr* consenfu & alterius cujusvis (uperioris conver* 
tcndi, (*) 

Art, lO*\ 
Ut nobis libertatem yatiae (ut vulgo nostri appcllantj pro Re­

gia benignitate concedat.lquemadmodum in fiicceffione feudorum siib-
«jifi n^icafnc Fsftoniac, Harn», ^ironiacac Direcefis Rigrnfo, nlim a 
Rcgibus Panorum fingulars beneficicTusquc mhuac-diem obtinuerunt. 

: : -* ' ut 

(*) d.i. Htract aus des Sigismund! Augusti Privilegium/ 
daß Er der Liefländischen Ritterschaft gegeben/ zu Wlda den 
6ten Tag nach dem Feste St. Catharinä An. 1561. aus 
dem?"» Artic. 
Bitte» dahero in gebührender allerdemüthigster observence, daß 

wir nicht allein des oberwehnten gewehret, sondern auch, da ihrer 
viele in Liestand find, Die mit ihren Blutsverwandten auch andern 
Familien mit Den Jure simultanes five conjunctae manus oDct Der ge-
fammte Hand vorlängst schon berechtiget, Daß solches Privilegium 
von (Em. Römgl. Majest. auch allen anDern, nemlich Der ganzen 
Ritterschaft, sowol Denen Die unter Der Herrschaft des Heermei-
sterS und derer übrigen Fürsten verbleiben, als Denen, Die (Em. R6-
nigl. Majest. immcdiate subject seyn werden, unD unfern Personen 
aus MilDe unD Hulde, Em. Römgl. Majest. hohem Glänze und 
Hoheit nach, allergnadigst nachgegeben werde, über alle ihre Lehn-
Güter, wie sie befitzen oder inSkünstige, es geschehe aus was Art 
unD Weise es wolle, entweder aus besonderer Gnade oder zuläßigen 
Conttacten erhalten mögten, nicht nur mit ihren Blutsverwand­
ten, Beschwägerten, sondern auch andern ausländischen Familien 
undBundeSgenossm Desgleichen Recht der Gesammten-Hand einzu­
sehen und zu contrahiren, D.i. daß wir frey, vollenkommen und gänz­
lich b emächtiget seyn mögen, mit unsern Gütern nach Belieben zu 
disvoniren, dieselben zu vergeben, zu verschenken, zu verkaufen, zu 
veräusew und nach eigenen Nutzen unD Gefallen, ohne Zhro R6-
mgl Majest. oder sonst eines anDern Ober-Herrn ConstnS zu ju-
<y *n/ mit selbe zu thun unD zu lassen. 
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'Tt P7 nnfc srwctnraj ex Vectra? Sacrx Reg. 
Majeft. ampliore augpiftioreyic munifleentia capescere. atque «iCL-per* 
Retua Auguftf nomiafs celebrationc pofterfs noftrfc reliqquerc poflimus. 
hoc est, ut jiabcamus potestatem fiiccsdciidi, non «torfa fr dffrpnHpnrt 
sp<4 rft^m in lin^utriusque fexu» : ita tarnen, ur praeferatur 
maseulinum 5c fcemellar pro mocfoocultatum notentur; maiculis vero 
non existentibus, fcemellae in omnibus luccedant, ialvo tarnen Majeft» 
t» Regiac Jure Fisci fett Jure caduco, (*) 

D. 
Juramrntüm SerenisTiror Regis Sigismund! Augusti, Or-

dini Equcstri Livonix praeftitum* cum Facta fubje-
ctionfe conccdercntur, 

Ego Sighmundus Augußusy DEI Gratia Rex Poloniar, Magnus Dux 
Lithuaniac, Ruifiac, Pru/Iue, Mazovfart Samogitiar, Livonieque Dominus 
& hcres, furo, fpoodeo 8c promitto, ad hxc iancta DEI Evangclia,quod 
omni» Jura* Libertates, PrsvÜegia, Immunitates Provinciac Livoniae ec-

clesia« 

(*) d.i. der 10 Art. 
Daß (Sv uns aus Rönigk. Milde das Gnaden-Recht (bfe 

Gnade wie es dieUnserigen insgemein nennen) lasse, gleichwie so!-
cheS in der Succeßion der Lchn-Güter die Unterthanen des Herzog-
thums ElMand,Harrien,Wierkmd unddeSRigischen Stifts, vor-
diesem aus besonderer Begnadigung der Könige von Dännemark, 
bis auf diesen Tag gehabt, daß eben solchergestalt wir der Frucht 
sothanmPrivikegitauS Enx ZldnigL Majest. höhern und mildern 
Munificenz fähig werden und bey ewigwerdender Celebrirung *£x&. 
RSnigl. Mcqest. hochpreißl. Namens unfern Nachkommen solches 
hinterlassen mögen, d. t. daß wir die Macht haben, nicht allein in 
Niedersteigender- sondern auch der Seiten-Linie beyderley Geschlechts 
zu succediren, dochatjb, daß das männliche Geschlecht vorgehe unv 
daS weiblichenachBeschaffenheitdeS Vermögens ausgefteuret wer-
de, wann aber fem* männliche Erben verHanden, alSdann das 
weibliche stceedire, jedoch Zhro> Rönigl. Majest. das Jus Fisci ode» 
«öucivorbchältlichc 
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«lesiasticas & feculares, Ecclcfiis quoquc 8c fpirituali eorum statui, Ar-
ehiepiseopo, Episeopis, Principibus, Magistris, Capitulis, Commendi-
toribus, AdvocatiS) Nobilibus, Vafaiiis, Civibus, Incolis & quibus-
übet persoais cujusque Status ac Conditionis existentibus, per fmpera-
tores Romanos & alios quoscunquc Reges, Duces, Principes, Ordinis 
Teutonici Magistros & alias legitimos Magiftratus iili Provinciac & Sta-
tibus coneeflas manutenebo, servabo, custodiam 8c attendam in omni­
bus Conditionibus atque Punctls. Omnia illicite ab eadem Provincia 
alienata, aut per hos Belli Tumultus Moschorum avullä, pro posse meo 
& Conjunctarum Provinciarum mcarum ad Proprietatcm ejusdem Pro­
vinciac Armis five Pactionibus recuperabo, aggregabo. Terminos ejus­
dem Provincis non minuam» (cd pro pofle meo diminuta de in pote-
fiatem Hostium redacta, recuperabo, defendam 8c dilatabo« Sicme 
DE vs adjuvet, Sc haec iancta DEI JEvangelia. (*) 

F. & F# 

(* )  d. i .  E id/  des Al lerdurchlaucht igs ien Königs Sig ismun* 
di Augusti/ den Er dem Liefländischm Aitter-Ordm/da die 
Unterwerfungs-Pacta <oneediret wurden/ geleistet hat.' 

Ich Sigismnndus Augustus von GOttes Gnaden König 
In Podlen, Großfürst in Litthauen, Herr und Erbe von Neuffen, 
Preussen, Mazovien, Samogitien und L-efland, schwere, gelobe und 
verspreche, bey diesen Heil. Evangelien GOcces, daß ich alle Rech­
te, Freyheiten, Privilegien und Immunitäten der Provinz Liefland, 
geistliche und weltliche auch ihrer Kirche und geistl. Staat, dem Erz-
Bischofe, Bischöfen, Fürsten, Meistern, Capitteln, Commendato-
ren, Advocaten, Edelleuten, Vaftlllen Bürgern, Einwohnern und 
allen Personen, die daselbst von welchem statu und Conditionen (te 
wollen, exiftiren, die von Röm Kaysern und verschiedenen andern 
Königen , Herzogen, Fürsten, Meistern teutschen Ordens und an­
dern rechtmäßigen Obrigkeiten sothaner Provincien und verliehenen 
Statuten handhaben, erhalten, bewahren und in allen Conditionen 
und Puncten attendiren will. Alles unerlaubter Weise von der Provin-
ce Abgekommene oder durch diesen Moscowitischen Kriegs-Tumult 
Abgerissene, will ich nach meincm Vermögen und nach Beschaffen­
heit der Conjuncturen meiner Provincien zum Eigenthum derselben 
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E. 8c F. 

Extract aus Herzogs Catoii ix. Resolution der SKifr 
terschaft ertheilet lud vac. Stockholm den 12 Jul. 
An. 1602. 

' Es lassen aber jbro Fürstl. Durch!. die Ritter- und Land-
schast des Wendischen und Pertmuischen CrayseS bey ihrem uralten 
verbrieften und versiegelten Privilegien und Immunitäten, item 
bey allen ihren alten Verträgen und Beliebungen, Rechten, Gsrich-
ten, Gerechtigkeiten, Rm|jen, Staturen, christl Landes-Ge­
wohnheiten und Gebräuchen  ̂ welche ihren Vorfahren und ihnen 
vonKaysernzuKaysern, Königen zu Königm, Hochmnstern zu 
Hochmeistern, Herren zu Herren verlehnet, b williget und gegeben, 
ruhiglich bleiben, und wenn das Land zur Ruhe und in bessern'Zu-
stand kommen wird, alsdann wollen Jtyvo Zürstl. Durchl. diese!-
bigen übersehen und verbessern, auch ernannte Ritter-und Land-
schast mit den Landen Harrien und Wierland, ihren Rechten und 
Gerichten, wie die in allen ihren Clausuln, Artickuln und Puncten 
von Worten zu Worten lauten und der Ritter-und Landschaft des 
Stifts Dorpt itzo gegeben worden , gnädiglich privilegiren, begna-
digen und versehen, und ferner dasjenige, was berührter Landschaft 
und Craysen zuträglich seyn wird, anstellen und verordnen. 

Extract aus des Herzogs caroii ix. Privilegio dem 
Dörptischen Crayse gegeben. Datum Stockholm 
denizJuliiAn. 1602. 

Hierneben confirmiren und bestätigen auch Wir hiemit un» 
Kraft dieses Briefes in bester und beständiger Form, für Uns, Un-

G sere 

Province entweder durch Waffen oder Vergleiche recuperiren und 
zusammen bringen. Ich will auch die Grenzen dieser Province nicht 
verringern, sondern die verringerte und in die Gewaidt der Feinde 
gerathene, nach meinem Vermögen recuperiren, defmfctrm unv 
erweitern. So wahr mir GOtt helft und diese Heil. Evangelien 
Gottes. 
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ftre Erben und Nachkommen, auch aSe denjenigen, so künftig bey 
der König!. Regierung des Reichs Schweden seyn werden, der 
Ritter- und Landschaft, auch sämtlichen Ständen des Stifts Dsrpt, 
alle ihre uralte verbriefte und versiegelte Privilegien, Freyheiten 
und Immunitäten, wie dieselbe Nahmen daben mögen, sowohl 
auch ihre alte Verträge und Beliebungen, Rechte, Gerichte, Ge-
rcchtigkeiten, Recesse, Statuten, christl. Landes-Gewohnheiten 
und Gebräuche, und was derselbigen mehr anhängig, gleichsam 
dieselbiae von Worten zu Worten in allen und jeglichen ihren Puncten, 
Ciausuln und Articuln lauten und innehalten, und ihren Vorsah-
rcn auch ihnen selbst von Bischöfen zu Bischöfen, von Heermeistert» 
zu Heermeistern, von Herren zu Herren verlehmt, bewilliget und 
gegeben, auch conficmiret und bekräftiget worden, und sie btsan-
hero sämtlich und insonderheit dabey gehandhabet seynd, gleich als 
trenn dieselbe hierin ausdrücklich vermeldet und einverleibet wären, 
immasen Wir dann auch wollen, daß ihnen und ihren Erben und 
Nachkommen keinerley Beschwernis und Vemeuerung, m was 
Schein solches hernachmals zu einiger Zeit geschehen, oder erdacht 
werden könte, hier entgegen zugefügt werden soll. Jmgleichm be­
willigen Wir amb gnatialich, daß die sämtliche Ritterschaft vrd 
Unterthanen deS Stifts Dorpt wegen ihrer väterlichen Erbe, des­
gleichen auch gekauften und anderergestalt wolgewonaeren Gütern/ 
nebenft aufgerichteten Siegeln und Briefen, und allen demjenigen 
dazu sie berechtigt sind, vor sich, ihre Erben und Nachkommen ttt 
dergleichen Gerechtigkeit und Freyheit gelassen, auch hinfürderS 
dabey geschützet und gehandhabet werden, als sie von AlterShero» 
gehabt und genossen, ohne Jemandes Eindrang und Hinderung. 

* 

Hl 
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III. 
Unvorgreifllches Bedenkendes Königl.Aanzeley» 

Coiiegii, Über die vorhergehende Uedudion 
d. d. 24 Januar. An 169t 

Transl. ex Suecica in German, 

In vorgedachter Deduction machen Deputat! zu-
förderst eine Distinction und Unterscheid zrvtjchen das 
Recht d«s jftgentDumö der Güter/ oder wie weit 
Jemand in seinem Gute dijponiren könne; und das 
Recht/ wodurch fit ihre Güter erben können. Das 
erst« nennen sie Jus & Bencficium disponendi, und das 
andere tUS & Bencficium succedandi. In vorigen 35t« 
schöfl.undHeermeisterl.Zeiten hat, ihrem Berichrenach, 
der Liefiändische Adel sein Gut entweder nach allgemei-
nen Lehn-Rechten oder ex simultanea Investitura besessen, 
zu welcher Zeit das Ju$ disponendi in denen Gütern der« 
gestalt limitiret gewesen, daß ein StistsMann, der sein 
Gut verkaufen wollen, schuldig gewesen ist, selbiges $it 
zehnmalen dem Lehn-Herrn anzubieten, dergestalt, daß 
wenn der Lehns-Herr es nicht hat kaufen und das Geld 
erlegen wollen, der Stifts-Mann befugt gewesen, das 
Gut zn verkaufen, wann er gewollt. Woraus sie 
Messen, daß der Lehns-Herr oder die Obrigkeit kein 
größer Recht über die adeliche Güter gehabt hat, als das 
Jus protimiCcos ofccv Näher-Recht. 

Hiebey ist zu obstrviren, daß gedachte Deputirte 
solches dermasen zwar berichten, zum Beweiß dessen aber 
allegiren oder legen sie kein Documentum bey, welches 
dennoch in solchem Fall nötig seyn will. Denn wer ein 
besser und grösser Recht prätendiret, als die allgemeine 

Gz Gesetze 
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Gesetze und Lehn-Rechte mir sich bringen, derjenige muß 
«s durch ein besonderes Privilegium erworben haben, so 
doch res facti ist, und verificirer werden muß. 

Ferner so statuiren Deputirte, daß die Succeßions-
Gerechtigkeit betreffende, sich dieselbige erstrecke in ein neu-
erworbenLehntkeucio novo) aufdaS männlicheGeschlecht 
in niedersteigender Lim'tin infinimm. In ein alt oder ge-
erbet Lehn (Feudo antiquo) erstrecke sich dieselbe aufdas 
männliche Geschlecht in der Seiten-Linie, dafern sie von 
dem primo Acquirente herstammet. In solchem allgemei-
nen puren Lehn-Recht habe die Ritterschaft dero Güter 
besessen, bis daß ein -mpi-r besonderes Recht inseinenGü-
tern zu disponiren entstanden, welches genannt worden, 
die gesamt« Selbiges Recht habe seinen Ur-
sprung erhalten auf einem Concilio zu Co|imt$ An.1417. 
woselbst der damalige ILrz-Bischof tPßUenrobe dieses 
Recht der gesummten Hand den Tieftnhansen conseri-

. ret. Darin drey andere Familien, als die Ungern/ 
Uxküln und Rose« mit eingetreten sind. Dennoch sol­
len die letztern nachmalen wieder daraus geschieden seyn. 
Sothanes Recht sey nichts anders gewesen,als eine Erb* 
Vereinigung/ omfraternitat oder Verbund zwischen ge-
wisse Familien, Kraft dessen, wenn eine Familie ohne 
Erben abstürbe, fv sollte das Gut nicht der Obrigkeit, 
sondern der andern in solcher Erb-Vereinigung stehenden 
Familie heimfallen. 

Hiebey ist zn erst zu merken, daß die Distinction 
zwischen das alte und neue Lehn allhier in keine sonderli-
che Consideration kommen könne. Allermasen man in 
beyden auf den Priroum acquirentem, und die von ihm 
gebohrenfind, sein Absehen richtet, als ausier welchen 
«iy von beyder Art Lehn sich nach gemeinen Lehs-Rech-

ten 
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tm weiter erstrecket. So doch nur obiter und incidenter 
erinnert wird. Was zum andern das ampiere Recht 
der gesamten Hand angehet, so ist solches kein allgemei-
nes Privilegium vor der ganzen Ritterschaft, sondern 
tili particulair Coceffion und Bencficium tiOV gewisse FtU 
Milien und solches ex I'irulo oneroso geweftn. Denn 
man hat die Nachricht, daß die Tiejenhaul«!» dagegen 
dem Erz-Bischof das Schloß RoctmDaufe« mit dessen 
Dependentien cediret. Dieses neue Recht der gejamm-
ten <o<tnb so einige Familien vor sich bewürket, ist dem 
übrigen Adel vielmehr nachtheilig gewesen; Dannenhe-
ro wie Deputat« selbst vorgeben, die 2V>jm sich davon 
abgesondert haben. Auch findet man einen Verbund 
oder Vereinigung so von denen übrigen adelichen Fami-
lien An. 152z. aufgerichtet worden, meistentheils dieses 
Inhalts, daß das Recht der geflammten Hand sehr en­
ge ist beschrenket worden, und sollte dem von 
sebof Svlvester gegebenen Neuen Gnaden-Recht 
(davon nächgehends mehr gedacht werden soll) keines-
Weges zum Nachtheil gereichen. Gleichermasen hätten 
Deputat! auch produciren sollen einiges Act über die zu 
Eostmy gegebene Conceßion der gesamten foemb/ auf 
daß man dessen Jndalt imd rechteIntention daraus um 
so viel besser hätte einnehmen können. 

Aus der Deputieren Dedmrion erhellet weiter, 
daß, als die zwo Gerechtigkeiten eine Zeitlang gewehret, 
habe endlich der Bischof ©ylwfie«: aus genommenen 
Anlaß von dem Exempel des Heermeisters und Bischofs 
zu Dörpt, der Ritterschaft und dem Adel im Stifte vor 
eine Summe Geldes ein ander Bencficium fuccellioni» 
verkaufet, welches darin bestanden, daß ein Lehn-Gut 
auf beyderley Beschlecht erben kdnte. Welches Benefi-

© 3 ciuni 
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cium dem übrigen Adel allein, ausser denen vier Fami­
lien, zu Verbesserung der Succeßions-Gerechtigkeit ver« 
liehen worden. Soviel aber die Disposition betroffen, 
weilen in dem Privileg» nichts anders gedacht, habe es 
sein Verbleiben bey der vorigten gehabt, nemlich wenn 
ein Edelmann sein Gut verkaufen wollen, sollte er pflich-
tig seyn selbiges nur dem Lehns - Herrn anzubieten, und 
dergestalt das Näher-Recht offen zu halten, sey aber 
nicht schuldig gewesen, bey sothaner Aiienation, dessen 
Consens zu suchen. 

Dieses Privilegium des Sr;--Bischofs Svlve-
sie«s hat nun seine Richtigkeit, zumalen es von denen 
letzteren Mrz--Bischöfen auch Aoy(ec «Larl dem v. com 
siirmiret worden. Dabey aber muß man nicht unberührt 
lassen, daß in gedachten Privileg» Sylvesters die ge-
fammte Hand auch mit diesen Worten confirmiret wor-
den: wir wollen auch/ daff alle diejenigen/ so in 
dergesammten Hand sind/ sollen ihre Guter erben/ 
so in der gesamten Hand stob/ oder darin kommen 
»Verden/ nach Inhalt dero Briefe und darüber ge« 
gebene Privilegien/ wie sie bishero gethan haben 
und gewohnet sind; woraus zu sehen, daß zu solcher 
Zeit die gestimmte Hand kein allgemein Privilegium 
vor der ganzen Ritterschaft, sondern nur für gewisse Fa-

- Milien, die einen special Brief oder Conceßion darüber 
erhalten haben, gewesen sey. 

So wird auch in derDeduction weiter angeführet, 
daß, nachdemmalen die Ritterschaft auf Oefel von dem 
dortigen Bischof Johann Ätvel eine Verbesserung in 
der Dispofllions-Gerechtigkeit der Güter erhalten,Kraft 
dessen ein Edelmann die Freyheit bekommen, sein Gut 
iu kaufen und zu verkaufen,ohne Consenö und ohnedem 

4Ew 
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Heermeister anzubieten; So habe Thomas Lrz-Bis 
fcbof 5» Riga dem «riftifthen Adel An. 15 z i. gleicher 
Gerechtigkeit theilhaftig gemacht. Und, wie von dem 
iL«?-Bischof« Silvester die SucceßienS-Gerechtig» 
keir, als wäre auch damalen von dem ZLrz-Bischof 
Thomas dero Dispositions-Gerechtigkeit, nemlich die 
Güter ohne Consens und Anbieten zu verkaufen, ver« 
bessert worden. Womit die Onera, so das erste alte 
Leyn-Recht begleitet, aufgehoben wären. 

Dabey aber ist in Acht zu nehmen, daß des S?t$* 
Bischofs Thomas Privilegium in diesem Stücke sich 
anfdesOesellfchen Bischofs Johann Kivels Privile-
gium vor der Oefellfchen und Dörptschen Ritterschaft, 
desgleichen auf das Harrisch- und lVierische-Recht/ 
generaliter beziehe. Dannenhero zuvörderst erwiesen 
werden muß, ob in des Oesellschen Bischofs Privilegis 
fvecialiter verfasset worden, daß der Adel sein Gut ohne 
Obrigkeit! ConsenS oder Anbietung habe verkaufen kdn-
nen. Daraltf fället diese Quaeition ein, wie weit des 

Bischof Thomas damalen befugt gewesen sey, 
ein solch Privilegium zu ertheilen ? Angemerkt bereits 
ein allgemeiner Schluß gemacht war, daß der Erz-Bi-
fchof dem Heermeister untergeben seyn sollte, aus lUrsa­
chen, daß des ckrz-Bischofs Thomas Antecessor nem-
lich der tkr;-Bischof Caspar/ über einer mit Mos-
cau gthatomcoiiufion und geheimen Verbund betroffen 
worden, von deme er Hülste wieder den Heermeister» 
der ihme zu mächtig war, suchte. Auch begab sich zu der 
Zeit die Religions-Reformation, indeme die Erz-Bi-
schöfe die catholifche Religion mainteniren wollten. Da-
hingegen der Heermeister und mit ihm das gröste Tbeil 
der lutherischen Religion zugethan verblieb. Woraus 



i «  s  ) - > (  G  

viel Zwiespalt und Uneinigkeit zwischen denen Heer-
meistern und Erz-Bischöfen entstand, auch Gelegenheit 
zu vorgemeldtem Schluß gab, daß die Erz-Btsckdse dem 
Heermeister Unterthan seyn sollten. Derowegm muß 
erwiesen werden, daß der lLr; - Bischof Thomas zu 
seiner vorigen Mündigkeit gelanget und berechtiget ge-
wesen sey, dergleichen Privilegia zu geben. 

ES wird auch ferner in der Deductton berichtet, 
daß von Zeiten des tLrz- Bischofs Thomas bis an die 
letzte Bischöfe und Heermeistern bey einigen adelichen 
Familien in Liefland das Recht der gefammten Hand 
oder Orb-Vereinigungen aufzurichten, florirer habe, 
bey denen andern Familien aber das Recht der neuen 
Gnade üblich gewesen sey, so daß bereits zu dem dies 
SucceßionS-Recht dem Ehstnischen gleich, aber in der 
Dispositions-Freyheit sie einander ungleich gewesen. 
Dann der Ehstnische Adel hatte vom Hcmnctsitc Con­
rad von Iungtngen An. 1397. zwar eine Verbesse­
rung in der SucceßionS-Gerechtigkeit erhalten, mir der 
DispoflrionS-Freyheir aber sey es bey der Verordnung 
des Königs Waldemars in feinem Privilegto d6 An. 
1215.Art.26. verblieben, welcher Roma Waldemar 
ein Herr über Ehstland, aber nicht über Bestand gewe-
stn sey. 

Bey diesem muß man erinnern, daß zwar einige 
Familien eineConftarernität oder gesammt« Handun-
ter sich gehabt, wobey sie sich zu erhalten bemühet ge- . 
wesen find; hingegen aber hat das gröste Theil des Adels 
An. 1523. eine starke Vereinigung unter sich gemacht 
wieder diejenigen, die in der gesammten Hand stunden. 
In dieser Vereinigung verbinden sie sich, daß all« die/ 
I» da in der Gnad«»- oder tiaicn siyen/ 

<wf 
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auf den Gnadm-Gütern wohnen/dtefelbe titne ha­
ben und gebrauchen/ verhindern und verhüten fol* 
Utt/baß die Gnaden-Gücer/ihnen und ihren Nach-
foimmit zum Schaden und Nachtheil und endlichen 
Untergang/ nicht sollen ferner vermindert oder in die 
Gesainte-Hand gezogen werden. Daraus ist zu sc-
hm, daß nur einige gewisse Familien, aus Trieb ihres 
eigenen particulair Interesse,fich in die gesammte Hand 
vereiniget; die andern übrigen Familien aber haben mit 
allem Fieift präcaviret, daß solches nicht weiter einreisi 
seit und zum allgemeinen Gebrauch gebracht werden mö-
ge. Insonderheit, da sie sothane ihre Vereinigung nach-
gehends bey allerhand Veränderungen benamentlich ha-
ben coufirmiren und bestätigen lassen, nemlich vom Kr;-
Bischof Caspars An. 1523. vom Erz-Bi chof )o-
Hanne An. 15 24. vom Nasser Carl den v. An. 1528. 
und zwar bey Strafe 40 Mark lötigen Goldes, vom 
jOr;«Bi»chof CHONM An.izzi. Jedennoch war damit 
das Recht der gefammten Hand bey den Familien, die 
damit speciaiiter Privilegiret waren, keinesweges geho-
ben; allermasen selbiges eben sowol als die neue Gnade 
in dem Privilegio Gylvestri fundiret, und benament-
lich in des lLrz-BischofsChom« Privilegio An. 15z 1. 
confirmirer war. Die Ungleichheit, so Deputati zwi-
scheu dem Ehstnischen und Liefländischen Adel statuirm, 
indeme der Ehstnische Adel von Conrad von Iungingen 
eine Succeßions- aber keine Dispositions-Gerechtigkeit 
erlangt habe, kan allhier nicht behauptet werden; zu-
malen der Ehstnische Adel mit beyden von Conrad von 
ntmgmgt# veneficiret worden ist. Denn die Sucres-
jions Gerechtigkeit besiehetdar<n/dafdi« £ehtt Gü­
ter auf mAitie und weibliche Geschlecht bis ins 5 t« 

H töy«d 
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Glied erben; und die Disposttions-Aeyheit bestehet 
hierin/ daf erlaubet »st die Güter an andere zu ver­
kaufe»» und zu vcräujern/ so lange der postessor Kr-
ben hat/ wobey nur dieser casus reserviret ist, daß die 
Aiienation ohne der Obrigkeit ConsenS nicht geschehen 
müsse, wann der Possessor der letzte Erbe ist. Ueberdem 
so ist in dem Ehstnischen Privilegio dergesammten Hand 
gedacht, und dieselbe für gültig erkannt, für die Kami-
lim, die eine specielle Concession crhaltm, welche Ihrs 
&5mgl. Majest. in Dero der Ehstnischen Ritterschaft 
jüngst ertheiltem allergnädigstev Resolution nach Inhalt 
desselben ebenfalls approbiret, daß also die von Depma-
tiS in solcher Maase angeführete Ungleichheit zwischen 
dem Lieflandischen und EhstländischenAdel von selbstetr 
dahin fällt. 

Weiter wird in der Deduktion gedach t , daß, als 
Liefland sich der eigenen Herrschaft geäustrt, antomit 
dem Könige in Pohlen Sigismunds 2t«gu|io eine so* 
lenne Subjecrions-Capitulation aufgerichtet, beyde Ge»-
rechtigkettm, sowol in der Succeßion als Disposition' 
ein ganz anderes Anschen dadurch gewonnen haben,, daß 
in dem An. 1561. Feria 6"> polt Feftum St. Catharinx 
gegebenen Privilegio Art. 7. der Amtlichen Ritterschaft 
«ine vollenkomrnene freye Disposition über dero Güter 
zugeleget sey, dieselbe zu vergeben, zu veräusern> zu ver-
kaufen, und ohne cbrigkeitl. ConsenS damit zu thun und 
zu lassen, auch Erb-Vereinigungm und Pacta succefl'oria, 
nicht mit Verwandten allein sondern auch mit Fremden, 
aufzurichten.. Auch wäre zum andern ihnen darin eine 
Verbesserung ü» der Succeßion nach Harrisch- und Wier-
Wen Rechtm auf beyderley Geschlecht zugeleget worden. 
Wären »tjja dergestalt die zwo Gerechtigkeiten der gesam-
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ten Hand und der neuen Gnade vereiniget, so, daß wie 
vorhin in Facuitaie duponcodi nur einige Familien bis 
Macht hatten, Erb-Vereiniaungen aufzunchten, auch 
in der Succeßions-Gerechttgkeit nur einige der muro 
Gnade theilhaftig gewesen. Alst) wäre nunmehro der 
sämtlichen Ritterschaft eine unlimitirte Freyheit gege­
ben, Erb-Vereinigungen mit Freunden und Frernbden 
aufzurichten und darin absolute zu dtsponiren. Aus wel-
chern Deputati den Unterscheid zwischen den 7«» und 10'«* 
Art. in dem Privilegio des SSrnge Sigismund» Au­
gust» zeigen, dergestalt, daß der 7  ̂von der absoluten 
Macht ohne Obrigkeitl. ConsenS nach eigenem Gefallen 
in den Gütern zu disponiren, handele; in dem 10 Art. 
aber werde die Succeßions-Gerechtigkeit nach der neuen 
Gnade beschrieben, welches ganz separat ist, und keine 
Exvlication von einem auf das andere gezogen werden 
kann. Auch wird solches aus dieser Ursache so weitläuf-
tig von ihnen deduciret, weilen ihnen sothane Dubia und 
Objectiones, als sie in Ihr» &5mgl. mfljest. Gegen­
wart im Senat darüber »ur Audienz berufen worden, 
gemacht find. 

Alldieweilen es aber vergebliche Arbeit giebet, über 
dm Senium und die Meinung des Privileg« zu dispuri-
rot, ehe und bevor man eine vollständige Gewißheit über 
dessen Validität und Gültigkeit siehet: so erfordert man 
von denenselben eine nähere Erklärung über folgende 
Umstände, welche das Privilegium, aufwelches sie sich 
hauptsächlich beziehen, in nicht geringen Zweifel drin-
gen. 

Dann erstlich was die SubiectionS-Pacta und die 
Kapitulation mit den Ränige Sigismund«? Augusts/ 
«lS Litfiand sich, dessen Protection ergab, anlanget; so 
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bestehen dieselben nicht in diesem besondern Privileg«», 
welches der Ritterschaft ohngefehr einige Tage nach St. 
Catharinä so gemeiniglich den 25 Novemb. einfällt, ge­
geben seyn solle, sondern in der Convention und W 
Handlung, so den 28 Novembr. selbigen 15611k« Jah­
res datiret, und allernechst vor diestm von Deputatis ' 
allegirten Privilegio in dem Corpore Pririiegiorum zu 
finden ist. Und differiren die beyde tnltrumema in ihren 
«latis nicht länger von einander, als ungefähr drey Ta­
ge. Dieselbe Convention und Cavitularion vom 28"» 
Novembr. ist aufgerichter und geschlossen mit dem selbi­
ger Zeit <>eerme>st«r Gotthard Aettler/ und fämtl. 
Stände gevollmächtigten Abgesandten; so, daß dieselbe 
nicht als ein besonder Tractat mit dem Herzoge von 
«Lurland alleine, ob Er schon darin vor sich gleicher rnaa-
fen verschiedene vorkheichafte Conditiones bedungen, son-
dem als ein mit dem ganzen Lande geschlossener Tractat 
angesehen werden kann. In dieser Subjections-Capi-
tulation wird nun von denen Gerechtigkeiten, so dieRit-
rerschasr über dero Güter haben sollte, solchergestalt Er-

. wehnung gethan, daß der Röttig in Pohlen derselben 
confirmire und bestätige alle ihre Gerechtigkeiten und 
Privilegien, geist- und weltliche sowol in der gesammten 
Hand als in der neuen Gnade in dem Erbe und Succep 
sion beyderley Geschlecht, mit allen andern Prärogati-

. ven, Freyheiten, Transactionen, Vereinigungen, Zu-
risdictionen zc. vermöge alter Rechte und Gewohnhei-
ten. Ist derselben also damalen annoch kein besser Recht 
in denen Gütern gegeben worden, als die specificirte 
Rechte der gesammten Hand und des ©ylvefro Gna­
den-Rechts/ die Güter in beyderley Geschlecht bis ins 
;tt Glied zu erben. Jahres hernach, nemlich An.1562. 
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ist ber D'ttyam'sche Grof-«Lanzler Fürst Radzivit/ 
•16 Kdnigl. Pohlnischer Plenipotentiarms zu Ueberse-
hung der von der Ritterschaft eingebrachten Postuiatorum 
und des Gesuchs, wegen Verbesserung ihrer Privilegien, 
zu Riga angelanger, und hat ihnen darüber euuformeiie 
Resolution,« verschiedenen Puncten bestehend, gegeben. 
So viel nun die Eigenschaft dir Güter angehet, so findet 
sich in der Resolution des Fürsten Radzivil/ daß der Adel 
bey seinen Gerechtigkeiten, welche auf teutsch die Saa« 
mende-Hand/ Gnaden- und Mann-Lehn-Recht 
genennet werden, wie auch bey allen andern Privile­
gien, so durch gewisse Divlomata, von Erz-Bischöfen 
und so weiter von Päbsten wie auch Römischen Kaylern 
und Königen bewilliget und bestätiget wären, gelassen 
werden soll. Diese des Fürsten Radzivil Resolution 
giebet der Sachen großes Licht. Denn i) finden fich 
darin alle die Puncta und Angelegenheiten, so in dem 
vermeinten Privilegio des Sigismund! Äugvsti ent­
halten find. Wäre nun solches Privilegium Jahres vor-
her vom Ronige G'gismundo Augusto in Forma ao-
thcotica exvediret, oder auch vollenkommm bewilliget 
und vestgestellet worden, so wäre ja unnötig ja gar un-
gereimt gewesen, daß Fürst Radzivil erst ein Jahr her-
nach die Cognition über selbige v-licier!s vorgenommen 
und resolviret haben sollte. 2) Findet man in Fürsten 
Radzivils Resolution, von Narnr und Eigenschaft der 
adelichen Güter nichts mehr erwehnet,alS daß der Adel/ 
nach laut voriger erworbenen Privilegien von Erz-
Bischöfen/- pabsten/ Äaysern «. die gesamte Hand 
iinb das Gnaden- oder Mann Ledns-Recht genief-
jcn tollte. ES wird aber nicht mit einem Worte der 
»<»<» Gerechtigkeit/ welche Jahres vorher König 

H z .  S i e  
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Sigismund»»» Avgustus gegeben haben sollte, und 
darin bestand, in denen Gütern »biöiute und ohne Limi­
tation zu disponiren, gedacht. Welches, im Fall ein sol­
ches Privilegium zu seiner Perfection gekommen wäre, 
in des Prinzen Radzwtls Resolution, so doch ein Iahe 
jünger ist, nicht hätte können oder sollen verschwiegen 
bleiben, z) So ist dies angezogene Privilegium 

ftsmunde Auguflt in fast ungewöhnl. Form gestellt, in-
em der Ritterschaft Supplic von Wort zu Wort einge-

ruckt ist. Welche Supplic in 27 Puncten bestehet, die • 
ane von sonderbarer Confideranon sind, und ist nur beym 
Schlüsse auf alle insgesamt eine General-Resolution er-
theilet, daß König Sigismundus Augustus alle des 
Adels Petita und Deßdcria insgemein approbiret. Diese 
Methode kan nun nicht anders, als für ungewöhnlich 

- angesehen werden, insonderheit, da man keine andere 
Briefe und Diplomat» in solcher Form zu seyn befindet. 
In des Fürsten Rad;iv,ls Resolution aber, sind alle 
sorhane ocfidma des Adels genauer überleget, zum Theil 
approbiret, zum Theil limitiret, zum Theil verworffen 
worden. 4) Findet man in der Liefländischen unim mit 
jUttixmen einen besondern Punct, daß keine Diploms-
ta und Briefe vor gültig zu achten, wofern sie nicht mit 
dem gro/en Litthamjchen Siegel bekräftiget wären. 
Dannenyero es die Noth erfordert, daß der Adel die Cor-
roborirung dieses soviel irnporcirenden Privileg» mit 

. dem großen L'tthauljchen Giesel hätte bewürfen sol­
len, so doch nicht zu finden ist. 5) Trift man eine Nach-
richt in des ckvrrri Hiitoria, daß An. 1582. der Lieflän-
tische Abel auf bem Reichstage zu lvarjchau bey dem 
der Zeit regierenden Könige in Pohlen Stephans La-
thsr»/ wegen des Privileg» öißtemwibt Augusti/ 

Anw 
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Anregung gethan. Dazu aber weder der 2t5m'g noch 
die Republic consentiren wollen, sondern solches abge« 
schlagen, welches doch mir Fug nicht hätte geschehen kön-
nen, batern die Pacta subjectionis darin bestanden, oder 
GlglSMlMdi August« Brief in Forma autbentica aus­
gefertigt gewesen wäre. Diese vorangezogene cbymei 
Hiftoria gitbet in diesem Fall so Viel richtiger Zeugnis, 
weil berstlbe in dem Corpore Privilegiorum von der Lief-
länbischen Ritterschaft und bem Abel selbst allegirer und 
angezogen worden. Wiewol daselbst nicht gemeldet wird, 
zu was Ende es geschehen. 6) Wird auS der Remission 
de An. 1599. ein kräftig Argument genommen. Au ftU 
biger Zeit haben acht <Lommiflarlen die Privilegien 
ber Lieffänbischen Ritterschaft übersehen, unb alle fpeci-
lice benannt unb beschrieben, wie selvige Briefe unb Di« 
plomata. conbitionitet und beschaffen gewesen; ob fie mt-
weber aus Pergammt ober Papier schrieben, ob sotha-
ne iiiftrumenta unlädiret ober an einigen Orten verbor« 
ben, eb sie mit Seide oder Zwirn zusammen geheftet 
gewesen zc. Aber über dieses Privilegium Gigtsinnn-
dr August, ist dergleichen nicht berührt, sonbern eSwird 
nur reftrircr, baß solches Privilegium msieben unb zwan-
zig Articuln bestehend, deren Inhalt lommariter benen­
net, producirer worden. Ob es mm ein Original ober 
Covey, auf Pergament ober Pavier geschriebm, ober 
was sonst etwa vor Umstänbe dabey gewesen, davon 
wirb nicht baS geringste gedacht. Welches doch nicht we-
Niger bey diesem Privilegio , als dem« andern alten Ur-
fnnbtit, so von geringerer Würbewaren, wäre obser-
viret worbeNk im Fat ein aulhentiqucs Documenr, ent« 
weber in rnpia fidimata oder io'oyipinaii,zum Vorschein 
«ekomme» wäre. Diese Revifiom-Ati* zeige» auch 

nichts' 
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nichts anders, als nur dieses, daß von vorgedachten 
pol)litt(cl)enCommtflacttrt der Ritterschaft Privilegia 
übersehen und der Inhalt kürzlich aufgezeichnet worden. 
Wieweit aber dieselbe vor gültig und richtig erkannt seyn 
mögen, davon ist keine Erwehnung geschehen, sondern 
es wird schlechterdings berichtet, was daselbst sey ausge-
wiesen und vrodüciret worden. Es wird zwar beyge-
bracht, daß die Ritterschaft selbiges Original durch die 
schwere und unglückliche Kriegs-Zeiten, so nachqehendS 
der Provinz Liestand betroffen, verlohren und derselben 
von Handen kommen; aber, weilen selbige Revision 
An. 1599. zu Zeiten Königs @igtsmunbt 111. und 
also ungefehr vierzig Jahr nach Erhaltung des Privile-
gii, wie aus dem Dato zu bemerken, geschahe, in feiln« 
gern interstitio auch Liefland in bestandiger Pohlnischen 
Protection war, so ist ja nicht zu vermuthen, daß in sol-
cher Zeit das Original hätte von Händen gerathen kön-
nen, sondern weiln sie mündlich Bericht gethan, daß das 
Original annoch in Pohlen in einem Closter zu finden, 
so scheinet es wahrhaft zu seyn, daß es vielleicht projecti-

' ret und verfasset, nicht aber extradiret und zur Perfection 
oder bündigen Kraft gediehen sey. 

Ferner wird in der Deduction angeführet, daß 
König Stgismvndvs Avgvstos selbiges Privilegium 
mit feinem Eide bestätiget, und es dahero vor invioiabie 
zu achten wäre. Daraus wird geantwortet: daß weder 
die Eides Formular sich aus das Privilegium noch das 
Privilegium sich aus einen Königl. Cid beziehe, sondern 
es bezeucht sich die mit denen Heermeistern und fämtl. 
Liefländischen Ständen geschlossene Capitulation exvresi 
fe auf den Eid, welchen der König Sigismund«« Zlu-
gttstvs zu leisten belobet hatte. Auch ist eine bessere 

Eon-
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Loncordan« zwischen der Formul deS Eides und den» 
Inhalt der General-Capitulation; und werden nicht ei-
nige neulichst gegebene Privilegia, sondern nur die Frey-
heilen und Gerechtigkeiten, so ihnen vormals von Kay« 
fern, Königen, Fürsten, Heermeistern und andern 
rechtmäßigen Obrigkeiten verliehen, beschworen. Wes--
wegen der Eid keineSweges auf dieses Privilegium exten-
diret werden kan. 

Auch wird weiter in der Deduction erwehnet, daß 
die Ritterschaft in Curland bis auf den heutigen Tag 
desselben Privilegii geniesse, und daß nebst derselben auch 
die Liefländische Ritterschaft in continua PoüWfione des­
sen nunmehro 129 Jahr lang gewesen. Worauf geant-
worter wird: daß kein Beweiß beygebracht sey, ob die 
Curländische Ritterschaft eben aus diesem Privilegio 
und ob sie nicht aus einem andern sorhane Prärogativen 
genossen, worüber nichts zu finden ist. Und wenn auch 
solche Einsprüche und Dubia über die Richtigkeit eines 
Privilegii vorfallen, so kann das nicht mit einer Prä-
scriptton und langjährigen Exercitio legitimiret werden, 
was der Obrigkeit unwissend und de facto geschehen ist. 

Ein bekannter HistoricuS, jfttbmcns Mentvs 
genannt, der eine Liefländische Historie beschrieben, be« 
richtet, daß An. 1567. der Herzog in «Lurland der dor­
tigen Ritterschaft ein Privilegium über das Recht der 
gejammten Hand gegeben habe. Woraus erhellet, 
daß, im Fall sie zuvor sothane Gerechtigkeit gehabt, be-
sage des Privileg»! ©igiemtin&i Auyusti/ fb hätte sie 
nicht nötig gehabt, solches erst von einem Herzoge in 
«Lurland zu suchen und zu begehren. Und kan demnach 
die Ration, die Devutati von dem Exempel des Adels 
in Lurland nehmen, nicht bestehen, und machet viel-

3 ' mehr 
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mehr die Sache an sich noch ungewisser und verdäch-
tiger. 

Weiter erhellet aus der Deduktion, dass weilen 
Pohlen sothane t undamental - Ca pitulationcs auf man­
cherley Weise gekränket, und also von der einen Seite 
das viocu um aufgehoben worden, habe man andern 
Theils sich vor GOtt und der Welt befugt zu seyn er-
sannt, seine Pflicht auch auszuheben und deshalben die 
von dem (3d>n>et>«fd)eit.&omge Carl ben ix. ange­
botene savorable Conditiones angmommen. Und gleich; 
wie die Ritterschaft aus dem Grunde ihre unterthanige 
Treue zusager, also sey gleichfalls fub Document.E. & f. 
derselben versprochen worden, bey allmalten, von vori­
gen Erz-Bischöfen, Heermeistere und Königen gegebe/ 
ne Gerechtigkeiten, Gewohnheiten, Verträgen, Im-
munitäten, und Freyheiten besthützet und erhalten zu 
werden. Hierbey ist zuvörderst nachdenklich, daß die 
R-uerschaft und der Adel der Ursachen halber,, daß der--
selben die vrärendirten Privilegien nicht gehalten wor-
den, sich von Pohlen ab- und unter die Crone Schweden 
begeben habe:. Welches Raisonnement, wie weit es 
anzusehen, manhoherm Urtheile untergiebet. 

Es hat zwar Äoitig <Larl der ix. in denen von 
DEPUTATS allegirten Beyl., F. der Liefländischen 
Rittersthast und Adel iagencre gelobet, dieselbe bey ih-
renPrivUegien und erworbenenGerechtigkeiten zu Hand-
haben und zu consertnren ;, Es ist aber hier die Frage, 
welche dann eigentlich dieielbigen sind, und ob darunter 
das prütendirte.Privilegmm;S>fllsnu»ndt Aiigusti >a 
lipecie solle oder könne mit verstanden werden l In der­
selben Königl. Resolution ist enthalten, wenn das Land 
zur Ruhe und'in bessern Zustand kommen würde, als-

dann 
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dann wollten Ibr» Rsntgl. Majest. deren Privilegien 
durchsehen und verbessern lassen, woraus zu schliessen, 
daß IZHro Äömg!. Majest. damalen, das Privilegium 
Sigismund! Augusti noch nicht gesehen, noch dessen 
Inhalt, oder wie es damit beschaffen, gewust haben. 
Daß also diese Resolution einig besonders Absehen auf 
daS jetzo quästionirte Privilegium nicht gehabt haben 
kann, bevorab, da in derselben Resolution enthalten,' 
daß Ihro Rönigl. Majest. die Ritterschaft in Liefland 
mit gleicher Freyheit und Gerechtigkeit, wie Harrien 
und Wierland zu der Zeit gehabt, begnadien wollten. 
Es hätte vielmehr darin specifice das Privilegium &i* 

?ismundl August« benannt werden sollen, zumalen sel­
iges größere und amplere Freyheiten in fich hält, als 

das Harrlsch-«Nd rvierjch«-Recht/ so doch vonKö-
nig Carl tn der Resolution als ein besser Recht, womit 
Er die Ritterschaft beneficiren wollte, angeführet wird. 

Gleicheraestallt wird in der Deduktion continuiret, 
daß Jvrs KSntgl. Majest. unser Wo regierender al-
lergnädigster König und Herr der Ritterschaft Privile-
gien confirmiret hätten, und habe die Ritterschaft also, 
GOtt Lob! in beydes, sowol die Succeßions-als DiS-
positions-Gerechtigkeit, unter die glückt. Regierung der 
Crone Schweden bishero geruhig und ohne Einspruch 
genossen, und sey alles dieses durch die Olivische Frie-
dens-Pacta bestätiget, woselbst der König in Pohlen 
all sein Recht und Ansprach, so Er an Liefland gehabt, 
Ihr» Römgl. Majest. Herrn Vater, glorwürdigsten 
Gedächtnis, cediret und übertragen. Und weil des 
Königs in Pohlen Ansprach und Recht auf Lieffand flch 
nicht auf etwas anders, als auf die zwischen König 
glsinunds Augusts eines und der Ritterschaft andern 

I 2 Theils 
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Theils geschlossene Pacta gründet, fi> seyn dieselbe in de? 
nen Friedens-Tractaten implicite prorogirer, und der-
maaßen auch die Succeßions- und Disvofltions-Freyhei-' 
ten beybehalten worden. 

Ehe man dann nun über Ihr» RZmgl. tNnjest. 
Confirmation etwas antwortet, so soll vorhcro Mel­
dung geschehen von denen Olivischen Friedens-Pacten, 
welche auch refpc.au Temporis vorher gehen müssen. 

Dergleichen Formalien, wie von Deputirte ange--
zogen worden, findet man in denen Pacten nicht, son­
dern es wird darin schlechterdings gedacht, daß König 
und Stände in Pohlen und Littyauen, Liefland an den-
König und das Reich Schwedenzu ewigen Zeiten in PLE­
NUM Dominium & Proprietärem JU Völliger Herrschast 
und Eigenthum übertragen; Nur wegen Oesell und 
Chstland wird allein gedacht, daß die Gerechtigkeit, so 
Pohlen daran habe, cediret werde: Und gesetzt, es wä-
re also, daß die Formalien eben auch über Liefland zu' 
»erstehen wären, so wird doch ©fgt'eimmti ÄUFustk 
Privilegium, worüber anjetzo insonderheit gestritten 
wird, damit nicht bestätiget. Denn der König und die 
Republic Pohlen haben es nie vor richtig und kräftig er-
kennen wollen, gleichwie aus chytraä H;itoria und an­
dern Umständen kiärlich dargethan ist. ©rmu'na Pacta 
sobjcctionw zwischen Pohlen und Liessand bestehen cmch 
nicht in dem vermeinten Privi egio (dsgwimmbt A:»-
ßuj?i/ welches Fcria 6ta port FrItum bl, Caiharina- 1561. 
datiret ist, sondern in dem- ft-fh-umento,. datirt den 28 
Novembr.selbigen Jahres, wie oben erwehnet ist. Dar-
aus fliesser diestr. Schluß, daß die Gerechtigkeit/ so Poh-
len selbst der Ritterschaft in Liefland nicht hat zugestehen 
wollen,, solches auch unter der Crone Schweden keine 

Statt 
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Stattfinden könne, und dannenhero auch die Olivischen 
Friedens-Pacten in diesem Stücke impertinenter allegi-
ret worden. 

Dabey muß man auch Anregung thun , welcher-
gestalt in der Deduction alles dasjenige, was vonlder 
Zeit des Königs Carl be» ix. an, bis an die Zeit, da 
Ihro Roiitgl. Majest. der jetzo regierende König Dero 
gnädigste Confirmation ertheilet haben, über die Privi» 
legien paßiret ist. An. 1627. hat die Ritterschaft bey 
dem damaligen General-Gouverneur über Liefland, dem 
Feld-Herrn Graf locob Delagardi«/ unter andern 
auch ausdrücklich dieses gesuchet, daß Idrs Römgl. 
ttlay fi. GustavAdslph glorwürdigsten Andenkens, 
das Privilegium Gigismundi Auguste confirmiren 
inöqten, woraufsie diese Annvort erhalten? daß Jvr» 
2wii'gl tJte jest. zuvörderst solches Privilegium zu st» 
Ijtir begehrten. Welches gnüglich erweiset, daß man 
schon zu der Zeit daran gezweifelt. Und obfchon höchst* 
gedachte jbrö ÄdttlgU Majest. Gustav Zldolvh An. 
1629.. im May auf der Schifs-Flotte in Dalehampe/-
auf Ansuchen der Ritterschaft durch dero Abgesandte 
Vormbolb pattoll und (Dtto vv» Mengben/ alle 
Privilegien insgemein bestätiget; so geschahe es doch 
nur JmerimS-Weise, bis zu bequemerer Zeit und Ge­
legenheit, wie die Werte selbst lauten. Welches aber-' 
malen zu erkennen qiebet,d»ß man ein oder ander Serw-
pel darüber gehabt habe: _ 

Nach Absterben des Hctfisccl. Königs GustavA  ̂
bMpt)8 hat damalige Königi. Regierung An. 16^4. bec 
Ritterschaft Gesuch, wegen Confirmation der Privileg 
gien biS zu Ihr» KSnigl. Majest. Königin Cbvtftma 
mündigen Jahren verschoben. Und haben zwar nachge-

: I 1 hendL 
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hends Ihr» Römgl Majest. An. 1648. dm 17. Aug. 
D«ro General-Confirmation über der Ritterschaft Pri-
vilegien ertheilet, jedennoch aber unter diesen notablen 
Clausuln, welche sie von voriger Obrigkeit, sowol auch 
von Ihr» Ädntgl. Malest ordentlich und mit guten 
Titm erworben und genossen haben, auch IhroAomgl. 
Majest. und des Reiches Hoheit in allen vorbehaltlich, 
ohne Schaden und Pr*judice. Welche Formalien aber­
mals wiederholet und gebrauchet werden in Ihro Ro-
mal. Majest. unsers jetzo regierenden allergnädigsten 
Königs und Herrn Über der Ritterschaft Privilegien 
gleichfals gegebenen und zu Liungby den 10 May 1678. 
datirten General-Confirmation. Welche Clausuln satt-
saut zu erkennen geben, daß man nicht promiscue vor 
gut erkannt und vor gültig angenommen habe, was um 
ter dem Namen der Privilegien produciret ist; sondern 
es ist eine Distinction gemachet, und unter denenselben 
eins oder anders, worüber kein gnüglich und sicher Be-
weis vorhanden, vor ungültig gehalten worden. Wel­
ches sämmtlich von des Königs &gfenrnnbi August» 
Privilegium zu präsumiren, beydes aus Anleitung der 
Ursachen, welche vorhin bereits umständlicher erwehnet 
sind, als auch desfallS, daß in dem 7«» Artic. eine all-
zu ample und unlimitirte Disposition in denen Gütern 
zu thun und zu lassen, der Liefländische» Ritterschaft 
sollte gegeben seyn, wodurch der Obrigkeit niemalen ichtS 
was davon heimfallen könnte, welches doch keine Obrig-
feit gerne zulässet, auch nicht Unterthanen begehren soll­
ten, insonderheit, wann sie ohnedem mir so favorablen 
Freyheiten, als das Harrisch- unb Wierische - Recht 
ist, benesiciret sind, welches beyderley, sowol das IUS 
succedeodi als disponendi in sich hält, und fltfO damalen 
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erst nicht nötig war, bem Vorgeben nach, ein Jus dispo. 
neudi zu suchen. 

Siefe Dubia werden zu gebührender Erklänmg auf­
gefetzet, zurnalen in dem übrigen, welches in der Depu-
tirten Deduction wegen des Prärogativs und Vorzugs, 
so die Liefländische Ritterschaft vor der Ehstnischen haben 
sollte, angezogen worden, nichts beständiges staruiret 
werden kann, ehe und bevor man völlig versichert ist, 
über die Validität und Richtigkeit des Privilegii Gigis-
muitbi August»/ als worüber anjetzo der gröste Zwei-
fei entstehet. 

IV. 
Der Deputirte» Antwott auf vorhergehendes 

Bedenken/ übergeben in Stockholm 
den 20 Febr. 169s. 

Grofmächtlgster/ aUepgnädigster 1 

S)fuf SEro. Römgl. Majest. allergnädigsten Befehl, 
<+ haben wir die vom Konigl. Canzeley-Colleaio ver« 
faßte Observationen über unsere allerunterrvänigst ein-
gereichte Deduktion folgender Gestallt beantworten 
»vollem 

Anfangs erfördert man den Beweiß, daß in vori-
gen Erz-Bijchdf- und Heermeisterlichen Zeiten, der O-
trigkeit nicht mehr, als das Jus protimik-o«. einzig und 
allein bey Verkaufnng der Güter zugestanden. Sol-
ches ist nun dorten notorisch, fürneinlich denen, so >» 
jure pairio informiret findi Indessen dienet zum Zeug-

m$ 
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nid die Clausul in bkrz-Bischofs «Lachari Confirma­
tion, darin» ige die Ritterschaft bey seinen Lebzeiten 
Her Auf- oder Anbietung halber frey schilt, welche tLrz-
Bischof Thomas/ wie in Deduaione erwiesen, gänz­
lich nachgelassen. Ist also zu selbiger Zeit der Verkält-
fer zu keinen Consens-Begehren, sondern zu Auf-oder 
Anbietung einig obligiret gewesen. 

Jum andern achtet mmt m denen observationibui 
die Dlstinction zwischen dem Feudo novo oder neuerwor-
denen Lehn, und dem Feudo antiquo oder geerbet Lehn 
vor unnötig; vermeinende, daß dieselbe >» succeüione 
Jeudorum kein Moment gebe. Um nun hierauf gründ-
lich zu antworten, ist nötig vorher zu wissen, daß, wie 
notorisch, die Provinz Liefland zu denen Zeiten, als 
das pure Lehn-Recht allda fiortrte, wie auch hernach ein 
ApvertinenS des Römischen Reichs, und ausdrücklich 
aus die teutsche allgemeine Rechte vrivilegiret gewesen. 
Dessen ein Zeugnis der andern zu geschweige», das Pri-
vileginm Stglsmundl Avgvsti Artic. 4. giebet. In 
diesem Rechte ist nun versehen, daß ein Feudum novum 
mafculinom regulariter nicht anders als auf die männli­
che niedersteigende Linie fallen und erben könne, vid. 1. 
Feud. imo, F. z. verf. Sin autem II. Feud. II. &c. In ei» 
Htm Feudo antiquo mafeulino ßbei' (fbnfl avitum oder 
patemum genannt) geht die Erbschaft auf das männli-
che Geschlecht nicht allein in niedersteigendersondern auch 
in der Seiten-Lmie, so weit man nur erweisen kann, 
daß dieselbe von dem primo äcquirente herstammet , vid. 
2. Feud. Zl. item 3. Feud, 50. &c. Wie es dann solcher 
Gestatt in Liefland practicable gewesen. Obschon viel-
leicht anderweits andre Gebräuche in Lehn-Succeßione». 
Knd, so redet man doch nur von der Materia iub/tma, 

nem-
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neinlich von Liefland, und beleget hiermit den Zweifel 
zur Gnüge. 

Zum dritte» wird wieder unsere Deduction obstr-
viret, als wenn die gesammre Hand kein allgemein son-
dem particulair Recht gewesen, Timio onerofo gegen 
Cedirung von Kokenhausen durch die Tietenhavtcn er-
worden, und der neuen Gnade sehr gefährlich gewesen, 
deshalben auch die Rosen aus jenem sich weg. und in die­
se begeben hätten. Dagegen antworten wir, man wer-
de aus der Deduction uns nicht überführen können, ob 
hätten wir wieder die desfallS habende Kundschaft jema-
len behauvten wollen, daß das Recht der gesammten 
Hand anfangs bey Jntroducirung desselben in Liefland, 
ein allgemeines Recht gewesen; sondern wir haben eben 
deutlich vorgestellet, daß nur einige ein solch Recht, und 
zwar die Tieimhausen zuerst aufdem großen Concil«'» 
zu (Lostniy erhalten. Ob nun solches onerofo Timio 
nemlich gegen Cedirung des Schlosses Kokenhausen ge-
schehen sey, davon werden die annochin Forma probame 
bey uns in Liefiand verhandene Literat investitura: den be­
sten Beweiß geben. Dieses Recht der gesammten Hand 
ist dem Rest der Ritterschaft, der in der neuen Gnade 
gesessen, mcht weiter anstößig gewesen, als daß, wann 
jemand von der Familie aus der gesammten Hand eine 
Tochter von der Familie aus der neuen Gnade geheura-
thet, und ein Guth zum Brautschatz erhalten, selbiges 
Guth unter die gefammte Hand gerathen, und denen 
Erben oder Verwandten aus der neuen Gnade, von 
welchen das Guth herstammet, entzogen worden. De-
rowegen, um diesen AbüS zu wehren, die Vereinigung 
An. 152z. geschehen ist, zu keinem andern Zweck, als 
nur zu verhindern, daß nicht wieder allgemeine Rechte 

K und 



74 • ) o ( ö 

und Billigkeit ein Stamm-Guht von der Familie ab» 
und zu einer fremden gewendet werden mdgte; nicht 
aber, daß sonsten eine essential Antipatie zwischen bey-
den Rechten gewesen seyn sollte. Allermaasen beyde in 
und an sich selbst so beschaffen und compatible waren, 
daß sie wohl bey einander haben stehen, und gleich in 
dem Privilegio ©igtstmwöt August» zu sehen, eine 
quasi confuiio jurium geschehen können; wie der Inhalt 
sothaner Vereinigung nach genauer Erwegung weiter 
und klärer es darrhur. Im übrigen hat das Recht der 
gesammren Hand nichts im geringsten dem andern ge-
schadet, sondern das eine hat in dem Stück einen Vor-
theil gehabt, darin das andre wieder gemangelt, und 
so vice versa. Auch sind die Rsien aus der gesammten 
Hand in die neue Gnade nicht eben ans der Ursache, daß 
jene diesem präjudiciret und anstößig gewesen, getreten, 
sondern weil die ConditioneS, so die neue Gnade gehabt, 
denen Kostn besser gefallen, und, wer weiß aus was 
für privat Raison, ihrer particulair Conditio»! accom-
modabler gewesen. WaS ferner ein oder andere Um» 
stünde betrift, die in der Deduction nicht eingeführet, 
und gleichsam als ein Defect in der Serie biitorica bemer­
ket worden; so haben wir selbige mit Miß übersehen, 
«m die fast schon erwachsene Weitläuftlgkeit der Dedu­
ktion, so viel möglich, ferner zu vermeiden, das vor-
nehmst« nur in ganz summarischer Form vorzustellen 
und mehr auf dm Zweck, als die historische Embellisse» 
ments zu zielen. Sonstm würde, wenn alles fpecia. 
lissime sollte müssen beygebracht werden, viel mehr an» 
«och zu erinnern seyn, als dies, was auch in der Obser­
vation angeführet worden. 

Zum 
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Zum vierten wird von uns begehret der Beweiß, 
ob Johann Rl'vel Bischof;« (Defel dem dortigen Adel 
in seinem Privilegio specialiter die Freyheit gegeben, 
ohne LonstnS und Anbietunge fein Guht zu verkaufen: 
darüber ist ein Extractum der Deduction LUB A. apponi-
ret, und solches deutlich erwiesen worden, dessen Fides 
an fich richtig ist, und nach dem Oesellschen corpore pri. 
viiegiorum kann examiniret werden. Die hiernechst an-
gefügte Quästion belangende, wie weit nemlich Btjchof 
€t>om« Befugnis fich habe erstrecken können, ein Pri-
vilegium zu geben, da doch vor ihme schon ein allgemein 
ner Schluß wegen beschuldigter Collufion mit denen 
Muskovitern, wieder seinen Antecctibrcm Eafparnm 
und dessen Nachfolgern soll gemacher, und der Erz-Bi-
schofsetner Herrschaft in Liefland bereits entsetzet gewe­
sen seyn ; so findet man zwar in Liefländischen Historien 
die Nachricht, daß nicht «Lafparus sondern dessen Suc-
cessor Johann Blanckenfeld/ einer solchen Unthat be-
züchtiget, nachmalen desfalls auf dem Schlosse Rönnen-
bürg in Verwahrung genommen und An. 1526. zu 
tVolmar das sogenannte Decrctum Wolmanense ge­
macht worden, daß der Erz-Bischof samt allen andern 
Bischöfen hinsühro dem Heermeister sollten unterwor-
fen seyn. Worauf er auch fich von seiner Herrschaft abdi-
ciren muste. Man will hier zwar nicht examiniren, wie 
weit solches Decrctum und die Abdicatio der weltlichen 
Herrschaft ihren Grund an und für fich selbst haben, 
weiln i) dem Kavser das supremum Dominium in fccu-
hribus zukahm. 2) Die Abdicatio der weltlichen Herr­
schaft von dem Erz-Bischofnicht bey freyen Willen son­
dern coacte, da er im Gefängnis faß, geschehen, und 
was der andern concurrirenden Ursachen mehr waren, 

K 2 son-
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dern man stellet solches dahin. Dieses aber geigen gleich» 
wol die Historien und Acta publica, daß.der Erz-Bischof 
StoncEenfelb hiergegen nachmalen protestiret, sich nach 
Rom, von bannen nach Hispanien zu dem R^yser Carl 
den v. verfüget, ben Heermeister nebst den Ständen 
verklager und Rertitutionero in integrum begehret. Da 
er aber 1527. gestorben und sein Nachfolger Thomas 
auf selbst gegebenen Vorschlag des Heermeisters zu der 
Erz-Bischofi. Würde vom Thum-Capittel erwehlet, 
nachgehends aber die Restitution der dazu gehörigen 
weltlichen Herrschast, so ihm doch der Heermeister zu-
gesaget, nicht erhalten konte, suchte er die Hülfe bey 
demKayser, und brachte die Sache endlich dahin, daß 
An. i5zc>. ein Kayserl. Reftitutorium nebst einer Citation 
«rgieng, welches so viel fruchtete, daß, sürneinlich durch 
Betrieb des Bischofs zu Doxpt/ ein Landtag angestel­
let, der Erz-Bischof in feine weltliche Herrschaft resti-
titicet, der dem Johann Blanckenftid abgezwungene 
Eid caßiret, und also alles vorige annulliret worden, 
ausser daß der Streit wegen seines vorhin gehabten Rech-
tes in eccießastieis nicht zu der Vollkommenheit, wie sie 
vorhin gewesen, wegen der Religions - Reformation 
(die aber feiner Macht in sccoiaribus nicht hindern kön­
nen ) gediehen ist. Gestaltsam er, und nach ihme Wüt 
betonte bis auf das letzte die Herrschaft über die Stadt 
Riga und das Land gehabt; und also die Mündigkeit 
des Thomas wohl zu justificiren ist. Vid. Arrbenius Deren, 
hielm in Vita Ponti de la Gardie p. m, gg, & 89. Thom. a 
Hizren. Histor. Livon. MS. Lib. yo. p. m. 513, & seqq. 
Chytrarus in Chron. Lib, 13. 

Was fünftens wegen der in der Deduction compa-
»atire vorgestellten Ungleichheit zwischen den Ehstnischen-

und 
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und Liefiändischm Dispositions-Rechten in Obfervatro-
nibu$ eingewandt, und zum Souliea dessen, des Jim* 
gingen Investitur dermaasen allegiret worden, als wenn 
darin die Succeßion und Disposition zugleich definiret 
wären; so wollen wir hierüber alle fernere Beantwor­
tung bey Seite setzen, weil weder die Neairung noch Af-
firmirung uns Schaden thut; Dies aber ist notable, 

' daß in der Observation angeführet wird, ob hätten Lkw. 
Rönigl. Malest, in Der» Decision vor die Ehstländer 
die Clausul, daß der Letzte in der Succeßion keine Frey-
heit zu alieniren haben sollte, dessalls eingerückt, weil 
es in ihren Privilegien stünde. Nun aber wird man es 
in unsern Privilegien nicht finden, deshalben haben wir 
hierin KSnigl Maßest. Gnade und gerechte De-
cision imploriret. 

Betreffend dlC TrijudicixUghtjßhnss Dubia fibct 
das Privilegium Gigtsmundi Augustt/ als die 
Grunv-Seule unserer zeitlichen Wohlfart; so kann die 
Ritterschaft nicht anders als auf dessen Gültigkeit beste-
hen, weil dasselbe als ein Kleinod ihrer theuer erworbe-
nen Gerechtigkeiten von der Zeit an ifi gehalten worden, 
und auch noch billig davor gehalten wird. Insonderheit 
da die nachfolgende Verträge mir dem hochseel. Könige 
Carl den tx. dieselbe bedachter mausen bestätigen, auch 
die andere unter Kdnigl. Hände und Siegel in ampiiffi. 
ma Forma ertheilte herliche cookrmatioae, die Ritter» 
schast um so viel kühner gemacht haben, darauf bestän-
dig und vest als auf ein Felß zu bauen. Daß es aber 
nichts d?stoweniger anitzo zweifelhaft gemachet, und die 
Ritterschaft in der hertzbekümmerl. Sorge und Furcht 
dessen entsetzet und verlustig zu werden, verfallen muß, 
wird bey derselben, leyder! mehr als zu große Schmer-

K 3 i«n 
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zen verursachen. Wir haben gegen fl?m. Römgl Ma« 
Zest. unserm allergnädigsten König und Herrn hierüber 
zu raisoniren aus allerunterthänigstem Respect uns end 
halten, und eben darin allen Controvers verhüten wol-
jen, fürnemlich, da wir von sämtlicher Ritterschaft in 
Commissis haben, unsere Erbungs-Rechte deducirter-
Maasen vorzustellen, uns in keinen Controvers der Pri-
vilegien einzulassen, sondern dieselbe allenthalben, als 
einen sichern Grund, vor indisputable zu poniren; im 
übrigen aber den Ausschlag GOtt und i£w* Rönigl. 
kNajest» in allerunterthäniaster Ergebenheit heimzu-
stelle«. Weilen nun iSw. Äonigl. Majest. auf unse­
re mediante Supplica erklärte allerdemüthigste Submis­
sion unserm Willen einen andern Weg gewiesen, und 
Kraft einer den 28 Januar, ad Mandat. &ac. Regiac Majest. 
ertheilten allergnädigsten Resolution befohlen, auf die 
vom Königl. Canzeley-Collegio verfassete Observatio-
nes eine Erklärung einzusenden: so wollen wir in dieser 
ausdrücklichen Bezeugung, daß wir in keinem andern 
Absehen, als blos l£w* «ömgl Majest. allergnädig­
sten Gehorsam zu veneriren, nicht aber einigermaasen 
zu raisoniren, auf die gegen obgedachtes Privilegium 
gemachte Objectiones folgendes antworten; der aller« 
«nterthänHsten Zuversicht lebende, es werden S«. 
2fc$ninl. mfljtft. diese in einer ungefärbten Jnnocence 
vorgestellte Gründein Gnaden vermerken, und keiner 
üblen Deutung hierbey Raum gönnen. 

In denen Obfcrvationibus wird zu allererst das 
Privilegium Qigiemmibt August, dergestalt conside-
riret, ob sollte es nicht zugleich als die Fundamental« 
Capitulation der damalig geschehenen Subjection anzu-
sehen seyn. Die Subjecttons »Acta und die Historien 

geben 
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geben aber diese Nachricht, daß die General-Capitul» 
tion mit dem Heermeister und Ständen, wie auch die« -
se Special-Versicherung gegen die Ritterschaft zusammen 
hangende Actus gewesen find, vor berat beyden Richtig­
keit kein Schluß hat seyn können. Gestalt auch zu mer-
ten, daß in dem General-Diplomate wegen der Ritter­
schaft nur in Tcrminis gcneralibus, wegM dtö HettMei-
sterö oder Herzogs in Curland aber tpccialiffime dtecon-
ditioiies subjectionis, verfasset wordM. Nlllt IftUttl 
aber die Vollmacht ( vid. Corpus Privileg, oovilliwö ex. 
hibitum n. 10. pag.73.) so die Ritterschaft ihren Gevoll» 
mächtigten damalen zu Schliessung des Subjections« 
Handels eo pstticulier mitgegeben, dahin, daß tt(tltd) 
die General-Versicherung aller alten Privilegien und 
Freyheiten, hernach die Vermehrung und Verbesserung 
derselben, vor der Ritterschaft sollten bedungen werden. 
Darum, als in der General-Capitulation die Ritter« 
fchflft generalirer includiret war, nachgehende auch diese 
Special - Versicherung geschlossen, und der Vollmacht 
gleich gemachet worden. Denn als der Königl. Pleno 
potentiariuS Herzog fttcol Radzivll anfangs dieser 
Traktaten halber in Liefland kam, hatte derselbe die 
Ritterschaft versichert, daß der König in besonder» Di» 
plomaten fich gegen die Ritterschaft verschreiben, und 
dieselbe nicht allein die Bestätigung der alten Privile» 
gien, sondern auch erpresse deren Vermehrung und 
Derbeflernng anzubringen, Macht haben sollte. Wel-
ches nachmalen zu lvilda also geschehen, nnd ist, ob sie 
sthon in dem Universal-Diplomate mit eingeschlossen 
worden, ebm dieses Privilegium, daS von Radzwtl 
versicherte besondere Diploma vor die Ritterschaft, dar« 
in die in dem Diplomat« universell nur in Termini» genc« 

«aliba» 
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raiidus gethane Bestätigung der alten Rechte, Kraft 
R«d;wilsch«r Caution und der Deputirten Vollmacht 
svecialiter nicht allein confirmiret, sondern auch ver-
mehret und verbessert worden; wie der introitus des 
Arric. Privilegii auch fIdtlich fich dahin beziehet, und 
mit der befindlichen Harmonie eins das andre legitimi-
ret. Wolle man nun diese special Versicherung oder 
Privilegium vor die Ritterschaft von dem Subjecrions-
Handel trennen, so hätten i) die Bevollmächtigte ihrer 
deutlich vorgeschriebenen Instruction und Mandats vom 
12 Sept. 1561. kein Gnügen gethan, 2) wäre diec*«-
tio Radziviiuita, so doch der Eckstein des ganzen Lieflän-
dischen Subjections -Handels ist, nicht erfüllet und 3) 
der Handel von nichten gewesen, auch nicht nachmalen 
ratihabiret und mit reciproquen Eiden bestätiget wor-
den. Allermaasen in der Instruction ausdrücklich ver-
fasset, daß fie nicht allein eine Bestätigung, sondern 
auch eine X)«rbefli«Mtg und Vermehrung der alten 
Ritterschafts-Privilegien, Herlichkeiten und Freyhei-
ten, imgleichen auch andere Special-Puncta und Arti-
culn, die man erweisen kann, daß fie nicht in dem Ge-
neral-Diplomate, sondern nur einige, aber doch nur 
generalißime beschrieben find, suchen sollten, zu welchem 
Ende dann in vorgedachter Vollmacht denen Abgesand-
ten der Ritterschaft diese general und salutar Clausul 
ausdrücklich eingerückt worden, daß fie unbeschränkte 
Macht haben sollten, zum Besten der Ritterschaft mit 
dem Könige Stglsmvndo Augusts zu handeln. Er-
hellet demnach unstreitig, daß diese special Versiche­
rung oder Privilegium ein essential oder wesentl. Stück 
der damaligen Subjections-Handluna gewesen und als 
eine Kapitulation, die special Versicherung gegen die 
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Ritterschaft in sich haltende, anzusehen ist, zumalen 
wenn man bedenket, wie das Privilegium kurz vor dem 
itf'-!' Artic. ausdrücklich sich auf die Volmacht ais » -fi<i 
imb fru/jdameimm, beSSubjttttonS-HandelSimgleitben 
der Anfang des 7fe" Artic. Privilegii conform ist, der von 
dem Fürsten Rudzivil bey benen Präliminair Tracra-
ten (die vorher in Liefland gehalten wurden) gegebe-
neu Versicherung, baß nicht allein bie alten Privilegien 
sollten consirmirr, sondern auch vermehret und verbes­
sert werden, beziehen: Daraus klärlich zu sehen, nicht 
allein, daß dis Privilegium in Ansehen der Vollmacht 
und ber R<id;iv,li>chei» Abhandlung nothwendig, son-
bcm auch eiN Appertinens Unb inscparables Conmxmii  
mit ber General-SnbjecrionS-Handlung gewesen. Wie 
dann von ber Richtigkeit d-eses Privilegii, unb das; sel­
biges wahrhaft zu der Zeit bey dem Subjections-Hau-
bei also accordiret geweien, viele aufrichtige, und tintcr 
denen ein beglaubter König!, tochtvebifcher Hiitoriogra-
phus Kegni JCIWCN. vid, Arrhenius Oercnhielm in .Vita 
Ponti de la Gardie p.m. 98. Frid-Menius in Prodr.Hiftor. 
Livon.p.m. 2F.§. Z9» Salomen Henningin Histor, Livon. 
Chytrseus in Chron, Sax. circa Annum 1561. p. m. 151, 
Part. Ii. sc multi alii. Daß also hicinit zugleich auch bie 
Remarque, als wenn zu ber Zeit nur bie alten Rechte 
unb Freyheiten conftrmiret, nicht aber etwas neues ge­
geben wäre, ihre Richtigkeit gewinnet, unb von allen 
Zweifel abfället. 

1. Die An. 1562. von bcm Fürsten Radzivil ge­
gebene Reversales, woraus Bw.RomgltNajest Can-
zeley-Collegium zwey Argumenta gezogen, so zur De­
monstration besten, baß bie Ritterschaft obgebachreS Pri-
vilegaim bey dem SubjectionS-Handel nicht erlanget 

L habe, 
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habe, dienen sollen, «erden hoffentlich dem Privilegio 
nichts derogiren. Denn ad i mum, wird man finden, daß 
beyde Documenta nicht in allen Stücken sondern in ei-
nigen mit einander übereinstimmen. Daß nun zu der 
Zeit, und zwar ein Javr nach geschlossenen Subjections-
Handel, die Ritterschaft vom Herzoge Radztvil diese 
Reversales im Namen des Königes begehret, auch erian-
get, geschahe in keinem andern Absehen, als bey der 
Gelegenheit, da die ganze Ritterschaft den Huldigungs-
Eid ablegen sollte, sich noch vester zu setzen. Derowegen 
nur die principal Capita, so da mehrentheils die Poli- • 
cey und den fundamental Staat des Landes angehen, 
sumiuariter und ohne Benennung einiger special Be­
schaffenheiten , die in dem Snbjections-Handel vorhin 
weitläustig und eigentlich beschrieben waren, recapim-
liret worden. Kann also die von der Ritterschaft zu sol-
cher Zeit gebrauchte Vorsichtigkeit derselben nicht scha­
den, fürnemlich bey solchem Actu Homagü renouvelliren 
und noch vester bekräftigen lassen, keine Consequence 
gemachet werden, daß das Privilegium nicht müsse vor-
her gewesen seyn. Weilen es ja nicht ungereimt und 
ungewöhnlich, daß.man, besserer Sicherheit halben, 
sein voriges Recht bey solchem Fall, da man sich ihrer 
hat versichern wollen, noch weiter bevestigen lässet, wie 

• es noch heut zu Tage in Gebrauch ist, und keine Gefahr 
hat, so lange man es dafür hält, quod fuperflua non no-
ceant. Denn soll der Schluß universal seyn, daß das-
jenige, was durch die ZVibsmlifcbe Reversales abge­
handelt worden, vorhin nicht abgehandelt sey; so muß 
auch folgen, daß die General-Capitulation (die man 
doch vor richtig und unstreitig hält) niemalen geschlossen 
sey. Weilen in denen Radzwilische» Reversalien von 

der 
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der Saamenden-Hand und neuen Gnade gedacht wird, 
desgleichen auch in der General-Capitulation. Und 
würde man solcher Gestalt ä pari argumentirm und sit­
zen können: In denen Radzivillschen Reversalien, 
wird der Ritterschaft ein Jahr nach der General -Capi-
rulation über die Saame«de-Hand und neue Gnade 
versichert, ergo hat fie vorhero bey der Capitulation 
darüber keine gehabt, welches doch ein unrichtiger Schluß 
ist. Ersiehet man also, daß die Actus mir dem Radzi-
vil/ dem vorigen in seinem l£|fe nicht schaden, und die 
daraus gemachte Prsfumtio Hominis keinen Grund fas­
sen kann. 

Ii. Von gleicher Beschaffenheit ist das andere Ar­
gument/ welches dergestalt eingerichtet worden; daß, 
weilen in denen RadzwlMien Reversalibus nichts ge< 
dacht wird V0N dem Hrmlegio Sigistnundano, st sey ZU 
schliessen, daß es nicht müsse gewesen oder zu seiner Per-
fection nicht gekommen seyn. Denn wäre es zur Per-
fection gekommen, so schliesset man in der Observation, 
daß es in diesen Radzivillschen Reversalibus nicht hüt-
te können oder sollen verschwiegen werden. Dieses Ar-
gumenr kan man fast mit vorigen beantworten. Die 
Natur eines jeden raisonablen Schlusses, wie bekannt, 
bestehet darin, daß der fflaist oder Grund, woraus 
der Schluß soll gemachet werden, allezeit und nothwen-
big universal seyn muß. Nun ist dieser supponirte Grund 
oder Major/ daß dasjenige, was in Radzwilttchen 
Reversalibus nicht gemeldet, auch nicht muß An. 1561. 
bey dem Subjections-Handel paßiret seyn, gar nicht 
richtig oder universal. Denn in selbigen wird nur von 
Erz-Bischöst. Kayserl. und Päbstlichen Confirmationi-
bus gedacht, aber von der General-Confirmation des 

L 2 König« 
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Königs Sigismund, August!/ fö indemGmeral-Ca-
pitulations-Diplomate enthalten, wird nicht ein Wort 
gemeldet, und dennoch längner man dessen Existence 
nicht. Ist also weit richtiger zu schliessen? daß, gleichwie 
darin die General-Confirmation ausgelassen und doch 
deswegen bestehet, also auch die Special-Confirmation 
kan ausgelassen und doch in ihren Wesen nicht Mangel-
hast seyn. Man agnosciret allenthalben die General-
Pacta Vubjectionis, so den 28 Novembr. 1561. ge­
schlossen find, aber die drey Tage jüngere Vpecial-Pacta 
nemlich dies Privilegium will man nicht vaßiren lassen, 
da sie doch in pari forma produciret, und gleichen Grund, 
nemlich der An. 1627. verordneten General-RevisionS-
Commißion Vidimation haben. Ist nun diese bcglaub-
re Vidimation, des einen Instruments Kraft und Glau­
ben, ausrecht zu erhalten tüchtig, warum sott denn Al­
lerg «rechtester Röntg ! bis andre Instrument vor 
falsch geachtet werden Z 

111» in. Wirb zuJnfringirnnq des Privilegii dieser Be-
• helf gebraucht, es sey dasselbe in einer ungewöhnlichen 

Form eingerichtet. Nun stellet lfm Ä«5mgl. tTia)?(?• 
allergnädigstem Urtheile bie Ritterichaft anheim, ob bie 

. Forma accibeotalis des Privilegii ans ber Ursachen, 1 

baß dieselbe in andern Canzeleyen ungewöhnlich ist, ber 
Sachen und dem Privilegio selbst schaden könne 1 denn 
es ist bekannt, daß viele und fast aller Porentaten Caw 
zeleyen ihren besondern Gebrauch haben, die durch die 
Gewohnheit legitimiret worden. Daß nun zu der Zeit 
in Pohlen diele Manier gewesen, kan man daraus se-
hm, bst(3 dsts Oocumentum Kadz iv i l i anum eben also eiN-
gerichi et, die Petita von Wort zu Wort mftriret, und 
auch die Confirmatio Parti lVeiidensw eben also einge­

richtet 
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richtet worden. Auch tönte man noch mehr dergleichen 
aus damaliger Polnischer Canzeley gegebene Documen-
ta beybringen, si> daß derselben Styti Cancellariä man 
sich zu der Zeit wohl hat gefallen lassen müssen. Daß 
aber das Documenrnm Radzwiliamim solchergestalt 
conffderiret wird, als ob es vielleicht eine Resolution 
wäre, worin die An. 1561. übergebene Petita genauer 
erwogen, und damalen erst, nemlich An. 1562. resolvi-
rer und der RitterschastDesideria theils bewilliget, theils 
limitirtt, theils auSgeschloMnwären,wirdL-N'.Ä6mgl. 

hohen Urtheil allerumerthänigst unterworfen. 
Die Ritterschaft erweiset das Gegentheil, weil schon An. 
1561. gn tbiibfl die Perita resolviret, und An, 1562. 
dem Fürsten Rad;wll einige Desideria, als Er den 
Hmd:gunqs-Eid wolre abnehmen, überreichet worden, 
so daß es Dinge, die zu verschiedenen Zeiten paßiret sind, 
und nicht vor connex anzusehen. Allermaasen die Rit-
terschafr aus einem tkberftuß, der nicht besondern Vor­
theil aber doch gar keinen Schaden bringen konte, vor 
der Huldigung die Reversales begehret. 

iv. ÖD wird zu Hintertreibung der Gültigkeit des 
Privilegii Sagismundam beygebracht, als wann in 
der Vereinigung mit Llttbauen die Conditio« enthal­
ten wäre, daß keine Divlomata sollten vor gültig gehal­
ten werden, die nicht mit dem Itttiuufcbm Siegel be­
kräftiget wären. Und weilen an diesem Privilegio es 
nicht befindlich, so sey es ungültig. Dieser Einwurf kan 
auf zweyerley Weist beantwortet werden; als, en'lich 
befindet sich zwar in der An 1566. gegebenenEonsirma-
tion Pacti Wendensis Art. 15. ein solcher Punct,dessen 
Meinung aber kan auf dieses Privilegium nicht gezogen 
werden, als welches schon fünf Jahr vorher feine Rich-

L 3 tigkeit 
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tigkeit hatte, derowegen nichts anders als die General-
Privilegia, so inskünfrige vielleicht könnten erhalten 
werden, diesem Gesetze unterwürfig seyn müssen, zu-
malm alle Verordnungen das künftige und nicht das 
Vergangene richten. ES geben zwar die Worte: Et 
quicquid obtinucrunt vel adhuc obtinebunt einen Schein, als 
wenn solches auf die erhaltene Privilegia generalia des 
Landes zielten; aber weil die Ritterschaft selbst Stifter 
des Pacti gewesen ist, so comvetiret derselben auch die 
ExpUcation dessen. Solchemnach wird man finden, daß 
die Worte nicht auf die Privilegia und Jura generalia 
in prsterito, sondern auf die folgende Worre, nemlich 
persona! heue meritas und also aus die particulair Privile­
gien der wohlverdienten Personen zielen. Diese lateini-
sche Version nimmt vorgedachte Deutung weit klärer, 
wenn man das vor derselben stehende und m dem jüngst 
übergebenen Corp. Privileg. sub Nro. 17. pag.141. be-
Endliche teutsche Exemplar der Vereinigung als Fontem, 
daraus die lateinische Version genommen ist, selbst ansie-
her. So wird sich Mens Pacisccntiura deutlich in dem 
II Art. der Vereinigung sehen und unschwer finden las-
sen, daß obgedachte Passage nicht anders als auf Parti-
culair-Begnadigungen und Privilegien, so von wohlver-
dienten Personen bereits ausgebracht sind, sein Absehen 
gerichtet. Weil nun dis teutsche Exemplar dasjenige ist, 
darinn damalige Paciscenres ihre Meinung verschreiben 
lassen und in der Sprache geredet haben, so muß das 
Lateinische, welches nur eine Version ist, und wie es in 
solchen Fällen fast mehr als zu oft geschiehet, der Ge-
fahr unterworfen ist, daß der Uebersetzer nicht allemahl 
den rechten Sensum exprimiret, billig cx Fönte seine Er­
klärung haben. Welches cklv. MaM. bey 
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Beleucht-und Confirmirnng der Puncten deutlich sehen 
werden. Wofern aber dennoch die Meinung stehen soll, 
daß auch die vorhin erhaltene Privilegia darunter begrif-
sc»; so giebet zum andern die Revision de An. 1599. 
«in Zeugnis, daß die Ratification der Privilegien von 
den LtttHamschen Ständen Kraft eines damalen >» 
Original! producittm, nunmehro aber Injuria Tempo­
rum von Handen gekommenen Documenti llib dato vvii. 
nae d. 31 Decbr. 1572. erfolget, und also die Conditio»» 
auch adimpliret ist. 

V. Wird die Authorität des berühmten v. 
graph» «Ldfträl der Ritterschaft opvoniret, und aus 
dessen Relation circa Finem ub. 25. daß damaliger Kö­
nig in Pohlen ©tcpbßlttts die Contirmationem Privile­
gii sigismundaoi refusiret, dieser Schluß gemachet, daß 
ein solch Privilegium nicht müsse gewesen seyn. Nun 
lässet die Ritterschaft gerne den Rdem des oytmt hie-
durch, daß derselbe wieder sie allegiret wird, legitimi-
ren. Wenn man nun feint Relation recht genau be» 
leuchtet, so giebet dieselbe anen vorhin gebrauchten und 
folgenden Argumenten, so zu Behauptung der wahren 
Existen. e vielgedachten Privilegii dienen noch besser und 
mehr Kraft. Denn fürs erste saget Er: Die Ritter­
schaft habe um Bestätigung des von Sigismundus Au-
güstus erhaltenen Privi.egii angehalten. Daraus ist 
ja handgreiflich zu sehen, daß ein solch Privilegium muß 
gewesen seyn, weiln sonsten eine Conflrmation auf ein 
Non • ns nicht hätte können begehret werden. Znmalen 
die gesuch't Cvnfirmation als ein Accidens vorher em 
gewisses Snbje. tum, dem es Kraft geben soll, präsup-
poniret. Wäre nun ein solches Privilegium nicht i« 
Kerum Natura gewesen; so hätte ja die Ritterschaft sich 

scheue» 
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scheuen müssen, einen öffentlichen Betrug, bey denen 
ohnedem geführt, Zeiten, zu begehen, und kch auf ein 
Privilegium, welches nie in der Welt gewesen, zu beru­
fen. Fürnemlich da An. 1561. bis 1562 nur ein Jahr 
verstrichen, und also noch von Königl. MmistriS einige 
im Leben waren, die die Subjeclions-Handlung selbst 
handrhieret, und also gar nicht hinter das Licht hätten 
geführet oder ihnen was falsches vorgebracht werden tön-
nen. Zum zweyten berichtet Cbytcous die von dem 
Könige damalen ertheilte Antwort, sagende: daß zum 
Prätext der Verweigerung dieses vorgeschüttet worden, 
es sey zu den Zeiten ( als nenuich das Privilegium vom 
Könige Sigismunds ausgegeben) viel ein ander Zu-
stand in Liefiand gewesen und dagegen viel eine andere 
Gelegenheit aller Dinge in folgenden Zeiten worden. 
Die Antwort reichet der Ritterschaft abermalen einen 
kräftigen Beweiß, daß das Privilegium kein fingirces 
sondern wahrhaftiges uhb an fich richtiges Werck gewe-
sen. Denn König Stephan»» gesiedet zwar ein solch 
Privilegium,läugner aber dessen wesentl.zSflc garnicht, 
sondern machet nur die Expiration, daß die Zeit es ver-
ändert habe. Wäre nun kein solches Privilegium ge­
wesen , so hätte ja die Zeit nach seiner HypotHefl keine 
Veränderung machen können. Denn was nichts ist, 
kan keine Veränderung an sich nehmen, nach der gemei-
nenRegUl: Privatio pr$lupponit Habitum. Es hätte auch 
König Stephanus so viel Txcüsen nicht gemacht, und 
diesen Umweg durch eine Exvlication gesuchet, sondern 
fBt würde wohl fein naivernent gesagt und fich der natü-
retten Antwort bedienet haben, daß ein solches Privile­
gium nie gewesen, und also nicht durch die Zeit verän-
bett, sondern durch und an fich selbst nichts wäre. Aber 
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durch die vorgestellte Beantwortung ist sattsam zu se-
den, daß König «-Ztepdanvs das Privilegium an und 
für sich selbst nicht hat läugnen können, sondern implt--
cite gestanden. Daß aber dennoch die Confirination ge-
weigert worden, solches ist, wie in denen Obftrvationi« 
bns selbst zugestanden wird, nicht mit Fug und Recht, 
sondern via Facti geschehen, und hat nicht allein die Rit­
terschaft sondern auch die Städte in Liefland erfahren 
müssen, daß man in Pohlen bamalen schon das General« 
Reformations-Werk der Religion in Gedanken hatte, 
und darum eben das Privilegium Sigtsmundi Augu-
(Ii/weit es in dem iff6" Art. von der Religionsfreiheit 
handelte, scheel ansähe, auch allerhand Händel daran 
suchte. Woraus dann, bey einbrechender gewaltsamer 
Würklichkeit, die Veränderung verursachet worden. 
Zum ;'«> giebt Cbytrdue bey dem Jahre 1561. dies 
Zeugnis, daß zur Zeit des SubjectionS-HandelS die 
Ritterschaft dieses besondere Privilegium erhalten habe. 
§itm 4<e». so zeiget v.Salomon Penning (welcher zu 
selbiger Zeit gelebet, des damaligen Heermeisters und 
Herzogs Gotthard Kettlcrs Gehcimrer Rath gewe­
sen, und also mit ein unverwerflicher Zeuge in dieser 
Sache ist, da Er selbst die Acta unter Händen gehabt 
«nd bearbeitet hat) in seiner Chronick, daß die Ritter­
schaft ein solch Privilegium erhalten, zugeschweigen vie­
ler anderer, sowol pohwischer als teutscher, schwedischer 
und liefländischer Scribenten Zeugnisse, die so klar find, 
daß kein Zweifel darüber haften kan. CS wird ferner 
begehrt zu wissen, zu was Ende in dem Corpore Privil. 
der Cbytroue allegiret worden? Hierüber berichten 
wir nun allerunterthänigst, daß, als An. 1627. eins, 
und An. 1629. das andre Corpus Privileg, compiliret 

M' worden, 
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worden, man damalen aus dem Cvyträ» nur bie 9t» 
* lation. Historie, allein, wie es nemlich mit der Ltefiäu-

dischen «ubjection zugegangen, excerpiret und beygew 
fjet, auch bey jedem Corpore einen Rotuium Produtior. 
angefüget, worin unter andern vermeldet worden, daß 
die historische Beschreibung allein aus dem Cbytc4o ge­
nommen. Weilen nun bey Comvilirung dieses jüngst 
eingelieftrten Corpor: Privil. die beyden Kotuios zu. hef­
ten, man vor rathsam angesehen, so ist bey solcher <8e* 
legenheit des Oytwt gedacht weitem 

vr. vi. Wird aus der General-Revision von An. 1599. 
auch ein Argument genommen, das Privilegium Sa--
gtemmtbi August« unrichtig zu machen, aus der Ursa­
chen, daß bey Svecificirung jeden Documenti, dessen. 
Conditio» und Beschaffenheit, ob es. aus Pergament 
oder Papier geschrieben, was es vor Sigilla gehabt, ob 
alles unlädirt oder lüdirt, mit Seiden oder Band zu-
fammen geheftet, in Summa auf das. allergenaueste 
verzeichnet : dahergegen bey Verzeichnis dieses Privile-
gii es nicht also gehalten, sondern nur flmplement dessen 
ProductioNf ungemeldet, od es ein Original oder Co-
pey gewesen, aufgeschrieben worden. Hierbei) bitten 
lfm. Ronigt Majest. wir allerunterthanigst, die Re-
Vision nachschlagen zulassen, so wird sich finden, daß 
das erste und andre Docnment mit solcher Accurateste 
protocolliret worden; bey denen andern aber ist schon 
weniger Fleiß gethan, und ist nicht allein dieses Privi-
legitim, fondern auch, wie der Augenschein belehret, die 
andere nur so obiter, da weder Condition noch Form ge-
dachr, ins Protoeoll verschrieben worden.. Eben dieser 
Revision bedienet sich die Ritterschaft zum großen Fun-
tamenr, und nimmt, aus derselben ein herlich Gezeug-
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nis, daß es ein aufrichtiges und kein falsches oder un-
vollkommenes Diploma gewesen Denn dessen aufrich­
tige und von allen Verdacht befreyte Form, hat die da­
malige Revifvres veranlasset, wie einige andere, also 
auch dieses so simplement zu verzeichnen. Wäre nun das 
Document eine Charteque gewesen, so würden Sie ih-
me nicht den Namen eines Privileg« beygelegt haben. 
Denn ein Privilegium muß nicht eine Charteque fon-
dern in Forma richtig seyn. Hätte man an demselbi-
gen einige dem Glauben zweifelhaft machende Dualität 
gefunden, sie würden warlich nicht gesäumet haben, sol­
ches aufs beste anzuzeichnen, und also den An. 1582. ob-
erzehltermaaßen schon in Gedanken volvirten guten Wil­
len, die Ritterschaft des Privileg« zu entsetzen, nach 
Möglichkeit zu fundiren. Denn man lese nur die Re-
Vision genau nach, so wird sich finden, daß wenn ein 
Exemplar produciret worden, so kein Original gewesen, 
sondern nur eine glaubhafte fidimirte Copey, wie die 
beyden erstern gewesen, so haben fie auch solches als eine 
besondere Condition annotiret, da aber nichts besonders 
zu obferviren gewesen, ist nur schlechterdings die Pro-
duction verschrieben; folget also, daß dies Privilegium, 
als ein solch offenbar richttgeS Document aufgezeiget, an 
welchen nichts zu zweifeln. Genug ist es, daß die acht 
verordnete Commissarien, darunter Leute waren, wel-
che in der Capacite bekandt find, die Welt geschweige ein 
Privilegium, zu judiciren, dies Zeugnis geben, daß 
es ein Privilegium gewesen ist. Und will man schon po-
Niren,ste haben keine Jurisdictionen! cognoscendi gehabt, 
sondern nur das verschrieben, was man ihnen gewiesen: 
f& haben sie doch Facultatem recognotcendi Documenta 
gehabt und bestand eben hierin ihr Amt, wie aller Re-

M a visoren, 
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viferen, daß fie eines ungültigen Documents Fehler b«r 
trachten und annoriren. Wo aber keine Special-Be-
Schreibung ist, da ist vor ihnen die Präsumtion, daß sie 
nichts Suspectes ohne Attention werden haben paßireu 
lassen. Man findet auch in dieser selbigen Revision, daß 
in der Original-Ratification der Litthauischen Stände 
über alle Privilegien de Dar.vimz d, uit. Decbr. An.1572. 
erpresse dieses neuen Privilegii, so König ©igieinun» 
dvs Augujivs gegeben, gedacht, und alle vorige Zeug-
nisse behauptet werden. 

vii. Wird observiret, daß über diese Revisions-
Acten keine Decifion gefallen. Dieses hat auch nicht ge­
schehen können. Wann man nachsiehet, daß, ehe noch 
alles zu seiner Richtigkeit hat gedeyen können, die Sache 
mit Ihr» Äömm. tTtojetf. hochseel. Andenkens, ba­
malen Herzoge Larolo ix. so weit ausgeschlagen, daß 
die Ritterschaft An. 1601. den 28 May zu Reval den 
Subjections-Handel geschlossen und also alle Desseinö 
zerfallen find. 

ilx. Observiret man, daß die in Liefland vorge-
wandte unglückliche Zeiten schwerlich am Verlust dieses 
Privilegii Ursache seyn können, und wäre nicht glaub« 
hast, daß von An.1561 bis 1599. zu rechnen, in Zeit 
von 40 Jahren, das Original solle umkommen seyn, 
sondern, daß weiln eine Nachricht einmal eingelanget, 
daß etwan das Original in einem Kloster in Poh'en seyn 
mögte, so wäre zu schliesst«, daß das Privilegium nie 
ausgefertiget, sondern nur projecriret wäre. 'Die Be-

. antwortung gieber keine Schwierigkeit. Man sehe die 
Historien und Public-Handlungen von Liefiand an, so 
wird fich ohne Mühe finden, daß fast kein Land in der 
Welt ist, welches mit größerm Fug ein Blut-Theatrum 
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«nd Kirchhof feiner Einwohner mag genenennet werden. 
Wer ist wohl von denen alten Familien, der nicht noch 
mit Beklagen zurück denken muß, daß feine Vorfahre» 
mit Wt»b und Kind in die schändlichste Dienstbarkeit ge-
schleppet, und alles das Ihrige dem Feinde auf Discre» 
tion überlassen worden ! Diese trübe Zeiten, bey wel­
chen die Ritrerschafr stetS in Harnisch stehen und nicht 
viel auf eine complete Verfassung ihres Etats denke» 
können, haben leyder! Ursache seyn müssen, daß fie kein 
Ritterhauß in einer sichern Vestung ausbringen können/ 
um ihren Privilegien eine allgemeine Sicherheit zu ver» 
schaffen: sondern es ist allezeit bey iljnemcanceiuria am. 
buiatoria gewesen, welche immer hat mitwandern müfi 
stn, wo die Conjuncturen eine Zusammmkunst ztt he« 
gen zugelassen. Wie sie denn bald in Lemjal / bald irr 
Menden/ tOoImoc und andern Orlen sich eingesun« 
den. Darum ist nun die Ritterschaft-Canzeley meist 
bey Privatis, entweder dem Land-Marschall oder Se-
cretario gestanden. Wenn dann eine Unruhe eingetre-
ten, so ist nicht zu verwundern, daß, wenn der Ver» 
wahrer selbst mit den Seinigen dem Feinde zur Beute 
geworden, auch dasjenige, so in seiner Verwarung ge-
standen, nebst aller seiner Haabfeeligkeit Preiß geblie? 
ben. Wer kan vor gewiß sagen, daß An. 1599- bey der 
Revision das Original nicht gewesen l Es sey nun wie 
»hinwolle, genug ist es, daß die Revision so viel zeuget, 
daß es ein solches Exemplar, dabey kein Mangel zu notiren 
nötiggewesen. Und ist wohl zu derZeit,wie vermuthlich, 
das Original dort gewewesen. Daß es aber nachgehende 

I • weggekommen, kan man wohl erweisen und zwar, so hatte 
Icyann von Ziesenbcufm/ der zu der Zeit der Rev:> 
ßon An. 1599. Land Marschall war, da alle Privilegia 

M 3 und 
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und die ganze Canzeley unter stiner Verwahrung stun-
den, auch bey der Revision die Documenta im Namen 
der Ritterschaft prodnciret, nach seinem Absterben das-
jenige in Confuflon hinterlassen, so das die Ritterschaft 
lange Jahre in dem Verlust aller ihrer Privilegien ge-
standen, große Weitläuftigkeiten deöfals ausstehen müsi 
sen, und dennoch bis zu dieser Stunde nicht hinter die 
Dokumenten, die da An. 1599. vroduciret find, kom­
men können; gestalt die im neulichst producirten Cor­
pore Privilegiorum beygelegte Documenta FUB N»$. 26. 
32. 33. & 35. Casum Amiflionis zur GNÜge bOCtteN UNd 
lehren, daß alle Privilegia in solcher Gefahr gewesen, 
dadurch viel distrahiret worden. Insonderheit wird 
Test. NO. 26. das meiste paßiret styn,als fie in tTlietaa 
bey der feindlichen Parthey, nachdem die vor Licfland 
fatale Rirchyolmsche Schlacht An. 1605. das ganze 
Corpus Equestre zerrüttet, gestanden, und bey der Ge-
legenheit viel von Handen und anderswo hingerathen. 
Man hat zwar aus einer parriculair Erzehlung ehema-
len gehöret, als wenn das Original in einem Kloster 
wäre; ob eö aber gewis, kann man nicht wissen. ES 
find Relata, dadurch aber, wenn es auch indem wäre, 
wird fich Wohl schwerlich Messen lassen, als wenn An. 
1561. nm ein Project entworfen, aber nicht extradiret 
oder zur Perfection gedieen. Wäre es nicht zur Per-
fection und Extradition gekommen, so würde so wenig 
die Churländ- als Liefländische Ritterschaft dieselbe je-
malen prodnciret, fich darauf beruften, andere publica 
Instrumenta dahin bezogen, noch die Menge der von 
solcher Zeit zeugenden Historien dessen Meldung gethan 
haben. Man hätre schwerlich das projectirte Exemplar 
in ein Kloster, sondern in die Canzeley geleget. Viel 



@ ) o ( $ ,i#r 

ther ist zu Messen, daß die Jesuiten, als fie Liefland 
ungern quitiren mustcn,und dieRitterfchaft anEntbür-
dung derselben das meiste und einzige Moment gab, bey 
obgemelter Confufion dies und andere Privilegia in Hün-
den bekommen und hiedurch in der ©ritte uns, als bey 
ihnen notirten Ketzern, mehr dann durch öffentliche feind­
liche Gewalt geschadet haben. Und wie ist wohl zu muth-
Massen, daß als bey dem Subjections - Handel schon 
vorher der Fürst Rad^vtl die Ritterschaft erst einer Be-
siätigung der alten Privilegien, hernach derselben Der« 
mehrung und Verbesserung, auch daß darüber ein be* 
svndereS Divloma sollte ausgerichtet werden, versichert/ 
darauf auch die Abgeordnete der Ritterschaft in ihrer 
Vollmacht ausdrücklich instrmret, auf keine andere L0n-
bitten {ich einzulassen5 dieses nicht sollte-erfolget seyn! 
Wäre es nicht geschehen, so wäre, wie schon vorhin ge­
dacht, nichts aus dem Handel geworden , weil die Rad-
zwilische Abrede und die Instruction darauf gegründet. 
Noch bey denen neulichken Unruhe» in Liefland, ist die 
Ritterschaft von Theils ihren Urkunden abgekommen. 
Denn nachdem sie hin und wieder ihre Privilegien con-
quiriw, hat sieAn.1627. der damaligen von demhoch-
seeligen Könige Gustavs Adolphs verordneten Ge-
neral-Reviflon ein Corpus Privilegiorum, dessen Ro. 
tuius in dem jüngst überlieferten Corpore lud N0.36.pag, 
qiz. nu finden, überliefert. Unter diesen allen ist nun 
dieses Privilegium eben mit produciret,und daß damalig 
producirtes ein richtiges unstreitiges Eremplar gewesen, 
kan ja mit der Vidimation, so in dem An.1672. aahier 
eingelieferten Corpore, daselbst es in K>rma Traniumpü 
beglaubiget ist» bestärket werden. Nun hoffet ja die 
Ritterschaft eben hieraus ein unstreitig subfidium prob«. 

lionis 
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tionis über die Richtigkeit des Privilegii zu erhaltm. 
Denn diese große General-Reviflons-Commißion von 
An. 1627. die da Jurisdictionen) coguot'cendi zugleich ge­
habt, und deren Vidimation nicht alkin pro Kecogni-
tione instrumenti zu achten, sondern auch laut ihrer In-
struction Vim Sententiae gehabt (wie eS in Adii public,, 
zu erweisen) wird billig bey Glauben erhalten werden, 
weil dieselbe eben zu dem Zweck nach Liefland gesandt, 
derenFides dazu elegiret und vor richtig poniret worden. 
Hätten sie nun auch zu der Zeit ein Mackel oder Gebre-
chen dessen gefunden, so ist ja nichr zu mutbmassen, daß 
fie fürnemlich unter dem Präfidio einer so illustren Per-
son etwas zum Vorfang Jhro Römgl. Majest. und 
Dero hohen Interesse sollte admittirer und ihrer Vidi-
mation gewürdigt haben. Diese von der ganzen Com-
mißion geschehene Vidimation, die zu dem Ende errich-
tet, um solches Corvus 31)c»2t5mgl. Majest. höchst-
seel. Gedächtnis Gustavs Adolphs zn präfentiren, wird 
in ihrer Richtigkeit bekräftiget, weil dieRitterfchaft um 
ein gültig vidimirteS Corpus auch bey der Canzeley zu 
haben, zwey Jahr hernach An. 1629. eine Original-Vi-
dimation unter des Feld-Herrn Gustav Horns und des 
Gouverneuren Andreas r̂ichsons eigener Hand er-
halten. Dessen Rotuius auch in dem jüngst eingeliefer-
ten Corpore lub No. 37. anzutreffen ist. Ist dann nun 
wohl zu muthmaßm, daß in zweyen so importanten 
und diversen Activus ein falsches Instrument zum Prä­
judice d?ro. Römgl. Majest. Interesse hat sollen kön-
nen supponiret uno die Herren Commisiarü, die dem 
Lande nequ« Injuria ncque Keneticio zu der Zeit verwandt, 
verleitet werden ? Es mag nun das Original produciret 
seyn worden oder nicht, so ist es doch genug, daß das 

vorge« 
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vorgezeigte Exemplar durch sie legitimiret und in Form» 
pr«bante erkannt Wörden. Zumuten nicht allein Origi­
nal!«, sondern auch glaubhafte Copeyen vim probandi 
haben. Soll nun der Glaube der damaligen großen Ge-
mral-Revision insonderheit, die von dem hochseel. Kö­
nige Gvjkavo Adolpl)» so wohlbedächtlia) verordnet 
war, zweifelhaft in einem Stücke werden, so ist solch 
und dergleichen kostbare Werke unkräftig, da sie doch 
publica- veritatis Testes bey denen Nachkommen heißen 
und seyn sollen. 

Nach dieser Zeit und zwar in denen letzten Mosco-
witischen Troublen sind durch den Zufall, da der Ritter« 
schaft SecretariuS in der Rigischen Belagerung, wo­
selbst Er die Canzeley in seinem privat Gewahrsam ge-
habt, gestorben, das Haus fast ruiniret und alles gleich-
sam Pretß gemacht,die 9(11.1627. und An. 1629. producir-
te Documenta nicht allein, sondern auch beyde vidimirt? 
Corpora von Handen kommen, so daß die Ritterschaft so-
wol von Originalien als Copeyen entblößet,bis An. 1670. 
stehen müssen. Als nun An. 1670. ig* R M. allergnädig-
sterBefehl eingelanget,emCorpusPrivilegiorum einzu­
bringen, hat die Furcht, daß nunmehr alles verlohren, 
extraordinairen Fleiß bewürket, wodurch alle die im-
portante Diplomat», so viel man hat erfahren können, 
vor contant Geld erkaufet und von theils Privat-Leuten 
hin und wieder ranzioniret sind. Aber zu so einer con-
stituirten Canzeley, wie die Ritterschaft An. 1599 noch 
(ob schon nicht alles) gehabt, hat sie bis diese Stunde 
nicht gelangen können; maßen die Eremplaria, so wir 
nun haben, An. 1599. nicht in der Form sind vorhan­
den gewesen, wie nach genauer Uebersthung leicht zu sin-
den. Dermaßen find nun die cafu» Amiffionis gnüglich 

N ' vor-
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vorgestellet, und können deren noch mehr erwiesen wer-
den, wenn man nur in denen Historien und Actis pu-
blicis nachsehen will, was vor ein erbärmlicher Zustand 
von An. 1599. bis An. 1621. in Liefland gewesen. Nun 
haben ZEtp. Röntg!. Majest. Herr Varer glorwürdig-
sten Andenkens in der Reductions-Stadga de An. 16 5 5. 
Art. 2. verordnet, und Deco getreuen Unterthanen zu­
gesager, das; ein jeder, der feine Documenta durch Brand, 
Krieg oder senilen verlohnn, dennoch bestehen solle, 
wenn Er nur glaubhafte Copeyen oder auch nur Zeug-
Nisse beybringen kan. Gleichergestalt haben auch i£w. 
2V5mgl. Majest. selbst, aus ruhmwürdigstem Triebe 
der Gerechtigkeit und Liebe, zu D«ro Unterthanen Eon-
fervation, in der Am 1682. den 8<">Decembr. gemach-
ten Rednctions-Stadga Art. z. §. der nagen 2c. die gnä­
digste Vorsicht vor das Rechr eines jedweden Untertha­
nen en particulier spüren lassen, und verordnet, daß, 
fals jemand- durch Krieg, Brand, Raub oder andere 
unvermeidliche Fälle von seinen habenden Dokumenten 
abgekommen, ihme andere subsidiarische Beweißthümer 
und Zeugnisse sollten zu statten kommen. Diese nun ein-
zelen Unterthanen zugesagte Gnabe rechnet diese ganze 
Ritterschaft sich, soviel fügsamer zu, als darunter bie 
Wohlfart nicht eines, sondern vieler einfielen ja einer 
ganzen Ritterschaft periclitiret, und hoffet allenmter-
thänigst, ist». &<5rngl Majest. werden als eine Seu-
te der Gerechtigkeit in ihrem Reiche unserm armen Va-
tevianbe eine Zuflucht dahin gönnen und gleiches Recht 
genießen und gelten lassen, indem wir nicht mit privat 
Attesten, sondern mit pub'icis Actis, nicht mit einem, 
stndern mit vielen und mannigfaltigen Teftimonüs m. 
ßoricoium auch allerhand Zweifels fteym Beweißthü-

mern 
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ntfm die wahrhafte Existenz des Privileg» erweisen und 
behaupten. 

ix. Wird angemerket, daß der von dem Könige ix. 
Sigismunds Augusts geleistete Eyd nicht auf dieses 
Privilegium zu referiren noch dahin zu ziehen. Oben 
und zwar gleich anfangs tibec dies Privilegium ist er-
wiesen worden, daß es ein Hauptstück der Subjections-
Capitulation sey, so vorher schon, ehe die Ritterschaft 
Dero Deputirte nach der tVilba zu dem Könige sandte, 
mit dem Fürsten Radzivil dermaßen abgeredet war, 
daß mmlich erstlich alle alte Privilegia in ihrem Vigore 
als das Fundament bleiben, hernach die Ritterschaft, 
wann sie ihre Abgesandte zum Könige abfertigen wür« 
den, noch die Vermehr- und Verbesserung zu suchen frey 
haben, auch ein besonderes Diploma erlangen und dm 
Königl. Eyd anhören sollten. Wie solches die Vollmacht 
der Abgeordneren umständlich zeiget und weiset, daß 
man nicht im Sinne gehabt, mit dem Alten zu frieden 
zu seyn, sondern etwas besseres zu erhalten. Wir hüt-
ten auch Ursache gehabt die Unsere einer Einfalt zu be-
schuldigen, wenn Sie nicht bey dem theuren Verkauf 
ihrer vorigen köstlichen Freyheit (in so geringes für sich 
sollen bedungen haben. 

Der von dem Könige Sigismund» Augusts ge-
leistete Eyd begreifet freylich vieles Privilegium in sich. 
Denn der Eyd ist nicht mehr als ein Accessorium und 
Confirmatonum des Haupt- Handels, und konte nicht 
eher der Eyd als nach des Handels völligen Schluß von 
beyden Paciscenten geleistet werden. Wie nun vorge-
melter maßen dieCominentia und Connexitas dieses be-
sondern Diplomatie oder Privileg» erwiesen, also stehet 

N 2 es 
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ts mit unter demselben. In welchem Eyde, wie in sve-
cie observiret worden, zwar nicht von neuen aber auch 
nicht specifice von alten Privilegien gedacht wird; son-

- dem wie weder der alten noch der neuen ausdrückliche 
Meldung geschiehet, also sind sie doch bet)d; in der Gcnc-
ralitate J'ormulae virtualiter eingeschlossen, insonderheit 
haben die im Eyde stehende Worte: quoscunque Reges 
diese Lmphasin, daß auch der Jurans seine eigene gege-
bene Privilegia und Verheißung mit gemeinet, und fei-' 
neöwegeS ausgeschlossen hat. 

x- x. Erfordert man von uns Beweiß: ob deducir-
ter maaßen die Ritterschaft in dem Herzogthum Lur-
land an dies Privilegium Theil nimmt 2 solches läst sich 
gegenwärtig erweisen mit diesem besondern Diplomare 
oder Privilegio selbst, als welches in dem Jntroiru kurz 
vor dem ist«» und 7«« Art. meldet, daß eS die Nobiiitatem 
tum ultra citraque Dunam habitantem angehe, fluch IN 
Dero aller Namen die Vollmacht gegeben sey. Wir hät-
ten annoch wollen klärern Beweiß beybringen, wenn uns 
nicht nach vorgesuchrer Licence, um sich noch genauer zu 
informiren, der erfolgte Verbot abgehalten. Alsdann 
hätten wir zeigen können, (wiewol man einiger maaßen 
es leisten kan) daß das Fundamental-Recht der Chur-
ländlichen Ritterschaft auf dies Privilegium gegründet, 
und sie noch bis zu dieser Stunde in dem amplesten Ge­
nieß dessen stehen, sich auch bey öfter» fürfallenden Ge­
legenheiten dessen bedienen, und bey der Cron Pohlen 
viele Partes Juriuro & l'riviieZiorum dadurch behaupten, 
daß also bey uns und bey ihnen der Gebrauch 129 Iah­
ren geruhig gewesen, der nicht der Obrigkeit unwissend 
introduciret worden; sondern es sind fi> viele Revisionen 
und Commißioms geschehey, daß wir unsere Dispofino-

nes 
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lies in Bonis nicht heimlich erschlichen, sondern feien« 
Magistrat!) & fupremo & airerno CfCl'CtVCt l)stbcn. 

XL Wird gleichfals uns Authoritas des ttiltono. 
graphi Fridrici Menü oppomret, tlNd dessen pag.ZO. Pro­
drom» Nnm.4l. befindliche Erzehlung, als hätte der 
Herzog von Curland dem dortigen Adel das Recht der 
getarnten Hand gegeben, dahin gebeutet, daß, wenn 
die Curläudiscde Ritterschaft, nach unserm Vorgeben, 
ein solch Recht An. 1561. laut angezogenen Privileg«, • 
bereits gehabt, es nicht nötig gttvesen wäre, ihnen ein 
neues zu geben, womit das ex vkiniiatc hergeholete Ar­
gument der Sachen mehr Mißdruck zu Wege bringen 
Zu Beantwortung dieser Objection muß man dies erin-
nern, daß gedachter tNemns/ indem er nur quafi Lo. 
cos comrounes und einen kurzen Indicem Historie livo-
»ic« zu ediren gemeinet, brevitat. itud. obfeurus gewor­
den. Er hat in soweit die Wahrheit geredet, daß der 
Herzog von Curland in einem Privilegio der Ritter-
fchaft die gesamte Hand gegeben, aber er fehlet hierin, 
daß er nicht den Haupt-Umstand meldet, daß der Her-
zog dem Adel nicht ein neues Privilegium oder ongma-
riam investituram über die gesamte Hand, sondern ein 
solches gab, darinn Er sich ausdrücklich aus buS Privi-
legium dcs Königs ©irttönutnbi Auguste / worüber 
allhier gegenwärtig die Observationes gcmachk sir.d, be-
tuffet. Welches Privilegium man htemit, zu einem 
wahrhaften Gezeugnis dessen, daß tr.mma »ms in Sie-
frm Stücke keinen Schaden thut, producirct. Und 
v^eil dieses Privilegium des Herzogs in Curland sich aus-
drücklich aus das Privilegium ©igtsmimbi Augusti 
beziehet, so ist dies abermals ein herliches Argument, 
daß dies Privilegium richtig sey. Denn dieser Herzog 

5i 3 Torr­
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Gotthard eben den Subjections-Handel schloß, und 
wohl wüste, was dabey paßivtt war; Der insonderheit 
seiner Ritterschaft, die in dem Privilegio stabilirte Frey­
heit, so sie noch bis diese Stunde darauf exerciren, am 
meisten wegen des 26'»» Art. in der freyen Privat-Ge-
richts - Uebung sowol in criminalibus als civnibus nicht 
würde genießen lassen, wenn das Privilegium, worauf 
sie sich bey den öftern Zufällen, daß der Herzog den Adel 
deöfalls angeredet, berufen, ein Figment wäre. 

Xu. Ferner so zeiget Memus selbst pag. 28. ibid. 
n. 39. daß die Ritterschaft ein besonderDiploma nemlich 
das quästionirte Privilegium erhalten, und werden alle 
andere angeführte Zeugnissen noch mit seinem ebensalS 
bestärket. Da nun allenthalben ein solch Privilegium 
gewesen zu seyn erwiesen wird, und daß es nötig gewe-
sen,weil die Präliminar-Cavitularion mit dem Fürsten 
Radzivil es also abgehandelt und die Volmacht der De-
vutirten es präscribiret, die Ritterschaft auch mit denen 
Summarien, die in der 1599s«« Jahres Revision m fin­
den, dieses selbige limitiret; so werden ££t». Konigl. 
tfiaieff. vor rechtmäßig erkennen, daß dieses so lange 
fürwahr zu halten, bis jemand das Comrarium mit 
bessern Argumenten darthut. Aber Allergnädmster 
&omg und Herr! Unter allen diesen Observationen 
hat uns nicht wenig beweget, daß man zum 12«« die 
angeführte Erzehlung, durch was Gelegenheit wir von 
Pohlen ab-und »mter dm hochseel. König Carl ix, An. 
1601. den 18 May getreten sind, vor nachdenklich noti-
ret und solches Raisonnement höherm Urtheil unterwor-
fen hat. 

Aufrichtige und von aller Falschheit befreyte Ge-
müther, dürfen nicht in Worten sondern in Thattn ihre 

Der-
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Verantwortung suchen. Derowcgen Sw. Rönigk» 
ttfatifi. wir hiermit nur kürzlich allerdemüthigst versi­
chern, daß wir nichts anders als ex Actis public» eine 
historische Relation relative vorgestellet, und uns keines 
nachdenklichen Raisonements unterfangen haben. Wie 
wir den in einer puren Jnnocence dasjenige, was zu den 
Zeiten paßiret, ohne einiges Absehen erzehlet. Bitten 
dannenhero allerunterthänigst lfm. Aömgl. Majest» 
wollen eine wieder unser Intention zielende Deutung 
zum Prästldice unserer Treue nicht einreißen lassm. 

XIII. Die ad Dictionem fub E. & F. beygelegte 
tractader vom Könige Carl ix. gegebenen Versicherun­
gen, worüber das iz« Dubium moviret wird, haben 
ihre Richtigkeit. Und wie darin alle Privilegia, so ist' 
auch daS Gigisnmndgnum unter dieser Generalität 
mit beschlossen. Zwar hat höchstged. Gr. 2s<5mgl tTlaj. 
versprochen, daß, wann das Land in Ruhe kommen 
würde, so sollten die Privilegia übersehen und verbessert 
werden, und verspricht weiter» die Liefländische Ritter-
schast der Harrisch-und Wierischen Rechten theilhaftig 
zu machen. Hierüber wird der Sd)luß gemachet, daß 
wann durch ©igfemtmöf August» Privilegium Lief­
land ein besser Recht gehabt,so würde der König ja nicht 
vor eine Gnade gerechnet haben, in der Verbesserung 
das Harrisd)- nnd Wierische Recht zu geben. 

Aber ist das wohl zu observiren,> daß zu der Zeit 
man das Harrisch-nnd Wiersche Recht vor ein Allodial-
Recht gehalten, wie man auch Original Königl. Briefe 
darüber,- daß es so ist angesehen worden,, produciren 
tan. Weil aber das Privilegium Sigismund» Augu» 
tti nur ein! Analogon allodio, so auch zugleich ein Anaio» 

gon 
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goii feudo ist; so wäre es freylich, wann daö Harrisch-
und Wierische-Recht in dem Credit g:blieben, rote es 
zu der Zeit war, und wir es erhalten hätten, eine Der-

. bessenmg gewesen. Dannenhero das Dubium sich selbst 
hebet, und ittt Gegentheil aus dem Privilegio Carl des 

. ,ix. zu sehen, daß vor Ihme schon Privilegia von vori-
.am Königen gewesen, weil es sich expresse dahin bezie­
het, und derselben in plurali gedenket, ttnb würde 
König <Larl schwerlich aus tnda Rationis sich funMret 
und bezogen haben, wenn SEi: nicht reelle Beweißthü-
mer gesehen hätte. 

xiv. Inden» 14'-»Dubio wird der Vlivische Frie­
dens-Tractat, als impertinenter allegiret, vorgegeben, 
gleich wären sothane dedncendo beygebrachte Formalien 
nicht zu finden, sondern daß die cessio lurium nur auf 
die Oesel und Ehstland, nicht aber auf die kurz vorher­
gehende Worte nemlich Liefland zu verstehen sey. 

Der Art. 4. §. 1. des Tractats stehet an sich dar, 
zu tgw- Ronigl. Maiest. und eines jedweden Erkänt-
nisf  ob der Senfus Conjunct ive oder disjunct ive zu Verste-
hen sey. Mehr wollen wir darüber nicht anführen. Wie 
dann gleichergestalt, obschon zu Königs Gtepdam Zei-
ten die Cönfirmation de facto geweigert worden, nichts 
destoweniger das Privilegium, welches, wie vorhin er-

, wiesen, an sich richtig war, bestehen bleiben und seine 
Kraft nicht verlieren können, zumuten sub No. 5. in der 
Observation gestanden wird, daß bey so gestallten Sa-
chen die Confirmation nicht mit Fug hat können unter-
saget werden. Ist nun das Privilegium an sich richtig, 
so hat, obschon die Cönfirmation ponirter maaßm mit 
Unfug verwegen worden/ dieselbe ihre Kraft erhalten. 
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«eil König Carl der >x. alle von Königen gegebene Pri­
vilegien, consequenter auch dieses, sehr aniple bestäti­
get und von neuen in Kraft gefetzet hat. Daß auch die» 
Privilegium von dem SnbjectionS-Handel nicht kange-
trennet werden, ist vorhin erwiesen, und derohalben 
tirtv. Äotng! Malest, mit abermalig weiterer Vor-
stellung zu beschweren, bedenklich. 

xv. Zum 15t«» wird observiret, als wann in der 
Deduction fürüber gegangen wäre, alles dasjeniae, so 
von Carl den <x. bis zu mxo- Bomal. tflafefi* Zeiten 
geschehen. Aber alles das, was nichts zur reellen Vor-
stellung nötig, haben wir zur Verhütung der Weitläuf-
tigkeit ersparen, und nicht in Erzehlung aller Special-
Factorum Verdruß erwecken wollen. Jedennoch hat 
man gar nicht vergessen, die ConfirmationeS en general 
zu allegiren. Die Resolution des Feldherrn de la Gardt« 
auf die Petita, so die Ritterschaft Iyco Röntgt. tXia* 
jest. Gustavs Adolphs glorwürdigsten Andenkens ü-
bergeben, lautet ja nicht anders, als daß JhrsRönigl. 
xNajest. das Privilegium »u lesen begehrten. Daraus 
kan aber vor die Ritterschaft keine gefährliche Confe-
quence sormiret und geschlossen werden; ergo ist keines 
weder damalen noch sonsten vorhanden gewesen. Gesetzt 
es ist damalen dubitiret worden, so wird der seel. Feld-
HerrIacobus de la Gardie/alS ihm nachgehends An. 
1627. das Corpus Privilegiorum »d vidimmdum vrä-
ftntiret worden, woyl um so viel besser zugesehen, uni» 
dermalen, wie vorhin, genau, ja wohl noch genauer 
(weil es in der ganzen General -RevisionS-Lommißion 
geschahe) das Exemplar betrachtet haben, ehe Er und 
die Commissarien es vidimirten. Ist demnach die von 
Ihme und bet Commission geschehene Vidimarion so viel 

£> kräf-
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kräftiger, weiln nach gehaltenem genauen Kamine und 
vorhergegangenerDubitarion der Schluß nicht allein ge-
fasset, sondern auch 2 Jahr nach Ihm der Feldherr Gu­
stav <£)Otn und der Gouverneur Andreas ifricbfcn 
eben nn solch Zeugnis mit ihrer Vidimation geben. Man 
wird nie beweisen, können, daß bey währender GOtt 
Lob! glücklichen schwedischen Regierung uns dieses Pri-
vilegium ist disputiret worden. Auch stehet uns als Un­
terthanen nicht an, daß wir über die Ausdeutung der 
Ztfntgl. Cönfirmation uns mit Raisonements einlas 
stn. Wir haben unö in unserer Einfalt auf die Worte 
verlassen, und aus Liebe und allerunterthänigstem Re-
sperr gegen ZSro.&ömgl. tT7« jeff. und Dero Hochlöbl. 
Vorfahren, ohne einige Reservation darauf gebauet; 
wie wir auch dabey, als es getreuen Unterthanen gezie-
met, schlechterdings bleiben. 

XVL xvi.. Zum Beschluß der Observationen hat man 
die Liefländische Ritterschaft unbefugt angesehen, eine 
solche absolute und unlimirirte Freyheit der Disposition 
zu prätendiren. Hierzu aber wird sie durch die Dienste, 
« sie nach äuserstem Vermögen in ihrer Herren und Kö-
»ige Befehle zu erweisen getrachter, ja wohl so gute Hof-
nung zu machen Fug gehabt haben, als andere Ratio-
nes und Römgl ITifljtfl. Unterthanen, die ein 
völlig Allodial-Recht, welches quoad Successionen; so 
viel besser, als Stglsmund» Augusii Privilegium ist, 
besitzen. Es ist kein Wunder, daß unsere Vorfahren 
solches bedungen,weilen sie das edelste in der Welr,nem-
lichihre. Freyheit dagegen ablegren. Zudem ist ja in 
allen wohlbestallten Republiquen allemal das Patrimo-
niuro Status \)0!t btttt Patrimonio Privatorum distlNgMrtt/ 
iaß also ebenLiefland nicht zuerst solches zn imroduciren 
fiffuchthftt.. Diese» 
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was wir eintzig in Reflexion aufti-tr. R6nml.Majest. 
Befehl dem Vermögen und der Zeit nach auf die Obser« 
vationes antwortlich haben einbringen können. ES hat 
die bereits in unserm Vaterlande leider! erschollene Jei« 
tung, ob sollte das nunmehr 129 Jahr lang vofledirte 
und exercirte Privilegium einer Gefahr untmvorffen 
seyn, unser aller Mit-Brüder Gemüth sehr betrübet, 
und zu nicht geringer Bekümmernis bewogen. Dan» 
nenhero auch wir um so' viel mehr gedrenget werden, 
Ist». Römgl. Majest. in fußfälligster Demuth um al-
lergnädigster Conservation desselben allerunterthänigst 
zu bitten; allermaaßen, wann wir des Privileg», so 
wir bisher» besessen, verlustig erkannt würden, uns bey 
andern der Argwohn einigen Verbrechens zuwachsen 
dürfte. Wir bitten ferner allerdemüthigst Sw.ÄonmI. 
Majest geruhen allergnädigst das Vertrauen, so die 
ganze Ritterschaft auf Der» Gnade setzet, nicht fruchtlos 
abgehen zu lassen, sondern durch derselben Genieß die 
Begierde und Paßion, so sie, als treuen Unterthanen 
gebühret, zu Sw. R6mgl.Majest. Dienst und Befehl 
im Herzen heget, ferner anzuzünden; allermaaßen wir 
in Dero Namen vor GOTT und igt». König!« Vslaa 
j«st.hiemit bezeugen, daß sowol die ganze Ritterschaft 
als wir mit aufrichtigen Herzen und Gemüthe leben auch 
endlich sterben wollen, 

S«. Königl. Majest. 
aller«llltrth5«igst' ttmgehorfamfte Die»« 

uad untmhanea 

Deputirte der Liefländischen Ritterschaft. 
Leonhard Guß. v, Bttibtrg, Job. Rtinb, tttkul, 
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mott GOTTES Gnaden Wir GOTTHARD 
in Liefland, zu Curland und Semmgall Herzog, 

thun kund, bezeugen und bekennen öffentlich vor jeder-
männiglich. Nachdem in diesen hohen Gefährlichkeiten 
und äusersten Nöthen, neben uns die übrigen Stände 
dieser armen Lande, wegen langwirigen Muöcowitischen 
Krieges genothdrünget nnd gezwungen worden, die 
&6mgl. Majcst. zu Pohlen, unsern Allergnädigsten 
Zeitig und Acctn umb Rettung anzuruffen und mit 
IVro itta'tft- zur Umerrhänigkeit zu untergeben, die 
Römgl. tltoitfi. aber in dieser Untergebung und Ver-
Änderung unserer Unterthanen, denen von der Ritter» 
Hast und gemeinen Adel aus sondert. Ztonml. Begna­
digung zuvor nicht gehabten Privilegien der stimmenden 
Hand, der Succeßion uff mänl. und weibl. Personen, 
und mehr anders Inhalts der Privilegien jeteicht und 
gegeben; Als haben die Ehrbahren und Ehrenvesten, 
unsere liebe Getreue, der sämtl. Ritterschaft und ge« 
meinen Adels dieser Orth Landes zu Curland und 
©emgflU/ so uns von der fflajeß* laut 
«nferer Provifion in Srbgerechtigkett zugeordnet und 
überwiesen, uns in Untttthänigkeit angelanget und 

?ebeten, daß wir fie, ihre Erben und Nachkommen 
ey solchen erlangten Privilegien und Begnadigung 

auch wollten bleiben lassen und erhalten. Worzu wir 
dann ganz geneigt, haben auch ihn en solch Zusag und Der» 
sprechen mündlich, und sie herwieder in bet angenomme­
nen der König!, Ma »est. Oberherrschaft uns gebührende 
Eid und Pflicht als Land-Fürsten und Erbherrn gethan-
Und wir geloben, versprechen hiemit bey guten Glau-
den, gemelbte unsere Unterthanen und lieben Getreuen 
bty gedachtem Privilegien, Freyheit und Begnabung, 

Kraft 



B, ) o ( W xo$ 

Kraft derselben nicht allein ;u allen künftigen Zeiten $» 
schützen, zu vertreten und zu erhalten, sondern ihnen 
auch, sobald wir von der Majest. die verspro­
chene Jnsignia und Jnsiegel erlanget, fie deswegen mit 
unsern Siegeln und Briefen nach aller Nothdurft für 
uns, unser« Erben und Nachkommen, gewiß und ei­
gentlich zu versichern, zu verschen und zu versorgen, und 
wollen dieselbe alle bey allen rechtmäßigen Siegel und 
Briefen, so die von Meister zu'Meistern erlangt, «* 
halten, auch mit keinen Ufiagen beschweren. 

Mit dem Roß-Dienst soll es auch in unsern Erb« 
Lürstenthum, laut unserer Provision, wie in Preussen 
gehalten werden. Auch sollen und mögen unsere ttn» 
rerthanen in unsern Städten, Gast mir Gast frey hatt-
deln und wandeln. Zu Urkund und wahrer Befestigung 
der Wahrheit, haben wir diesen Brief mit eigenen Hän­
den unterschrieben, und bis aufZeit ferner Vollziehens 
unser angeerbt Pitfchaft dran wissentlich hängen lassen. 
Geben Ktg« den 7 Matt. An. 1567. 

Gotthards 

Main proprio 

Von Auf vorhergehende Deduction hat das König!. Car zesey s 
Cvllegium noch eine Gegen-Remonstration oder abermalige 
Remarques eingebracht, welche mir von Händen kommen. 
Sobald ich solche wieder erhalte, werde ich selbe dem Werke 
anfügen. 

0 3 v; 
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• V. ' ' . 
Abermalige Antwort der Dcputirken auf iterirte 
Remarques des Aömgl. Canzeley-Collegii, worin bat 

Privilegium 0tgtsimw&t August» hauptsächlich 
desenbiret wirb, so aber nicht übergeben worbm. . 

©ie Ritterschaft bes Herzogthums Lieflanb muß mit 
sonberbarer Bekümmernis ansehen, baß dieselbe 

anitzo ihre Privilegia, so both an sich richtig unb unstrei­
tig, auch vormalen burch geschehene Actus contirmato-
rios approbiret sind, unter solche Controverseil muß zie­
hen lassen. Sie ist aber in dem allerunterthänigsten 
Vertrauen unbeweglich, es werden Il?roAömgl.Ma-
je»?. alles bieses, Dero hohen 2Somgl. Versprechen zu 
Folge, in keinem anbern Absehen geschehen lassen, als 
nur bloß, ohne Präjubice ber Ritterschaft Privilegien, 
eine Information braus abzunehmen. Solchemnach . 
wirb aufbiese uns abermalen zugeftrtigte Remarques, 
so bas Äonigl. Cameley-Collegium auf unsere jüngste 
Erklärung über besten Dubia verfasset, folgender Ge-
stall geantworter, unb zwar 

Ad imura. So ist ber Dispüt, ob bey voriger Erz-
Bischös- unb Heermeisterlicher Regierung bie Obrigkeit 
in Lieflanb ein grösser Recht bey Verkauf der abdichtn 
Lehn-Güter, als nur bas Jus prodmifeos gehabt, nicht 
allein i) durch die wohlfundirte, keineSweges auf «ron«» -
sondern gewisseste, unlaugbare Pnncipia gebauete No< 
torietät, 2) burch baS aus bem Schlüsse Confirmationi* 
Pafpari angeführte Argument, unb z) durch des Erz-

Bischofs 
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Bischofs Thoma relative geschehene Erlassung des Juris 
protimiseos gehoben; sondern dieses wird überdeme noch 
außer allen ferneren Zweifel gefetztt, durch die klare Texte 
des in seculo XIII. von Erz-Bischof Albert» und dem 
Meister X)olqumo verfasseren ersten Liefländischen Rit-
ter-Rechts Cap. z i. item des von Erz-Bischof Michael 
und dem Fürsten und Heermeister tColttt von Plet­
tenberg nochmalen revidirten und in dem tccuio xvr. 
edirten Ritter-Rechts Cap. 64. worin enthalten, daß 
ein Edelmann, der sein Guhr verkaufen wollen, nicht 
des Ober-Herrn Confens suchen dürfen, sondern er ist 
nur gehalten gewesen, Ihme das Näher-Recht offen zu 
halten, das ist, zu dreyen Stunden anzubieten, ob ErS> 
kaufen wollte.. Und ist dies nicht so gar ungemein, oder 
nur ein inLiefland allein practicables Provincial-Gesetz! 
gewesen, sondern man findet, daß auch im Norköping-
fchen Schluß de An. 1604, Art. 4. dem Verkäufer nicht 
ein ConfenS zu suchen, sondern nur Ihr» Somgl. 
ntfljeft. das Guht anzubieten, auferleget wirb; so 
daß dergleichen Particulair-ConstitutioneS, wenn sie 
in solchen Fällen vom Jure communi abgehen, und pro 
Re nata & Statu Reipublicae ein anders statuiren, ihren 
guten Bestand haben und gelten. Und weilen dann 
nunmehr» unstreitig, daß der Herr des Landes vormals 
nichts mehr als daß Näher-Recht bey Verkauf ter Gü­
ter in Liefland gehabt, so wäre es gar zu hart, der Rit­
terschaft dies aufzudringen, daß fie in gleichem Fall Con-
sens suchen und also in ein größer Onus, als fle vor er-
haltenen Verbesserungen bes Erz-Bilchofs Tvoma trod 
Königs Glglsnmndl August« gehabt, verfallen sollte: 
zumalen man nicht vor gleickgettenb ansehen kan, den 
ConsenS bey einem Verkauf zu suchen und den,Verkauf 

angif 
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anzubieten, oder das Näher-Recht offen zu halten. Denn 
jenes führet den Effect mit sich, daß, nach verweigerten 
Eonsens, bit Alieoatio vitiol'a, nulla & irrita ijif dieses 
aber ist so beschaffen, daß wenn der Herr des Landes das 
Geld nicht erlegen will oder kan, so ist der Edelmann be­
fugt, solches Guht einem andern Edelmann zu verkau­
fen, wem er will, obschon der Herr des Landes keinen 
ConsenS dazu giebet, vid. aiiegata capita des Liefländi­
schen Ritter-Rechts, wobey zu merken, daß obiges von 
einem solchen Verkäufer zu verstehen gewesen, der da 
Erben gehabt, hat er aber keine Erben gehabt, so hat 
er -bey der Alienation Lonsens suchen müssen, vid. 
cap. 60. Liefländ. Ritter-Rechts. Nachdem aber vor-
hin erwiesener Maaßen Erz-Bischof Thomas fichsei-
nes habenden Rechts begeben und die Liefländische Rit-
terschaft (refcrendo fe ad Privilegia & Iromunitates Oefi-
lienfium) von der Auf- oder Anbietung generaliter und 
ohne Excevtion befteyet; so hat ein Edelmann gene-
raliter und ohne Exception, er sey beerbt oder utv 
beerbt gewesen, seine Gühter, ohne einigen Confens, 
Auf- oder Anbieten, verkaufen können. Belangende 
ferner die Remarque, daß vielleicht Bischof Ztivel ad 
male narrata seinem Adel auf (Dtftll die liberam dispo-
nendi gegeben, indem Er sich in dem Privilegio de An. 
1524. dahin beruffen hatte, als wenn der Adel in dem 
Stifte Rio« sothane Freyheit bereits damals vom Erz-
Bischof aehaht, so doch nicht gewesen; so richtet sich die-
ser Streit von selbsten, wann man nur solches Privile« 
«tum ZUvels selbst anstehet. Denn man wird zwar 
finden, daß BischofRivel in Vergleichung des Beneficü 
Succeflionis sich auf die Erbungs-Freyheit, womit die 
Ritterschaft im Stift Riga und Dorp» benesicirerae» 

westn 



®  ) o (  ®  " i  

wesen, bezogen: und nachdem Er darauf von verschie-
denen andern Artic. des Privilegii handelt, nemlich daß 
1) weder der Bürger noch Bauer Theil dran haben, 
2 )  die Güter, welche Bischof peter rvedberg nnd Er 
lelbst BischofÄivcl von denenDomainen vergeben, nur 
nach Lehn-Recht verbleiben, nicht aber nach diesem Pri­
vilegio considernet werden sollen. Da erst hebet Er in 
einem ganz andern Periodo an, von dem Bcnefitio D;-
fpofitionis zu reden, daß hinsüyro kein Edelmann gehal-
ten seyn soll, sein Gut auf-oder anzubieten, bey vor-
habender Alienation, sondern giebet ihnen eine freye 
Disposition, gedenket aber allhie nicht im geringsten, daß 
die Ritterschaft im Stift Riga damalen eine solche Frey» 
heit solte gehabt haben. Weshalben diese Remarque hin-
fällt, und zugleich der Titulus, womit die Oeselsche 
Ritterschaft dies Beneficium Dispositionis erlanget hat, 
jnstificiret wird. Ebener maaßen wird gar leichte auf 
die Remarque zu antworten seyn, ob, weil der Rayser 
das fupremum Dominium in fecularibas gehabt, derselbe 
des Erz-BischofsThsmä Privilegium confirmirethabe 
oder nicht ? Denn einmahl ist es gewiß, daß die Heer-
meister und Erz-Bischöfe in Liefland die Macht und Ge-
walt gehabt haben, Güter und andere Privilegia zu 
geben und zu distribuiren, weilen sie als Fürsten des Rö-
mischenRelchs ihreLandesfürstliche Herrschaft oder supc 
rioritatem territorialem in Vollkommenster Maaße gebraU« 
chet, und von so vielen SeculiS her in dem continuo & 
non interrupto Exercitio Bona & Privilegia conferendi, 
besage die Original -Diplomaten, über alle Güter iit 
Liefland gestanden. Zum andern, so hat Rayser Carl 
der v. alle Liefländische Privilegia zu Brüssetden io<<» 
Octobr.An.l54o. bestätiget, und hiemit daöPrivile-

P gium 
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gium Thsmä de An.15z1.in mehrer Würde gesetzet. 
Daß aber in denen Remarques mit Verwunderung an­
gesehen wird, warum Kaystr Carl bet v. da igt An. 
1528. bis Vereinigung/ so bie in ber neuen Gnabe ste­
hende Familien wiebet bie, so in bet gesamten Hand wa­
ren, An. 1523. Freytags nach Lätare zu auf­
gerichtet, beS Thoma Privilegium, welches breyJahr 
jünger gewesen, als bie Aayserl. Confitmation, nicht 
zugleich confirmiret habe, unb man hieraus schliessest 
will, ob hätte ber Rayler es nicht approbiret, so ist dies 
eine Sache, so wieber den Cours ber Natur läuft, zu 
supponiren, daß Carolus der v. dasjenige An. 1528» 
hätte können confirmiren, was damalen noch nicht in 
Kerum Natura verhanben gewesen, sondern An. 1531. 
erst zur Welt gekommen, wie ex Datis Dipiomatum zu 
sehen ist. Derne sey aber wie tiym wolle, so bienet solches 
alles mehr zur Cognitionem antiqui Juris patrii, als zum 
reellen Nutzen und heutigen Praxis weilen diese antiqui-
ores Lcges unb' Difpofitiones, ob man schon darüber ei-
nes unb das andere moviren wollte^ per Legem novissi. 
märn abrogiret unb gehoben find, in Betrachtung, daß 
König Gtgismundus Augustus in ftinem Privilegio 
Art. 7. einem EbelmaNU bie omnimodam d.i. illimita-
tarn ab Omnibus Oneribus, antiquis Legibus feil. Cep. 60. 
& 64. bes Ritter-RechtS praeeeptis, liberam Poteftatem 
alienandi, ohne Obrigteitl. ConsenS zugeleget, unb das 
plenum Dominium» wotilMM Kilentiu Allodii bestehet, 
übertragen, und also dieser Streit feint völlige Richtig­
keit erlanget hat. 

Ad lldum ®fe Distinctro ioter Fetidum anticpium Sc 
»ovum, will das 2v$mgf Canzeley-Collegium als eine 
in Jure feudali communi fuObitttSijiWttiOtt Nicht erken­

nt». 
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tun. Weil es nun unser Vorhaben nicht ist, unsere 
einmalige staiuirte Meynung mordicus zu defmdiren, 
oder darüber pro cathedra 5H disputiren, so überlassen 
wir diesen Zwist gar gerne dem fudicio rectiussentientium, 
beziehen uns aber immittelst aufdie im vorigen allegirte 
Textus Juris feudal, und alle interpretcs. Wie wir bftNIt 
bey vorigen Deductis sothaner Distinction, in ehemali­
gen Succelliooibus Feudorum Iivonicorum, nicht otiofe-
unS gebrauchet, sondern sie hat müssen als eine Difpofi-
tio juris communis angeführet werden, weiln Liefiand, 
als eine teutsche Provinz, in denen Fallen, da die Law 
des-Constitutiones entweder nichts definiren oder dun-
kel find, ihre Ersetz-und Erfüllung draus nehmen müsi -
sen, und auch noch dabey vigore Privilegiorum muß con-
ferviret werden; dannenhero die Distinction auf solche 
Casus gar apte quadriret. 

Ad Mtium. Hicrbey wird ferner nichts zu erinnern 
seyn, weil das Kömgl. Canzeley-Collegium über der 
vorigen Exception, ov hätten wir die Gesamte-Hand 
vor ein allgemein Privilegium ventiliret, mit unser Ex­
plikation flch zu frieden gestellet. Daß aber zwischen der 
Gesamten-Hand und dem neuen Gnaden-Recht eine es 
senrielle Antipathie gewesen,können wir auSderengründ-
lichen Beschaffenheit noch nicht finden. Denn daß die 
Vereinigung derer in der neuen Gnade gesessenen Fami­
lien, wieder die, so in der Gesamten-Hand waren, An. 
1523. geschehen, und nachmahlen darüber solche Confir-
mationes eingeholet worden, kommt nicht her aus einer 
in diesen beyden Rechten steckender essentiellen oder na-
türellen Antipathie, sondern eS ist nur accidemalirer 
dadurch geschehen, daß, weiln man zwischen beyde Rech-
tt gar reelle Grenzen ex Impofitione quadam morali gele-

P 2 get, 
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zet, und die, so in der Gesamten-Hand wart», fich ei» 
nes Vortheils in Erheyratnng der Töchter, so in der 
neuen Gnade saßen, bedieneten, und also nach der Hand 
die Güter aus der neuen Gnade von der Familie ab-und 
in die Gesamte-Hand gezogen, da ward deine zuvor zu 
kommen, dieselbe Vereinigung gestiftet. Sonsten aber 
kuntt gar wohl eint Consolidatio cum aliquali Immutatio-
unter beyden bestehen. Wie dann auch König S>gts-
muildvsAugustusin seinem Privilegio nicht allein Art. 
IO. das Jus succedcndi in lexum utrumquc bestätiget,s0lp 
dern auch Art.?. univers- Nobiiitati die Freyheit giebstf 
bey ber fteyesten Disvosition in Bonis sothane Conftarer« 
ttit&t, beydes mit Verwandten als auch Fremden auf-
zurichten. Man will zwar in denen Remarques soiitt-
niren, ob sollten die in der Gesamten-Hand gestandene 
Familien keine liberam alienandi iacultatem gehabt ha­
ben ; jedennoch ist die Sache an fich aus deine von dem 
Heermeister Hermann von Brüggeney An. 1546. über 
die Gesamte-Hand gegebenen Beschreibung und Pri-
Vilegio, desgleichen ans dem An. 157z. zu Wendenge-
machten Receß unstreitig. Wie dann auch durch Con-
ceßi0N dieses Privileg«, das Bencficium Difpofitiooh 
keinesweges, wie remarquiret wird, geengert, sondern 
vielmehr erweitert worden, angesehenes damalen vor 
die in der Gesamten-Hand stehende Familien ein largim 
Beneficium gewesen, daß fie die Freyheit vor aven andern 
Membris der Ritterschaft (bie nur das simple Lieflän­
dische Lehn-Recht hatten) gehabt, mit einem andern, 
der auch sonsten denen Gesetzen nach nicht zur Succeßion 
gehöret (aber doch von den Namen war) ein Pactum 
Familie aufzurichten. Welches hernach Giglsnivndus 
2toß»ßtt9/ wie vorgedacht, sehr verbessert«» 
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Ad ivtum. Was es mit BischofRwels Privilegi» 
vor eine Beschaffenheit habe, desgleichen, was an dem 
Privilegio Thomä/ wegen vermeint-ermangelnder 
i&ayfm. Ralihabition und Confirmation desiderirct 
worden, davon ist ad imum sothaner Bericht geschehen, 
und läst inans dabey bewenden. 

Ad vmm. Das Privilegium Sigismund« Augu-
sti ist freylich aus denen vorhin angeführten Beweißthü-
mmt vor richtig zu halten. Und ob man schon anjetzo 
dessen Fidem eintzig und allein dadurch in Zweifel stellet, 
daß das Original nicht vorhanden sey. So wird das 
Recht und die Instice nimmermehr aufhören, der Rit­
terschaft Assernon in Kraft zu erhalten, allermaßen es 
der selbstredenden Billigkeit zuwider läuft, davor zu Hai-
ten, daß mit dem Verlust eines Original- Instruments 
zugleich auch die Wahrheit sollte verlohren seyn. Denn 
dieserhalben haben die Gesetze zur Steur der Wahrheit 
diese Subsidia eingeführet, daß obschon ein Original 
von Handen gekommen, dennoch denen, so es angeyetf 
kein Schaden in ihrem darin fnndirten Rechte könne zu-
gefüget werden, wenn sie nur an dessen Statt andere 
gültige Beweißthümer beybringen können. Man will 
)« die Ritterschaft des Herzogthums Liefland, Jure & 
jEquitate renitentibus, unter Schwedische Decreta und 
Gesetzt ziehen; Warum soll sie denn in dem Stücke, da 
die vorerwehnteStadgen von An. 1655. und 1682 der« 
maaßen vor sie interpelliren, daß, in Mangel anderer 
Original-Briefe, glaubwürdige Attestat» sollen admit-
tiret werden, des Commodi unfähig erkannt, nnd nun 
dem Jncommodo allein übergeben werden l Man bezie­
het sich folchemnach in beständiger Kraft Rechtens 1) 
vochmalm auf das Zeugnis der, denen An. 1561. zum 
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Könige Sigismunds Augusts abgefertigten Deputir-
ten, mitgegebenen Original-Instruction. Wowieder 
das Äöntgl. Canzeley-Collegium nichts anders einzn-
wenden hat, als daß in solcher Art Instructionen öfter» 
malen ein vieles eingerücket wird, was nicht zu erhalten 
stehet-. Man muß aber wohl betrachten, daß damalige 
Deputirte hingesandt sind, nicht einen ganzen neue» 
Tractat zu vehaudeln, sondern die Generali» Tractatus 
subjetiioms waren bereits in dem Präliminair-Handel 
mit dem Fürsten Radzwtl vorher abgethan, und sollte 
diese Abfertigung nach der tiptld« zum Könige Sigis­
munds Augusts auf nichts anders angesehen seyn, als 
nur das vorher mit dem Fürsten Radzivtl generaliter 
verabredete in specialere Articuln abfassen zu lassen, und 
also den Subjections-Handel in völlige Perfection zu 
setzen. Welchen Modum procedcndi die Ehstländer dama­
len mit dem Könige Seite auch observiret haben. Und 
solchergestalt bedürfte die Ritterschaft nicht ihre Abgeord-
nete an den König, auf Gewinn und Verlust etwas zu 
erhalten, dahin senden; sondern es war schon mit dem 
Herzoge Radzivil verabredet, daß die Ritterschaft nicht 
allein die Confirmation der alten Freyheiten erhalten, 
sondern auch noch die Vermehrung zu begehren frey ha-
ben sollte. Wahr ist es wohl, daß Liefland damalen in 
großer Extremität und einer auswärtigen Hülfe gar 
hoch benöhtiget gewesen, woraus das Rsnigl. Canze-
ley-Collegium argumentiren will, es sey bey sothaner 
Beschaffenheit nicht zu vermuthen, daß die Ritterschaft 
den Tractat so sonderlich würde stringiret und auf Ver-
besserung der Freyheiten gedrungen, sondern vielmehr 
für ein Glück geachtet haben, das Vorige zu erhalten. 
Aber man muß bedenken, daß die Liefländer, ehe fi« 
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sich nur fimplement auf Diskretion des Königs in Poh-
len ergeben hätten, viel lieber den Todt und ihren Suser-
sten Untergang mit streitender Hand vom Moscowiter 
würden erwartet, als auf schimpfliche Conditio» sich er-
geben haben. Desgleichen hatte eines Theils auch Kö-
»ig Slgismundus Augustus lange zu zaudern nnd 
viel Federlesens zu machen nicht Ursache, aus Furcht, 
daß Liefland nicht durchlange und difficile Raisonements 
geursachet würden, sich nach dem Exempel der Ehstländer 
anzuschicken und sich zum Könige tirrid? tu Schweden 

S; wenden; wie denn der kluge König Slgismundus 
ugustus wohl gemerket, daß denen bedrängten Lief-

ländern nicht wentg Muth und Trost daraus zugeflossen, 
daß andere Puissancen als Freyer auch nach dieser Braut 
gestanden, und den vor glücklich zu achten Ursache ge-
funden, in dessen Arme sie fallen würde. Wozu nicht 
wenig Gelegenheit gegeben, daß der Kayftr Cfltl der v. 
als zSe die Liefländische Stände ihre Pflicht gegen das 
Römische Reich erlassen, in feinein Keicripto imperial! 
ihnen die Optio» gegeben, fich entweder an Pohlen, 
Schweden oder Dennemark zu schlagen. Bey solcher 
Bewandnis war nun vor Liefland nicht im geringste» 
spes unica ausPohlenl gegründet, welche die Ritterschaft 
hätte zwingen sönnen, sich auf Distretion zu ergebe» 
und vor den grösten Gewinn zu achten, fich >" st«u qua 
zu erhalten; sondern dafern der König in Pohlen in die 
ConditioMs, die Man in nova hac formanda Civitate be­
gehret, nicht einwilligen wollen, so hätte fich schon ei» 
anderer gefunden, welcher für eine so geringe Verbesse­
rung eine so stattliche Province zu acquiriren, nicht 
würde gesäumet haben; insonderheit, da man nachma-
Un bey sechs nach einander succedirende» Königen i» 

Schwe-
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• Schweden vermerket, daß sie znm Aggrandissemenl nnd 
Schutz ihres Etats und Reichs diese Conqneste deSBlntS 
so vieler taufenden von den Ihrigen werth geachtet. Und 
gleich wie König Gigtomundus Avgustus alles sol-
ches gar wohl penetriret, also hat Er auch blicken las-
sen, daß eben Ihm« um Liefland zu thun war, weil 

den Fürsten Radzivll ins Land sandte, die Stände 
zu persuadiren, daß fle sich an Niemand alö an Ihn hal-
ten, und die Ehstlander gleichfals von dem Könige tLri-
<0 brn xiv. rückwendig machen mögten. So hat auch 
andern Theils König Sigtsmundus Augustus dama-
len nicht allein als ein kluger, sondern auch als ein gene-
reuser König handeln, und sowol die alte Freyheiten der 
Ritterschaft confirmiren, als auch dieselbe mit einer 
Vermehrung beneficiren wollen, wohl wissend, daß der 
Unterthanen Gemüther bey weitem nicht durch die Ju-
sticeso sehr, als durch die Clemence und Liberalire in 
dem Devoir erhalten werden, und daß Er anch unter 
solcher Reflexion, wie der Eingang des 7«» Artic. des 
«ontrovertirten Privileg» ausweiset, nicht undienlich 
gefunden, die raisonable Politique zu emploiren, seine 
Regierung mit Affection und Liebe seiner Unterthanen 
mehr, als mit dem Zwange der Herrschaft zu bevestigen. 
So zweifelt auch 2) das Aonigl. Canzeley-Collegium 
an allegirter Versicherung des Fürsten Radzivils/ daß 
nemlich vermöge sorhaner Cautionis Radziviiian* derRit« 

- terschast Postulata so simpliciter sollten aggreiret werden, 
angemerkt daß solches durch den ingrcffiim Artic. ymi. ?«. 
vilcgii prscmemorati nicht ZU erweisen, weilen es eine 
petitio Principii sey. Aber wenn das Rönigl. Canzeley-
Collegium nur unsere Assertiones recht nachlesen wird, 

. so wird man uns schwerlich einer vittosen Probation ü-
bw 
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herführen, zumalm wir nicht obfcnrum per atquc obfca. 
rum probiren, und eintzig dm 7/'« Artic. allegirm, son-
dem man erweiset es zugleich mit vorangezogener Origi-
nal-Jnstruction oder Creditiv, wider dessen Forma und 
Fides nichtö zu sagen gewesen, noch mit Recht kan in-
stingiret werden, eö sey dann, daß man supvoniren 
wollte, ob hätte die Ritterschaft ihr Creditiv damalen 
mit unwahren Gedichten angefüllet, quod non proba-
tur, nec prsfumitur, zumalen solche Creditiv nicht in 
geheim geblieben, sondern da More soiito circa Partum 
Legitimationis Ablegatorum ErwehNUNg geschehen, hat 
müssen provuciret werden. Wenn man dies Creditiv 
oder Instruction mit dem 7,<B Art. Privilegii conferi-
ret, so giebet diese nicht soiitaria sondern gemioata Ptoba-
iio guten Grund zum unzweifelhaften Glauben. Unb 
was sollte Gigtonwndum Augustum bewogen haben, 
in Deferirung der Postulatorum so zu disficultiren 1 da 
er in selbigen nicht gefunden, daß ichnvas seinen Juribus 
Majcstatis & Superioritatis bttOgirCt, sondtM daß die klei­
ne Zugabe in Verbesserung des Rechts über die Güter 
in keine Comparaison mit Gewinn einer so stattlichen 
Province zu stellen gewesen. In weit größeres Nach-
sinnen aber hat uns gesetzet, daß in diesen Remarquen 
das R§ntg!> Canzeley-Collegium z) die unser SeitS 

• allegirte Authoritatem hiftoricam nicht will paßiren las­
sen. ES hat ja das Kömgl. Canzeley-Collegium zu die-
fer Specie Probationis selbst Anlaß gegeben, indem das-
selbe seinem Bedenken über unsere Deduktion, der Rit-
rerschast Privilegium damit bestreiten wollen, und so 
wol Cbyttmmi als thentitm allegirer. Dieser Modus 
probandi ist entweder rechtmäßig und gültig oder unrecht« 
mäßig und ungültig. Ist es rechtmäßig und gültig, 

Q (wie 
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(wie er auch wahrhastig ist) was streit« man dagegen 2 
Ist er aber unrechtmäßig nnd ungültig, was soll dann • 
wohl die Ritlerschaft vor einen Muth und Hofnung zu 
einem billigen und der Justice konformen Ausschlage 
fassen; da man ungültige und wieder Recht streitende 
Wege gesuchet hat, der Ritterschaft ihre Privilegien 
abzudifputiren, fothanes Mittel auch so lange vor kräf­
tig und zu Recht beständig venditiret, als man vor fich 
eilte Hülfe daraus abgesehen. Nun aber da das Aönigl. 
Canzeley-Collegium findet und gestehen muß, daß diese 
Alithorita» hi/torica Weit Mthr pro adltruenda Privileg» 
Certitudine ausschlüget, da erst soll es ein ungültiger Be« 
weiß gelten. Sit pene« alios Judicium. Aber gleichwie das 
Rönigl. Canzeley - Collegium einmal in solche Proba­
tton condescendiret, also ist dieselbe an sich selbst der Ju-
stice und Aequität gemäß. Zumalm in Hebus antiquis 
Hominum Merooriam excedentibus söthanes Testimoni­
um historicum gelten und Glauben haben muß; wann 
nur die Historie von. solchen Leuten geschrieben worden, 
die nicht minder ltruditmne ac Judicio <il,8 Vits integrira. 
tc ciarissinn gewesen. Denn ein rechtschaffener Historie-
gravhus wird, Ober schon ex Kclatione Üworum etwas 
verzeichnet, nichts a> ders glauben, als was Fidc dignis-
fime »hme an die Hand gegeben. Und diese werden eben-
fals nicht snvpeditiren, als was sie auf dem Probfleiit 
der Wahrheil vor richtig befunden. Es ist bekannt, 
daß David Ht!«Ken/welcher auch Mmol. Pohlnischer 
Secrerarius gewesen, dem seel: Dort. CDytnfo olle 
Livonica zu seiner Historie an die Hand gegeben; unb 
daher ist hieraus nicht ein gering Argument pro vaiidi-
rate Priviiegü abzunehmen, weil igt aus der Ronigi. 
Eanzeley die beste Nachricht gehabt, und schwerlich z>» 

seines 
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seines König» Nachtheil die Lügen in die Welt wird ha« 
den yinein schreiben lassen. Und weil Chyträi Chrom-
con darin von An 1561. dies Privilegium von Wort 
zu Wort mseriret ist, An. 1593. in Druck ausgekom­
men, und also 6 Jahr vor der Revision in der Welt be­
kannt war, so würde Milchen An. 1599. bey damaliger 
Revision als König!. CommissariuS wider besser Wissen 
And Gewissen einer Coarteqne schwerlich den Namen ei-
ms Privileg« beygeleget, und dergestallt verzeichet, son­
dern es vielmehr dahin gebracht haben, daß das in Coro-
Nico Chyträi Vor richtig angegebene Privilegium bey 
der Revision in seiner Richtigkeit beschrieben wäre. Da 
aber nichts von einigem Mangel an der forma Priviiegii 
in dem Revisions-Protokoll gedacht wird, so stehet die' 
firmi/Iima Praefumprio pro Instrumenti Infallibilitate. @i> 

ist auch sothaner Historiographorum Glaube, insonder-
heit des S.Cbytcni und D Galsmo» Heimmgs um 
so viel gültiger, WCtl sie de Rebus fui Aevi und zwar VON 
solchen Geftis tanquam Vulgo maximc notoriis zeugen i 
zumalen dies nicht in secreten CabinetS (worüber man-
cher Hlstoriographus halluciniret) sondern öffentlich 
vor der Welt paßiret und gMlosien ist. Wobey für-
nemlich zu merken, daß D. Qalomon 4>tnmng Zeug­
nis vor das kräftigste zu achten, weil Er dem Herzoge 
Gotthard als Parti Compacifcenti prmcipa.jori 
a Secretis bedienet gewesen, und also nicht ut Testis ex 
Auditu Vder Äelationc sliorum,sondern depropria Sciemia 
zeuget. Desgleichen ist ja eine sowohl fundirte Authori-
tas historica pro Tettimonio moraliter ccrto ttt f*0 stltClt 
Geschichten, per Jure Gentium ex Oictamine Aequiiates 
declariret, weilen auch Potentaten unter sich in dirimen-
dis Controverfiis, deren Grund über die Zeit menfchli-

Q 2 cher 
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cher Gedächmis herfleußt, sich derselben, insonderheit 
wann solche Scrtbenten unpartheyisch, bedienen und 
gelten lassen- Warum sollten denn wir von der Gna-
de und Justice Jhro Äomgl. Majeti. nicht so viel Ver-
muthen 2 Denn noch weniger Ursach hat man zu zwei-
feto, weiln nicht allein einheimische, sondern auch aus-
lündische, als teutsche, schwedische, französische Scri-
benten v>d.i ku»num, hierin übereinstimmen, und auch 
pohlnische Historiographi gleichfalls der Meinung sind. 
Man mögte vielleicht daran zweifeln können, wenn Je-
mand bis auf diese Stunde diesen glaubwürdigen Scri--
benten contradiciret; aber solches ist noch nie geschehen, 
und dahero der Glaube pro certimdinc priviiegü sicher, 
und ohne Zweifel. Diesen Einwurf machet dasRömgl. 
Canzeley-Collegium, es habe der schwedische Historiogra-
phus Verenhielm auf Befragen die Antwort gegeben, 
daß er sich nach dem Cbytroo gerichtet und nach dessel-
den Anleitung das Privilegium vor wahrhaft allegiret. 
Würde man uns beaehrter maaßen zu der Conference 
mit Herrn Oerenylelm verstattet haben, damit wir bey 

.  fctCjent vivo Teste, In Causas Scientize interrogando 

trn inquiriren können, so wolltm wir mehr Licht gewon-
nen haben. Denn die ganze Welt M(t in diesem Stücke 
stine Historie vor eme, nicht auf simple Traditiones 
oder blinde Folge anderer ungewissen Vorgänger, son-
dern auf wohlerwogene und probirte Beweißthümer ge» 
schriebene Historien, indcme er als von It)rs ZUmgl. 
tllfljcP. selbst authorisirter aßorioomptus Regm nicht als 
viele andere aus einem privat Mitfdo, sondern aus dem 
ganzen Jrcbivo Regm facti stine Historien geschrieben, nnd 
alles was er schreibet, communi Gentium Votopro (>rto 

Schallen wird» Will man aber einmal allhier in Schwe-
de» 

f 
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dm selbst seinm üdem entweder dubiam machen,oder ihn 
einer negligenten Nachfolge anderer nicht glaubwürdi» 
gen Amhoren beschuldigen; so wird dieser, der sich doch 
in Frontiipicic seines Tractats einenKbnigl.schwedischen 
Historiographum nennet, und auch anitzo in der würckl. 
Bestallung stehet, 11011 line Opprobrio Iii* Geniis, davor 
gehalten werden, daß er orbi universo kumum vcndiret, 
und inskünftige so leicht keinem schwedischen Historie 
grapho, ob er schon einen solchen ciypcum kid-ihat, 
müssen getrauet werden. Aber gleichwie Ihr» Äoitigl. 

eben darum ordentliche Äegni Historiographo* 
in Bestallung nehmen, damit die prarclara Majorum Fa. 
cinora in perenne & Regia; Famiiis & Gentis Decus ac 
Gioriam der Welt nicht allein debitiret, sondern auch 
unter deine dem Scribenten gegebenen specialen chara. 
ctere cseteris iltustriori beglaubter werden; also würden 
Ihr» RömgI.tNai«fi. gar sensible werdenmüssen, wann 
sie sothane gloriöse Thaten der Weit und allen Nach» 
kommen kund zu machen, einem solchen Manne sollten 
committiret haben, der bey der Welt seinen Glauben 
und den Credit bereits verscherzet hat. Weil aber Je« 
dermann dieses wohlauthorifirkm Scribenten Glauben 
vor unstreitig erkennet, so wird insonderheit dasjenige, 
was Er von Liesiand geschrieben, nicht davor angesehen 
werden, daß Er sich zu so specieller Beschreibung des 
Privileg« werde haben verleiten lassen, in Rücksicht best 
sen, daß Cr erstlich gar nicht den Cbytt4mir hiebe« ci-
tiret (welches er und alle, aufrichtige Historiographi zn 
thun pflegen, die da nicht Lust haben, Notam piagiar» 
zu incumven) sondern in dem Tituio seines Werks ma­
chet er seine Historie über Liefland mit diesen Worten 
glaubwürdiger, wenn er säget: iwania twioria exhi-

Q 3 betur 
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betur ex incomipta: Veritatis Monumentis, Äegiijque 
Chartophylacii origioariis Documcntis eruta fummaque 
Fid'e concinnata, Wie sollte (t dkNN NUN (wie das 
AZnigl. Canzeley-Collegium vorgiebt) biiinguis wer­
den, sich selbst vor der Well zu Schanden, und dasjeni-
ge, was er mir solcher Dexreritär der Welt erzehlethar, 
selbst zur Lügen machen. ES wird zwar eine special« 
Ratio allegiret, warum diese hitcorica tides in prafcnti 
Negotio, bll de confirmandis Privilegiis Qflil'Ct wird, 
nicht gelten können, mmlich weil andere Urschen im 
Wege liegen. Diese Ursachen aber sollten billig vor des 
Tages Licht kommen, und die Ritterschaft darüber ge-
höret werden. Denn ein Privilegium zu verlieren, ist 
ein der grösten Strafen in der Welt, so einer ganzen 
Nation kan auferleget werden. Ob aber die Justice 
dies vermag, daß man =x fiationibus occultis, de qui. 
bus nequidem Ecclcfia judicat, Strafe leiden soll, lässet 
man an seinem Orte gestellet seyn. Hiebey kan auch 
das ASntgl. Canzeley-Collegium versichert seyn, daß, 
wenn die Ritterschaft keine Ursache finde, sie sich auch 
über den Verlust des Privileaii keinesweges chagriniren 
würde, sondern da das König!. Canzeley-Collegium 
sothane Paßion mit Befremdung in Dero Remarques 
anstehet, wollte die Rittersihast bey dieser Beschaffenheit 
wünschen, daß <S vermeinter maaßen sich damit verhiel-
te, daß bey diesem Verlust aller darin fundirtm Vor-
theil in der General - Subjections - Capitulation dennoch 
salviret, und darin so wohl die gesammte Hand als das 
neue Mann-Lehn und Gnaden-Recht, samt allen an-
dern Gerechtigkeiten und Prärogativen, die in vorher-
gehenden Zeiten erworben gewesen, conserviret wären. 
Welches Benesicium um so herrlicher zu halten, als »veik 
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es die ordinaireFeudal-Gerechtigkeite« überschritten unS 
dadurch die Liefländische Ritterschaft vor alle» ander» 
des Römischen Reichs Vasallen in besondere Lustre ge-
setzet worden. Aber wenn man daS Privilegium Gl-

;

sismm»dt Augufll Art.?. besiehet, so findet sich von 
elbsten, daß die in der General - CapitMation generali-
ter confirmirte alte Gerechtigkeiten, weit mehr erwei-
terk worden. Welche Verbesserung die Ritterschaft sah» 
ren zu lassen nicht im geringsten gesonnen ist, sondern 
bey dem rechtmäßig erworbenen Rechte erhalten zu wev-
den, ohn Verdacht bey der Welt sich paßioniret erwei-
sen kann. Und prärendiret solches desto befugter die 
Ritterschaft, weil sie nicht von schwedischen Königen sol» 
ches erworben, und denen es in Acceptis zu referiren, 
sondern unter die Herrschaft mit sich gebracht und vor-
her erworben hat. Denn was man nicht gegeben hat, 
das kan man wohl leiden, daß es der andere genieße. ES 
folget auch gar nichts die Vasallen im Römischen Reich 
haben ein so ampleS Recht nicht/ ergo sollen eS auch die 
LiMnder nicht haben. Und ist Liefland nicht das eint»-
gUje Land, welches von seinen Obern mit wackeren Ver» 
Mehrungen d<r Gerechtigkeit beeyret worden; sondern 
sofern solches Argument müste aufgehoben werden, f» 
mache man nur in Schweden selbst den Anfang und last 
se da« Erb Recht daselbst erstlich gehoben werden. Man 
bleibet in denen Remarques bcharlich dabey, daß alle 
Postulats, so in denen Radzivilischen Reversalibus ent» 
halten, auch in dem Privilegio Slgismundt August» 

Ju finden; das Contrarium aber ist aus Collationirung 
eyder Instrumenten offenbar, weilen sie so wohl q»oad 

Maieriam tractatam alS quoad form am in Vielen VtÜckM 
disseriren, und nicht bedarf, mit vieler Zeit Verlust, zu 

dedu-
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deduciren. Die Ritterschaft bleibet unbeweglich bey der 
vorhin schon erösneten Meinung, daß diese Reversales, 
wie fie nicht heben können das Wesen oder Existence der 
General- Capitularion, also derogiren sie nichts =* iden-
titate Äationis der specialen Capiwlation. WeSsalS 
man sich auf vorige Beantwortung beziehet. Und kan 
dieses von &5mgl Canzeley-Collegio gebrauchte speciose 
Argument nichts schließliches inferiren, daß, weil die Ge-
mral-Capitulation, welche älter als das Privilegium ist, 
mit denen Reversalibus, welche wiederum jünger sind als 
das Privilegium, ut duo Extrema, darin accordiren, 
daß sie nichts mehr, als blos von denen alten Freyheiten 
der gesamten Hand und neuen Gnade, nicht aber von 
der Verbesserung reden, so sey zu schließen, daß das In-
«medium nemlich das Privilegium Siglsmundi Au--
gusti/ wodurch die Ritterschaft eine Verbesserung des 
alten Rechts zu souteniren vermeint, nicht in Kerum 
Natura gewesen. 

Wird man nun ein jedes insonderheit befthen, so 
wird sich befinden, wie wenig aus Combination dersel-
den die Probation vorschlage. Denn die General - Ca-
pimlation ist drey Tage älter als das Privilegium, wie 
kan denn aus demselben etwas zum Zeugnis gegen das 

" Privilegium, welches z Tage jünger ist, erzwungen 
werden 2 Zumal es wieder die Natur laust, daß die Ca-
pitulation von Beschaffenheit einer Sache hätte melden 
sollen, die noch nicht in der Welt war. Desgleichen 
obschon in denen Reversalibus Radzivilianis nichts in fpe-
cit von diesem Privilegio gedacht worden, so folget kei-
nesweges daraus, daß es nicht in Rerum Natura gewe­
sen ; denn es ist in unser ersten Beantwortung schon ge­
nug remonstrket, daß aus denen Reversalibus bey die-
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stm Argument, so daS Römgl. Canzeley-Collegium 
gebrauchet, feine Ratio confequentia fließet. Wohin 
wir uns nochmalen beziehen, und leuchtet also zu Tage, 
daß, wie das Antecedens vor sich Meine keine Poflibi. 
litatem. probandi in sich hat, und auch das ConstquenS 
vor sich alleine ferne vim probandi mit sich führet, also 
derselben Conjunction nichts inferiren sönne, sondern 
ti bleibet das imermedium desfaltt in feinem guten 
Werth, weil die Argumenta pro eodem weit standhaf­
ter sind. Und wenn man das Privilegium @igtsmun< 
dl Augvstl bestreiten will, so ist es nicht genug, daß 
man Rationes dubitandi aussetzet, denn die kan man auch 
von denen allerwahrhastesten Dingen in der Welt auf­
bringen, sondern man MUß auch die Rationes pro affir-
matita gnugsam wiederlegcn und aus dem Grunde he-
ben, welches biShero keinesweges geschehen. Es hat 
daS Rönigl. Canzeley-Collegium zu erweisen, daß daS 
Argument, wessen in denen ReversalibuS Radzivilianis 
An. 1562. nicht gedacht worden, da« ist An. 1561. bey 
der SubjectionS-Capitulation nicht geschehen, in Forma 
richtig und dadurch die UnVollkommenheit des Privile-
gii zu behaupten sey, zwar nochmalen justificirm und 
recht formaliter vorstellen wollen; aber wenn man« be-
siehet, fo ist doch die PropoCtio major gar nicht richtig. 
Denn es sollte ja daS Fundament dieses Arguments dar-
in bestehen, id quod praidicatur de universali, prsrdicatur 
•tiam de particuiari. Solches gehet doch hier nicht an. 
Denn es stehet sofort diese Instanz im Wege, daß eben 
in denen ReversalibuS nichts gedacht ist von dem, was 
in der unstreitigen General-Capitulation enthalten, 
desfallS aber doch die General-Capitulation vor stand-
haft erkannt und deren Werth nichts abgezogen wird. 

R Und 
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Unb weil hieraus erhellet, baß in bet Propofitione ma­
jori die Ratio Confequentiae gar nicht die Qualität hat, 
daß sie neccfläria sey, unb daß basjenige, was man in 
selbigem Majori universalster pt'dbicil'cty ftd) in Minori 
de particniari nicht »rÄbictven lassen will, so verfällt bie 
ganze Kraft der Conclusion. Zwar wendet hier das 
Äomgl. Canzeley-Collegium in denen Remarques ein, 
bie Äatio Divcrtitatis, warum bieses Argument sich nicht 
so aufdie in der General - Capitulation enthaltene Eon-
firmation will extenbiren, als auf das separate Privi­
legium, sey biese, baß man dieselbe Consirmation, so 
in der General-Capitulation zu finden, nicht eigentlich 
ein Privilegium nennen könne; aber wir zweifeln dar-
an, ob man bern ben Namen eines Privilegii entziehen 
kan, bessen Beschreiben bas Wesen und die Würkung 
eines Privilegii mit sich führet, cui enim compctit de. 
fimtio, eidem competit defioitum. f t qua; in uno tertio 
convcniunt, eadem & inter sc conveniimt. 

Daraus baßin bein Corpore viciimato de An.1627. 
bie Subicriptio Hominis Sigismundi Augulli UlltCt" bellt 
Ptivilegio nicht allein sondern auch unter bet General« 
Capitulation ausgelassen, will man in betten Remar­
ques erzwingen, baß es beyber Instrumenten Fidem 
dubiam mache. Waren es unrichtige Instrumenta ge-, 
wefen, so würben bie bamalige vom Konige Gustavs 
Adolphs verordnete ttnb anbete Königl. schwebische vor-
hin allegirte Contmissatlen bieselbe schwerlich >» Nume-
tum Ptiyilegiorum tetiptret haben. Denn es ist kldei. 
integrae Praisumptiö tOOV ihNM, usque dum controrium 
clarius probetur*. Auch ist zu merken, daß in vorigen 
Seculis nicht ungemein gewesen, ohne subfcnpiion, si-
gilia-nut allein aNZUhäNgM,, Wifcex Produäis in Corpore 

Privi-
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Privilegiorutn »Nd sltl andern Diplomatibas zu finden, 
und daß bey diesem Privilegio daS Siglilum gewesen, zeu­
get der Schluß an dem Privilegio. 

ES ist in aller Welt besannt,, daß der damalige 
Heermeister und Herzog <9ctttwb lu-tiev nebst allen 
Ständen Lieflandes durch ordentliche Capitulation sich 
an den König ©tjjiomaitbtt» Avgustus in Pohlen er­
geben, und ist in Orbe chriftiaoo dieses Instrument der 
General-Capitulation vor das genuine angenommen. 
Ja es ist noch heut zu Tage das Land zwischen dem Kö-
nige und der Republic Pohlen und Cnrland, wird auch 
von ihnen agnoseiret; so muß ja das RSnigl. Canzeley-
Collegium,weil es aus solchem Grunde dem Jnstrumen-
to der General-Capitulation den Glauben entzeucht (so 
es doch anderwerts gestanden ) eimveder ein anders pro« 
duciren, oder diesem seine Kraft lassen; Mit welchem 
da* Privilegium eines und von gleicher Beschaffenheit 
ist-

Es argumentiret ferner das S5m'gl< Canzeley-
Collegium auf Unrichtigkeit der beyden, insonderheit 
des Privilegii, hiermit, daß die Conjunctiv so vieler und 
wichtigen Rationum dubitandi, den Schluß, daß ein solch 
Instrument nie in der Welt, oder nur ein Project 
wesen, wohl fundire. Aber es frägt sich, ob solche 

•tiones dubitandi, die da fingulatim ad Amuflim juilitise 
& Leges just® loterpretationis cxaminatx zerfallen COD. 
juncta: einige Kraft haben, insonderheit da diese nur auf 
bloße Prefumptiones Hominis UNd Opinionrs, nicht aber 
aus einen reellen, artificialen oder inartificialen Beweiß 
gegründet sind. Kingegen überlässet die Ritterschaft 
dasjenige, sie in Causa tarn faierabili, da sie in Statu 

R 2 Defen. 
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Defcnfionis, Famae, Honoris und aller zeitlichen Wohl» 
fart stehet, nicht pro acquirenda lautiori Fortuna und also 
capiendo lucro, sondkM eiNtzig pro Conservatione jam 
dum acquisiti 6t legitime continuatä Pofleflione firmati 
Juris NNd »Ist pro vitando Damno beybringet, ZUVdrderst 
der durch Liebe zur Gerechtigkeit hocherläuchteten 
Äönigl. tNajest. unserm allergnädigsten Aönige und 
Herrn und also der ganzen rechtliebenden Wett zu ur-
theilen. 

z) Man streitet in folgenden, daß q"°ad styium 
derselbige gar fingulair in diesem Privilegio und mir kei-
nem andern auS pohlnischer Canzeley gekommenen Di-
plomate eine VerwandniS habe, und seyet man den Un-
rerscheid zwischen dem Privilegio und der irerirten Rad-
zivillischen Versicherung in diesem, daß jenes perModum 
Supplicse, dieses aber nicht also, sondern per Modum Ar-
ticulorum utrinque conventorum tiCl'faifft wcvfctn. Jm-
gleichen habe das Privilegium mir der confirmanooc 
Facti Wendenfis keine Affinität qooad Styium, Weil jenes 
in Cafu recto , dieses io Casu obliquo redet. Dieses löst 
fich ohne große Deduktion aus würckl. Examine der ge-
gen einander gesetzten Instrumenten gar leicht entschei-
den, und wird man daraus sehen, wie groß dieDiffe-
rence sty, welche zUM theil quoad Persona*, loquentium 
necesswia, ZUMalM i) Petentes & Confirmans nicht köN« 
nen in einem Cafu reden,' welches contra communem lo. 
quendi ufum läuft, i) Schließet das Argument gar 
nicht, daß diejenige Instrumenta, die in der Forma sc. 
«identaii nicht auf eine Art eingerichtet sind, auch nicht 
«us einer Canzeley gekommen. Denn die tägliche Prä­
zis auch hier bey )ßro jRorngl. Majtst. selbst eigenen 
Eanzeley zeiget uns ei» anders» 
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Das Privilegium hat freylich nichr eine solche Eon« 
nexität mit der Versicherung des Fürsten Radzwils/ 
daß jenes nicht hätte sollen ohne diese bestehen können,' 
sondern fit find & Tempore, Loco & Actu & Condiiione 
divers. Denn jenes ward gegeben An.i;6i. zur lVtida/ 
dieses erhielte die Ritterschaft An. 1562. zu ZUgfl; Je­
nes geschaht bey der geschlossenen General-Capitulation 
diese bey dem erfolgten HuldigungS-Actu; jenes war 
das Principale und der mit dem Könige selbst otfcMoF 
sine Haupt-Tractat, dieses aber nur ein Accessormm 
und von dem Fürsten Rad;wlll durch die Ritterfthast 
eitra Neceflhatem begehrte jummariw Versicherung 
bey der Huldigung, und muß ja das ZtSnigl. Canzeley-
Eollegium quoad primam Objeäioncm selbst der Wahr-. 
heit beypflichten, daß das Privilegium weitläufiger an 
sich sey, als die Keverfales Kadzivilune, dannenyero diese 
nur summariter dasjenige recenfiren, was in jenem per 
omnes Circumfttntias ausgeführet ist. 

So wird man auch nicht erweisen, daß ben dieser 
Huldigung dasjenige in der Radzivilischen Versicherung 
Art. 4. ausgeschlossen oder nicht erwehnet sey, was in 
dem Privilegio Art. 7. und 10. von verbessertem Recht 
der gesamten Hand und neuen Gnade gehandelt wor* 
den. Denn in allegirter Versicherung werden die Capita 
eonfirmanda nur summanrer und >" Forma loquendi 
generaiiori exprimiret, welche m dein Privilegio als 
ipfoTraflatu fpecialicer cum suis Circumftaniiis ;ij finden. 
Und weil alle Generalis virtualiter die Svecialia com» 
vrehendiren, wie will man denn sagen, daß die Äsverfa-
les KadziviüansE, welche nur generaliter und nicht restrü 
«live von der gesamten Hand und neuen Gnade reden, 
di» vorhergehende Verbesserung des Könige Gimsmvn-

R ? d, 
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dt Augvstt ausgeschlossen haben. Aber man merket 
woyi, daß das Ä&wgi. Canzeley - Coltegium, auf die 
in dem gedachten Art. 4. folgende Worte per Dominos 

' Archie-piicopos & Capitulum concefforum>'& fubfequen-
ter per Romaoos Pomifices, Tmpcratores nec non Ro­
manorum Reges japprobatorum Sc contirroarorum» feilt 
Absehen nehmen und sagen wolle, daß, weil nicht zu-
gleich gedacht wird, von denen Juribus conjunct» Manus 
& Feudis Gratis, a Rege > igismundo Augusto novissime 
auais, so sey auck zu schließen, daß Siglömundus Alt-
gustus/ auch keine Verbesserung der jurium conjuna® 
Manu» & nove Gratis gegeben habe. Aber es ist vorhin 
zur Gnüge erwiesen, daß diese Omiffio specialis Men-
tionis von dem Privilegio sowol als die General-Cavitu-
lation von An. 1561. derselben Existence nicht disputi-
ren könne, 2) so kommet einem Articutum pra:dictum 
speciaüus Inspicienti gleich zu Gesichte, daß die Worte, 
Juribus, qua; vernacula Lingua bt< |fltn<Kt>6 Hflltb/ 
Gnade und Mann - Lehn - Recht gar general gesetzet, 
und unter der Generalität alle Specialis begriffen sind. 
Die vorhin allegirte Worte aber ratione confirmationis 
referiren sich auf die Worte reliquiis omnibus Privilegiis, 
und ist der wahre Senfus dieser, daß vermöge dieser 
Reversalen die Ritterschaft soll erhalten werden bey dem 
Recht der gesamten Hand und neuen Gnade en general, 
zu verstehen, sie mag es erhalten haben, von weme sie 
gewolt. Desgleichen soll sie erhalten werden bey allen 
denen übrigen Privilegien, so von Erz-Bischöfen, Päd-
sten, Kayfern und Römischen Königen erhalten und be­
stätiget sind. So ist auch quoad 3.6t 4, Sylvestri-Pri-

'• vilegium eben so wenig w fua Speci» darin gedacht, son« 
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dern nur Alb Generalitate istbac gleichfalsvirtualiter ein» 
geschlossen worden. 

4) Die RationeS, welche in unser Beantwortung 
aus bVfUiilonc Lithuamco gcitommen sind,können gleich-
tut» durch die, in denen Remarques gemachte Objectiv-
neu, keine Noth leiden; denn es muß ohnweigerlich das 
tCUtfd)CS X ' l t t l t M U V F o n s  &  F u n d a m e n t u m  i n t e r p r e t a n d i  

angesehen werden, obfchon das Aönigl. Canzeley-Col-
legium vermeinet, daß, weil der Tracrat in teutscher 
Sprache fub s>pe &ati geschlossen, so müsse die Exvlica-
tion aus dem Dipiomate regio, so in lateinischer Spra­
che verfasset, genommen werden. Zumalen wenn man 
den Jngressum, wie auch die post imertam Uoionem her­
nach folgende Clausul des lateinischen Exemplars ansie­
het, so reftrirer es sich auf den in teutscher Sprache ab-
gefaßten Tractat selbst, und ist Mens cootirmamis genug 
abzunehmen, daß er mit dem, was in teutscher Spra-
che ist abgehandelt, nicht wolle verändert, sondern alles> 
behandelter Maaßen, in Kraft erhalten haben. Was 
Er aber anuoch dieser Union beyzulegen gesonnen, das 
hat Er in andern nachfolgenden Articuln exprimiret. 
Und gesetzt, es wäre nach der Meinung des Röntgl. 
Canzeky-Collegii erforderlich, daß die Disposition so-. 
tVOl ad praeteritum ßfö futurum Tempus gerichtet \ so die­
net zum Zeugnis das Extractum ÄeviGoms de An. 1599,. 

welches man zwar bey dem Corpore Pn'vüeßiorum Nicht 
vorhanden zu seyn vorgiebet, und dennoch indigmtante 
flotulo affixo fub Num 20. a pap, 113. usque 207, befind­
lich ist. Auch kann remarquirtcr Maaßen durch diese 
Litthauische Union nicht erwiesen werden, daß praeter 
Tenorem Pacti Unionis gieflanfc in seinem vorigen Rech­
te feilte gefährdet seyn, maaßen diese Union, faveme 

expreß 
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cxpreflb dcfuper formato Art. l. falvis tarnen Privilegiii 
ab eodem Äege obtentis (tüOtttit Nichts anders, als daS 
Controvertirte indigitiret wird) & confirmati» item u-
bertatibus atque Coniuetudinibus receptis geschlossen W0t< 
den, und das, was sonst rattont beyder Slgillen in der 
Confirmation relative auf den teutschen Tractat selbst, 
worin, erwehnt worden, kan als ein Relatum nicht 
«Uders als ex Correlato angesehen,Md nicht ad praterita 
sondern futura appliciret werden. 

Wann man ferner ad 5tum bm Actum, da bie 
Ritterschaft vom Konige Stephans confirmationem 
Privilegii Sigismundani begehret, aus btttt Chronico 
CbytrSt beleuchtet, so bleibet bte aus eigener Anleitung 
des sömgl. Canzeley-Collegii aus sotyaner neiatione 
historica genommenen Probation bestehen, obschon aber-
mals in denen Remarques das 2t$mgU Canzeley-Col­
legium den Einwurf Machet, baß * Petitiooe Confirma. 
tionis ad efle confirmandi fein ArgUMMt gelte, WObey 
das Exempel von der Donatione Conftatini'Magni, dar-
über zwar manche Deereta consirmatoria erlanget sind 
und doch notorie ein dloo Ens ist, allegiret worden. CS 
ist ja bewust, daß alle ProbationeS unb Argumenta, 
welche ex Loco Comparatorum genommen Werben, so 
beschaffen seyn müssen, daß sie timiiia und paria com. 
parata in Qualitate Sc Qjiantitate eadem seyn müssen. 
Wird man demnach examiniren, was e# vor eine Be­
schaffenheit mit ber verglichenen Confirmation über die 
Donatio Constantini Magni unb was t$ für eine Beschaf­
fenheit mit ber vom Könige Stephaas begehrten Com 
mmation über das Privilegium Sigismundi Aug«« 
sti habe, fo wirb sich eine gar merkliche Dißimilitudo 
finden. Denn nur kurz die Ungleichheit zu berühren, 
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jb iff l) bU Falfitas Sei confirmata: feu Donationis Cou-
iiantini an sich selbst allezeit von Anbegin verdächtig und 
unrichtig gewesen, indeme die Historiographi selbiger 
Zeit, auch diejenige, so des damaligen Pabsts Sylve-
Ih't, deme die Donation geschehen seyn soll, Leben und 
DonationeS beschrieben, von dieser nichts gedacht, ja 
viele andere Scribenten, auch die Römischgesinnten selbst, 
von langen Jahren her daran gezweifelt haben, desglei-
chen ist dem Canoni selbst die Nota Pale* oder Ungültig­
keit präfigiret, und werden so viele Formulz Donationis, 
welches gleichfalls die Falfität arguiret, und was alle 
andre Zeichen der Falsität mehr sind. 2) So hat die 
Confirmation der prätendirten oder singirten Donation 
in denen Zeiten von denen Kayfern durch die Päbste gar 
leicht können erhalten werden, wann man anflehet, wie 
große Authorität die Päbste damalen bey denen Kay-
fern, wo nicht durch Gewissens «Herrschaft einer Su-
perstition, dennoch durch die damalen vielgeltende Furcht 
deS Fulminis ßanni & Excommunicationis vermocht, UNd 
also fub & obreptitc ja dolose die Consirmationes ervra-
ctisiret. Aber da man im Gegensatz vesiehet das Privi-
legium Glglsmundl August», so ist es ein Jnstrumen-
tütn, welches per lupra Deducta, weder im vorigen noch 
diesem Seculo, von einem eimzigen Magittram i.homx 
oder Scriptore in seiner Existence disputiret worden, son-
dern man findet, daß so viel beygebrachte Scribenten 
pro Fidc & Exiitentia iiiius geschrieben haben, ja nochjetzo 
zwischen Pohlen und Curland als darin seyende Inter­
essenten stehet. Desgleichen kunte die Ritterschaft An. 
1582. bey König Stephan» sich keines solchen Doli 
oder Betrugs in Suchung der Confirmation gebrau-
chen, weilen nochLeme in dem Ministerin Äcgnimt Leben 

S waren. 
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die sich dessen, was An. 1561. zur Zeit der Kapitula­
tion und ertheilten Privilegii geschehen, erinnern kön-
um, auch die völlige Nachricht von dem ganzen Zmi> 
tat in der Canzeley hatten. Auch war die Ritterichaft 
nicht in dem Pouvoir und Ansehen beym Könige Ste­
phans/ daß sie von 3bme unter solcher Favcur die 
Confirmation eines fallchen Privilegii getrost Härte su-
chen dürfen. Womit die Ungleichheit zwischen diesen 
Comparatis zur Genüge vorgestellet ist. Nechstdieftnr 
ist zu bemerken, daß wir in unserer Beantwortung das 
Argument zum Beweiß der Existence des Privilegii nicke 
daraus nehmen, daß der Ritterschaft Devutirte An. 
1572. die Confirmation gesucher, sondern es ist der Be« 
weis aus Königs Stephan» damaliger selbst eigenen 
Antwort, welche'gnugsam Exiftentiam Privilegii vräsup-
poniret, genommen worden. Nun will gar b»62\omgl 
Canzeley-Couegwm von seiner vorigen eigenen Mei-
nung, daß in dieser Passage der Relation des (Cbytrm 
von diesem Privilegio gedacht werde, abgehen und sa-
get: es werde daselbst nicht von dem Privilegio quä-
stionis geredet. Aber man sehe die gemeine Worte an, 
von der Antworrung des Königs Stephans. So setzet 
CbytvSlto• Respondit (Rex) quod ad Confervationcm 
antiquorum Jurium & Libertatum Terrarum Livonia; ob» 
titlet, arbitrari Äcgiam Majestatem alium fuifle iilius Pro-
vinciar ftatom, cum iiiae Libertates concedercntur. NtlN 
ist aus dem Worte tonaderentur zu sehen, daß Sigts-
mundus 2tULustus nicht allein etwas confirmiret, "son­
dern auch noch was csncediret, d.i. eine Verbesserung 
gegeben habe, welches eben dies Privilegium ist. 

Ad vi. WaS ferner über den aus der Revision de 
8Ut 1599, genommenen Bewciß pro docenda Sxiftentia 

Frivi-
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Privilegii beygebracht worden, ist schon vorhin beant-
Wörter. Nur dieses ist zu merken, daß das RZmgl» 
Canzeley-Collegium vermeinet, eS haben die damali-
gen Conumsiarii Regn nicht nötig gehabt, ihre Gedan­
ken über daS Privilegium der producirten Ritterschaft 
zu eröfnen, sondern ihrem Constitueuti dem Könige. 
Es ist wohl wahr, aber das Protocollum ist ja nicht vor 
der Ritterschaft gehalten worden, sondern es ist zu dem 
Ende gehalten worden, daraus dein Könige die Rela-
tion zu thun. Solchemnach ist ja nicht zu vermuthen, 
daß die Commissarii Regit an Statt der Verzeichnung, 
daß das Productum nicht richtig, demselben den Nah­
men eines Privilegii sollten beygeleget haben. Ja die 
Commissarien, unter welchen der Secretarius £>tld)«t 
stls Chytrüi Intimus Sc Consiliarius in formanda Histori* 
Livoni« mit gewesen/ würden nicht gesäumet haben, 
dem Privilegio, welches «Lhyträus etliche Jahre vor-
her schon in seinem gedruckten Chronic» von Wort zu 
Wort inseriret und vor richtig der Welt verkaufet hat-
tt, seine rechte Farbe bey dieser Revision zugeben, und 
die vitiöso Qualitäten zu recenfiren. Und weil in denen 
Remarques gezweifelt wird, ob dies dem Corpori Pri-
vilegiornm inserirteExtracmmRevistonis mit demSri-
ginal jemalen collationiret worden, so kan man ja, wo 
man dessen will gewiß seyn, sich hierzu des bey 
Romgl Majest eigenen Canzeley allhier in Forma pro-
baute vorhandenen Exemplars bedienen, und wird man 
alsdann alles Zweifels Ende finden. Wie dann auch 
die Ratification von An. 1572. in dein Corpore Privi-
legiorum in dem txtracto Ktyiiionis ebenfalls vorhan­
den ist. 

6 2 Ad vir. 
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Ad vn. Das R6mal. Canzeley- Collegium will 

erweisen, daß aus der Revision de An. 1599. kein völ­
liger Beweiß wegen der Existence des Privilegii Sigis­
mund» August» zu nehmen sey, cx «zrione, weil der 
Atius Äevifionis nicht zu seiner Völligen Richtigkeit gebie-
hm. Aber darauf antworten wir: daß obzwar die völ-
lige Intention des angestellten Revision?-Acts nicht 
vollführet, so ist doch das, was die Privileg*« getteveu 
lia und unter denen des S»glsnmndi August» betrist, 
die Productio und dabey geschehene Prvwcollirung rich­
tig und völlig. Daß aber über alle Güter in Lieflanb 
in fpeetc die Revision nicht ergangen, hindert der Ver­
zeichnung über die General-Privilegien nichts im ge-
ringsten. 

AD VIII. Es wird in der Remarque verwunde-
rungswürdig und unglaublich angesehen, daß bey denen 
trübseeligen Zeiten in Liefland, dem wir in voriger Be­
antwortung die Ursache des Verlustes des Privi egü zu-
schreiben, sich eine so sonderliche Fatalität feilte zugetra­
gen, und die Ritterschaft das Original der RadzivlK-
schen Reversalen behalten haben,da sie vermuthlich bey-
sammen gelegen- Wird man nun die Revision de An. 
1599. ansehen, so wird sich finden, daß die Radzwil-
sch« Reversales in anderer Form damalen vrodurirer 
worden, unb mehr Exemvlaria als die» Original allein 
gewesen. Aus welcher Revision zu erweisen, baß alle 
die 1599. probucim Exemplaria Privileg» verlohren, 
weil keines berselben in ber Form anitzo vorhanden ist. 
Weiter wird remarquiret, baß in dem Privilegio G»-
fisinunbi August« Art; i- bie catholische Religion be­

trieben wäre, als ein Krror., cujus Malus i!|c Drmoo 
Autboi esl» und sey unmöglich  ̂ daß solches von bem 

Köm-
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Könige, zum Präjudice seiner Religion nicht allein in 
dem Privilegio sollte seyn eingeführet, sondern auch com 
firmiret worden. Aber man lest denArticul, so wird 
man nicht finden, daß diese Relation richtig, und die 
catholische Religion so beschrieben sey, sondern es wer-
den dienebst der Orthodoxie beyver einschleichende Schis­
mata und Errores, nicht aber die catholische Religion 
benannt. Daß dies Privilegium annoch zwischen Eur-
land und Pohlen in undisputiriicben Ansehen sey, ist ja 
ohne Dispüt bekannt. Wäre es damit nicht richtig, so 
würde schwerlich die Ritterschaft daselbst zum Präjudice 
ihrer Obern sich dessen gebrauchen, noch dieObern es vor 
richtig erkennen. 

Die Fcrmuln der Vidimation von 1627.1629. 
involviren nichts suspectes, auch nichts unrichtiges, im-
gleichen sind dieselbe, wie in denen Remarques befind-
lich, nicht anzusehen, stls Testimonia non de Actu pro. 
prio sed alicno. Denn quoad i muro de super factam Ob­
servationen!, so waren es Leute, die von dem Hochseel. 
Könige Gustavs Adolphs zu Verrichtung des Gene­
ral-Revisions-Werks in Liefland authoristret waren, 
derowegen an ihrer Treue und zugleich Capacität nicht 
zu zweifeln, sondern es ist vor ihnen Mes intcgra. Zu 
deme so waren unter ihnm Leute, die lange in Gerich-
ten gesessen, unter welchen der bekannte Doct. Juris 
Hlnckelmgni»/ und wohl wüsten, wie man sich mit 
Vidimationen zu verhalten. Daß nun diese Vidima-
ticn so general geschehen, ist die Ursache, daß alle in dem 
Corpore producirte Instrumenta an dem Glauben nicht 
mangelhaft, und dayero eine speciale Vidimation nicht 
ndrig gewesen. Daß aber quoad 2<i«m dies Privilegium 
aus dem Chronic» Ch t̂tni sollte unfehlbar geschrieben 

S 3; seyn. 
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seyn, negitur. Denn es ist noch jetzo die excerpirte 
Äelatio historica in selbigen Corporibus zu finden, welche 
darausgenommen, und kan nicht gesaget werden, daß 
das Privilegium eben daraus genommen sey. Warum 
danv sowol als quoad Zli-M das Extractura 
Reviii.mis de An. 1599. in der Vidimation allegiretwor­
den, siehtt man ja klärlich tlicht, daß eben die Revisoren 
einem eintzigen Document alleine die Kraft des Glau-
bens beygeleget, desfalls, daß desselben Inhalt int Cby» 
ttflo oder in der Revision zu finden, sondern daß diese 
beyde kidem Producti, welches nach Inhalt derVidima-
tion entweder ein Original oder glaubhafte Copey und 
also an sich genug gewesen, destomehr als Adminicula 
bestärken, und Zeugnis geben mögten, daß man bey 
diesen Activus nicht überhin gesehen, und daß diese ac-
curate Probation nicht allein per ingenuarn Formain 
Producti» sondern auch »dduüii Tcftiinoniis ex Chytrieo 
& Protocolio Revisionis geschehen, war insonderheit Ur-
facht, daß vorhin, als die Ritterschaft des Privilegii bi-
gismundani Confirmaiionem vom KönigeGustavvS A-
dolphus begehret, Derselbe nicht eher confentiven wol­
len, ehe es Ihm« exhibiret worden. Dannmhero auch 
die Ritterschaft, als nachgehends die General-Revision 
An. 1627. geschehen, per omnes Species Probationis die 
Richtigkeit dieses Privilegii dargethan, wodurch auch 
die Herren Revisores sich überzeugt befunden, den vor-
hin darüber gemachten Zweifel des Königs, als seine 
Plenipotenten, gehoben und das Privilegium in Numc-
rum Privilegiorum recipiret. Ware aber das vroducir-
te Exemvlar vitiöS gewesen, so würde es, insonderheit 
da man vorhin mit blosser Relation nicht friedlich seyn 
wollen, damalen schwerlich seyn abmittiret worden. 
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Auch kan quoad 411m äug der Verzeichnung, daß An. 
1627. der Stcretarius £>dfv:tid) undzranciscus <otl> 
chen als Canzeley-Bediente bey der Revision und An. 
1629. der Notarius Lademachcr undFranctscus fyh 
chen die Producta gelesen und auscuitirer, nicht erzwun-
gen werden, daß die Vidimation ein Testimonium de 
Actu alicno nnd nicht proprio sey. Denn es gehet bey 
allen Revisionen so zu, daß zwar der Präses und die 
Präcivui der Commißion die Producta recognosciren, 
tn Händen nehmen und besehen, nachgehends aber von 
denen, die bey der Canzeley sind, in ihrer Gegenwart 
Aita Voce verlesen und collationiren lassen. Und dahero 
kan man nicht sagen, daß die Commissarii nicht zugegen 
gewesen, bey der Collationirung, und de Actu aiieno 
gezeuget; sondern das Gegentheil ist abzumessen, und 
daß sie de Actu proprio deponiren, wett die Vidimation 
sich zwar berusset auf diejenige, die da würklich gelesen 
und auscuitirer, aber ob die Producta Fido digna gewe­
sen, und mit denen hinterlassenen Copiis eines Lauts 
gewesen, darüber, als dementia vutimatiems deponi­
ren sie ex Scientia propria, welchen Leuten man, wie 
vorgedacht, wegen der empfangenen Authorität Glau­
ben haben und halten muß, und kan kein Verdacht auf 
sie haften, Strohalben es vest dabey bleibet, daß sie 
das Privilegium Qt'giömmtbt A»?uj!i umso viel rich­
tiger in Forma producta werden befunden haben, weil 
das Productum als per se Eide dignum noch über deme 
mit solchen Adminiculis Probationum nemlich dem CbV5 

krav und dem Kxtraßo Revisionis beglaubter gemacht 
worden, sc daß CbytCfiUO und das Extractum Kevifio­
nis nicht als Haupt-Zeugen, sondern als Testes Subn-
«liaiii bey diesem Actu anzusehen sind. Und ist es quoad 
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$t«m eben darum mit biesein Privilegio so accurat um 
tersilchec und probiret worden, weit König Gustav A« 
doiph die begehrte Confirmation auf diesem Privilegio 
vor geschehener Recognitisn unb Probuction, vor die­
ser Revision, geweigert, und also die Commißion ver-
ordnet. Woraus zu schliesst«, das; man mit dieser Re-

, Vision des Privilegii nicht wirb übcrhin gesehen vabtn, 
sondern cS wird bas vorhin >n Dubium vocirte Privile­
gium numnehro rechtschaffen seyn examiniret worden. 
Unb hat besfals, daß vorhin bie Dubia movirt gewe-
seil, nun aber von btlttlt ad recognofcendum verordne­
ten General - Commissariis bey zweyen Actibuö An. 
1627. unb 1629. bies Instrument, ohne weiteres Be-
beNkM, in Numerum Prtvilcgiorum recipitet, bellt Cor-
pori einverleibet unb in ber General-Vidimation, gleich 
allen anbern Onginalien unb glaubhaften Copeyen be­
griffen werben, solchen starken unb sichern Glauben, 
vaß aller Zweifel gehoben, unb gleichsam ex comrover-
fia Fides Instrumenti An. 1627. bCCtbirCt unb An. 1629. 
confirmiret ist. Welches alles in ber Commißion An. 
1672. auch angenommen unb vor richtig erkannt wor­
den. Und weil bie Ritterschaft versichert wirb, daß sie 
im Mangel ber Originalie mit andern gültigen Beweiß-
thümern, ihr Recht zu vertreten, Freyheit haben sollen; 
so referiren sie sich aus alle vorige Tcitimonia publica & 
privata, unb submittiren ber ganzen Welt das Urtheil, 
ob nicht biefe Beweißthümer, wann man sie alle zusam-
mcn hält, gleichstimmig, kräftig unb bis zu dieser Zeit 
unbisputirlich gewesen sinb. 

Ad IX. Die Natura Juramenti ist, daß es als ein 
Accesiorium ein Principale präsiipponiret. Weil bann 
nun erweißlich, baß bieö Privilegium, bey bem Subje-

ctionfc 
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ctions-Tractat, zugleich mir behandelt worden, der 
Eid aber solches alles begreifet, so ist kein Zweifel dar-
in, daß der Eid in seiner Generalität auch dieses Theil 
in sich begreifet. Was die, denen damaligen Depura-
tis zum Könige Sigismunds 2fogtt|lo mitgegebene 
Instruction und bellen Beschaffenheit betriff, ist oben 
erwehnet, dahin man sich bey dieser Gelegenheit reseri-
ret. Aber den Präliminair-Tractat, ben Fürst Rad-
zivil! in Liesianb, wegen ber Subjection, gehalten, und 
von btin ÄZmgl. Canzeley-Collegio fub uat. tua* d. 
14. Febr. 1560. allkgiret wirb, hat man uns, ansBe-
zehren, ad recognofcendum gebührend nicht präsentirer: 
bahero wir auch in Fidem dieses Allegati nicht conbescen-
biren können. 

Gar merklich ist es, baß in benen Remarques und 
objiciret wirb, es habe König Gigisnmndus sich in 
bem Privilegio unb dessen Schluß ber Worte gebraucht, 
daß es ber Ritterschaft aus Königl. Gnade unb Mil­
de zugegeben; unb bahero sey zu schliessen, daß es nicht 
ex Pacto Conventionis ober Iure stricto herkomme, unb 
also als ein Don gratuit herkommend ex mera Gratia 
confequenter levocabilis aNZUsehM. Abtt UNglÜckftelig 
sind arme Unterthanen, bey solcher Explication,maaßen 
Könige unb Herren, ob sie schon bazu, was sie thun, 
ex Contractu ober Iure verbunben sinb, bennoch allemal 
bie Eormulam Majcrtaticara gebrauchen, baß Sie aus 
Gnaden es gethan. Soll nun alles das, was mit sol-
chem Charactere gezeichnet, revocable seyn, so muß auch 
Recht unb Schuldigkeit gehoben seyn. Aber bessallS 
nehmen gecrönte und andere herfchende Häupter solche 
Form zu reden an sich, daß sie burch Bezeugung ber 
Gnade, bie Liebe unb Affection ber Unterthanen erwe-

X cken, 
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iSm, sich aber in Respect setzen, nicht aber, daß Sie 
das unter dem süßen und majestätischen Namen der Gna-
de Zugesagte, Hernachmals denen Unterthanen bitter 
machen. Vorhin ist schon weitläuftig dargethan, daß 
Tempore Subjectionis König SlgtLMUNdUS AugustvS 
fb große Ursache gehabt, der Ritterschaft in denen Desi-
deriis zu gratifioren, als diese es zu begehren; und kan 
die damalige Neceßirät, welche Liefland zur Subjection 
unter den König veranlasset, bey weiten die Schlüsse 
nicht machen, so man in denen Remarques sindet, son-
dern es sind lauter Präsumtiones, die nur auf Schein-
Gründe stehen. Derowegen reftriren wir uns auf vo-
riges. 

Man repetiret nochmalen, daß die Ritterfchast 
bey dieser Subjection nicht im Sinne gehabt, sich mir 
denen alten Freyheiten allein zn vergnügen, sondern die 
Verbesserung zu suchen. Zeugnis ist die Original-In-
struction der Abgesandren, und daß nicht geringer Fug 
und Hofnung gewesen, vom Könige <5igmrmmbo 

es zu erhalten, ist oben berühret. Daß aber 
das Äomgl. Canzeley-Collegium in seinen Remarques 
daraus schließet, daß im°) sothane Mutatio Status gesche­
hen sey studio Äerum novarum. 2-̂ ) Daß derjenige, 
welcher sich aus der Freyheit in eine Dienstbarkeit degie-
bet, nicht von edlem Gemüthe, londern Animi abjeäi 
& igoobilis jiy, Libertatem ut Hern eftimobilem vor ei­
ne kleine Verbesserung zu verkaufen, solches behöriger 
maaßen, als etwas zum Deshonneur der Ritterschaft 
allegiret, muß sie, tuendi Honoris & Kamac Animo zu 
beantworten, von Ihrer 2fc$m'gl. Majeik. billig allcr-
gnädigste Permißien nehmen. Und zwar ->-> im«™, wie 
rS mit der Subjection zugegangen und daß es in Pacto 
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nicht übereinstimme mit der in denen Remarques ge­
machten Relation, das wiederlegen und zernichten die 
Weltbekannten Historien und alle Acta publica, und 
wie man ad 2<>a--> in Theß wahr zu seyn gestehet, was 
das ZvSm'gl. Canzeley-Collegium erwehnet, also ist die 
Ritterschaft nicht weniger von der Gnade und Justice 
3bco Aönigl. Majest. unsers aUeranadigsten Aö-
nlgs und tyttm als von der Generosität des hochlöbl. 
König!. Canzeley-Collegii des Urtheils vest versichert, 
daß derjenige, welcher der Liefländischen Ritterschaft sol-
chen Schandfleck in Hypothefi anziehen will, wegen der 
bey der Welt erworbenen Gloire, in Numerum derer 
Colnmnianten verfallen werde, und daß die Ritterschaft 
bereits die Ehre, durch Blut und Treue, bey der Welt 
erlanget, wornach Mancher, der noch in pulvere 
sich sehnet, und des Erlanqens zweifelhaft seyn muß. 

Ad x. ES ist ohne Zweifel, daß die Ritterschaft 
im geruhigen PosseS des Privilegii gewesen. Daß aber 
Pohlen dagegen gehandelt, hat man zwar mit Schmer­
zen damalen müssen ansehen, aber wie die Turbationes 
eines geruhigen Possesses in dem, was man mit Recht 
erworben hat, keinen Nachtheil dem Rechte geben sön­
nen, also ist dessals das Privilegium dennoch bey Macht 
geblieben. Denn Unterthanen musten bey solcher Ge-
legenheit, fugiendi majoris Mali gratis zu solchen Atten­
taten stille schweigen; solcher M«U» aber hält ihnen alle-
ntdl, insonderheit, da sie Animnm derelinquendi nicht 
bezetlgen, das Kenekcium keliilutiom, ossen. Welches 
von <Lari den IX. durchGenerale-Restitution und Con-
firmation der Privilegien auch geschehen ist. 

Ad XI. Die Authoritas bistorica ist schon Vorhin sitt­
sam berühret, wohin wir uns, Weitläuftigkeit zu ver-

T 2 meiden. 
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meiden, referiren. Was die unserer vorigen Beant­
wortung avponirtt Copia Privileg» des Herzogs in Cur« 
land belangt, so wird man davon, ohne Mühe, etwas 
in Forma probante, weil es in Curland vor richtig er-
kannt wird, beybringen können. 

Ad xii. Die Ursache, so in der überlieferten De-
duction allegiret, warum die Ritterschaft von Pohlen 
ab- und zum Könige Carl den xi. sich gewandt, ist mehr 
als zu bekannt, und list sich gar wohl iustificiren, wenn 
es die Noth erfordert. Insonderheit bedienet sie sich 
des Exempels, daß die «stände von Schweden, fast um 
selbe Zeit, aus eben den Ursachen sich auch von selbigem 
Könige Sigismunds in. zum König <Lar! den > x. ge­
wandt. Und wie sie ihr Verfahren bey der Welt ver-
antwortet hat, also ist es auch der Liefländischen Ritter« 
sehnst geschehen. Und weil in sothaner Deduction nicht 
(MlbCL'S Hut,n Tran situ btiVOtt hiftorice, tanquam de 
Re notessima ohne einige Reflexion oder Raisomiement 
ist erwehnet worden, so wird hoffentlich niemand dieses 
vor nachdenklich ansehen. Geschiehet es aber, so ist die 
Ritterschaft davor excusiret, weil es bey fo gestallten 
Sachen ein Scandalum acceptum und nicht daturo ist. 
Jmmittelst nimmt die Ritterschaft von niemanden eine 
Information an, wie sie in Verbis Prudcnriam emvlei-
ren soll, sondern sie getrauet sich, ohne der Erinnerung, 
ihre Conduite nickt weniger in Facti* als >» verbis mit 
solcher Consideration zu führen, daß sie jedesmal in rich-
tigen und verantwortlichen Wandel soll betreffen wer­
den. 

Ad xi'i. Weilen das Privilegium Sigksmundi 
Avgvfii sicher und richtig an sich gewesen, sowol vorhin 
als m der Zeit da< Cfltotoe1X- feie. Consirmationes An. 

1602, 
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1602. ertheilet, so muß das Privilegium auch beydem 
lide, so es zu selbiger Zeit gehabt, verbleiben, und ist 
ja unter derTotal-Confirmation dieses als ein Pars ejus, 
dem romis mit begriffen, und kan man demnach diesen 
Partem ä fuo Toto, da es nicht erpresse separiret wor- . 
den, nunmehr von dem Genuß der Confirmation nicht 
ausschliessen. Dieses Privilegium ist immerfort so re-
nommirt gewesen, daß es allezeit vor das Beste in Lies-
land ist geyalten worden; und kan man also nicht läug-
nen, daß C«tolu8 >x. bey der Confirmation nicht soll-
te davon gewust haben, insonderheit, da die Ritter« 
schast das Fundament ihrer Ouerel wieder Pohlen am 
meisten darauf gesetzet, daß Pohlen das nicht gehalten, 
was in diesem Privilegio versprochen. Wäre nun die-
ses Privilegium ein nichtiges Ding gewesen, so würde 
(Larolus >x. nicht die Confirmation so general einge-
richtet, sondern dies Privilegium eximirer haben. Aber 
da die General-Confirmarion ohne einige Exemption ge-
schehen, so stehet auch nickt zu zweifeln, daß dies Pri-
vilegium unter der General-Confirmation mit begriffen 
sty.. Omnc eninrqui dicir, nihil exeludit.. 

Endlich will das Rönigl. Canzeley-Collegiüm gar 
anfdie Meinung verfallen, daß dasjenige, was zu Zei-
ten Laroli ix. geschehen, sey alles >» Statu Bei j paßi-
ret, und durch Königs Gustav« Adslpdi darauf vor-
genommene Expedition in andern Stand gefetzer, ein 
ander Facies Rerum und alles vorige dadurchcaßiretwor» 
den. Aber hier ist die Frage: wie das ̂ omgl Canze­
ley-Collegiüm mit einem Axiculo erweisen will, daß 
1) dasjenige, was Tempore Belli- valide & debite cell* 
trahiret, mutato lsotum Tempore Belli in Tempus Paris 
aufgehobm werde l Die Jura Gentium find von ganz an-
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brnit und der Justice ähnlicherem Glauben, indem sie 
sogar dispVNireN, daß man auch Holti inter Armorum 
strcpitum dämm Fidzm, Wie vielmehr treu verbliebenen 
Untettl;antn halten soll. 2) Wo stehet daS in der Ca-
pitulation mit «Larl dem tx. das; iSc sub h.ic conditione 
das Pactum halten wolle! z) Wie ist ein Kontrahent 
in Prajudicium des Andern befugt, eine solche Explica-
tion zu machen in dem Contract, worin er sich von sei-
nem darin sundirten Devoir loos machen, und doch den 
andern in seiner Schuldigkeit erhalten will l Ja man 
frage doch 4) an welchem Orte Gustavus Adolpyus 
das gehoben und caßiret hat, was fein Vater mit der 
Ritterschaft vacifciret 1 Vielmehr ist 5) dieses ein sehr 
gefährliches Principium, welches die Ritterschaft in ge­
nauer Consideration zu ziehen bittet, und dafür hält, 
daß eS 3t>eo Kömgl. Majest. Interesse gar nicht con-
form- Denn dieses Pactum ist der Grund und Eckstein, 
wodurch die Ritterschaft an Schweden verknüpfet wor-

. den, und darauf sind alle andere Negotiationes gegrün-
det. Und wie die Ritterschaft gesonnen ist, vermöge 
dieses mit (Larolo ix. gemachten Vergleichs sich von 
Schweden nicht anders als durch den Todt trennen zu 
lassen, und die Begierde, wie ja bereits genug gesche-
hen, mit ihrem Blute zu probiren; also bittet sie herge-
gen dieselbe bey deine im Gegentheil auch zu conftrviren, 
was darin so sancte ist versprochen worden. 

Ad xiv. Man hat nicht nötig viel über den Olivi« 
schen Tractat zu raisoniren. Die Sache richtet sich selbst. 
Man lese die vormalen allegirte Articuln, so findet steh, 
daß man Liefland nicht davon ausschliessen kan. ES 
wird in dem Articul von Liefland, Ehstland und Oesell 
in Sensu compofito nicht >0 Sensu divilo geredet. . Im 

übn-
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übrigen nehmen'wir ntiliter an, daß hiebey gestanden 
wird, es habe der König Stephanus kein Fug gehabt, 
der Ritterschaft den Genieß des Privileg» toigtemim* 
dt August» und dessen Confirmation zu disputtren, wo-
fern es ein Theil des Pacti »ubjcdionis oder jeinalen >» 
iorma authcntica verHanden gewesen. Beyde Requisit« 
sind zur Gnüge erwiesen, also kan das Privilegium, 
gleichwie Gtcphanus nicht vermögt, also auch nim-
mermehr renitente Ordine cqucftri, welches ein Jus ac­
quisitum hat, und dabey unbeweglich bleibet, gehoben 
werden. 

Ad xv. ES ist leicht ausdie Frage zu antworten: 
warum die Ritterschaft eintzig die Confirmation dieses 
und nicht zugleich der andern Privilegien vom Könige 
Gustavs Adolphs gesuchet 2 Respond. Weilen dieses 
das beste und das generalste, worunter alle vorige be-
griffen, ist. Und also mit dieses Privileg« Confirma-
tion, alle die andern confirmirer waren. Wie ist dann 
nun wohl glaublich, daß die Ritterschaft hätte Confir-
matten einer Charteque suchen sollen 2 Zeiget also diejeS 
abermals, daß dieses Privilegium allemal vor richtig 
gehalten worden. Daß die Ansuchung vor der Mdima-
tion de An. 1627. geschehen, ist aus der Antwort zu 
merken, daß König Gustavus Adolphus es zusehen 
begehret, wäre es schon produciret gewesen, so wäre eS 
ja schon geschehen und der König es nicht begehret. So 
ist zu dem Ende, um die Confirmation zu erhalten, vor 
der General-Revifions-Commißion, das Privilegium 
produciret, und ohne Bedenken >" Numerum i'rm<gio. 
tum reciviret worden. Welcher Ehre die Herren Com-
missarien keiner Charteque würden gewürdiget haben. 
Warum nachgehends König (ßustw Adolph/ als schon 
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beyde VidiimlioneS An.1627. und 1629. geschehen, bie 
Confirmaiioncm ablblutam All. 1629. biffmtet, ist »US 
feiner ConfirmationS Concert unb bann aus bem Dats 
zu sehen / nernlich daß bie abgesandte Dcvucaci ihn auf 
der Flotte angetroffen, da i£t eben in Procinäu stand, 
fein groß Desiein gegen Teutschlanb anzugreifen unb auf 
ber Reife begriffen war. Nicht aber baß Ist einDubium 
gehabt. Welches f£t nicht nötig hatte zu verstecken, 
fondern wie i£t vorhin vor der Vidiination fein deutlich 
aussagte, er wollte das Privilegium nicht eher confir-
mtren, bis igt es gelesen. Also hätte Sr auch An. 
1629. bey feiner Confirmation wohl gesagt, was jEEC 
noch beftberivte. 

Im übrigen hat bie Ritterschaft nicht etwa aus ei­
nem Vorwik zu solcher Detuclion sich verleiten lassen, 
sondern es Hat bie höchste Nothwendigkeit erfordert, unb 
es ist alles solches um so viel mehr zu justificiren, als 
Ihr» Rönigl. Majest. Gelbst aus eigenem Betrieb 
von der Ritterschaft begehret, von atte beme Bescheid zu 
geben, unb solches nicht allein durch den Herrn General-
Gouverneur begehret, sondern auch Dero allergnädig-
sten Willen uns andeuten lassen. Nicht prätmdiret bie 
Ritterschaft ttwan per Modum imperativum tiefeite ex 
Debito dabey zu lassen, sonbern sie stellet, auf Befehl, 
das Recht vor, unb bittet bie Gnabe in allertiefster Un-
terthänigkeir von Rönigl. tnajefi. zu genießen, 
dabey erhalten zu werben. Denn es ist ber unrerthä-
nigsten Generation, so Unterthanen gegen ein geahn­
tes Haupt tragen müssen, unb ber Praxi gemäß, baß, 
auch wann bas Recht und bie Justice das Petitum un­
terstützet, bennoch man bie Mittheilung des Rechts vor 
tint Gnade intitultret. 

Was 



•  ) « (  9  * 5 3  

Was fonften m diestn Remarques enthalten, sol-
ches ist schon in voriger Beantwortung wiederleget, und 
würde nurtädioft Gemüther machen, crambem bis co-
ßam ZU appomren. » 

VI. 
Supplikation/welche bey Ihro Königl Maß. 
in Schweden die Deputirte der Liefländischen 

Ritterschaft übergebe«. Stockholm 
dm 2 May 1691. 

Groffmachtigster/ Allerg»äd»gst«r 2t$nig* 

Cjt>o jemalen der trübselige Zustand unsers armen Va-
terlandes erfordert hat, daß dessen Einwohner mit 

einmütig aufgehobene« Händen und trännchen Augen 
vor iSw. Rsmgl. tJlajefi allergerechtestm Thron zu 
treten, mit deh- und wehmüthigster Stimme, um Hül­
fe, Trost und Gnade, zu flehen gedrungen stich, st ist 
leider! eben nun die höchste und treibende Noth eilige-
fallen, darin der sämtlichen Ritterschaft das gar harte 
Urtheil, den von ihren Vorfahren mit Treu, Blut, 
Geld und tapferer Faust theuer genug erkauften Besitz 
ihrer Güter ganz zu verlassen, den Bettelstab zu ergrei­
fen, aus dem Wohlstande in eine Extremität der bitt 
kern Armuth zu verfallen und das klägliche Lamento 
Veteres migrate Coioni! anzuheben, nicht allein verkün­
diget, sondern auch, ehe wir unser Herz und Gemüther 

U aus 
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aus solcher Minzen Bestürzung in gebührende Versasi 
sung stellen, und als ungehört, an Gut und Wohlfart 
verürrheilte zu Zfro. Röniyl. Majest. Thron, woselbst 
die abundirende Gerechtigkeit, Gnade und allergütigste 
Reflexiones auf Treue und Verdienst, einer paraten 
Hülfe versichert, eilen können, zum Theil exeqniret und 
viele arme Leute gemacher worden. Zu solcher einmü-
thigen Beschwerde wird die Ritterschaft veranlasset, 
durch die publicirte particulair Resoluriones,so die hoch-
verordnete Äömgl. Reductions-Coinnüszion über eini-
ge unter die Cron Schweden gebrachte Güter in Lief­
land ergehen, und zum Grunde sothaner Schlüsse an-
fügen lassen, daß lern- Römgt. Malest- laut Der» 
Resolution vom 6 Novemb. 1688. alles so zu einiger 
Zeit public gewesen, vor reducible erkannt hätten. So-
lhane Resolution ist zwar der Ritterschaft unbekannt, 
und nie zu Gesichte kommen; versetzet aber dennoch die-
selbe in die gröste Betrübnis und Jammer um so viel» 
mehr > als dero Hofhund, daß ein solch Unglück nie über 
dieselben erscheinen fönte noch würde, auf andere sehr 
ample allergnädigste Versicherungen gegründet ist. fi». 
Römgl Majtst. erweisen ja dem allergeringsten Unter« 
thanen die universelle Justice, ja einem der Leib und Le­
ben verwürfet hat, wiederfähret die Gnade des Rechts, 
daß er vor seiner Verurtheilung gehöret, und zur Ver­
antwortung verstattet wird. Warum sollten denn tvtty 
als treue Unterthanen, einen minderen Trost schöpfen 
«nd anders gedenken, als daß tLw. Rönigl. Majest. 
da auch über geringere Angelegenheiten des Landes vor 
Bewerkstellig»»« einigen Schlusses, die Ritterschaft 
gehöret wird, in diesem Stücke, welches unsere ganze 
WvMrt bttrist, allergnädigst vergönne» werden, daß 

wir 
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wir unsere Noch und Anliegt» in geziemender allerun-
terthänigsien Demuth vorstellen, und einen gnädigen 
und gerechten Ausschlag abwarten. Wie dann nun 
i£iv- Hönigl. durch Sr. Hochgrüfl. Excellence, 
den Rsittgl. Rath, Feld-Marschall und unserer Pro-
Vinte General - Gouverneur Dero allergnädigstes Ge-
fallen, der Ritterschaft Beybringen hierinmn zu hören, 
eröfnen lassen, also treten wir aus habender Vollmacht 
in tiefster Erniedrigung zu dem Gnaden-Trohn lfm. 
Äomgl. Maiest und stellen vor den miserablen Effect 
der Resolution, »venn dieselbe zu einer endlichen Execu-
tion sollte gedeyen. Die Treue so unsere Vorfahren, 
und nach dero Vorbild, wir annoch Lebende erweisen 
auch ferner zu erweisen gedenken, wird bey uns nim-
mermehr die Sprossen der Gedanken erwachsen lassen, 
daß Ist». Konigl. Majest. Vorhabens styn sollten, die 
Ritterschaft unwürdig zu achten, einig Theil an dem 
Lande zu haben. Jedennoch wird wieder iSw- Römgl. 
tUflicst. allergerechceste und allergnädigste Intention 
(davon wir versichert find, daß dieselbe einig auf die 
Conservation der Ritterschaft zielet) dieser Effect enb-
stehen, daß kein Einiger von alle denen alten Einwog 
nern, die von so vielen SeculiS her gar mühsam ihren 
Possesbevestiget, übrig, sondern das ganze Land von 
besitzlicher Ritterschaft ode und wüst bleiben wird, zuma-
len das ganze Land vor public, und also auch vor redn-
cible zu achten; in Ansehen, daß die Originair-und Erb-
Einwohner des Landes Heiden gewesen, und weil deren 
Erob- und Bekehrung zum wahren GOTT, nicht allein 
durch Predigen der aus Teutschland gesandten Priester 
funte behauptet werden, so sind die wohlhabende und 
vermdgenste, stmemlich in dem niedersächsischen Theile 
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Teutschlandes besttztiche Einwohner, angetrieben won 
den, theils durch eim gottfeelige Zele vor Ausbreitung 
der chriftl. Religion, stin diesen Quartiers noch in der 
Finsternis gedämpfet lag, theils durch die hmichen Pro-
messen und Privilegim der Päbste, Kayser und Hoch-
meister, so die Ueberwinder der Heiden genießen sollten  ̂
willig gewesen, das Ihrige zu verkaufen, Volk zu wer-
den, die Walfahrten nach Liestand, unter einem gewis­
sen Haupt des gestifteten Ordens, anzutreten, und al-
so durch Aussetzung ihrer in Teutschland beständigen 
Wohlfahrt, eine neue in Liefland zu pflanzen. Für 
welche Merike dann, weil die Jura Gentium mit sich 
bringen, daß kein Particulier, der im Kriege sich ge-
brauchen läßt, Jmmobilia zu feinem Eigenthum an und 
für sich selbst erwerben kan, die Prediger, nachgehends 
gewordene Erz-Bischöfe und zugleich die Meister und 
Heer-Meister einem jeden sein Theil an unbeweglichen 
Gründen, unter allgemeinen Lehn-Recht, zugetheilet, 
und also kein eintziger ist, der nicht seinen Besitz und 
Recht zu den Gütern originaliter von söthaner Verleh-
irong herschreibm, conftquenter public gewesen zu seyn 
gestehen muß. tf w.Äomglv Majest. werden demnach 
allergnädigst beherzigm, wie schwere und herzbrechende 
Betrübnis diese Resolution, welche uns allen insgesamt 
die totale Austilgung zugleich andeutet, erwecket, und 
keinen unbilligen Fug gegeben habe, dieser endlichen Er-
tirpation, davor die menschliche Natur abhorriret, durch 
zeitige Anruffnng 2-ro. Äorngl. Majcst. Gnade und 
Hülste zu wehren. Wir trauen vestiglich, daß der ge-
rechte Gott, welcher aller Könige Herzen in seiner Hand 
hat, und nach seinem Willen lenket, durch das über-
eäuftt Seufzen der Unmündigen, welche anjetzo schon 
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die Thränen ihrer Evern, Freunde und Verwandte mit 
dm ihrigen begleiten, und das allgemeine Land-Geschrey 
im Lande um so viel erbärmlicher machen, sich werde er-
bitten lassen, zSnu Römgl. ttfaUfi- zu dieser Gnade 
zu lenken, daß sie den Gründen, so die Ritterschaft ztr 
ihrer Beybehaltung allerunterthänigst beybringet, würk-
liche Kraft gönnen werden. In welchem allerdemü» 
thigst gefaßten Vertrauen wir uns dahin beziehe«, daß 
zu dm Zeiten, als Liefiand unter die Erone Pohlen ge-
treten, bey der solennen (Kapitulation r antet ander» 
Conditisnm auch dieses behandelt motten, daß ein je­
der Edelmann bey seine« Rechten, Freyheiten, Possefi-
fionen oder Gütern, m statu quo, ohne einige Reserva» 
tion pure verbleiben» und dabey gehandhabet werdet» 
sollte. Welches durch die mntuelle Eide bekräftiget, und 
also die zu Heer-Meitzer-und Bischöflichen Zeiten erwo» 
bene Posseßisnes vest und sicher gesetzet worden.' D» 
ferner Liefland sich per Pacta an dm hochseel. König, da« 
maligen Herzog Cflcolum tx. ergeben und unter schwe-
tischt Regierung gelanget, hat derselbe' di< Ritterschaft 

Stedens Freyheiten und Güter versichert? und dadurch 
tie mitgebrachte Güter in gnugsame Sicherheit gestellet. 
Es hat auch der gottseelige König G»stav«s Adolph«» 
diese Königliche allergnädigste Verheissung gethan, daß 
im Fall Er Liefland durch Mediation anderer Puissan-
cm abtreten würde, jedennoch diS bewürfen wollte, daß 
tie Abolition der in Pohlen wieder die Ritterschaft ge» 
machten Constitutione«, und Restitution ihrer zur Un«' 
gebühr abgenommenen Güter gar gewiß sollten behan-
telt werde». Welches zu Tage leget, daß der glorwür-
feigste König nichts anders im Sinne getragen, als die 
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Ritterschaft bey dem, so sie unter die Cron (Schweben 
gebracht, allergerechtsamst zu erhalten. Denn hat i£c 
die Gnade blicken lassen, daß bie Ritterschaft m Casum 
cedionis, sollte bei) ihren Gütern bleiben, wie vielmehr 
wird dessen Intention gewesen seyn, auf dem Fall, da 
Liefland Ihme imrerthinig verbliebe, es selbst zu Hai-
ten, wie bann auch nachgehends die Ritterschaft noch in 
zweyen Königl. Confirmationen auf das kräftigste ihrer 
Posießionen versichert worden, dabey geruhig und un-
rnrbiret zu verbleiben. Dermaaßen hat nun Liefland 
feine speciale abgesonderte Eigenschaft, Recht und Ge-
rechtigkeiten jederzeit, nach Inhalt derer Pohlnisch-uud 
Schwedischen Pacten, gehabt und genossen, so daß im° 
obschon zu einer oder andern Zeit in dem Reiche Schwe-
den eine Reduction, insonderheit auf den Reichs-Tag 
von An. 1655. beschlossen, jedennoch l£xv* Rönigl. 
tt?ajest.Herr Vater, glorwürdigsten Gedächtnis, der-
gleichen Provincien ausgesetzet, und allewege dero Pri« 
vilegia, Recht und Gerechtigkeiten auch besondere Ei­
genschaften separiret und denen schwedischen Reichs-Ta-
ges Schlüssen entzogen. "do Ist sothane Exemtion von 
derer schwedischen Stände Decretis hiedurch bevestiqet, 
daß in allen andern Conclusts, besage der täglichen Praxi, 
Liefland nicht im geringsten afficiret, sondern seineneige-
nen separaten Land-Tagen und Bewilligungen überlas-
fen wird, iiitio Bringen die uhralte Ritterfchafts-Pri-
vilegia deutlich mit, daß Rebus Livonicii nichts im 
geringsten iniciis Livonibus sollte statuiret, gefetzet und 
gehandelt werden, ivto Ist bekandt, daß, als die Rit­
terschaft An. 1660. item 1662. sich dem Reiche Schwe­
den incorporiren, Votum & Scfliooem in Comitiis Kegni 
«klangen, und also vom schwedischen Ritterhaust izu-
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gleich mit dependiren wollen, solches dennoch lud q-uacun-
que Äatione abgeschlagen, und also positivemenr die Liest 
ländische Ritterschaft von denen schwedischen Stünden se-
variret,.und nach dem vorigen unter die Crone Schwe­
den gebrachten Rechre, ihren eigenen Bewilligungen auf 
denen Landtägm ist heimgestellet woaden. Und obwoh-
len die schwedische Reichsstände An. 1680. den 22 Nov». 
in dero Beschluß wegen der Redu. tion auch der Provin« 
ce Liestand gedacht; so wird hoffemlich die Intention 
sich nicht weiter erstrecket haben, als nur >n VimConßiiv 
Denn gleichwie Deerera nicht anders können gemachet 
werden, als über den, so des Decernemis Jurisdiction 
nnterworffen oder von dessen Schlnß dependiret; also 
haben die Stände des Reichs in reifer Erwegung, daß 
Liefland, wie kurtz vorher erwiesen, sowohl ipi'o jure 
als Facto von dem schwedischen Ritterhause sevariret ist, 
m«r das Consilium und Vorschlag gegeben, Liefiand zu 
einer Einwilligung zu disponiren und also den Effect an 
sorhane Condition gebunden. Diesem Reichs-Schluß 
haben auch l£xo. Ronigl. tNajest. gleiche und nicht meh-
rere Kraft beygeleget, indeme l£m. Äömgl. Majess. 
nicht allein in Oers publicirten Reductions - Stadga, 
de Dar. Stockholm den 9 Decembr. 1682. die auswäre 
tigen Provincien/ erfolqlich auch Liefland, von der i» 
Schweden bewilligten Reduktion separirer, und mir 
demselben, ihrer Rechre und Eigenschaft nach, zu dispo» 
niren sich vorbehalten. Allermaaßen 2£ro. Aömgk 
N?aj«st. als ein gerechter und gnädiger RSmg/ die 
Province Liefland nicht anders als nach Dero Statuten, 
Gesetze, besondere Eigenschaften und Privilegia angese­
hen, eine Commißion dahin abfertigen und mit der Rit­
terschaft gar besonders «. tuncto Kcductiani« tractiren 

lassen. 
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lassen. Durch selbige Commißion haben nun fSw* 
Äotital Majest. Oers getreuen Ritttrschafr auf das 
tyeurefte und vegeste versichert, daß alle die unter schwe­
dische Regierung mitgebrachte Güter, sie möchten zu 
Heermeister-Erz-Bischöflicher oder PMnischer Regie-
rungs-Aeit acqmrirer ftyn, bey ihren Privilegien soll-
tm constrvirer und nicht im geringsten gefährdet «er-
dm Wie sollte bann nun, Alergnädigster Aömg! 
emrechtsthaffener Unterthan anders glauben «nb trauen, 
als daß er sich bes Effects solcher hohen Versicherungen 
werdezu getröstm haben. Ja noch weniger Ursache bat 
tfm.3k6»tgl. Majest. getreue Ritterschaft zu zweifeln, 
solidem viel größern Fug über vorgedachre Resolution 
vom 6Rovembr.i688.sich zubetrübengesuttden. Denn 
als ckw. Röntgt. Majest. getreue Ritterschaft An. 
1687. durch das klägliche Lxemvel theils ihrer Mitbrü-
der, die des Ihrigen entsetzet, mit Weib und Kindern 
in die «röste Armuth verfallen, bewogen «urden, mit 
wehnmthigster Feder zu tirte. RZnigt ttfaJeji Gnade 
zu fliehen, und auf Dero An. 1678. den 10 May er­
theilten Resolution 3«« Artic. sich bezogen, empfunden 
tkw. &<5mgl. Majest. solches in hoher Ungnade, und 
verboten ernstlich, daß die Ritterschaft sich derftlben Re­
solution in gewissen Terminis nicht gebrauchen sollte: 
würde es geschehen, daß die Ritterschaft einen Gehorsam 
erwiese, so bevestigm Äonigl. tNajest. die von 
hochgedachter R6mgl. Commißion vorhin allegirtt und 
in lfm. Äowgl. hohen Namen gegebene her­
liche Versicherung» daß bie Rebuttion sich nicht weiter 
als zu dem Anfange der schwedisches Regierung erstre-
«km solle; im wiedrigm Fall aber, daferne die Ritter­
schaft sich außer die definirte Terminos aufdie Resolution 

von 
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von An. 1678. beziehen würde, alsdann erst wollten 
tih». Äomgl. Majest. zur Straft der Ritterschaft die 
Reduction weiter, neailich in die Heermeisterlichen und 
Pohln sche Zeiten zurück setzen. Ob dann nun schon 
t£w. Röntgt. hierin, wiewol (dessen der all-
wissende GVtt ein Zeuge ist) zu der Ritterschaft hdch-
sten Bestürzung Der» Zorn und Ungnade in solcher 
Maaße, als noch nie zu einiger Zeit der Ritterschaft ge-
schehen, blicken lassen, so hat dieselbe zwar nicht ohne 
Thränen der Ihrigen, in Herztreffender Wemuth, sol-
ches angesehen, sich aber doch keiner andern Politiqne 
sondern nur der innocenten Maxime der Kinder, welche 
ihres zum Zorn erregten lieben Vaters harte Züchti-
aung annehmen, die züchtigende Hand und Ruthe küsi 
feit, dadurch das väterliche Herz zum Mitleiden ttnfr 
Gnade durch stillen Gehorsam bezeuget, bedienet, in Hof-
nung Mw. Aomgl. rnajest. würden schon selbst die 
Zeit der Gnade abmesst«, wie dann bis zu dieser Stun-
de, die Ritterschaft ckw. König!. Majest. Befehl sich 
gemäß bezeuget, alles Unglück in stiller Gelassenheit über 
sich ergehen lassen, und weder die Resolution von 1678. 
noch die vom gemeldten Dato gegebene ample General-
Confirmation allegiret, oder in einiger Gelegenheit ge-
brauchet. Aber leider! ehe wir unglückliche Leute dat 
Verbrechen begehen, haben wir durch unsern Gehorsam 
und Stillschweigen, über alle Zuversicht, das Unglück 
erlebet, daß die Resolution von An. 1688. den 6Novbr. 
uns Unschuldigen die Strafe über den Hals ziehet, und 
nicht allein dieReduction in die Pohlnische undHeermei-
sterliche Regierung zurücksetzet, sondern auch gar daß 

- Gedächtnis der alten Einwohner austilget. 

$ Soll 
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Soll dann nun Allergnädigster RZni'g! dies 

der Lohn seyn, daß unsere Vorfahren in Teutschland all 
das Ihrige verlassen, die Heyden aus der Finsternis zu 
dem Erkäntnis des wahren GVttes und also in den 
Sckooß der christl. Kirche gebracht, das Land, durch 
Verlust ihrer Wohlfart, unter christl. Potentaten Herr-
fchaft gefttzer, ja daß die Ritterschaft durch ihre Treue 
gegen den höchste!. König (Lart ix. an De» sie sich An. 
1601. den 28 May zu Reval per Pacta ergeben, und da­
gegen vorangezogene hohe Versicherung erhalten, daß 
sie bey all dem Ihrigen, was sie von Herren zu Herren, 
Meistern zu Meistern, Königen zu Königen erhalten 
und erworben, vest, geruhig und ungehindert seyn und 
bleiben solle, zu Erob- und Behauptung des Landes ein 
vieles conrribuiret, nach der unglücklichen Kirchholm-
sehen Schlacht An. 1605. nicht abgewichen, sondern mit 
Hinterlassung alles des Ihrigen dennoch getreu verblie-
den, die Stadt Riga belagern und erobern helfen, ja 
sonst ferner im und ausserhalb Landes die Kennzeichen ab-
gestattet was von rechtschaffenen getreuen Unterthanen 
in vollkommenster Maaße kan begehret werden. Wir 
treten demnach vor i£w- Äömgl. £T7<r:efi. Trohn 
mit einmüthig betrübten Herzen und Gemüthe, und 
lassen nicht ab Fußfälligst zu flehen, ASmgi» 
ITi« est. geruhen allergerechtsamst, diese um die ehr# 
liehe Kirche und JÜrtö. Römgl. Malest, wohlverdiente 
getreue Ritterschaft, bey dem zu schützen, wessen sie 
durch lfm Romgk Majest hochheiligeHand und them 
re Versprechungen versichert und gehoffet hat, daß in 
deren Beständigkeit ihr zeitlich Heil und Glückseligkeit 
beruhete. CS »st ja, leyder ! dadurch, daß die Red»-
etien der unter schwedischer Regierung acqnirirten Pos-
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seßionen ergangen,die R'tterschaft in ein groß Theil bei 
Abnehmens gebracht, so baß wir an unsern Mitbrübern 
einen kläglichen Spiegel ber Armuth unb beS Elendes 
vor Augen seyen, unb badurch haben lfm. Iv'mgl. 

bereits ? unb mehr Theile des Lanbes unter 
Dero unmittelbaren Disposition; wie wollten bann 
jfw Rönigl. Majest. Dero zum Mitleiben geneiqteS 
Königliches Vater-Herz gegen getreue Unterthanen, die 
ba mit Ursache sinb unb Hülfe geleistet, baß !£w. Zvöiugl. 
£Ttoie|i. hochseelige Vorfahren das ganze Lanb unb bie 
Stobt unter Dero Gewalt gebracht, verschließen, und 
vor bie treu geleisteten Dienste nicht einmal werth achten, 
i des Landes, und doch solches unter schweren Bürbenzu 
besitzen. Weilen bann ber gerechte unb große <J5(D£€ 
sich an sein Wort unb Verheißung binden, auch frey läs-
set, Ihme solches vorzulegen; so hoffen wir, i£w. 2t o« 
nigl. Majest. werben unsere niebergeschlagene Herzen 
und Gemüther mit ber allergnäbigsten Erklärung, baß 
laut gegebener Römgl.Hand unb Versicherung bie Pofi 
seßioneS,wie sie unter hochlöbl. schwebische Regierung ge-
bracht, ungerührt unb von ber Reduction befreyr bleiben 
sollen, wieber aufrichten- Wofür alles, was nur in im 
serm äussersten Vermögen ist, ja Leib unb Blut zu lfm. 
R§mal.Majest. unb Dero Rönigl. Hauses Gebot, ül 
steter Bereitschaft stehen, unb ben unsterblichen Namen 
bestätigen soll, baß wie bie sämtliche Ritterschaft als» 
auch wir bie Bekäntnis im Herzen haben, baß wir leben 
und sterben 

<Ew. Majest. 
allemnterthZnigst. treu« gehorsamste 

Diener inb Unterthanen 
Depmirtt der Liest. Ritterschaft. 
IJ VII. 



VII. 
Memorial/ 

Dienend zur bessern Illustration der vorhergehen-
den neulich an J£E«>. KZnigl. Majest. allerunterthä-

„igst überreichten Supplic wegen der Reduktion. 

^•sbwcl in der jüngst bey Ihr» 2t<$mgl. Majest. aller? 
A-7 uurerthänigst eingelieferten Supplic, die Ratio-
nes, womit die Ritterschaft in Liefland, die angedräute 
Reduction der Güter, so unter schwedischer Regierung 
gebracht sind, zu decliniren hoffet, meistentheils enthal­
ten sind, so haben wir dennoch zu mehrer Illustration 
derselben allhier die Argumenta mit Documeutis beve-

F.&8. stigen und zwar lud Kum. i. sc 2: erweisen wollen, daß, 
als die Ritterschaft mediantibus Pactis unter dem Kö»i-

' ge in Pohlen Sigismund» 2tugofio An. 1561. getre­
ten, unter andern Conditionen auch dieses behandelt wor-
den, daß ein jeder bey seinen Rechten, Freyheiten und 
Posseßionen simplicirer, und ohne Reservation einigen 
andern Absehens, verbleiben solle. Weiches auch der 
König Gigismundus Augustus mit dem geleisteten 

3. Eide lud NUM. Z. bestätiget, und ferner, als bic Rit­
terschaft, nach geschlossenem Subjections-Handel, den 
HuldigungS-Eid ablegen sollen, durch abermalige wie-
Verholte Versicherung >»b Num. z. bekräftigen lassen. 
Gleichergestalt sind auch nebst diesen, die unter pohini-
scher Regierung erworbene Güter, einiger puvliquen 
Vindicatio» unfähig. Denn als die Ritterschaft sich 
f er Pacta An. 1601. den 28 May zu Rwal an den Her-

Zog, 
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zog, nachmaligen König in Schweden Carl IX. erge­
ben, auch die ganze Ritterschaft den damaligen von De- . 
puratis geschlossenen Subjections-Handel rarihabirer, 
und die Ratification folgenden Jahres nach Stockholm 
sandte, hat König Carl >x. tub Num. 4. der Ritter- 4. 
schaff in optima Sc ampliflima Forma Versichert, daß sie, 
ihre Erben und Nachkommen bey ihren Rechten und 
Privilegien, auch gekauften und wohlgewonnenen Gü­
tern, die sie von Königen zu Königen, Meistern zu Mei-
stern, Bischöffen zu Bischöffen erworben, vest, sicher 
und ungehindert seyn und bleiben, auch ihnen und ihren 
Erben und Nachkommen (quod notandum) keinerlei 
Beschwernis und Veruenrung, in was Schein solches 
henmchmals zu einiger Zeit geschehen oder erdacht wm 
den tönte, zugefüget werden sollte. Dies sind nun die 
mumelle Versicherungen, welche in sc suaque Natura ton« 
ftbCViVCt; Formam Contractus onerosi seu Facti utrumque 
Contrahcntium aequaliter & reciproce st ringe ntis stttftdj 
haben, worauf die Ritterschaft beynahe so vest, »te auf 
den Grund der ©««ItgEett sich verlassen, und eo tan. 
tummodo reipetiu, sich an den König Carl den ix. er» 
geben; wie sie dann von ihrer Seiten die seu 
Prastanda explikiret, all das Ihrige in die Schanze ge-
schlagen, ja verlohren und in der notablen Schlacht bey 
2v'rcbbolm An. 1605. einen solchen Beystand geleistet, 
daß nach verfehlter Victorie sie dennoch gerreu verdlie-
den, bis An. 1621. das Ihre von aussen ansehen, und 
inzwischen der eine im Revatschen, der andere in Finn­
land, Schweden und wo sonst Er seine Sicherheit ver-
muthet, sich kümmerlich behelfen müssen. Nun mögte 
zwar Einer oder Andere in der Opinion stehen, es wäre 
die Ritterschaft nicht post utrinquc kabiias Dcliberatiencs 
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& Stipulatioflcs ftrt bell König Cflt! bett IX. sonbern Jure 
Belli, siibacto Ordino fcqucltri gekommen fb ist bennoch 
bie Meinung an sich maxime crrone.i, die sowol wieber 
bie Acta pubüca als Historie klärlich laufen. Darum wir 
hicmtt instamißime bitten, ehe dergleichen Opinion,zmn 
höchsten Nachtheil ber Ritterschaft, hier an so hohen 
Orte, auch einreißen sollte, uns darüber völlig zu hö­
ren ; so soll bargethan werben, baß bie Ritterschaft von 
König Sigismund» lii. aus benen bey ber Welt, vor 
legitim erkannten Ursachen, (beten ein Theil nachma­
len bit Stände des Reichs Schweben zu Abfassung ber 
An. 1604. bett 22 Matt, zu Norköping gemachten Erb-
Vereinigung auch forciret und Liefland ob idemiratem 
Rationis damit zugleich sich justificiren kan ) ab- unb 
an König Carl ben ix. freywillig, nicht aber burch 
seine Gewalt, ergeben, die Treue continuiret, unb bcm 
yochseel. Könige Gusiavus Adolphus in gänzlicher 
Conquestirung ber Stobt R'ga/ mit Leben, Blut 
unb Gelb adsistiret, und solcher Gestalt wohl verdienet, 
daß sie bey dem Wenigen, zu einem Rekompens, weilen 
Niemand zu ber Zeit einen Heller Lohn genossen ober 
genießen wollen, sondern all.das Seinige noch zugesetzet, 
vor Acqmrirung einer so stattlichen Province mögen er­
halten werben. Diese gnäbige Intention hat ber gott-
seelige König Gnstavus Adslphus auch gehabt. Denn 

y. fub Num. 5. versichert «kr/ dafem t£t Liefland nicht 
sollte behaupten, sonbern burch Mediation anberer Pui-
sancen abtreten müssen, so wollte ifc es doch bahin be­
arbeiten, baß bie zur Ungebühr in Pohlen wieder bie 
Ritterschaft gemachte ConstiMtiones sollten aboliret, 
unb einem jeben fein Gut, so von Pohlen war eingezo­
gen »erben, resttmiret werden. Wollte dann nun biefec 

filo-
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glorieuse König die merkwürdige Treue der Liefländer so 
hohen Lohnes werth achten, daß auch, wann sie schon 
unter Pohlen blieben, sie, vor die:u Cron Schweden 
erwiesene Treue, dennoch gebührend renumeriret wür-
den Z wie kan denn nun die Ritterschaft, da sie nachge-
hends an der Victoria Gustaviana, in völliger Conquesti­
rung des ganzen Landes und Occupirung der Stadt • 
25fy'n<lultimam Manum & quidem cruentam geleget, CbCN 
nun aus ihrem von so langen Jahren her theuer erwor­
benen Posseßionen oder Gütern verstoßen werden und 
bie g ratiam Mundi davon tragen. Hiebey ist weiter zu 
erwegen, daß, als man An. 1621. in Pohlen zu der 
Erkäntnis gebracht ward, daß die Ritterschaft eben kein 
gering Moment an dieser Victorie gewesen, maaßen die 
Pohlmsche Armeen nimmer im Lande einen vesten Fuß 
seyen, und zur Resistente sich anschicken hinten, sondern 

' daselbst allemal dißiviret worden, daselbst die Policique -
ergriffen worden, die Ritterschaft durch große Promes-
sen aus Liefland wieder an sich zu ziehen, das Land von 
solcher Defension zu bldssen, und alfo die Recuperirunz 
derselben zu facilitiren. Wie denn auch einige, unter 
denen die Giesenhausen und piotee/ waren, sich da­
hin begeben und aufdaS trefflichste mit Gütern befchen-
ket wurden, so, daß deren Erben noch Heutiges Tages 
zweymal so viel daselbst geruhig und ohne einige Ansvra-
che besitzen, als auf dieser Seiten verlohrm worden. 
Dem Gris aber vorzukommen, lies König Gnstavus 
Adslpvus durch ein öffentliches Edict und Prociama 
fub Num. 6. die Einwohner der Province Liefland zu - c, 
Recuverirung ihrer Güter invitiren, und versicherte ei-
item Jeden den sichern Beste des «einigen, auf welche 
2vouml, Hand und Zusage ein jeder getrauet, sich zu 

den 
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den Selmgen verfüget und verhoffet hat, daß nicht al» 
lein Er und sein Sohn, sondern auch Kindes-Kinder und 
alle Nachkommen, lange sie in redlicher Treue gegen 
ihren Herrn beständig verharreten, dessen genießen soll-
ten. Haben auch dadurch sich nicht abwendig machen 
lassen, daß der in Pohlen angebotene Gewinn diesen weit 
mehr überstiegen, und noch jetzo daselbst in Sicherheit 
ist. Und aus solcher Ursache hat die Ritterschaft gehof-
fet, daß sie vor bie große Verdienste, wo nicht mit meh-
rem regaliret, dennoch bey dem, so sie unter schwedi­
scher Regierung gebracht, zum wenigsten sollte conscrvi-
ret werden. Alles das Recht, so die Ritterschaft an ih-, 
ten Gütern gehabt, ist befestiget durch die Olivisch« 

7« Lrudens>Tractaten/ in welchen fub Num. 7. nicht al­
lein Privati, welche beyderseits feindliche Parteyen, 
vemlich die schwedische und pohlnische, gehalten, sondern 
auch alle Lommunen (worunter ber Status Equestris in 
gencre mit begriffen) ihre Privilegien, Rechte, Ge-
wonheiten,fle seyn gemein oder sonderbar, sowol in Geist­
als Weltlichm, wie sie es vor dem Kriege gehabt ha-
den, sollten genießen. Nun ist die aanze Welt versi-
chert, daß die Gerechtigkeit Ihrer ÄSntgl. Majest. so 
groß sey, keinem etwas zu nehmen, was Er durch Dero 
heilige Hanb, einem Particutair allein, ohne anderes 
Absehen, ist zugesaget worden; wie vielmehr ist zu ver-
mnthen, baß 31)co Ävmgl. Majest. dasjenige, was 

. mit so vieler hohen Potentaten Guarantie stabeliret wor« 
den, in seiner Beständigkeit erhalten werden. Aller-
maaßen, wenn die An. 1688. den 6 Novemb. gemach-
te Resolution ihren Effect gewinnen sollte, die Ritter-
schast aus der in Instrumente Pacis Olivenfis habenden 
Sicherheit ihrer Güter gesetzer würde. Denn soll ein 
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jeder dasjenige tenore Instrnmenti Pacis behalten, und 
in bem Stande bleiben, Wie er vor bem Kriege gewesen, 
so kan ja unmöglich dasjenige, was zu einiger Zeit pu­
blic gewesen, reduciret werden; weil solches das Mse-
hen dieses ?<>a> hoc Articuio aufhebet, da es doch vir-
rualiter alle solche Reduction excludiret, und davor ge-
halten Mrden muß, daß >" ejusmodi Contraäu f.ivora-
biliter interprctando kein odiöser Effect muß abmittiret 
werben, zugeschwcigen, baß fub Num. 8.6c9. alles in g. & 9. 
solcher Maaße bestätiget worden. Hiergegen wirb zwei-
fels ohne der Ritterschaft objiciret werben, baß alles sol-
ches keine Kraft gewinnen könne, weil burch bie von de­
nen Ständen in Vchweben geschlossene ReichS-Täge, Lief« 
land auch unter bie Reduction gezogen ist. Daraufdie-
net aber zur Antwort: daß Lieflanb feine speciale unb 
abgesonderte Eigenschaft, Recht unb Gerechtigkeiten, 
nach Inhalt ber politischen und schwedischen Packen auch 
Constitutionen habe unb genieße, so daß 1) obschon zu 
ein ober ander Zeit in betn Reiche Schweben eine Redu­
ktion, insonderheit auf dem Reichs-Tage An. 1655. be­
schlossen, jebennoch Jhro RZmgl. Majest. HerrVa-
tev glorieust Memorte dergleichen Provinzen tub Num. t9 

10. ausgesetzet, unb allewege bero Privilegia, Recht 
unb Gerechtigkeiten auch befonbere Eigenschaften separi-
ret und benen schwedischen Reichs-TagS Schlüssen ent-
zogen. 2) Ist sothane Eremtion von berer schwebischen 
Stände Decretis hieburch bevestiget, daß in allen andern 
Conclusis, besage der täglichen Praxi, Liefland nicht 
im geringsten afficiret, sondern seinen eigenen separa­
ten Langtägen unb Bewilligungen überlassen wirb. 3) 
Bringen bie uralte Ritterschafts - Privilegia mit sich fui> 
Num. II. baß in Kebus Livonicis nichts im geringste« 

9) iolciis 
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insciis Livonibus fbttC fifltllU'Ct, gesetzet llllb gehandelt 
werden. Dannenhero, weilen wir zu denen Reichs-
Tägen nie vociret wordenem solcher Schluß wieder uns 
als Ungehörte und Jndefendirte ohne Läston der allge-
meinen Justice, welche keinen einzeln, in dem allerge-
ringsten, geschweige eine ganze Communion an ihrer 
zeitlichen Wohlfart ungehört condemniren lässet, keinen 
Stand fassen kan, um so viel weniger, da Nobis inscüs 
die facta publica nicht wenig präjudiciret werde». 4) 

iä. & 13. Belehren die liib Num-12. & 13. extractive beygelegte 
Resolution ,̂ daß, als die Ritterschaft sich dem Reiche 
Schweden incürponvtn / Votum & Sesfionem in Comi-
Iiis Kegni erlangen, und also von dem schwedischen Rit« 
terhause mit devendiren wollen, solches dennoch abge­
schlagen, und also pofltivement die Ritterschaft von der 
schwedischen Stände Concwsis fepariret, und nachdem 
Alten unter die Crone Schweden gebrachten Rechte ih­
ren eigenen Bewilligungen auf denen Landtägen istheim-
gestellet worden. Unb obwohlen die Reichs - Stande in 

14. Schweden An. 1680. fub Num. 14. der Province Lies« 
land gedacht, so kan solches sich nicht weiter erstrecken, 
als in vim Confiiii. Denn wie Decrera nicht anders 
können aemacht werden, als über den, der des Decer. 
nentis Jurisdiction unterworfen ist oder von ihme de# 
pendiret, sonst aber Par in Parem feine Herrschaft hat; 
also haben die Stände des Reichs in reifer Erwegung, 
das Liefland, wie erwiesen, sowol ipso iure als Facto 
vom schwedischen Rimrhause fepariret ist, nur das Con» 
filium unb Vorschlag gegeben, Liefland zu einer Einwil­
ligung zu disponiren und bett Effect an solche Condition 
gebunden. Diesem Reichstags-Schluß haben sibto 
ÄOWßJ. ölajcft. 6) gleiche und nicht mehrere Kraft 

zuge-
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zugeleget, indem 3bco RZmgl. Zflakfl. sub Num. i5. ,, 
m der publicirten Reducrions-Stadga de Dato Stock-
Holm den 9 Decemb. 1682. die auswärtigen Provinzien, 
erfolglich auch Liefland, von der in Schweden bewillig-
ren Reduction fepariret, und mit derselben ihrer vorge-
dachte Rechte und Eigenschaft»? nach zu disponiren sich 
vorbehalten; so ist auch dieses von Höchstgedachter Sei-
ner Kömgl.Majest.allergerechtfamst observirer, indem 
3hc» Aönlgl. Majest. eine Commißion nach Liefland 
abfertigen, und mit der Ritterschaft gar besonders >» 
Puncto Äeductionis ttactiren lassen. Durch diese Com-
mißion haben nun 3bco&5mgl. Majest t'ub Num.16. «5. 
die Ritterschaft höchstens versichert, daß alle die unter 
schwedische Regierung mitgebrachte Posseßiones, sie mög-
ten unter Bischös- Erz-Bischöf-Heermeisterlich-und Pohl-
nifcher Regierung acquiriret seyn, bey ihren Privilegien 
sollten conserviret und nicht im geringsten gefährdet wer-
den Woraus auch die Liefländische Commißion, als 
sie sich nach volführter Produktion und Einnehmung der 
Dokumenten in Liefland allhier niedergelassen, in Piv 
blicir-und Eröfnung der Resolutionen (wie ioitar omni. 
um die sub Num. 17.18.19. ausweisen) nicht auf fchwe-17.18.15. 
difche Reichstags - Schlüsse und solcher Stände Decretis, 
fondern auch Ihrer sömgl. Waieft* Instruction sich 
gegründet, und Kraft der hohen und theuren Äontgl» 
Versicherungen, alle unter schwedischer Regierung me­
diantibus pactis mitgebrachte Güter von der Reduktion 
rotaliter befreyet. Alles das hat noch mehr Kraft ge-
Wonnen, maaßen, als die Ritterschaft An. 1687. den 

guldiPmgs-Eid ablegte, und bey damaligen Landtags-
chluß ad Art. 4. Propofitionis wemüthigst anhielte, daß 

3h$o jRom'ßlt tTfaj* doch auf die An. x 678. sub Num. 20. *». 
V 2 ertheil-
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ertheilte Zusage und ample Confirmation sub Num 21. 
gerechtsamst reflectiren, und die Ritterschaft von Rebiu 
ction der Güter, so bey schwedischer Regierung acqui-
rirer sind, looszählen mdgte, ergieng von Hdchstgedach-
ter Jhro S6mg'« t??ajest. ein Schreiben iiibiNum.22. 
des Inhalts: es solle die Ritterschaft gegen Reduktion 
der durante Äcgimine tuecico erworbenen Posseßi0NeN 
vorgedachte Resolution die An. 1678. nicht weiter alle-
giren; geschähe es, so wollten Ihro Rönigl. Majest. 
die Reduktion in Heermeisterliche und Pchlnische Zeiten 
zurück setzen, Welche sonsten nur ihren Cetmiirom x 

von der schwedische» Regierung annehme«» und gar 
nicht über diesen Ziel eingerichtet werden sollte. In 
diesem Stücke hat nun bisher die Ritterschaft sich willig 
erwiesen, ihr habendes Recht und Befugnis unter dem 
Gehorsam, densieJhroÄönigl.Maj«st. jederzeit zu 
erweisen bereit gewesen, zu legen, und ob sie schon un-
ter der Last gar schwer gelitten, nnd noch leider, dennoch 
stille zu schweigen; in der Hofnung, es würden Ihr» 
Römgl. Maiest. sich durch solche Demuth und «sub-
Mißton zum christl. Mitleiden bewegen lassen. Aber nun 
leyder! wäre es eine schwere Sache, eine so hohe Ver­
sicherung, die mit vorgedachten unumstößlichen Grün-
den und nun abermals mit Ihrer 2\o»mI. Majest» 
hochheiligen Hand und Siegel corroboriret ist, zu heben 
und zu zeigen, was die extraordinaire Geduld und Ge-
horstm in solchem Elende gewürket, daß sie nemlich die 
dictirte Strafe, ohne das Verbrechen über eine wohl-
verdiente Ritterschaft gebracht habe. Nachdem nun bis-
her gnugsam erwiesen worden, daß die Province Lief-
tstttb in Puncto Reductibßis, dudtu Juris manifestissi.me & 
Squitatis keiveSwegeL von betn Arbitrio & Decrero der 

schwe-
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schwedischen Stände devcndiret; sc Ällt die Frage für: 
tX" tlcl)C8 Rechts sie sich gebwucbet/ rvenn etwa ei* 
tie solche Sl̂ sß'fo yindkatioms einfallen sollte l Darüber 
ist nun ferner zu wissen, daß die Province Lieflanb, 
als Anfangs eine vom Römischen Reiche dependirende 
Province, deren Oberherren vormalen Fürsten und 
Stände des Römischen Reichs gewesen, sich der allgemei-
nen teutschen Rechte oder iuris communis romani gebrau­
chet- Weil dann.mm nicht weniger bey vohlnischer alS 
schwedischer Subjection Liesiand ist privilegiret und ver-
sichert worden, bey ihren alten Rechten, Gesetzen, Sta­
tuten und Freyheiten zu verbleiben, so muß auch die 
Qiia-ftio Reduiftionis ( Weil stlle Äei Vindicationcs sccim-
dum Statuta & L. L so in Loco Äei fitx gebräuchlich sind, 
bey welchen Fiscus Conditionem Privati inbllciret/ und 
nicht ex Damno alieno locupletior werden muß) decidi« 
ret werden, UM so viel mehr, da die ausländischen Pro-
Vinnen in denen Reichstags - Schlüssen ihren eigenen 
Rechten find reserviret worden. Nun vermögen fothane 
Rechte ebensals, daß zwar die Domania regulariter von 

. benen Bonis Privatorum sollen fepariret, unb jene nicht 
tmtcf Privat-Gebrauch gebracht werben; es hat aber 
dieses Gesetz seine benannte Exceptiones, baß nemlich die 
Aiicnationes Domaororum, als ein Theil derselben, t]Ül-
tigsinb, wann erwiesen wirb, daß sie geschehen sinb i) 
Urgente maxima Salutis publica Neceflitate, inque ejus 
Commodum. 2) Accedente Praefcriptione. z) WaNN sie 
oueroso Titulo acCUiU'U'Jf. 4) Publicis Pactis CDRjXVIllil'Ct 
sinb, unb dergleichen. Nun ist ja bekandt, daß alle sol-
che Güter in Liefiand vor große und schwere Verdienste 
in Zeit der RotK,ba Hülfe und Gelb nicht bey der Hand 
gewesen, veräusert, und Timio sat onerofo, vor Auf-

Y 3 fetzung 
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fttzung Gutes und Blutes erworben, das Land durch 
Hülfe der Ritterschaft aus der barbarischen heidnischen 
Finsterniß zur ErkäntniS GVttes und feines Wortes, 

- endlich auch unter christlicher und zum letzten unter fchwe-
bischer Herrschast, durch Behaupt - und völliger Erobe-
rung der Städte gebracht, nunmehr» so lange Jahre 
her geruhig besessen, und die Sicherheit der Possessoren, 
so durch publique Pacten und Vertrage, als auch andere 
große Versicherungen, stabiliret worden. Man könte 
hiebet) gleichsals erinnern, daß in denen Paflis oiivien. 
slbus enthalten ftp, daß ein jeder sein Eigenthum behal-
ten solle, dennoch »iljea»cor>ljirioav. nach denen Ge-
seyen des Reichs. Eben hierin fundirt sich die Ritter-
schaftauch, und suchet nichts mehr, als nach denen Ge-
setzen des Reichs tractiret zu werden. Denn oben ist 
schon erwiesen, daß die Gesetze des Reichs, Liefland von 
denen schwedischen Dermis fepariret haben, derowegen 
refragantibus ipsu Kegni Legibus, Liefland Nicht anders, 
als nach seiner Eigenschaft muß wnsideriret werden. Dies 
find nun die Munirnenta Justitiar die uns von intendirter 
Reduction befreyen. Was aber die Rationcs poiiticas 
betrift, welche Ik)r»RömgI. Majest perfuadiren kön-
nen, den Adel in Liefiand, xur Defension des Landes, 
zu conserviren, wollen wir eben nicht berühren, sondern 
verharren in der unterthänigsten Meinung, es werden 
Ihr» R6mgl. Malest, als ein weiser und gnädiger Re-
aent des ganzen Reichs/ ohne unsere geringe Remon­
stration, Gelbst ermessen, ob es Dero Interesse vor-
träglicher sey, eine so wohl meritirte Ritterschaft zu er-
halten oder zu extirpiren. Soll die Würde bey uns so 
groß nicht seyn» uns zu conserviren, so hoffen wir doch, 
daß Ihro Zwnißl. twtjtft« uns des Zwecks fähig trnv 

chrn 
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chen werden, aus Abondance der beywohnenden Gna- • 
de, Liebe und Gerechtigkeit, und aus dem Dictamine 
Dero hierunter versirenden Interesse. H\ zc. zc. 

Num. i. 
Extract aus der General-Capirulation, zwischen demKö-

nige in Pohlen Gigismundus Äugustus und dem 
Heermeistersamt andern Ständen des Herzogthums 
Liestand, de Dato Vilnae d. 28 Novbr. An. 1561. 
&c. &c. Omnia etiam corum jura, beneficia, privilegia feculariaSc 

ecclesiastica, pracscrtim nobilium, tarn fimultaned inveßitur* juf,quatti 
& hbertatem gratU inßtcceßione hereditaria ad utrumque sexum7 

superiorifates, prxemincntias, dignitates, possessiones libertates trans-
ädtioncs & plebiscita, immunitatesve confirmaturosesie, denique & ju« 
risdictioncm totalem, juxta legcs & consuetudincs moresque antiquos, (*) 

Num. 2. 
Extract ans der Versicherung, welche der König in Poh-

len SlgtSttmndus Augvsius der Ritterschaft in 
Liefland durch den Herzog Radzwil bey der Huldi-
gung gegeben. Datum 2\tga den i Mart, 1562. 

4te Punct. 
Ut universi ac finguli Archi - Dioecesis Rigensis fpirituales Sc secu« 

laies Status necnon privati in omnibus privilegiis, libertatibus, domi-
niis, 

O auf teutsch, JC. Auch sollen alle ihre Welt- und geistlich? 
Rechte, Beneficien, Privilegia, insonderheit der adelichen, sorvol 
das Recht der Mitbelehnfchafc als auch die Freyheit der Gna-
de in beyderley Geschlecht erblich zu succediren, Hoheiten, Vor­
züge, Würden, Besitze, Freyheiten, Verträge und Schlüsse wie 
<iucb Immunitäten und endlich auch die ganze Jurisdiction, nach de-' 
nen Gesetzen, Gewonheiten und alten Gebräuchen confirmiretseylnc. 
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iriis, ufitatis cpnfuetudinibus, statutis, fudiciis 5c Juribus, initis pactis, 
transactionibus, diplomatis, caflris, dominibus, pr^diis7 curiis, bo~ 
ms omnibus fubditis fecundum antiquos terminos & fines, ipforum 
feudis item omnibus ccclesiafliicis & maximc in juribus qn* vermcuU lin-
gua die Samende ^>and- Gnaden-und Mannlehn-Rcchce voun-
tut, i c/Manus conjuncta, feudum gratis & mafculinum reliquisve 
omnibus privüegiis vigore certorum diplomatum per Dominos Archie-
piscopos & Capitulum universis ac singulis super iis concefforiim & fub-
ipquenter per Romanos Pontifices, Imperatores, nec non Romanorum 
Reges approbatorum 8c confirmatorum perpetuo mancant atque conler-
ventur. (**) 

Num. 3. Königs Slgl'ömvndi Augustl Eyd, vid.infra 
pag. 47, fub Lit. D. 

Num, 4, 
Herzogs, nachmalen Königs Carl des ix. Versicherung, 

der Ritlerschaft gegeben, als zuvor An. 1601. den 28 
May zuReval derSubjectionS-Handel geschlossen war. 

ES lasse» aber Ihro Hokhfürstl.D«rchl. dleRitter-undLaod-
; toast 

(") d.i. Wir wollen 4ten» daß alle und jede desRigifchen Erz-
Stifs geist- und weltl. Standes, wie auch privat Personen bey allen 
Privilegien,Freyheiten, Herrschaften, gebräuch!. Gewohnheiten, Sta-
tuten, Gerichten, Gerechtigkeiten, eingegangenen Packen, Vertragen, 
Diplomaten, Schlössern, Wohnungen, liegenden Gründen, Hö­
fen, allen Gütern und Unterthanen, nach denen alten Grenzen und 
Scheidungen, ihren Lehn-Gütern, item bey allen Kirchen-Rechten, 
hauptsächlich aber bey denen Rechten, welche nach der Mutter-
spräche die Samende-Hand-Gnaden-und Mann-Lehen-Aech­
te genannt werden, das ist, das Recht der gesamten Hand, der 
Gnade und des Mannlehns und allen übrigen Privilegien, Kraft ge* 
wisser, durch Herren Erz-Bischöfen und Capituln allen insgesamt 
junD einem jeden besonders über selbe ertheilten Diplomaten und die 
folglich durch römische Päbste, Kaysern und römischen Königen apprO-
hiretund confirmiret worden sind, verbleiben und conserviret werden. 
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schift d-'s Wendischen und Pemauischm CrayseS bey ihren uralten 
ver/tegelten und vcrbw feten Privilegien und Immunitäten, item 
bei) allen ihren altvn Verträgen und Beliebungen, Rechreny Ge­
richten, Gerechtigkeiten,^ Recessen, Statuten, christlichen Landes-
Gewohnheiten und Gebrauchen, milche ihren Vorfahren und ihnen 
von Kay'ern zu Kayseru, Königen zu Königen, Hochmeistern zu 
Hochmeistern, Herren zu Herren verlehnet bewilliget und ge­
geben . geru^iqlich bleiben, und wenn das Land zur Ruhe, und iti 
einen bessern Zustand kommen wird, alsdann wollen IhreFürstl. 
Durchl. dieselben übersehen und verbessern, auch ernanrc Ritter» 
und Landschaft mit denen Landen Harrten und Wierland, ihren 
Rechnn und Gerichten, wie die in allen ihren Clausuln, ArticM 
und Puncten von Worten zu Worten lauten, und der Ritter- unD 
Landschaft des Stifts Dorpr jetzo gegeben worden, gnädiglich Pri­
vilegien, begnadigen und versehen, auch ferner dasjenige was be­
törter Landschaft und Craysen zuträglich seyn wird, anstellen und 
verordnen. Hiebemben confir miren und bestätigen auch wir himiit 
und Kraft dieses Brieses in bester und beständiger Form für Uns, 
unsere Erben und Nachkommen, auch alle Diejenige, so künftig bey 
der Rönigl. Regierung des Reichs Schweden seyn werden, der 
Ritter- und Landschaft auch sämtlichen Ständen des Stifts Dorpt 
alle ihre uhralte verbriefet und versiegelte Privilegien, Freyheiten 
und Immunitäten, wie Dieselbe Namen haben mögen, forool auch 
ihre alte Verträge und Beliebungen. Rechte, Gerichte, Gerechtig-
feiten, Recesse, Statuten, christliche Landes - Gewohnheit unt> 
Gebrauche, und was denselbigen mehr anhängig, gleichsam die-
felbigen von Worten zu Worten, in allen unD jeglichen ihren 
Puncten, Clausula und Articuln lauten und innehalten, und ih­
ren Vorfahren auch ihnen selbflen von Bischössen zu Beschössen, 
von Heermeistern zu Heermeistern, von Herren zu Herren verlehnet, 
bewilliget und gegeben, auch conptmiret und bekräftiget worden, und 
sie bis anhero sämtlich und insonderheit dabey gehandhabet sind, 
gleich als wenn Dieselbe hierin auSDrucflich vermelDet unD einverleibet 
wären. Jmmaßen Wir Dann auch wollen, Daß ihnen, ihren Erben 
und Nachkommen, keinigerley Beschwernis unD Verneurung, in 
was Schein solches bertmchmals zu einiger Zeit geschehen oDer er­
dacht werDen fönte, hierentgegen zugefüget werden soll. Jmglei-

3 che» 



. 178' @ ) o ( m 
chen bewilligen wir auch gnädiglich, daß die sinnliche Ritterschaft 
und Unterthanen des Grifts Dorpt, wegen ihnr vat.riichen Erbe, 
desgleichen auch gekauften und anderer Gestalt wohigewonnenenGü-
kern, nebenst aufgerichteten Siegeln und Briefen, und allem dem-
jenigen, darzu sie berechtigst sind, vor fch, ihre Erben und Nach-
kommen in dergleichen Gerechtigkeit und Freyheit gelassen, auch hin-
fürters dabey geschützet und gehandbabct werden, als sie von Alters 
her gehabt unv genossen, ohne JemandS Eintrag und Verhin­
derung. 

Num* 5* 
Königs Gustavi Adolph: Schreiben an die Rittes 

schaft, darin dieselbe ihrer Gürer versichert wor-
den, wann schon Liefland nicht unter Schweden 
bliebe. 
Gustavus Adolphuo von GOTTES Gnaden der Schwe-

den, Gothen und Wenden erkohrner König unv Erbfürst, Groß-
fürst in Finnland, Herzog zu Ehstland und Westmannland zc. Un-
fern gnädigen Gruß und geneigten Willen zuvor, Ehrenveste und 
Mannhafte, infonders liebe Getreue. Wir wollen euch fornt und 
sonders hiemit gnädigst nicht vorenthalten, was Maeßen der auch 
Edle, Ehrendester und Mannhafter itn"er bestalter Rittmeister und 
lieber getreuer Fromhold pctc»!, welchen i!;r an Unk abgefertiget, 
seine ihm vertraute Werd und Geschäfte in gebührender Untcrchä-
nigkeit bey Uns abgeleget, gleichwie Wir nun aus demselben cn euch 
unsern besondern Willen undAsfection Unierec und der CronSchwe-
den Regierung und Jurisdiction zu bleiben erfpühren, als sind Wir 
für Un ere Person auch nicht wenig geneigt, euch vorunter zu erhal­
ten und zu schützen, wollen auch, auf den Friedens-Traetat, so zwi-
sehen uns und den Königin Pohlen etwa künftig mogte vor dieHcnd 
genommen werden, so viel möglich Uns zum höchsten dahin bemü­
hen, daß Wir euer Vaterland und den ub^rdünischen Theil des Lies-
landes nVt dem Fürstenthum Ehstland, so Wir, durch Gottes Gna­
de, einHaben und besitzen, in ein Corpus redigiren und behalten mö-
gen. Da es aber je entweder durch beyderseits Beliebung, oder 
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aber fremder Potentaten Bemwelung dahin sollte gebracht werden, 
daß ein jeglicher.Theil dasjenige, so er vor den Krieg besessen und 
ingehabt, behalten möge, sollet ihr versichert seyn, deß mir wegen 
der andern an Uns in Untertänigkeit angelangten Puncten, als 
der Restitution eurer Güter, Abolition und Ab chaffung der in Poh- i 
len wieder euch zur Unfug ergangenen beschwerlichen Constitutionen, / 
wie auch imgleichen vero in allen Fried-Vertragen gebührlichen und 
nothwendigen Amnestia oder gänzlichen Aufhebungen alter vorgegan­
genen Feindseligkeiten und was deme mehr anhängiq seyn, unv euch 
zur Wohlsarth ersprießen mogte, eurcn in allen Gnaden geruhen, 
und Uns eure Wohlsarch billiger Maaßen wollen engelegen feyn las-
sen. Welches Wir euch (denen Wir sonsten mit Gnaden wohl ge-
woqen) zur Nachrichtung auf euer untenhänigeS Ersuchen gnädigst 
nicht woll u vorenthalten. GOtt empfohlen Gegeben auf unserm 
König!. Schloß Abo den i8tc« April Anno 1614. 

Gustavus Adolphns mppna. 

Denen Edlen, Ehrenvesten und Mannhaften, Unsern Itcbett 
Getreuen, der Ritterschaft des Mry-Stifts Riga und 
Stifts Dorpe, sich aniyo in Unser und der Cron Schrve-
den Bslmäßigkeic aufhaltende sämtlichen gnädiglichen. 

Num. 6. 
Königs Gustavi Zldolphi Proclama, darin alle Liest 

länder zu Recuperirung ihrer Güter beruffen werden. 
Wir Gustav Adolph von GOTTES Gnadcn, der Schwe-

den, Gothen und Wenden König, Groß-Fürst in Finnland. Herzog 
zuEhstenundCarelln, Herr zu Zngermanland zc. Thun hiermit ge­
gen jedermänntglich, so dieses ansichtig zu wissen, kund und offen-
var, daß ob Wir wohl Anfangs, da Wir zn unser Regierung ge-
treten, nichts lieber* gesehen, und allein dahin getrachtet, wie Wir 
durch ertragliche Mittel mit dem Könige in Pohlen zur friedfertigen 
Muhe gesetzet -, unserer Stüdte versichert, und von.beyden Seiten 
ferner christlichen Blutstürzung abgehalten werden mögen. Dem-

Z » nach 



*8o . K )o( G 
nach daß Wirs, wie gerne Wir auch der jetzigen allgemeinen Chrr-
(Wnit angelaufenen schweren Liuften hierinnen weichen wollten,, 
nicht haben nachgeben, und fast bey den Haaren zu dieser wieder Die 
Pohlen schweren Kriegs-Expedition greifen müssen; Als haben-Wir, 
da Wir nunmehr zweifeis ohne, durch sonderbare AueerfeJ;ung Des 
Allmächtigen, unD unsere Krieges-Macht Der StaDt Riga, unD 
fast des ganz n Licflandes, auch nicht e.nen geringen Particul Lur-
jands obermäßig geworden, hochbenötiget zu. seyn erachtet, Unsere 
König!. Vsrsorge zu tragen, wie die von den Pohlen gedrängte unD 
zerstreute Einwohner Dieses Landes wiederum versamlet, unter eine 
Hütte unD in Hut gebracht, unD Das lange Zeit hero zerrüttete Lieft 
land zu einer guten Provinzialischen Verfassung in einander gesetzet 
Ire Den möge. Wann Wir Dann nunmehro nechfl göttlicher Hülfe 
hierin gute Hofnung, auch Darzu an Unser Vorsorge unD Möglich-
feit nichts wollen verfehlen lassen, so ferne Die Einwohner, welche 
dieses am meisten in verrucF-er Zeit getroffen, ohne vorigen ihren 
Wankelmuth, Dieses Unser Wohlmeinen bey Zeiten ergreifen fest 
bey sich, StanD unD Stelle finden, unD nickt alle in den WinD wer­
den fahren lassen. Damit nun Unser Konigl. Wohlmeinen nicht 
vergeblich sey ; Als wollten Wir hiemit in GnaDen allen unD jeDen 
in Diesen LanDen gebohrnen unD eingesessenen von Adel, Hauptleu-
ten unD Bürgern, und allen welchen ihr VaterlanD lieb, einen Ter-
tninutn ernennet unD hiermit angesetzet haben. Daß von Dato an, 
alle Diejenigen, so innerhalb-in dreyen Monaten, Die so ausserhalb 
LanDes aber in sechs Monaten sich bey Uns unD Unfern Statthal­
tern alhier einstellen, unD ihre-gebührliche Pflicht unD Gegenwärtig­
keit leisten, unD ihre Güter, unD worzu einjeDer benötiget zu seyn 
vermeinet, alsDann vor Uns anwärtig seyn solle: Mit dieser Unser 
ernster Bedrohung, Daß alle Diejenige, so mittelst geletzter Fnst sich 
nicht einstellen, besonDern aufsn bleiben werDen, Kraft Dieses nun 
unD zu stätSwjbrender Zeit ausgeschlossen, unD ihre Güter, GelD unD 
all Das Ihrige hiemit confifriw se»n unD bleiben soll. Wie Wir 
dieselbe hiemit auf solchen Fall conftfciren thun. UrkunDlich haben 
Wir Dieses mit Unfern Händen unterschrieben unD König!. Jnsiege! 
lefllaubiget. Datum Riga Ben 12 Novembr. Anno 1621. 

(L. S.) <$5ußfiX>W6 AdOlphUS. 
Num» 

? '  -
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Num. y. 

Ex Instrumente) Pacrs Olivenfis; 

§ 2. Hac generali amneftia gaudeaiit omnes 5c singuli, cujüscun^ 
Status, conditionis & rcligionis fuerint r ut & oames communita» 

tes, quae ab utrinque partes hoftiles sceutae sunt, aut in hoßilem pofles-
sionem devenerunt Nec ullis hoc bellum praejudicio & noxae fit, in-
iüis juribus,. privilegiis ac confuetudinibus generalibus Sc fpecialibus, tarn 
in eccJefiafticis quam in civilibus profani'sque, quibus ante hoc bellum 
gavisi sunt, sed ii& in totum fruantur secundüm Lcges Regni Nec ulli's 
communitatibus aut privatis, actio ratione adhaesionis hosti , intentabi-
tur, im ut nemini liccat alicui negotium faceffere ratione illius adhaesio* 
eis hostilis y aut eam exprobrare. (*) 

Num 8. 
Aus dem Schwedischen übersetzte. 

Wir Lhristma von GOTTES Gnaden, der Schweden/ 
Gothen und Wenden erwehlle Königin k. zc. Thun kund, demnach 
unsere getreue Unter fassen, die Ritterschaft und der Adel in Lieflanv 
dero Deputate, die Edle und Mannhafte Otto von Mengden, Land-

3j Rath-

(*) Ins Teutsche. Aus demOlivischm Friedens» Instrument. 
§. 2. Es sollen sich dieser General- Amnestie alle und jede, sie; 

styn von welche Stande, Condltion und Religion sie sind, wie auch' 
alle Communitätzn welche von beyden Seiten dem fe-ndlichen Theile 
gefolget oder unter feindlichen Besitz gekommen sind, zu erfteu-n ha-
hen Es soll auch Niemanden dieser Krieg zum Präjudiz und Scha­
den in seinen general und special Rechten, Privilegien und Gewohnhei­
ten, fowol in geistlichen als civil-und weltlichen, gereichen, deren er 
sich vor diesem Kriege zu erfreuen gehabt, sondern nach denen Gese­
tzen des Reichs dieselbe gemessen. .Es soll auch wieder denen Commu-
nitäten oder privat Personen, wegen dessen, daß sie dem Feinde an­
gehangen, keine Aetion intendicet werden, also, daß niemanden er­
laubt, jemanden wegen dieses feindlichen Anhangs zu beunruhigen^ 
oder (pichen furzuriic&n;' 
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Rath und Obristlleutenant über die Ritter-Pferde daselbst, Heinr!ch 
Patkull Land-Richter und Lieutenant über die Rister - Pferde deS 
Wendischen Creyfes, Hans Croneman und Secretarius David trn 
Wiecken zu Uns gesandt, um nechst antern Angelegenheiten arch 
um die Confirmation Über dero vorigen Privilegien, Freyl̂ ien, 
Immunitäten und habende rechtmäßige und geruhige Posseßion e ut 
Untertänigkeit anzuhalten; haben Wir solches in Bedenken g nom-
wen und befunden, daß dero unterthänigstes Gesuch dem Recht und 
der Billigkeit gemäß sey. Und wie Wir dero Treue und Aufrich-
tigkeit von den Zeiten an, da sie unter die Crvn Schweden gekom-
men sind, in allen Fällen verspüret und vernommen haben, sie auch 
ferner zu aller Pflicht, Treue und Rechtsinnigkeit gegen Uns, unsere 
nachfolgende Konige und die Cron Schweden verbunden seyn sollen; 
«IS haben Wir aus sonderbarer Gunst und Gnade conflrnrret und 
bestätiget, wie Wir denn auch hiermit und Kraft dieses unsers r ffe-
nen Briefes confirmiren,bestätigen und bekräftigen vorgedachter un» 
ser getreuen Unterfassen der Liefländischen Ritterschaft und des Adels 
vorige und alte Privilegien, Immunitäten, Freyheiten, rechtmäs­
sige und geruhige PosseßioneS und Eigenthümer, welche sie ordent-
iich unD jufto titulo, so von dero vorigen Obrigkeit, als auch nach-

. * gehend* von unsern höchstgeehrtesten Herrn Vater glorwürdigsten 
Gedächtnis, desgleichen auch von UnS bis anhero erhalten und würk-
lich genossen haben, zu gebrauchen und zu behalten, auch dabey völ­
lig, wie es das Recht und die Billigkeit erfordern, erhalten und 
aehandhabet zu werden. Dabeneben auch Uns, Unser und deS 
Reichs Hoheit und Recht in allen vorbehalten und ohne Präjudice 
oder Schaden. Befehlen derowegen und gebieten unfern General-
Gouverneur über Liefland, wie auch unfern Gouverneurs und Lands­
höfdingen, so anitzo daselbst verHanden, oder hnsühro dahin mög-
ten gesetzet werDen, wie auch allen andern, denen es in einigerley 
Weise angehet, auch Uns mit Gehorsam und Treue verpfl chtet sind, 
daß sie mehrgedachten unsern getreuen Untersassen, der Ritterschaft 
und dem Adel in Liefland, zuwieder solch, n ihren Privilegien, Frey-
betten und Gerechtigkeiten keine Hinderung, Eingrifoder Nachtheil 
in einigerley Weise zufügen, sondern vielmehr dieselbe, auf den be-
»itigttn Fall, Dabey schützen und handhaben sollen. 

Zu 
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Zu mehrer Verncherung haben Wir dieses mit eigener Hand 

unterschrieben, auch Un-er und deS Reichs Secret wissentlich unten 
anhängen lass n. Gegeben und geschrieben auf Unserm Königlichen 
Schlosse den 7 Aug. 1648. 

(jus,) Christma. 

Num. 9» 
Aus dem Schwedischen übersetzt. 

Wir Carl von GOTTES Gnaden :c. k. Thun kund, daß, 
demnach unsere getreue Untersassen, die Ritterschaft und der Adel 
in Liest and, durch dero Deputiere, die Edle und Mannhafte, wie 
auch Wohlerfahrne und Verständige Gotthard Wilhelm Bure-
bery, Land-Rath und Obersten: Baren Gustav von Mennden, 
Land-Rath undObrist-Lieutenant: Casvarun: Ceumerum,Tand-
Gerichts Assessor» und der Ritterschaft Secretarhim, unter ander» 
Gelegenheiten, vor diesmal auch um Confirmation aller derer vori-
gm Privilegien, Freyheiten, Immunitäten und habenden rechtmäs-
sigen und geruhigen Posseßlonen in lwterthänigkeî  Ansuchung ge-
than, und in dem Ansehen, daß dero unterthänige Devotion, Treue 
und Pflicht, von der Zeit an, da sie zuerst unter die Cron Schwe­
den gekommen sind, jederzeit rühmlich erwiesen und bezeuget, auch 
nichts unterlassen haben, was von treuen und devoten Untersüss n 
hat können verlanget werden; sie auch ferner und hinftibro zu aller 
Pfl cht, Treue und Rechtsinnigkeit gegen Uns, unsere nachfolgende 
sch-vedische Könige und die Crone Schweden verbunden seyn sollen ; 
so. hubenWr, alldieweil sie nunmehro dem Reiche Schweden in 
perpetuum incorporicet sind, so viel weniger Z vcifel getrogen, unse-
rer getreuen Unterfass n der Lü ständisch, n Ritterschaft und des A-
dels vorige und alte Privilegien, Immunitäten, Freyheiten, recht-
mäßige und geruhige PosseßioneS und Eigenthümer, welche sie or­
dentlich und jufto titulo von der voriaen Obrigkeit, als auch nach# 
gehend* v)n vorigen schwedischen Königen bis anhero erhalten und 
würklich genossen Haben, aus sonderbarer Gunst und Gnade zu 
confirmiren, zu bestätigen und zu bekräftigen, dieselbe ferner und 
inSkünstige zu genießen, zu gebrauchen unv zu behalten, auch dabey 
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vollkomlich,wie es recht und billig seyn mag, erhalten und gehandna-
bet tu werden. Und solches alles, bis auf wettete Ranfi atioa 
bey Unsern mündigen Jahren und angehender Regierung, unser und 
unsers Reichs Hoheit und Recht, tn allen vorbehältlich und chr.e 
Schaden. . Wir gebieten demnach, und befehlen unserm General-
Gouverneur über Liefland, wie auch unserm Gouvsrneur und Lan"s-
Höfdingen daselbst, soametzo verHanden, oder künftig dahin so'äkm 
verordnet werden, wie auch allen andern, denen es auf einigerley 
Weife angehet, und Uns mit Gchorsam und Treue verpflichtet sind, 
mehrgedachten unsern getreusten Untersassen der Ritterschaft und 
den Adel in Liefland, gegen sothane dero Privilegien Freyheiten unv 
Gerechtigkeiten, keine Hinderung, Nachtheil und Verfang in eini-
ger Maaße zuzufügen; sondern vielmehr, auf den erfordernden Fall, 
sie dabey zu schützen und zu handhaben. Zu mehrer Versicherung 
ist dieses mit Unserm König!. Seeret, so auch respective von Unse­
rer hochgeehrtesten lieben Frau Mutter, und unser auch unsers Re'chS 
Vormünder und Regierungs Unterschrift bekräftiget. Datum 
Stockholm, den 23 November Anno 1660. 

(L. s.) ' Hedwig SIeonora. 
Peer Brahe, Graf Lars Hagge, C. G. vvranyel, 
zu Wlßingkorg, des Reichs des Reichs Schwe- des Reichs Schweden 

Schweden TruchseS. den Marschall. Ammiral. 
tllagnus Gabriel de la Gardje, Guftavus Vonde, 

des Reichs Schweden Canzler. des R. Schweden Schatzmeister̂  
S- Gülden-Lrany. 

Num. TO. 
Extract ausdes 1655. Jahres Reichs-Tages-Schluß, 

4ten Punct. 
Jedennoch, was die Orter in Ehst- und Liefland, samt Teutsch-

land und Holland, als welche in gleicher Consideration kommen, be* 
trist, so werden dieselben zu einer besondern Untersuchung und Ihrer 
Ztämctl. Majest. Disposition, nach einer jeden Province Eigenschaft, 
ausgesetzet. 

Extraet 
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Extract ans der Anno 1655. vnblieirten ReductionS 
Stadga (Vaordnung) Artic. 2z. 

Was nun Kraft dieses in Abgedachten Fällen, fowol über 
die Lehn-Rechten als Exfpectancen undCaduquen, bey deswegen 
derselben Neduction als auch tunfrige Verordnungen gefch t, und 
verordnet wird, soll füne vollkommene Kvast und Wartung nicht 
allein in Schweden und Finnland, sondern auch in allen den übri­
gen unter Uns und dem Reiche Schweden gelegenen Provincen und 
Landschaften haben und beHaken, dermassen, daß alles dasjenige, 
was in vorgeschriebenen Fall auch die vorige schwedische Könige bis-
hierzu auf einige Weise disponiret und verordnet haben, solle ge-
urtheilet und verrichtet werden, nach dieser Stadga oder Verord­
nung. Jedennoch allen und jeden Provincien, so nicht zu diese» 
allgemeinen Rsichs-Versamlungen pflegen beruffen zu werdender» 
üblichen und wohlgewonnen Privilegien unverkürzt und ohne Nach-
theil. Allermasen Wir selbst insonderheit dahin geneigt sind, bey 
dem ReductionS-Werk und dessen Einrichtung, einer jeden Pro-
vince besondere Eigenschaften, Gesetze und Gerechtigkeiten in ge-
nauer Consideration zu ziehen, dennoch aber gegenwärtiger Unser 
Stadga, als welche Wir auf öffentlichen Reichs-Tage mit Vor» 
wissen und Willen der sämtlichen Reichs-Stände verfasset haben, 
in allem, so unter Unserer König!. Disposition insonderheit stehet, 
unvorgreiflich. Wie Wir dann auch sonften Uns nicht ungeneigt 
wollen erfinden lassen, Unsere getreue Männer und Diener, in-
fondechett diejenige, die sonst nichts sonderliches vor ihre geleistete 
Dienste bekommen haben und durch diese Unsere Verordnung eins« 
gen Abgang erleiden, anderer Gestalt mit Königlicher Huld und 
Gnade anzusehen. 

Num. II. 
Extractum ex Unione Litfauanica, ä Domino Sigismund® 

Augusto Rege Polonise Anno 1566. confirmata. 

See. See. Utque hi Conventus utrinque femper commuoes flöt', 
Senatoribus Sc Nunciis Lironicis Sefsio at̂ uc Locus in Conventibus 

Aa Mag» 
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Mag. Duc. Lithuaniae decens atque conveniens aftignarc debcnt, quo 
vocati comparere atquc in commune una eademque Forma confulere 
tenebuntur, , Idque maxime, ne quid inseik illis in Rebus Livonicis 
conftituatur vel dccernatur See. (*) 

Num. 12. 
. Sxtract aus der König!. Resolution de dato Stockholm 

den 2 z Novembr. 1660. 

Artic. 2. 

Betreffend die von der Ritterschaft und dem Ade! in Lkefland 
geschehene Offerte und Anvietung rochen der Jncorporarion; so ag-
greiren zwar Ihro Ronigl. Majest. solches, aldiweil aber über 
dem Modo Incorporationis viele wichtige Utlü confiderable Moment* 
vorfallen, die ta wohl und genau erwogen zu werden erfordern : 
Welches aber bey dieser Zeit, der vielfältigen andern Hinderungen 
und Geschäften halber unmöglich fält, insonderheit, da Depunrte 
auf ihre Abfertigung dringen. So versichern demnach Ibro R6-
niäl. Majest. dero getreue Untersassen, Ritterschaft und den Adel 
in Liefland, daß Ibro Räniyl. Maßest. sich dero Stand auft Be­
ste wollen recommendiret seyn lassen, auch bey gelegener Zeit, wenn 
desfals fernere Ansuchung und Erinnerung geschiehet, nach aller 
Mögl chkeit zu favorisiren. 

Num» 

(*) Ins Teutsche. Htract aus der Lithauschen von dem Herrn 
Sigisinundus Augujius Könige in Pohlen An. 1566. con-
firmirten Union. 

zc. zc. Und damit diese Ver^amlung allezeit von beyden ^Kei­
len gemein sey, so soll denen lieftä^dischen Senatoren und Botschaf­
tern (Gesandten) ein gebührender und anständiger Sitz und Ort 
in denen Versam'unaen des Gros-Fürstentums Lithauen ange­
wiesen werden, alwo die Beruffens compariren, und zu gemeiner 
Wohlfatt auf a'eiche Art und Weise mit rathen h,Iffen sollen. U-td 
dieses -eiond-rs darnm, tam.t n'chis, obne ihr Vorwissen in de­
nen lKfländischen Sachen C^nsiituiret over beschösse»» werde, KWC. 
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Num. lZ. 

Extract aus der Röntgl. Resolution de dato Stockholm 
den zi Octobr.Än. 1662. 

Arcic. 2. 
Indem die Ritterschaft und dec Adel mit dero unterthänig-

stem G'such, wegen der Zncorporati>n mit der Ritterschaft unö 
dem Adel alhierin Schweden einkommet; erinnern sich Ihro RS-
nigl. Majest. gnädigst , welcher Gestalt die Ritterschaft darüber 
vormalcn sey vertröstet worden, und w'e Ihro Zvdnigl Majest. 
nicht weniger nun dann vorhin allezeit sich dero Stand bester Maa­
sen haben lassen recommandiret leya Also fon die Ritterschaft 
und der Aoel sich aller fernern gnädige, Zuneigung in diesem Falle 
versichert halten. Demnach nun Ihro Rsnigl. Majest. hierin 
nichts schlüssiges wollen ergehen lassen, ohne vorher mit der Ritter-
schast nnd dem Adel alhier in Schweden des Modi incorporationis 
halber berathschlagen zu haben, so wollen Jhro Rönigl. Majest» 
solches erheischender Nothdurst nach, b's zu forderfamsten Gelegen-
heit bey einem ReichS-Tage beruhen lassen, und stellet dero getreuen 
Unterfassen, der Ritterschaft und dem Adel in Liefland anheim, ihres 
Orts unter sich inzwischen darüber zu deliberlren, eines Vorschlags 
wegen auf das thunltchste sich zu vereinigen, und Ihro Rönigl. 
Majest. denselben zuzusenden und an die Hand zu geben. 

Num- 14» 
Extract aus dem schwedischen An. 1680. den 22 Nov. 

gehaltenen Reichstags Schlüsse. 
Artic. 7. 

ic ;e. Und weiln deS 1655. Jahres Beschluß erkläret, Ehst-
und Liefland benebst Teutsch- und Holland von der Consideration 
zu seyn, daß auch daselbst die Reduction solte verrichtet werden, 
vorbesagte Provincien heimstellende, auf eine sonderbare Untersu-
chung und Ihro Äönigl. Majest. Disposition, nach einer jeden 
Provinz Natur und Eigenschaft, derowegen bitten wir von der 

Aa % Ritter-
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Ritterschaft und Adel, zusamt den Kriegs-Befehlshabern unter-
lhanigst, daß dieser vorberührte Schluß, zu einer endlichen Einwil­
ligung gebracht werden möge «. 

Num. 1$. 
Extract aus 3bto Römgl. Majest. Beschluß und 

Verordnung, belangend der Cron abalienirten 
Güter, derselben Reduction und was deme mehr 
abhüngig. Datirt Stockholm den 9 Decembr.1682. 

Die verbotene Provinzien, oder die darin belegene unD alschon 
zu verschiedenen Zeiten für public Declarirte Güter, gehören gleich-
fals zu ewigwährenDen Zeiten zu De^ Reichs nothwendigen Behuef 
unverrückt zu verbleiben, über die andern aber behalten Wir uns 
vor, nach, einer jeden Province Eigenschaft und Natur zu disponi-
ren und zu verordnen. 2c. ic.. 

Num. 16. 
Extract aus denen liefländischen Landtags Recessen, im 

sonderheit des in Riga den 12 Iuln An. 1681. am 
gefangenen und den 19 August daselbst geendigten 
allgelmmeu Landtages. 

Als im v^rwichenen Jahr die löbliche Stände desReichs Schwe-
den unter andere Puncta ihres Reichstags Schlusses, auch diesen mit 
demselben einverleibt, daß die Provinzien Ehst-und Liefland der Re» 
duetion nach gewisser Arth mit unterworfen seyn sollten, haben Ihro 
Römgl.tNaj eine Commisson dißsalls in Liefland verordnet,und dazu 
Itim Präsidenten den Herrn General-Majvr und destinirten Gou­
verneur in Reval,HerrRobert Lichtonen, wie auch Herrn Rehnfelt, 
und Herrn SecretarStrohkirch erwehlet, welche in Der Verrichtung 
den Vortrag zu thun,, sich nach LieflanD begeben sollten. Als Die-
ft IhroRönigl. Majest. Befehl zu Folge sich hieher verfüget, liessen 
Sr. Excellente Der Herr General-Gouverneur durch öffenttiche P<u> 
tente von den Canzeln im Lande, allen und jeden. Eingesessenen, so 

Butt 
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zum Landtage gehörete», andeuten, welcher Gestalt IhroRönigf. 
Majest. eine hohe Commission, der Reduction wegen, allergnä-
digst verordnet. Wann demnach selbige sich auch bereits eingefun­
den, als ward Jedermann erinnert, sich gegen den i? Zulii in 
Riga, zu Anhörung Ihro R.6mgl. Majest. Willens, einzustellen, 
welchem auch!Cinjeder nachzukommen um so viel mehr williglich sich 
beflieg, weiln die Materie von solcher Jmportance, daß sie eines 
Jeden Wohlsarth und zeitliche Glückseligkeit betraf, Dannenhero 
fast niemalen E. E. Ritterschaft in so einer starken und frequenttn 
Vcrsamlung sich bey einem Landtage eingefunden. Wie nun der 
ErscheinungStag angekommen, und der Herr Land-Marschall E.S 
Ritterschaft in solcher Anzahl beysammen befunden, dag die Pro-
Position wohl geschehen könte, erösnete er solches Sr. Excellenee, 
und hielte an , dag, wann Derselben es gelegen^ fiele,, der Landtag-
in Gottes Namen ausgeblasen werden mögte, damit man so viel? 
eher zur Sache schreiten, und nach gehaltener Deliberiruug und 
geschehener Resolution wieder von einander reisen könte, und e* 
manchen nicht zu schwer, an einen so theuren Orte sich zu. lange auf-
zuhalten, fallen mögte. Sr. Exeevenee aggreirten den n dieses, 
dag durch öffentlichen Trompeten-Klang und Paucken-Schall der 
folgende Tag als den iattn zur Proposition Allen und Jeden ange» 
deutet werden sollte. Worauf Jedermann sich zuerst in des Herrn? 
Igelströms Hause im Kloster auf dem obern Saa?e, weilen in der' 
»rdinairen Landstube kein Raum war, einfand, nachgehende in der 
ordinairen Procession sich bey Sr. Excellente dem Herrn General-
Gouverneuren aufm Schlosse einstellete, Welchem sie in die Schloß-
Kirchen erstlich das Geleite gaben, woselbst Sr. Ereellence Hof-
Prediger eine sehr bewegliche Predigt hielte, nach deren Werrich-
rung Sr. Ervellence nebst dem Herrn General- Major Lichtone 
von E. E- Ritterschaft in-den obern Saal des Schlosses begleitet 
ward, alwo sie sich an Dero' gewöhnlichen Orte, dem Herrn Ge-
neral« Major Hiebt one zur rechten Hand, stell et en, und mit wenig, 
Worten E.E. Ritter-und Landschaft erinnerten, wie sie bereitSauS 
denen im Lande publiclrten Patenten erfahren haben würden, waS 
Ihro Ä^ntgl Malest verursachet, einen allgemeinen Landtag auS-
^schreiben. Wie nun Ihro Ädntgl. Majest. E. E. Ritter- und 
Landschaft unterthanige Promptitüde und Devotion in vielen Be-

A.a 3> seben-
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gebenkeiten satsam verführet, also hätten Sie noch ferner das gnä­
dige Vertrauen, eS würde ferner noch E-E Ritter-und Landschaft 
Dero Zele spüren, und was sie dem Herrn General-Major L.ich-
tone in Ihrem Namen E. E. Ritter- und Landschaft vorzutragen 
comraittirct, darz'» willig finden lassen 

Den 13ten. Wurden nach geschehener Ueberreichung der ab-
geschriebenen Proposition an den dreyen Craysen alle ArrendatoreS, 
Hauptleute und Pfandhaltere, wie auch die, so nicht ihren Adel er-
weisen können, von dem übrigen eingesessenen Adel, so sich auf einen 
dazu gemachten Zettel selbst anschrieb, durch den Herrn Land-Mar-
schall abgesondert, dergestalt, daß, weiln selbige keinen Theil an 
der Reduction hätten, sich auch des VonrenS in der Materie ent-
halten sollten. Hierauf w«rd ein jeder Edelmann bey seinem Na-
men abgeruffen, in seinem Crayse gestellet und die DeliberationeS 
vorgenommen. 

Den i4te«. Laß der Land'Seeretarius alle von Sigismunds 
Augusts abgegebene Privilegia E.E. Ritterschaft vor, womit auch 
die VersamKmg, weilen es weit über Mittag schon gekommen, sich 
endigte, und die meisten sich schon absenriret. 

Den isten. Disputirten die Crayse lange wieder einander, ob 
E. E Ritter-und Landschaft ihre Projetten denen Herren Land-
Räthen communiciren, oder ob diese zuerst etwas eoneipiren lassen 
sollten, der Dorpt- und Peruanische Crayß Vereinbarren sich aber 
zuletzt darüber, daß von denen Herren Land-Rü:h?n aufIhro R5-
mgl. Malest. Proposition etwas abgefasset und den dreyen Craysen 
vorgebracht werden mögte. 

„Den 22ttn. Die eoncipirte Resolution E E Rltter-undLand-
„schaft wurde dem Herrn General-Major Lichrone übergeben, wel-
„cher, bey geschehener Überreichung, erwchnte, daß Ihro Rö-
„mgl. Majest. Proposition, so er E.E Ritterschaft überliefert, et-
„was alt, und daß Ihro rÜmgl. Maiest. seit dem, zu vtel gnä-
„digeren Gedanken gekommen, d»e Er E E Ritterschaft schriftlich 
„zu erösnen, mit dem ehesten Gelegenheit nehmen wollte; versicher-
„te daneben: daß Ihro Ädnigl Maiest denen Landes privi-
„legten nichts zurvieder vornehmen lassen würden. 

„Den 2zte«. Ließ fiel) der Herr Gouverneur vielfältig heraus, 
„daß Ihro Aonigl. Majest. so gnädig gegen E. E. Rittersthaft 

gejin-
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„«efmnct sey, daß Sie D«ro Privilegien keinesweges fränfcn, noch 
„jemand in seinemPosses beunruhigen lassen würden, Wiedann 
„auch im geringsten Niemand sich zu fürchten haben sollte. Er be-
„kannte zwar, daß die erste Proposition in harten Terminis bestan-
„ten ; ollein nachten? Er in Schweden se'bft das Recht der Liestän-
„d r verfochten, und j hr» Zkönigl. Mäjest des Landes Freyhei-
,/en, und wie fast keiner im Lande wäre, der nicht sein Leben vor 
„Ihro Ädntttl. Majest. Wohlfarth hazardiret, vorgestellet, und 
„noch mit wehrern Zhro AdnigL Majest durch dessen Secreta-
„r!um vortragen lassen, wären jfyto &6ntgl Majest. auf andere 
„Gedanken gekommen, hätten desfals auch eine andere Instruction 
„und Dero Antwort auf feine eingegebene Puncra, für des Landes 
„Freyheit, ertheilet, worin insonderheit enthalten: daß 1) alle 
„die Güter, die von Heermeistern und Röntgen in Pohlen wer* 
„schenket oder verkaufet wären, bey ihren Rechten ungcträn-
„tec verbleiben sollten; was aber von schwedischen Krnigen ver-
„lehnet, sollte gleichsalS keinem disputiret werden, falS eS nach 
„Nörköpingfchen Beichluß und Lehn-Nechte verlehnet, da eS aber 
„als ollodial weggegeben wäre, sollte, wie billig, solch Erbrecht mein 
„Lehn verwandelt weiden. 

„AIS auch der Herr Gouverneur auf die Materie, von der Er 
„den Morgen weirlaustiger discuriret, wieder gerieth, und, wie 
„zweyerley Arten Güter in Lkefland wären, erwchnete uno daheg 
„versicherte: daß, was die Rönige in Pohlen weggegeben häc-
„ten, unangefochten bleiben sollte, dahingegen was allodial 
„von schwedischen Königen verschenket wäre, in ein Feudal-
„Recht verwandelt werden sollte, was verstye- , daß man 
„gleichwol von Ihro Z^önigl. Majest. so starte Versicherung 
„hätte,daßMnjeder bey seinem Erbpfand undLebngut,sie seyn 
„gleich von polnischen ooer schwedischen Aöntgcn vergeben, 
„geschüyet werden sollte. 

Den 25tcn. Abermal auf die Landstube zusammen gekommen, 
und sich über die gegebene Anlaß zur Reduction einhellig vereinb 1» 
ret, daß man b^ym Herrn Gouverneur ankalten sollte, daß Er 
fchrfrlich elnq«'̂ n sollte, was Ec bey E E Ritte?' und Ländschaft 
übergebenen Res luron zu emnem und pawteder einzuwenden hüt-
U, Däiiut E» E» und Landschaft m.t chrer Deklaration dar-

über 
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(Iber schriftlich wieder einkommen migen, sintemalen sie nicht ander? 
als schriftlich und.pubüco nomine mit dem Herr» Gouverneur tro­
tten Fönte. 

Num. 17, 
Der Romgl. Majest. verordneten Commißion Decret 

und Sentence über das GutSunyei in Liestand in 
Wendischen Crayse, welches possediret der Edle Ritt-
meister Gustav Meck und dessen Verwandte. Ge-
geben zu Stockholm den 22 May An. 168Z. 
Demnach dies Gut An. 1568. vom Könige Sigismunds 

Agusto in Pohlen auf einem algemeinen Reichs-Tage dem verstorben 
nen Castellan Jacob Meck und allen seinen Erben beyderley Ge-
schlechts erblichen und allodialiter doniret ist, sothane Donation 
auch bey folgenden Reichs-Tägen sollenniter confirmiret «orden, 
desgleichen auch jetziger Possessorum Vorfahr Engelbrechc Meck 
An. 1627., von dem Ä$nigl. Commissorial-Gericht in Riga, vor 
einen rechten Erben erkannt worden, warauf die Confirmatwn Kö-
nigs Gustavi Adolphi höchstseel. Gedächtniß erfolget fub dato 14 
April i6zi. wie auch die Confirmation der Königin Christinä vom 
5 August 1646.; also wird solches Gut Sunyel, zu folge Ihro R.o-
nigl. Majest. gnädigst ertheilten Instruction, von der Reduction 
frey, und denen Possessoribus, als dero altes Erb-und Allodial-
Gut Ungekränkt ZUerkaNt. Actum ut fupre. 

Im Namen der Rönigl. Commission 
(L. s.) Robert Lichts««» ? 

> 

Num. ig. 
Der Rönkgl. Majest. verordneten Commißion-Decret 

und Sentence über das Gut Rutenbach in Liefland, 
im Pernauifthen Creyft und Ruienfchen Gebiete, 
welches possediret der Edle Lieutenant Ioya«« Le-

onpqrd 
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onhard von Tadwen. Gegeben zu Stockholm 
den 4ten Jnnii An. 1683. 

Demnach dies Gut, ehe dann Liefland der Crone Schweden 
sich fubmittiret, ein privat ade'icheS Gut gewesen, auch nicht ollein. 
gegenwärtigen Possessoris verstorbenem müttetlichm Groß - Vater 
Johann von^olstfer An. 1626 von dem König!. Commissoria!-
Gericht in Riga, als einem von Rechtswegen dazu Befuqte«, zu-
erkandt, auch selbigen Jahres dem s-sten Octobr. von höchstseelig-
ster Römgl. Majest. Gustavus Adolphus unter fteyem Recht, 
als! ein ewiges Eigenthum confirmiret worden, fondern auch An. 
1651. den i6<Zunii von Ihro Römgl. Majest. der König n Ch»i-
stina, deS PossessoriS Vätern unter gleichem Recht confirmiret 
worden; also wird zu Folge Ihro Rönigl Majest. ertheilten gnfc 
digften Instruction gedachtes Gut von der Reduction frey erkundt, 
und dem Possessori als ein Erb- und Allodial-Gut ungekränkt ge-
lassen. Actum ut fupra. 

Robert Lichtone. 
3. Bergenhielm. G. (£. Lillieflycht. C. polus. 

Michael Strokirch. Caspar v. Ceumern. D. Ctmmufr, 

Num- 19. 
Der RZMAl. Majest. verordneten Commißion-Decret 

und Sentence über das Gut Meykul! in Liefland 
im Pernauschen Crayse, und Ruienschen Gebiete 
belegen, welches possediret der Edle Rittmeister 
Reinvold Lode. Gegeben zu Stockholm den 26 
Julii An. 168z. 

Demnach dies Gut/ ehe dann Liefland sich der Cron Schwe-
den fubmittiret, ein privat aveliches Gut, dem Johann Breiten-
dach als ein Erb- und Allodial-Gut zugehörig gewesen, desgleichen 
dem verstorbenen (Dtto Hobe als 25veit*nbo wejSucceflori in Matri. 
monio, von dem Kömgl. Commissoria! - Gericht in Riga zue.kandt 
worden, darauf auch An. 1629. den 6ten Map von Sr. ̂ önigl. 

Bh Majest. 
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Malest. Gustavs Adolphs, unter gleichem Rechte, wie eS d-ssen 
Vorfahren besessen, ihme confirmiret worden ; also wird, zu Folge 
Ihro Rönigl. Maiest. gnädigst ertheilten Instruction, das Gut 
Meykull von der Reduction frey erkandt, und dem Pvssessori als 
ein Erb-und Medial-Gut ungekränkt gelassen. Adlum ut fupra. 

Im Namen der Königl. Commißion, 

Robert 

Num. 20. 
Extrat aus der R6nigl. Resolution de dat. Stockholm 

den 10 May An. 1678. 
Artic. z. 

Betreffende der Ritter-und Landschaft in dem dritten Punct 
enthaltenes untertänigstes Gesuch, daß sie einer geruhigen und un-
gehinderten Posseßion in dero, von voriger Herschaftin Liefland, 
auch folgends von Ihro königl Majeft. Verfahren denen Köni-
gen m Schweden, verbrieften und bestätigten Gütern, versichert 
seyn, und daß die in Schweden paßirte Reduction, womit fie ge-
Dräuet wären, dieselbe gegen und wieder ihre Bewilligung in keine 
Weise graviren wöge; so befinden Ihro königl Majest. fbtha-
nes Desiderium nicht anders als vor billig, und werden nicht zuae-
den, daß fie in ihren wohlerhaltenen Posseßionen, auf einigerley 
Weise, turbiret werden sollen. Wie dann Zhro R&ngl Majest. 
die Dräuung, daß die in Schweden von denen Ständen bewilligte 
Reduction sie auch treffen solle, unbilligen: allermaasen in sotha-
nen Reichstags-Beschluß ausdrücklichen versehen, daß eine jede d:r 
acqmrirten Provincien, nach ihrem Gesehe, Verordnung und eige-
«cn Bewilligung solle consideriret werden Dannenhero Ibro R6-
niyl. Maieft. fö viel die Reduction und Revision betrifr,der Ritrer-
und Landschaft in Liefland gar nichts anders ansinnen werden, als 
was dero Privilegien und des Landes Siche rt gemäss, auch was 
darüber mit derselben in gewisser Maase abgehandelt und beschlossen 
worden. 

Kum, 
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Num» 21. 

wir Carl von GOTTES Gnaden, der Schweden, Gs-
t&cn und Wenden König ic. :c. Thun kund, daß, demnach <tCe 
Unftre Unterchanen, insonderheit die Ritterschaft und der Adel, so-
wol in gemein als ein jeder besonders verrichtet ist, von Uns, noch-
dem wir durch des höchsten GOTTES Vorsehung, Sr. Rö­
ntgt. Majrst. Unserm Hochsee! Herrn Vater glorwürdigster Ge-
dächtnis im Regiment des Reichs Schweden, auch derer dazu ge-
hörigen Länder und Prov'neien gefolget und succedlret, die Confir-
mation und Bestätigung über dero wohierlangte so Lehn-als Allo-
dial- Güter in Unterthanigkeit zu begehren; die Ritterschaft und der 
Adel aber in Unserm Herzogthum Liefiand numnehro durch dero her# 
gesandt Deputim, die Wohlgebohrne, wie auch Edle und Mann-
hafte Land-Rath und General-Major von der Cavallerie Gustav 
von Menqden, Freyherrn auf alten wage, Erbbemt zu Idsell, 
Lapier, Sinohlen und Farnikau, den Obriften über die Liefiän-
dische Ritter-Pferde Wolf Henrich von Anreep, Erbherr auf 
Rurknll, Asikas, ?ldsir und planuv, Friedrich plaeer,Erb-
Herr zu Weisensee, Felck, Teiliy und Ryoma, wie auch den 
Secretarium Zlnrhon Christiani von Sternfeld, bey Uns unter-
tkänigste Ansuchung gethan und begehret, daß, alldieweil diese 
schwere und unglückliche Zeiten viele unter ihnen in so schlechten und 
unvermögenen Zustand versetzet, daß ihnen, wo sie nicht in noch 
härtere Ungelegenheit verfallen wollen, unmöglich fällt, sich bey Uns 
einzufinden, und auf gewöhnliche und geziemende Art und Weise 
Uns um sothaneConfirmmion anzusprechen, wir geruhen mögren, 
ihnen eine General' Consirmation über solche ihre Lehn-Pfand-und 
Erb-Güter mitzutheilen, und dadurch einen jeden, bis er bey ftied-
liehen Zeiten in bessern Zustand geräth, und alSdann eine Special-
Consirmation suchen kan, b-y seinem rechtmäßigen Possed zu versi­
chern ; also haben wir auch in Rücksicht sowol auf die gültige Ur-
fachen, als auch in Betrachtung der getreuen, unverdrossenen und 
tapfern Dienste, so die Ritterschaft und der Adel in Liefiand Unfern 
Voreltern und Uno allezeit erwiesen hat, Une in Gnaden erkläret/ 
derselben in diesem dero untertänigem Verlangen zu willfahren/ 

Bb z und 
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«nd e?ne General - Confirmatian über alle dero Erb-Pfand-Lehn-
G iter und Eigenthum zu ertheilen Wie Wir dann auch solches 
hiemit und in Kraft dieses Unsers offenen Brief es thun und confir-
miren, bestätigen und verbriefen die Ritter-und Landschaft Unsers 

terzogthumS Llefland bey dero Lehn-Pfand- und Erb-Güter solcher 
estalt in generali, daß sie nicht sollen benötiget seyn, oder von ih-

mn eine Spmal-Confirmation erfordert werden, bis daß eines je-
den Zustand und Gelegenheit erleidet, um eine Special-Bestätigung 
bey UnS, nach altem Gebrauch/ anzusuchen. Wir gebieten und 
befehlen demnach unsern General-Gouverneur über Liefland, wie 
auch Gouverneur und andern die unlerntweqen daselbst was zu sa-
Ken, wie auch allen andern, denen dieses einiger Maasen angehet, 
und Uns mit Gehorsam und Treue verbunden sind, daß sie besag-
ten unsern getreuen Unterfassender Ritter-und Landschaft inLieflanv, 
hicrentgegen keinerley Hindernis, Nachtheil oder Vorfang auf ei-
nige Weise zufügen, besondern vielmehr, auf Erfordern, dieselbe 
Dabey schützen und handhaben. Zu mehrer Sicherheit und Beve-
stigung haben Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben, und mit 
unsern Königl. Secret bekräftiget. Gegeben in unfern Haupt-Quar­
tier Liungby vor Cyristlanstad, Ao. Christ. 1678. den 10 May. 

Carolus .  
(L.S.) F. Joel Arensted. 

Num. 22. 
Mir Carl von GOTTES Gnaden zc. ic. Unsere Gunst 

«nd gnädige Gewogenheit mit GOTT dem Allmächtigen; Ge-
treue Männer, Diener und Untersassen, Land,Räthe, Land Mar-
schall, sämtliche Ritterschaft und Adel in unserm Hkrzogthum Lief-
land. Euer unterchämAeö Schreiben vom isten Octobr. abgewichen 
»en Jahres, benebenst einer Abschrift von der Antwort und Ertlä-
Bung, so ihr auf die von unsern Rath, General-Gouverneur und Ge-
»eral-Lieutenant Hrn. Jacob Johann Hastfer, euch vorgestellete 
PropositionS Puncten, bey Schliesung des nun neulich gehaltenen 
Landtages m Riga übergeben habet, ist Uns dieser Taqen wohl be­
endiget worden. Und haben tiPir sowol aus gedachtem Schreiben, 
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als auch aus dem 4*tn Punct selbiger Erklärung, soweit es die redu-
eirte Güter betrift, mit Mißfallen vernommen, wie wenig ihr, die 
sonderbare Ränigl. Gnade und Gunst, so euch bcy diesem Redu-
ctions-Werke vor allen andern unsern getreuen Unterthanen gesche­
hen und wiederfahren ist, in Bedenken gezogen, zumalen wir in 
Gnaden bewogen worden, euch unsere Güter, die ihr zuvor unter 
Dsnations-Recht besessen, unter sichere und perpetuelle Anender» 
vor euch und eure Kinder auch nachkommenden Erben zu ewigen 
Zeiren nicht allein zu überlassen, sondern auch die jährliche Arrende-
Summe, aus specialer Gnade, auf das dritte Theil gelindert und 
nachgegeben; desgleichen, unangesehen dieses, daß,, nach Inhalt 
des Reichstages-Schlusses von An. 1680., die Reduction in Lief-
land ihren Anfang von heermeisterlichen Zeiten an gewinnen sollte, 
VOiv dennoch dieselbe allergnädigst terminiren und einschrenken wol­
len, nur bis an die Jahren, da bemeldte Province und Fürsten­
thum unter unser und unser R6nigl. Vor-Wäter Devotion und 
Gehorsam gekommen ist, so daß VOiv dergleichen Zeichen von son-
derbarer zvSntgl. Gunst und Zuneigung gegen euch nicht mehr ha-
den erweisen können. Diesem allen ober ungeacht, müssen Wir 
empfinden und verspühren, wie ihr euch unterstanden habet, bey 
dem neulich gehaltenen Landtage und fürnemlich zu der Zeit, da ihr 
eure unterthanige Treue und Gehorsam Uns, unserer /^önigl.Fa-
milie und dem Reiche durch den Huldigungs>Eid zuschweren sollen, 
euch die Hofnung zu machen, daß die Reduction mit der Zeit sich 
ändern werde, da sie doch, wann Wir unsere andere Unterthanen, 
denen sie betroffen, ansehen, bey euch doch so gelinde ergangen ist. 
Ihr erinnert Uns dabey der Resolution und Verbriefung, die Wir 
euren Deputirten An. 1678. in Gnaden ertheilet haben; dennoch 
aber hättet ihr vielmehr zurück denken und euch selbst zu Gemüthe 
führen sollen, nicht allein dieses, daß Wir solche Veränderungen 
über so viele zuvor ausgewürkte Verbriefungen mit unfern Stan-
den, zu unsers Reichs und derer darunter liegenden Provinzen, 
wie auch euer und mehr anderer unser getreuen Untersassen allgemei-
ner Conservation und Wohlfarth, zu verordnen, insonderheit bey 
denen nachgehende gehaltenen zweyen ReichStägen äuserst genötiget 
worden, sondern ihr hättet auch dabey betrachten und erwegen sol­
len, daß die euren Deputaten An. 167g. ertheilte Resolution über 

B b 3 eure 
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eure DonationS - Güter, ihr eigentliches Absehen auf die gnädige 
Erlassung und Verschonung mit der An. 165?. beroitiigren Redu­
ction gerichtet Hase; da Wir doch dieselbe eben sowol tn Liefland, 
als in andern unter unserm Reiche gelegenen Ländern und Provin-
cien, in ihrem ungehinderten Lauf zu lassen, sonsten Fug und Ursa-
che gehabt. . Davenebe« haben Wir auch in selbigem Briefe, wor­
auf ihr euch beziehet und Kraft D#n eure Privilegien confirmiret 
sind, mit deutlichen Worten Uns in allem unser und unsers Reichs 
Hoheit und Recht, ohne dessen Präjudtce und Schaden, vorbehal­
ten und reserviret. Gleichwie ihr nun selbst sehen könnet, wie höchst-
gültigen Trieb und Ursache Wir bey allem diesen gehabt haben, und 
wie die Einkünfte der Donatwns-und Pfand-Güter, die Uns so-
wol durch die Reduction als Liquidation, vermöqe der R.ichstage 
Schlüsse, zugefallen sind, nicht allein bey dieser Zeit, zu Aufrich­
tung derer verfallene Vestungs-Gebäuden, Aufrtchrhal una der 
Millce, und andern unsers Reichs allgemeinen B?huef, höchst er-
forderlich sind, besondern <md> zu des Reichs Wohlstand, Conser-
vation und stetigem Flor hinwhro und zu ewigen Zeiten Uns und 
unsern Nachkommen unverbrüchlich vorbehalten seyn sollen; als 
haben Wir auch solches hiemit noch einmal, euch allen zur gehör-
famen und unterthänigen Nachricht, in Gnaden erklären wollen, 
wie Wir dann die Erinnerungen, so ihr hierüber zu thun euch un­
terfangen habet, um so vielmehr vor selt- und unbedachtsam anse-
hen, als Wir zuvor unsern gnädigen Willen in solcher Maase, 
durch unsere so vielfältige Briefe und Resolutionen, euch bereits 
gnugsam kund gemacht haben. Wannenhero Wir euch hiemit ge-
warnet und vermahnet haben wollen,daß ihr, so lieb euch unsere Un­
gnade zu vermeiden ist, von solchen Unzeitigkeiten hinführo abstehet, 
ui ö es nun einmal bey denen gnädigen Verordnungen, die wir 
aus so wichtigen und unabkehrlichen Ursachen hierin vorlängst ge-
machet und vcst gestellet haben, beruhen lasset. Allermaasen Wir, 
auf dem wiedrigen Fall, angetrieben werden, alle diese Begnadi­
gung-und Erlassungen, die euch, besage unserer gnädigenResohi-
tion von An. 1678. darüber wiederfahren, völlig aufzuheben und 
einzuziehen, und behalten Uns unser und des Reichs Recht offen und 
ungekränkt, in allem deme, was die Einziehung, sowol der publi­
ken Gürer als des 4«« Theils der Einkünfte, nach Anweisung des 

1655. 
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l6?;JabreS Reichstags-Schlusses, Betriff, wie auch, vermöge des 
l68osten Jahres Reichstaas-Schlusses, den Tcrminum Rcductionis, 
bis in die heermeisterliche Zeit, zurück zu setzen; desgleichen dasjeni-
Ke, was Einer oder der Andere, darnieder oenossen, vermittelst ge­
nauer Nachrechnung, untersuchen und abfordern >u lassen. Wel­
ches ihr dennoch werdet vorkommen und wehren können, wann ihr 
euch solches zur geziemenden Nachricht stellen, und hinführo mit bes­
sern Bedacht verhalten wollet. Womit Wir euch dem allmächti-
gen GOTT tn Gnaden empfehlen. Stockholm den ilfai Novem­
ber An. 1687. 

(Larolus.  
? Bergenhielm. 

Unsern Jfcieben denen N)ohlgebohrnen, 
und N?obl-iL?elgebohrnen, Ge-

treuen Männern, Dienern und Unter# 
thanen,L.and-Räthen,Land-N7arscl>all, 
und der fdmtl. Ritterschaft und Adel 
in unsern Herzogthum Liefland gnä­
digst 

i* 
Riga. 

V I I I .  
A  d d i t a m e n t u  m ,  

Zu dem den gt<n Zunii übergcbene Memorial/die 
Rednerion dcr von schwedischer Herschafr in rief-

land acquirimn und soqenandten mitgebrach-
ten Güter betreffend. 

ff* bie Ritterschaft, quoad fingula, auf Vorsts» 
<vv dachteö Mcmorial beziehet, und in der dlimmtec 

tyanig-
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thänigsten Hofnung lebet, daß 3E>to2t5m'gl. Majest. 
derselben die Justicemäsige Gnade in allergnädigsterDe-
ferirung des Pelili werden wiederfahren lassen; also 
hat man denen vorigen RationibuS, zu so viel bessern 
Grunde, noch diese anfügen wollen. 

Es ist im vorigen angeführet, welchergestalt die 
Ritterschaft keines Weges v> Belli dem Könige Carl den 
ix. unterwürfig worden, und also in die Confideration, 
daß sie als debelliret von dem mcro Arbitrio des Victoris 
mit Gut und Leben devendiren müsse, gar nicht Versal-
len könne, sondern auf vorhergehende solenne Propost-
tion und Stipulation, bey Refervirung gewisser Bedin-
ge und Konditionen, per Pacta solermilliroa ergeben. 
Dieses kan gegenwärtig mit kurzen Umständen darge­
than werden. 

Denn weiln die Pohlen alles dasjenige, was An. 
1561. mit dem Könige Sigismunds Augusts contra» 
hiret und mit Eiden bestätiget worden, tn allen Stü-
aen subvertirten, maasen sie die beyden fürnehmstcn 
Articuln, wegen Conftrvirung der Religion und der 
Güter nicht im geringsten observirten, die Reformation 
so in der Stadt Riga alö im Lande mit Macht introdu-
cirten, viele von der Ritterschaft ohne Verhör, Urtheil 
und Recht aus dem Ihrigen verjagten, an einiger Per-
sotten Leib und Leben die grösten Grausamkeiten verüb­
ten und also, wie die Conduit« und Consilia, so der in 
Schweden bey König Johann subsistirende pohlnische 
Legat Christopherus Varsevittus geführet, an den 
Tag legren, diesen Vorsatz im Herzen volvirten, die Lief-
länder gar auszurotten und alleine Herren im Lande zu 
spielen; notiftcirte der hochfeel. Köntg in Schweden, zu 
stlbiger Zeit Herzog Catl der ix. An. 1601. der an zeit-

ltcher 
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licher und ewiger Wohlfart höchstbedrängten Ritter-
schast dies Anbringen; ob dieselbe nicht bey Ihme in 
R«val per Deputatos erscheinen, seine zu einer allgemei« 
mit Ruhe und Sicherheit zielende PropositioneS anhö-
reit, und darauf mit einer Erklärung einkommen wollte. 

Solchen Blick der Erlösung muste die Ritterschaft 
umso viel geneigter annehmen, als weniger Hofnung 
war, in Warschau durch die bey allen Reichstägen we-
müthigst geschehenen Supplicationen einig Soulage-
ment zu erlangen. Derohalben die Ritterschaft den 
Land-Marschall Johann von Cieftiitxwfm nebst drey 
andern von Adel dahin abfertigte. Der erste und drit« 
te PropositionsPunct handelten von nichts anders, als 
von der Anmutung, es mögte sich die Ritterschaft mit 
dem Reiche und Ständen in Schweden vereinigen, wel­
ches mtch. quoad primum (rote den 18 May 1601. zu 

datirte Resolution damaligen Depuratorum in 
mehrern klärlich darstellet) fimpliciter acceptiret, ratio-
ne tertii Aber, betreffende den Modum leu korwaivUmo» 
nis, zum Bescheid gegeben ward, solches ad rekereodum 
anzunehmen, unb ber sämtlichen Ritterschaft zur Defi-
nition heimzubringen. 

Da NUN biefeS, waS Deputat! ratione fubjedtionis 
generalissime An. 1601. bm isMayzuReval tractiret, 
ratihabiret worden, sandte die Ritterschaft folgenden 
Jahres abermalen dero Deputirte anhero nach Stock-
Holm, woselbst, wie die zwo Original-Diplomata, ge« 
geben zu Stockholm den 12 und 1 z Julii 1602. zeugen, 
solches Union- und Subiections- Pactum völlig achevi-
ret, und, wie bie in selbigen gebrauchte Formalien bt-
lehren, per reciptoca & mutua Promislä geschlossen wor­
den. Diese Stipulation zeuget demnach überflüßig, baß 
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302 @ ) 0 ( § 

die Ritterschaft an König Carl IX. nicht anders, als 
roediantibus Pactis folenniflimis sich ergeben; ITtststfcn der 
König Carl ix., wann dieselbe bereits vi Belli sub-
jugiret und unter Zwang gesetzet, nicht nötig gehabt 
hätte, durch sothane SripulationeS und ContractuS 
die Union und «ubjection zu gewinnen, sondern die 
Vollbringung seines Willens per Modum imperativum 
anzudeuten. Wobey die Evoivirung der Historien ein 
großes Licht giebet und deutlicher weiset, daß die Pro-
gressen des Königs Carl ix. in Liefiand zu der Zeit noch 
nicht so redoutable, sondern sehr zweifelhaft und unbe-
ständig warm, hergegen die Pohlen annoch durch den 
Bosses der Haupt-Vestung Riga die stärkste Force im 
Lande behielten. Dannenhero die Ritterschaft oder das 
Land, den Armis victricibus Caroli einzig Jtt cediren noch 
nicht Ursache hatte. Daß nun die Ritterschaft, als sie 
sich mir Könige Carl vereiniget, und Ihme mit Zuzie-
hung desLand-Volkes rechtschaffen zu aßistiren begunte, 
seine DesseinS merklich fecundiret, und dieselbe in die 
Würkung gesetzet, wozu sie vorhin, so lange die Ritter-
schaft sich an Pohlen hielte, und dem Könige Carl Wie-
verstand that, nicht gelangen können, ist daraus zu er-
sehen, daß König Carl nachmalen, sobald Kr im Lan-
de, durch Aßistence der Ritterschaft, einen vesten Fuß 
gefetzet und im Rücken sicher war, die Attaque vor Riga/ 
vor deren Conquestiruna die Behauptung aller andern 
Dictorien und Conquesten jedesmal stutzeten, vorneh­
men kunte; welches vorhin, wo J$E nicht von allen Sei-
ten quasi in Centra Periculorum exvonittt seyn wollte, 
unmöglich zu practifiren gewesen. Und obschon die UN' 
glückliche Schlacht bey Rirchholm An. 1605. alles zer­
rüttete, und der König Cflri die Pefliflioncm naturalem 

ver-
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verlohr, so behielte Derselbe dennoch Pofleflionem civi­
lem, maasen die An. 1601. projectirte und An. 1602. 
vellenfvhrte Union und Subjections-Pacta von beyden 
Contrahenten continuiret, das Vinculum durch die 
Sciflbram naturalem nicht gehoben ward, sondern wie 
die desfalS verhandene Schreiben vom Könige Catolo 
de dato Stockholm den 29 Julii An. 1608, item vom 
Könige Gustavus Adolphus de dato Abo den 18 April 
1614. belehren, nach wie vor in ihren Wgeur verblie-
ben. Wäre nun die Ritterschaft vorhin von <Larl ix. 
invite bezwungen, sie würden warlich, bey dieser Gele-
genheit, die Herrschaft unb das Jugum abgeschüttelt, 
sich sit dem Dicton gewendet haben, und also abgetre-
ten seyn. Aber da fie im Gegentheil, in solcher Wie» 
derwärtigkeit und Umstände des Glücks, eine aanz an-
dere Probe gewiesen, all das Ihrige verlassen, bald hier 
bald dorthin flüchteten, in steter Furcht des Lebens und 
Gutes stehen müssen, und dennoch steif und vest, bey 
der einmal, auf rechtmäßigen Grunde, freywillig zu-
gesagten Treue verblieben und 16 Jahr lang continui-
ret: so wird die ganze Welt unb Wro R5mgl.Maj«st» 
hierüber ganz andere Gedanken fassen. Gestalten bie 
Ritterschaft fowol König Carolvm ix. als nachgehend? 
König Gnstavimt Adolphum durch Deputirte und 
Schreibm animiret, fie mögten doch emer getreuen Ast 
fistence versichert seyn, unb mit einer Armee ins Land 
rücken. Da dann geschehen, baß König Gustav«? 
Adolphus An. 1621. den Zug vornahm, Riga bela-
aerte, und endlich durch deren Okkupation, wobey die 
Ritterschaft mit Geld, VivreS, ja Leib, Leben unb 
Blut ihre Treue fignalifiret, zum Zweck gelanget ist. 
Man tönte diesen CommemoratiS zwar dieses opponi-
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ren, daß gleichwolen in verschiedenen DocumentiS Lief-
land eine gewonnene Vrovmce genannt sey, und sonst 
hin nnd wieder solche Formalien gebraucht werden, die 
da so viel bedeuten, als wenn die Province vi subjugi-
ret wäre. Darauf aber wird geantwortet: i) Daß 
sothane in denen Canzeleyen gebrauchte JntitulationeS 
der warhaften Beschaffenheit der Sachen an und für fich 
selbst nichts verfängliches inseriren, sondern man 16(1 
dieselbe Expreßiones, wie und wo sie gebraucht find in 
dero respective Würden. 2) Kan die Province Liefiand, 
certo Respectu, eine gewonnene Province genannt wer-
den, zumalen die Konigl.Majest. zu Schweden diefel-
be von dem Reiche Pohlen gewonnen. Wird aber wei-
ter gefragt, quibus Mediis & Adminiculis l so k»N Nicht 
anders geanttvortet werden, als daß die Ritterschaft 
An. 1601. mediantibus Pactis, die Stadt Riga aber An. 
1621. nach einer Belagerung durch Accord gewonnen 
sey. Und 3) gefetzt, aber nimmer und in Ewigkeit zu-
gestanden, die Ritterschaft wäre aus Ohnmacht, sich 
den Waffen <Laroli ix. zu wiedersttzen, zur Subjection 
gebracht, und mit dem Schwerdte bezwungen und da-
bey die Conditiones oder Verheisungen, diestlbe bey all 
den Ihrigen zu erhalten, gegeben worden; so hätten 
dennoch solche Promissen Stand haben und halten müf-
sen. Denn die Jura Gentium & Natura; auch tagliche Pra­
xis bey allen christlichen PnifanceS lehren uns ja, daß, 
da MaN Htreticts 0° Hoßtbus Fidem sub Armorum flrepitu 
üm> wie bey allen AceordS,in Uebergebung der Vestun-
gen geschiehet, halten soll, wie vielmehr dann denen, die 
ihren Herrn und Könige treu und hold find und bleiben! 

Wann dann nun ex fupra Dcductis unstreitig zu 
Tage lieget, daß die Ritterschaft nicht mit dem Schwerd­

te 
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te zur Submission von bem Könige Carl bezwungen 
werben, sonbern baß bieselbe burch orbentliche Pacta 
unb CapitnlationeS sich ergeben; so ist babey transito-
rie zu erwegen, baß gleichwie der Zweck, warum ein 
Volk ober Gemeine sich einigem imperio civiii unter­
wirft, hierin besteht, sich unb die Nachkommen zu com 
strviren; also auch bey all solchen Tractaten unb Capi-
tulationen das einzige Absehen bahin gerichtet ist, wo 
nicht einen bessern Zustand unb Vermehrung zu erlan­
gen, bennoch die Haab unb Güter, so man bereits in 
Besitz hat, zu erhalten. Denn was sollte Jemanben, 
der anderwärts in Gefahr von Verlust bes ©einigen 
stehet, überreben können, bessen Schutz zu amplectiren/ 
bey beute ober dessen Nachkommen, er nach Verlauf ei-
niaer Zeit basjenige, so er zu becliniren vermeinet, zu 
befürchten hätte 2 Man würbe ja bey solcher Furcht ben 
ersten Verlust so lieb ergehen lassen als ben letzten. Zu 
geschweige», baß bey solcher Beichassenheit, kein Volk 
sich so leicht zu Amplectirung einer neuen Herrschaft be-
quemen würbe, wann es nicht anfHofnung unb Abse­
hen, seine Haab unb Güter, so er bereits in Besitz hält 
und vorhin schon erworben hat, in Sicherheit zu genie­
sen, sich getrösten unb verlassen könte. Es lassen ja 
Ihrs L»onlgl. tHAicff. ber Ritterschaft beS Herzog-
thttms Ehstland benEffect beS Pacti,so dieselbe mit bem 
Könige iSctto XIV. geschlossen, in allen Stücken der­
malen genießen, baß bie Güter, die damalen von Pvi-
vatis possebiret, unb unter schwedische Regierung ge-
bracht sind, einiger Vindicirung unb vubliquen Anspra­
che unfähig erkanbt worden; wie bann ein gleiches mit 
Jngermannlanb observiret, unb nach Inhalt derauf-
aerichtttm L-pitulation die von schwebischer Herrschaft 
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acquirirte PosseßioneS unberührt bleiben, so gar, daß 
man An. 1680. in dem Reichstags-Schluß Art.?. sol» 
che» mir sonderbarer (Tautet angehänget hat. Warum 
sollte dann die Ritterschaft des Herzogthums Liefiand, 
die sich nicht anders als gleicher Merite, Rechts unb 
Treue bewust ist, nicht bey dem Pacto mit (Larolo ix. 
geschützet werben. 

Die Bitschrift setzet benGrunb zurHofnungglück-
licher Erhörung, einzig unb allein auf 3t>ro Äonigt. 
Majcst. Gnade gegen Dero getreuen Unterthanen, und 
auf D«ro bey aller Welt bekandten Gerechtigkeit, und 
beziehet sich in alldem Übrigen auf das pro lofotmatione 
eingelegte Memorial. 

IX. 
Die Ehstländische Ritterschaft Deduktion wegen 

deöjSucccßions-und Dispositions-Recht in 
dessen Güter/ von An. 1690. 

GroflNächtkgster R5mg/allergn«d»gst«r 

euer Römgl. Majest. allergnädigstem Willen, so 
Sie dero rreuesten Unterthanen, Ritter-und Land» 

schast Dero Herzogthums Ehstland, burch des Königl. 
Raths, Felbmarsiyalln-Lieutenants unb General-Gou-
verneurn gernelbten Herzogthums Herrn Axel Julius 
de la Gardie, Hochgräfl. Excell. allergnäbigst wissen last 
sen, in allerunterthänigstem Gehorsam nachzukommen, 
haben Landräthe unb Ritterschaft vermöge des überge« 
benen Crebitivs uns abgefertiget. Unb wie sie sich mit 
uns herzinniglich erfreuen, daß sie das Glück haben, um 
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ter einem so großmächtigstem und aklergerechtesten Kö-
nig zu leben, der Dero Unterthanen in ihren Angelegen-
Heiken selbsten gerne höret; also sagen fie mit uns in rief-
fester Submißion allerunterthänigsten Dank, daß iSuez 
Z>omgl. Majest. das Land über die vorgefallene Pun-
rren allergnädigst zu hören geruhen wollen. 

Was demnach i) die Natur und wahre Befchaf-
ftnheit des sogenannten Närrischen- und tVierlschen-
Rechtens anlanget, so können wir in unsern alten Pri-
vilegiis, Rechten und Statuten, auch alten Briefeli-
chen Urkunden nichts anders finden, als daß von der Zeit 
an, wie das Land in Anno 1075. unter König Cmwto 
in Dennemarken bezwungen und von den Heyden ge-
wonnen worden, die Güter gleich Anfangs zweyerley 
Arth und Rechtens als Erb und Lehn worden seyn, weil 
ig Jahr darnach in Anno 1093. König Srtcus als der 
ander nach König Lanurs wie er das Closter zu Sr.Mi-
chaeliS gestifftet, den Nonnen 4000 Gülden gegeben, vor 
selbige Landgüter zu kauffen, mit der Freyheit, wann 
sie zu Mitteln gerathen sollten, daß fie sich mehr Höft 
und Güter nach ihren Vermögen kauffen, und so ftey 
wie die, so fie schon gehabt, befitzen sollen, welches nicht 
anders als Erb-Güter seyn können, weilen die Lehn-Güter 
nicht können verkauftet werden fub Ut. A Dieses bekräf­
tiget noch klärlicher König iMtiti Brief de Anno 1307. 
worinnen Er der Abrißin des Closters, Freyheit gieber, 

in ihrem Unterhalt Güter zu kauffen, unter der expreß 
en Bedingung, daß fie keine Güter eines Lehn-Man« 

neS, noch auch die selbigeSmahl dem König rechtmäßig 

!

»fallen können, kauffen sollten tut, Lit. B. als woraus 
lärlich zu ersehen, daß Erb-Güter im Land müssen ge-

«efenstyn, weilen (büßen, wann keine Erb-Bürer ge-



*o8 @ )o( @ 

wesen, und keine Lehn-Güter sollen gekauffet werden, 
der König den Nonnen keine Gnade gegeben hätte, da-
hero hat auch König woldemarus in seinem in Anno 
1215. beschriebenen Rechten das Erb- und Lehn-Recht 
gar deutlich gesundert, und nachdem er pag. 1.2. & z. 
wie es mit dem Lehn-Gütern soll gehalten werden, ver-
ordnet, ordnet er pag. 4. Wie eine Frau nach ihres 
Mannes Todt ihr lebelang ihres Mannes Güter besitzen, 
und nach ihrem Todt auf des Mannes Erben bringen 
soll; Wie Unmündige ihre Güter, so ihre Vormünder 
verabalieniret,wann sie zu ihrenmündigen Jahren kom-
mm, ansprechen sollen, daß wo fie solches nicht thun, 
der Kanffoder Verpfändung fest seyn soll, pag. 5. Daß 
ein Vater seinem Sohn von seinen Gütern kan lassen 
was er will pag. 8. und daß ein Mann mit seinem Gut, 
so er erkaustt, verdienet oder erworben, nach seinem 
Willen disponiren könne, pag. 9. Daß eine Schwester 
von ihrem Bruder kan erbm pag. 5. Ein Frau ihr An-
theil an Geld oder Gut bekommen, und ein KindeZPart 
aus des Mannes Gütern zu genießen habe JC. pag. 7. 
welches nicht anders als von Erb-Gütern kan vestanden 
werden, weilen sonsten in Lehn-Gütern, so bald ein 
Mann ohne Erben verstirbt, sein Gut nicht an seinen 
Weib oder Tochter, sondern straxs an den König ver-
stirbet pag. 8. Die Vormünder nichts verkauffen kön-
nm, weilen in Lehn-Gütern der ConftnS des LehnherrnS 
erpresse erfordert wird, so daß keiner nach seinem Belie-
ben damit verfahren, und keine Frau oderTochterLehn-
Güter erben können, pag. 8. 

Dieser merkliche Unterscheid findet fich noch klärli-
cher pag. 10. & 11. da König tvoldemarus ordnet: 
Daß Wann ein Mann wegen eines Lehn-Gutes bespro-

cht« 
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chen werde, er Jahr und Tag Zeit haben solle zu ant-
werten; der aber »vegen eines ander» Gm besprochen 
werde, gleich antworten solle, oder es solle sein Gut st-
questrirer «erden, welches letztere auch nicht anders als 
von tzAtamm-vnd Erd-Güter kan verstanden werden. 
Dieses Erb-Recht hat König tSvicus in An. 1252. den 
Lüden in Reval und Wesenberg , so mit erblichem Recht 
besitzlich , in gemeiner Sprach £o»t) - Recht genömbd, 
und daß sie ihre Güter in Freyheit besitzen sollen, confir-
miret, aus welchen wieder zu sehen, daß im Land Erb-
Güter und Land - Rechte gewesen, und die Leute in Re­
val und UMwbevg/solche ihre erbliche Güter nach sol-
chem Land-Recht zu besitzen, beneficiret worden seyn': 
Solchem Unterscheid machet auch das vom Btschoff 
Albert» in An. 1223.. in Liefland ausgegebenes Lehn-
R«cht/ welches S. 26. die Verkaufs und Veräuftrung 
der Lehn-Güter ohne des Lehn-Herrns Consens verbeut, 
und des Herrn Gerechtigkeit, so im Anbieten und 9w 
her-Recht zum Gut, nicht aber in einiger Verhinderung 
der Abaiicnaiion bestünde, in dem 31 §. betevminiret; 
mdem 32.und 38. aber vonVerkaufs-und Verpfändung 
der Güter ohne einigen Vorbehalt statuiret, daß also 
daraus zur Gnüge zu sehen, daß zweyerley ti-tb; und 
Lehn-Güter von den ersten Zeiten ab im Land gewe-
len. Und dieses zeiget auch das in Anno 1537. von dem 
LLr;-Bijchos Mrchaei zu Riga, und ^»errnmetstern 
xvoleer von Plettenberg ausgegebenes gedrucktes 
Stichtsche Recht/geheissen die Ritter-Rechte/indem 
es einen Unterscheid unter Erb-Wohlgewonnenen- und 
Lehn-Gütern machet, und im 8 Capitel ordnet, daß 
wann einer ein Erb-Gut, darin ein ander dieGaa-
wende <£>ant> hat, verkauften wolle, er selbiges dcmsel-

Dd bizen. 



sio & ) o ( # 

digen, der die Saamende- Hand darin hat, anbieten 
solle, und daß, wann derselbige es nicht kauffen wolle, 
er es verkauffen könne, wem er will. Im 11 Capitel 
daß ein Mofelsi'ichtiger Mann weder Lehn noch Erb erben 
könne. Im 28 Capitel werden expresse dreyerley Arth 
Güter, j£fgm«£el>n« und Varel,de- Güter ge-
nennet. Im 33 Capitel: daß einer seine eigene Güter 
weggeben, verkauffen und verlehnen möge, und daß 
wann er solches in Jahr und Tag nicht wiederspreche, es. 
stet und fest bleibe» solle, im 34 Cavitel. Im 42 Ca­
pitel verbeut es den Frauen ihre Güter zu verkauffen 
ohne des Mannes Consens und im 4$ Capitel ordnet 
es wieder: daß ein Mann sein Erb-Gut ohne Noth son­
der der Erben Willen nicht vergeben, mir feinen wohl-
gewonnenen aber frey schalten möge, welcheSauch im67. 
Capitel von erkauffren oder sonst erworbenen Gütern ge-
ordnet wird. Und nachdem in dem 58 Capitel verord­
net, daß wann jemand, so ein Lehn-Gut hat, erbloß 
verstirb«, daß solches an dem Bischoff verfallen, und 
selbiger die auf den, Gut haftende Schulden, so weit es 
reichet, gelte»! solle; und im 65 Capitel, daß der Lehm 
Mann, wenn er, sein Lehn verkauffen wollen, solches dem 
Bischoff anbieten sollen; und daß wann selbiger es nicht 
kauffen wollen, er Macht haben solle, es zu verkauffen 
an wem er wolle; Im 60 Capitel, daß der so keine Er-
ben hat, sein Gut zu verkauften oder zu vertusern nicht 
Macht habe, ohne des Herrn Consens, wo ihm nicht 
die Noth dazu zwinget, und er ein richtig Schuld bewei-
set; Und im 65 Cavitel, daß der so Erben habe, Macht 
habe, sein Gut zu abalieniren, nur daß es an einem Stift-
schen Mann verkauftet werde, und daß wo es an .einem 
andern Mann verkauftet werde, der Bifchoffder neckste 
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fty, vor Geld es einzulösen; Aus welchem wieder Kär­
lich zu ersehen, daß der Unterscheid unter Erd- und Lehn-
Güter, und daß die Erb-Guter frey verkauffet werden 
können, die Lehn-Güter aber angeboten werden müssen. 
Es beweiset auch der vormalige im Land übliche Praxis, 
daß sowohl in Harrien und Wierland, als auch Jerwen 
und der Wieck mit denen Erb-Gütern frey disponiret, 
selbige verkausst, und verrestiret worden; indem die bey 
der König!. ReductionS-Comrnißion befindliche alte Erb-
Briefe über die Güter belehren können, daß in Harrien 
das Closter zu St. Michaelis von dem Adel »Güter er« 
kaufft; Cabbalai in Wierland Anno 1391. unter Erb 
gegangen, und verkauffet worden; der Adel wegen des 
StreitS mit dem Bischoff über den Zehenden, 6o Hacken 
unter Mottle und Kattele, so noch diese Stund unter 
Korgholm lieget, erkauffet, und dem Bischoff zu seinein 
bessern Unterhalt an statt des Zehenden zugeleget; daß 
Anno 1345. Andreas Rosen, der doch ohne Erben ver-
sterben, Kilpefer dem damahligen Bischofen vertestiret, 
daß er entweder selbiges selbsten behalten oder der Kir-
chen zu Neval nach seinem Belieben schenken möge, und 
darfür seiner Seelen pflegen solle: daß in Jerwen Anno 
1429. Tamias verkauffet, und parmel in der Wieck 
schon Anno 1386.1396. und 1471. nach eigenem Be-
lieben veralieniret worden: welches in Harrien und 
Wierland vor Conrad vonJungingen, in Jerwen vor 
ErziBischoffs Sylvesters, und in der Wieck vor Bi-
schoffs Kiwels PrivilegiiS vorgegangen. Wann nun 
keine Erb Güter gewesen wären, hätte solches nicht ge-
jchehen können, weilen bey Lehn-Gütern dem Lehne» 
Herrn der grdste Präjuditz zugewachsen, daß solche Gü-
ter an Kirchen und Clöster vermacht oder verkauffet »vor-
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den, indem selbige nimmer den Lehns-Herrn wieder an« 
fallen können, weilen zu der Zeit die Clöster unsterblich 
waren, und die abgehmde Personen gleich wieder erst-
tzet worden; dahero der Lehns-Herr solches nicht würde 
verstattet haben, da ausser dem in denen Lehn-Rechten 
disponiret, daß auch die feudi pro anima ober.ad pias causas 
nicht sollen oder können legiret werben. 

Es haben auch nachdem die Gebietiger des Landes 
ftlbsten ivre Erb-Güter an sich erkauffet,und selbige wie-
der erblich und eigen zu ewigen Zeiten verkauffet, welches 
fie als Gebietiger des Landes nicht würden gethan haben,, 
wann sie nicht aus der täglichem Praxi vor sich gefun« 
den, daß solche Erb-Güter im Lande wären, darmit nach 

• eigenem Willen können disponiret werden,, unb baß sel-, 
bigebald gekaufft, bald verkaufst, bald verpfändet, bald 
eingelöset, bald vertauschet worden, ohne einigen Com 
sens der Obrigkeit im Land,, nur baß bie verkauffte, Gü­
ter vor dem Manngericht aufgetragen worden, damit 
der Kauff offenbar unb kunb würbe bem, der etwa ein 
Beysprachs- ober Pfand-Recht daran z« haben vermeinet. 

Was nechst diesem nun die Lehn-Güter, so im. 
Land gewesen, betrifft, so seyn selbige auch unter dem 
ersten Mannlehn-Recht nicht stehen blieben,, sondern 
nach bet Zeit mit weiterer Gnaden verbessert werben; 
Wie dann König Christoph An. i z29. am Tage bes. 
Apostels Mathäi um Ehrwürbigheir ber heiligen Jung« 
frauen Marien unb zu einer Arstebie seiner Seelen und 
seiner Eltern willen den Jungfern in Ehstland wohnen­
de, von sonderlichen Gnaden gegeben unb zugelassen, daß 
fie erblich Rechtens in ihrer Eltern Güter zu Erben, an-
genommen seyn, unb wann bie Jungfern sterben, daß 
das Gm.freywieder.an ihn,und seine Äachkömlinge kom-
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mm sötte; dann daß diese Verbesserung von Lehn- Güs­
tern zu verstehen, ist daher offenbahr, weilen nach Kö-
mg tpoibemort Privilegio pag. 5. dieTöchrer schon vor» 
her in ihrer Vor-Eltern andern Gütern Mit-Erbm wa» 
ren, und von denen Brüdern nach Advenant abgeleget 
werden musten, daß sie also in selbigen. Gütern, keine. 
Verbesserung nöthig hatten.. 

Nach diesem hat der Hochmeister CSnvad 
Ilwgmgett in Anno 1397. am St. Margaretha Abend, 
wie er in eben selbigem Dato der Ritterschaft der. Lande; 
Harrien und Wierland, wegen ihrer getreuen Diensten: 
und bereiteten Willen mit beradenem Muth und Willen 
seiner Mittgebietiger, ihre Rechte, Gnade und Freyheit,/ 
so ihnen vor alters gegeben und belehnet worden, ge-
nerc conftrmiret, selbigen ihre Lehn-Rechte verbessert,, 
und ihnen und allen ihren rechten Erben und Nachköm» 
lingen zu ewigen Zeiten aus sonderlichen Gnaden: gege». 
ben, und verlehnet,, daß wann keine. Söhne ober Töch« 
ter verHanden, fie alle.ihre Güter beyde liegende. GrAn». 
de und fahrende Haab vererben mögen bis in das fünfte. 
Glied, es sey Mann ober Weib in der Schwerdt» oder 
in der ander Seiten, wie. solches die. klare, und dürre; 
Werte des Privileg» ausdrücklich geben ::tVelft tTianil-
fl er tret oh»e Kinder/ als Gohne und Döchter/ 
dar Gut ervet an dem/ de (tn negster tNage ts/idt 
fy tTiam ebbte tövff van der Gchwerd Syden oben 
van der anber @vbe«/ und sali sin (gut mit sol* 
cbem Recht erven bet m dot vöfte £edt». welcL' 
N?«drve edder Jnngfr« stervet vnberaden/ de fall: 
all eres Vaders und ander Gut erven an «ren neu­
sten Magen/ ed fy Mannedder ÜPyffm bat vöst« 
«xbt// alsdar.b^ven steit geschreven. Durch welche 
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Gnade tmb verbessertes Recht solche Güter ihre vorige 
Namr der Lehn Güter gänzlich verlohren, und die Na-
tur des Erb-Rechts wieder angenommen, daß die An-
suchung unt das Lehn ipso jure & facto aufgehdret, und 
reiner bey Veränderung der Regierung abftnderlich um 
Confirmation seines Gutes Ansuchung thun müssen, die 
Güter als andere Erb - Güter besessen, und mit selbigem 
als den andern Erb-Gütern disponiret, aufMänn- unb 
Weibliches Geschlecht von der Schwerd-oder Sviel-Sei« 
Uf von dem Verstorbenen ins fünfte Glied vererbet, 
und selbige als eigenthümliche Güter vertestamentiret, 
verkaufst, verpfände, vertauscht, unb nach eigenem 
Belieben abalieniret worben, ohne den Consens der Lan­
des Obrigkeit darzu einzuholen; nach welcher Zeit auch 
auf solche Güter die Confirmationes bey Veränderung 
der Regierung, noch der Consens bey Verabalienirung 
«immer gesuchet, noch von dem Herrn des Landes deß« 
falls gesprochen worden, sondern es ist das Land in ge» 
ruhigem Besitz und Gebrauch unverrückt geblieben, und 
weistl sowohl Hochmeisters Ludwig von Krlwgshan-
fett Confirmation und Vernenerung dieses Gnaden« 
Rechts, da er die Worte expresse brauchet, und nach-
dem dan die Land-Güter in den betörten unsern 
Landen Harrten und wierland gelegen / an unsern 
Vorfahren/ uns und unsern (Duden ansterblich seyn 
gewesen/ und der Herrnmeister aus diese gegebene Con­
firmationes, da fie biefe expresse benennen, baß es ans 
Schnitten; geschehen sey, bahero solche alte unb unver-
rückte Gewohnheit ein Gesetz worden; wie bann coniuc-
tudo cujusque loci vel territorii denen Rechten nach, vor 
ein Gesetz zu halten unb zu bewahren ist. Daher denn 
auch in Anno 1491. in Beyseyn des Herrnmeisters 30* 
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vann Sreytags von Loringyoffen von der Ritter« 
schaft NM allgemeine Beliebimg ohne einig Reservat 
oder AnSnehmung einiger Güter über die Verkauffung 
derselbigen getroffen, daß die Schulden auf einem ver-
kaufften Gut binnen Jahr und Tag gesuchet, und wann 
solches nicht geschehen, sich der Credttor an den Verkäuf« 
ftr halten müsse. 

Nachde.m nun die in dem En-StistRiga,im Stift 
zu Dörvt, Osel und der Wieck eme gleiche Gnade und 
Verbesserung ihrer Rechten, und nach der Arth derer 
Vererbung, so der Hochmeister Conrad von Iungin-
ge» denen Rittern und Knechten in Harrien und Wier« 
land gegeben, gesucher, und die im Stift Riga und 
Dörvt worunter Jerwen mit participircr, solche ®na> 
de in An 1457. von dem Erz-Bischof Sylvester/ die 
in der Wieck und auf ösell aber in Anno 1524. von Bi­
schof ZUweln erhalten, und die Donariones darauf ein­
gerichtet, daß das oder die Güter mir solchem Recht, 
Freyheit und Gnade, als die Ritter und KnechteinHar» 
rien und Wierland besitzen, gegeben würde, ist der Nah' 
me Harrisch- »nb lvterisch Rechr entstanden, und 
nachdeni in dergleichen Begnadiguugs-Gütern gebrau-
chet worden. 

Das Dritte was vor unterschiedliche Meinungen 
von der Vererbung ins fünfte Glied im schwänge gien-
gen, anlangend, so haben wir die klare Wortein des 
Hochmeisters Contnb von 7< ««ginge» Gnaden-Recht 
vor uns : tipelcE Mann sterbet afym Rinder/ «I» 
Söhne und Töchter/ bat G«r ervet an dem/ de 
sin ittgste Mageis/ eb fy Mann edder lvyff vai» 
der Schwerd Syden/ edder van der ander @y> 
dm/ m»d fall sin Gm mit folckem Recht errett bet 
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ins »oft« Ltd. Vitd welck webewe tvver 3ung< 
ftnstervet «nberaben/ de fall all eres Vaders tLr-
ve »nd gnder Gut erven an eren negsten Magen/ 
ebfy Mannebber ÜPyff in dat roste £cbe als dar 
baven steir gejchreven; Dahero ist es von uns jeder-
zeit obferviret worden, daß wann einer ohne Erben in 
absteigender Linie verstorben, er sein hinterlassen Gut 
in linea coll-rersiiauf dennechstenMagen oder das nech-
sie Blm tn solchem BegnadigungS-Recht Gütern bis 
ins fünfte Glied cum qualitatc haereditaria, und daß solch 
vererbet Gar des Erben, aufdem es kommen, Gut tmb 
Patrimonium worden, daß er damit frey disponirm 
und auf seine Erben wieder vererben können/ weilen ein 
Erb eigentlich fucccllbrcm in uniyersum jus, quod De-
functus habuit, bedeutet , b« sich des Verstorbenen Rech­
ren zu gebrauchen, und wie der Verstorbene das Reche 
gehabt, sein Gut zu vererben und zu veräusern, auch 
solch Recht durch die Antretung der Erbschaft erlanger 
hat; Dann wann die Erbschaft in fünften Glied stehen 
und der so in fünften Glied geerbet, das ererbte Gut nur 
auf fein Lebetag gemessen und nicht wieder auf feine Er­
ben vererben sollen, were es gegen die Natur der Erb­
schaft, die universum jus, quod defuacttis habuit, auf 
den Erben bringet, und in selbigem aufs nette eingewur­
zelt, daß er alles Rechtes, so der Verstorbene gehabt, 
und gebrauchen können, zu gemessen und zu gebrauchen 
hatt; Und dieses bestätiget noch vielmehr der einige Htm-
dertjährige Praxis, da solche Güter ohne einige Ein-
sprach und Wiederrede der LandeS-Obrigkeit als der fol-
genden Hoch- »nd Herrmeistern vererbet, und freyest 
disponiret worden, daß kein Exempel wird können ge-
funden werden, daß einig Gut an den Herrn des Law 
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des verfallen were, fb nicht würde geschehen seyn, wann 
bad Privilegium in einer anbern Meynung hätte kön-
nen verstanden ober gebeutet werben. 

tVflS ntcllsi diesem 4. bie computationem gene-
rationum vel graduium betrifft, so ist keine andere Aus-
rechnung observiret worden, alS bas wann bie Frage 
vorgekommen, wie nahe zwey einanber verwandt seyn, 
man barauf gefthen wie weit unb wieviel Grab sie von 
dein qemeinen ötamm gewesen, und baraus die Rech-
nuttA gemacht, baß so viel Grab sie von beut gemeinen 
.©uiiiui avwecen, sie in solchem Grab tmb also Brüder 
Kinber, weilen sie beyde von geuteinem Stamm dem 
Groß-Vater zween Grad ab, einander tiu andern Grad 
verwandt seyn; und diese Ausrechnung ist durch eine 
uralte Gewohnheit im Land gebräuchlich gewesen, daß 
dahero seel. Krusenstiern, wie er die Rechte in Ordnung 
bringen sollen, im andern Titul des andern Buchs aus 
solcher alten Gewohnheit und Gebräuchen die Comvu-
tation aus obige Art beschreibet, daß er einen Baum der 
Blut-Verwaiidtnißfortniren und beyfügen wolle, damit 
die Gradus und Derwandschaft bey der Erbschaft imbrlt-
ten Buch barnach können atisgerechnet werben. 

Daß 5. Vatter unb Mutter ihre Kinber vor allen 
in bet Seiten-Linien erden, ist in aller Welt, auch hie-
figen Schwebischen Rechten ohne Streit; allermaßen 
in hiesigen Schwedischen Rechten Cap. 2. ErffdaBalcker 
L. l. solches ausdrücklich verordnet, unb bie Eltern mit 
zu ber Kinder Erb gezogen werden. Mit welchem das 
gemeine Kaystr-Recht Nov. 118. Cavit. sü^mr De. 
funaus, 2. als auch das Sachsen-Recht, anderer zu ge-
schweigen, übereinstimmen, welches letztere eroresse ord-
netf daß wann der Vatter nicht lebet, die Mutter mit 

Ee mehren» 
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mehren» Recht ihres verstorbenen Kindes Erbe nehme, 
als Brüder und Schwestern; Und bey solchem Erbgang 
wird nicht nobilitas cbCV di.gnitas perfonarum» led ji s lan-
guinis & proximitas constderiret, und angesehen. Wei-
len aber hier vornemlich will erforderfwerdcn, anzufüh­
ren, wie eine Mutter nach unsern Ehstnilchen Privile­
gien und Reckten erbe, so können wir allerumerthänigst 
nicht unberichtet lassen, daß bey dem Erbgang vornem­
lich darauf gesehen wird, ob die Erbschaft in einem Erb­
oder wohlgewonnenem Gute bestehe. WannS dqF er­
ste ist, fan die Mutter nicht zum Erbe des Gutes kom-« 
nun, so lang andere Erben verHanden, die zu dem 
Stamm gedören, da das Gut von herkommt, sondern 

_, wan dero Sohn oder Tockter, dem oder der das Erbgut 
znkomr, verstirber, erber der nechste Verwandte der zum 

«er. Stamm geHörer, das Gut, und die Mutter hat.ihr 
Theil aus dein Gut an Geld zu genießen; seyn aber kei­
ne Erben von dem Stamm, vorhanden, fällt das Gut 
auf die Muiter als nühestes Blut, und selbige vererbet 
es wieder auf ihre nechste Erben, auf welche es ohnedem, 
wann die Mutter verstorben n-eve, verfallen müste. Ist 
es wohlgewonnen Gut, und von dem Vatter als primo 
aequirente auf dem Sohn oder Tochter kommen, und 
selbige versterben, so füllt das Gut ohne einige Rücksicht 
nach Einhalt der allgemeinen beschriebenen Rechten aus 
die Mutter. Und solchergestalt ist auch bey begebenen 
Fallen jederzeit bey uns im Gericht geurtheilet und der 
Unterscheid in acht genommen worden. Und obwohl 

- diesem König Woldemari Privilegium, daß die Mut-
ter ihr Gut aus dem Sohn, der Sohn aber nicht wieber 
fttifd'e Mutter erbe, vors erste scheint entgegen zusenn, 
«nb zum andern, daß obschon König Lhxistopher d.»s 

Lehn-
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Lehn-Recht auf die Töchter, und Conrad von Iui»-
gmgen auf die Seite-Linie verbessert, daß es ins fünfte 
Glied vererbe, dennoch was die Wirrfrauen anlange, so 
bey ihren Kindern nicht bleiben wollen, bey dem alten 
Rechr, wie es tn König IVoldeinari Lehn-Recht be-
schrieben stehet, verblieben; und drittens, daß eine Mut-
rer unter dem Wort Mage nicht könne verstanden wer-
den, als welches nach Erz-Bischofs Sylvesters Erklä­
rung nichts anders als einen angebohrnm Freund be-
deute, worunter die Mutter nicht gehöre, als von der 
das Kind gcdohren, und das viertens weitereErben in un-
terschiedlichen Urtheln der Mutter vorgezogen worden: 
so-Witt dieses alles der Mutter tn denen Erb- und so den 
Erbgütern gleich, als auch wohlgewonnenen Gütern ihr 
Recht nickt benehmen: Dann was erstlich König Mol-
demari Privilegium anlanget, so wird daselbst disooni-
ret von Lehn-Gütern, da freylich den allgemeinen Lehn-
Rechtennach, die Succetfio alcendentium nicht statt fin­
det, so daß auch der Vatter dem Sohn nicht snccediren 
kan, es sey dann daß der Vatter das Lehn erworben, 
nnd dem Sohn abgetreten, oder vor ihn in der tovciii-
tur vorgesehen worden were, da es dann nicht eben zu-
rück erbet, sondern wie die FcuditUu reden, zurück ge­
het ; Zweytens komt hier nicht in qwrrtion der Witt­
wen Recht, so sie, wann der Mann sie unbeerbet oder 
beerbet nachlasset, in des Mannes Gütern hat, welches 
unstreitig; sondern es ist hier in quaflxme, wie ein 
Mutter ihrem Sohn in Erb-Gütern, und die de> enfel-
bigen gleich seyn, und auch in wohlgewonnenen Gütern 
erben sott. Nnn ist keine einige rechtliche Disposition in 
unsern Rechten und Privilegien zu finden, daß ein Mut-
ttr, wann keine Erben vom Stamme, da ein Erb-oder 

Ee 2 der-
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dergleichen Güter von kommen, verHanden, und in wohl» 
gewonnenen Gütern, wann die Ordnung der Sterb-
lichkeit tnrbirer wirb, unb ber Sohn ober Tochter vor 
der Mutter verstirber, selbige nicht erden können, <on-
dem es legen vielmehr alle Rechten dersclbigen ihres Soh­
nes et er Tochter Erbschaft ausdrücklich zu. Daß drit» 
tens unter bem Wort Mage bie Mutter nicht könne ver-
standen werden,wcilen'elbigesewenonqebohrntnFreund 
HCiffm solle; die Mutter aber den Kindern nicht an-son-
bem selbige die jtiuder gcbohren, ist m denen iniiimtio-

» nibus juris und dem TitUl V0U v i »  gnidibus cognutorum, 
der Blut-Freundschaft, Sivschafr oder Magschafty als 
welche Worte alle einerley Bedeutung haben, nicht zu 
sehen, sondern man wirb gleich §. i. finden, daß die er* 
ste Stuff oder Gradum der Wut-Freundschaft, Sio-
schaft oder Magschaft über sich, Vater und Mutter, und 
unter sich Sohn und Tochter, und im 2. §, daß über sich 
Groß-Vatter und Groß-Mutter, die Enkele unter sich, 
die ander Staffel, und Bruder und Schwester den An-
fang zur Seiten-Linien; Und so ferner $. z. 4. 5. & 6. 
die andere Verwandte«» machen, und a>lc uiircr dem 
Nahmen c<>gn.uorum, oder Blnk-Freundschaft, Siv-
schaft und Magschaft verstanden werden, und also die 
Eltern als der erste und nechste Mag, wann die ange-
sterben« Güter, woiMewonnene und feire Erb-Güter, 
oder wo in ben Erb-Gütern keiner vom Stamm, ba die 
Güter herkommen, übrig, zu der Kinder Erbschaft de-
neu Rechren nach, gehören. Die viertens ßiiavrte l>r-cju. 
oicjia ,cvn diesem nicht zuwieder, weilen in denen Erb-
Gütern der Stamm observirer, unb bie Mutter Geld be­
kommen, in denen wohlgewonneneu aber, als der nechste 

Mag. 
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Mag oder Blut gleich p. ihrer Kinder Erbschaft gelassen 
«erden. 

Was endlich die Saamenbe-Hand-Güter betrifft, S-am-»»!. 
H berichten wir allerunrerthänigst, daß es ein Erb-Ver-
einigung einiger Gebrüder oder Geschlechter eines Nah« 
mens geweien, da sie unter sich abgehandelt, daß ihre alte 
Erb-und Stamm-Güter, wann einer ohne minliche Er­
ben absterben sollte, an den nechste» von gleichen Nahmen 
nnd Stamme fallen solle, das; ihr Geschlecht undtetonmt 
erhairen werde, und ihre alte Stamm-Güter nicht in 
fremde Hände kommen möchten, doch daß den Töchtern 
davor ein Aequivalent an Geld gegeben würde: bamt 
es ist gegm die Natur der Lehn, daß selbige zur Saarnen-
den-Hand geleget werden können; dahero auch König 
5ntt>md> von Denneniarfen solche Saainende-Hand-
Güter von denen Mann Lehn exvresse gesondert hat, und 
ob es wohl scheinet, daß weilen jederzeit die (senftrnw 
ttvit über solche Vamnende-Hand- Güter bey dem Oder-
Herrn des Landes müssen gejuchet werden, und selbiger 
auf seicht* Ansuchnng mir dein Recht der Saamenden» 
Hand belehnet habe, solche Güter daher nicht anders, wei­
len die contirmaiio fuperioris die Kraft gegeben, als cor 
ein Lchn zu achten:: so ist doch darbe» dieses dar^qen, 
daß die Güter nicht verlehner nnd confirmirer werden, 
auf welche Art sie vor Lchn zu halten wem») sondern es 
werden bloß die facta famihac oder Erb-VereinigungS- ' 
Rechten bestätiaet und consirmirer, daß Geschlechter ihre 
Erb-oder erkanffce Güter zusamnien legen, und über de-
rer Sncceßion gewisse Pacta ausrichten können, welche 
sonsten, weilen sie contra ordinarium lucccdendi modum, 
ausser fplch.tr Bestätigung und Confirmation der Obrig« 

Ee z fett 
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feit keine Kraft haben können; die Güter aber seyn wie 
zuvor also auch hernach bey ihrer Natur und Erb-Recht 
blieben,daß wo der männliche Stamm, in der.Erb-Vcr-
einiqung abgegangen, die Töchter wieder zu der Erb-
schuft kommen seyn. 

Wann nun allergnädigster Ronig unb<Scmmv 
hoffentlich über dievorgefttztePuncta uns allerunterthä-
nigst so erkläret,daßiLw.Römgl.Majest.allergnädigst 
ersehen werden, daß in unsern lieben Vaterland die Pri­
vat -Güter nach Einhalt der Rechten, Privilegien, Ge-
wohnheiten, und einige hundert Jahr her stetigen obser-
virten Gebräuchen besessen; von den vorigen Königen in 
Dennemark, Hoch-und Herrnmeistern darbey erhalten, 
bey Untergebung an die hochlöbl.Cron Schweden in de-
nen Pactis lubmiflionis, nachdem die Privilegia von den 
König!. Herrn Commissarien nachgesehen, confirmiret 
und vorausbedungen in den Worten: ©olcbt ihr« 
Rechte/ wohlheraebrachte pmoiUgfo/Jjttypeite/ 
Besitzung »nb löbliche zuvor» gehabte Gebrauche/ 
bfltmtt sie von fytttn zu H»errn gnadiglichen ver­
sorget/ beglfklget und belohnet tvovben/ confirmi­
ret/ befestiget/ bekräftiget imb bestätiget/ wie wir 
dann dieselbe in ber allerbesten unb beständigsten 
Form/ Gestaldt tmb weise/ wie solches zum be-
ständigsten geschehe« soll/ kan ober mag/ hiermit 
und m Strafst.biefee unsers Lrieffes confirmiren/ 
bekräftige»/ bestätigen unb befestigen / also und 
dergestalt/ baf sie bieselbigen/ ihre habende Pri­
vilegien/ j'teybeite/ Gericht unb Gerechtigkeit je-
derzeit ohn« jemanbes Eindrang ober ^»inderun-

;

ie an ^»alf-auch ^»andtgerichte/ «in jeder in dem 
einem/' nach bem Alten zu richten/ unb sich fünft 

in 



8 ) o ( t @ i  s - z  

in allermasstn/ und tveiff/ wie si« von Herrn ;u 
Herrn darmit verkhnet/begnadiget und die gehabt/ 
ßttd) von Oldmges gebrauchet/ so weit und ferne 
eines jedern Gränye und Gchedinge wendet / zu 
Wasser und zu Lande/ nüyen/ gebrauchen und 
der ;n gemessen haben sollen/ wie ihnen Venne und 
sünderllchen den Derwischen Jhro Röntgt, ttlajejk. 
in gleicher Gnade und Freyheit der Harnschen und 
wlertschen auff- und angenommen/ diesetbige ihre 
habende Lr^heit und Gerechtigkeit auch iyiger die-
ser Lande Gelegenheit nach zu vermehren auch zu 
verbessern/ und nicht zu vermindern in Gnaden 
geneiyr seyn. Von dem glorwürdigstem König zfrico 
darauf mit ausdrücklicher Benennung Erb- erkaussten-
und wohlgewonnenen Gütern, tmb so folger ds von den 
nachfolgenden glotwürdigsten Königen, auch letziich von 
Ihrer Äontgl. Lliaiest. ftldsten unter Dero heiligen 
Hand confirmiret worden; Also haben wir das mierum 
terthänigste Vertrauen zu ti?uer Äonigl. £l7<u(t. ho­
hen Gerechtigkeit, daß sie unser liebes Vaterl»nd bry 
bem Recht und Besitz ihrer adelicher hergebrachten Gü-
ter, und denen darauf allerwegen gehabten Privile­
gien, Reckten, Gerechtigkeit nnd wohlhcrgebrachten 
Gewohnheiten ferner allergnüdigst schützen und erhalten 
werben; Um welcher Buer Römgl ttla tll. im Nah­
men bet sämtlichen Rittet-nnd Landschaft wir alleruw 
terthänigst und dehmüthigst anflehen und bitten, tmb 
dafür mit unsern Nachkommen zu ewigen Zeiten erster-
ben werden, 

/£»«( ÄSnigU Majest« 
Ätetutifirrtiinkifl« frtürfiidjffdjalMgflf 

unb Untmlwn. 
V»n 
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Von wegen simptlicher Ritter-vnd Landschaft de< Herzog-

thumS Ehsten anweftnde Deputirte. 

Gotthard Johann Verend jsohain* Vtich Stackclberg. 
von Budberg. • Uxküll. 

jfohamt Ludwig vhasiwt. 
p. t. Sccretarius. 

-NB. DieittvorstehenderDe^uttkon allegsrte Documenta, fol-
len am Ende dieser Sammlungen nebst noch mehrere angefüget 
werden. 

x. 
Ex Protocollo Imperatoria: Majeftatis toriusRuflia: Tu-

dicii supremi Provincialis Ducatus Esthonia: sub 
die 14 Octobr. 1725. 

St)6n dem <>arrisch- wierljchen/ »der so genante» 
<0 Gnaden Rechte auf beyderley Geschlecht: 

1) Was das Harnsch- Mierische-Recht betrifft, 
sd begreifst stlbigeö >n sensu latiori genommen/ alle und 
jegliche Privilegia, Immunitäten, wohlhergebrachte 
Landes -'Gewohnheiten 5 Gerichts-Einrichtungen und 
Ordinamien, womit die Einwohner in Harrte« und 
v?«ertand von der höchsten Landes Herrschaft privilegi-
ret worden, in sich, und wird daher in alten Privilegien 
nicht unbillig ein Harrtsch-und rvtertsch-Recht ge-
nennet/ gleich wie ein solches aus dem der Dorpatschen 
Ritterschaft von dem Könige in Schweden Carole dem 
ix. An. 1602. den 1 zJultt verliehenen Privilegio nicht 
undeutlich abzunehmen. 

?) Stricte 
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2) Stricte aber und in engerm Vestande genom­
men, so wird hierunter eigentlich das öiicaptoitas 
Recht bedeutet, wie und welchergestalt die Ritterschaft 
und Adel in dem Lande Anroeii und tPtzt'krib tenore 
des Conrad von Junaingens derselben Anno 1397. er­
theilten Privilegii, ihre Güter vererben und darüber 
disponiren können. 

z) Selbiges Hmnsches-und Miertsches-Recht 
nun ist nach seinem wahren Jmbegriff, nicht anders als 
ein vollenrsmmenes jLcb-Recht/ so die Eigenschaf­
ten eines dominii directi & utilis mit sich führet, und al-
le Vortheile und Rechte eines wahren Aiiodü sich zueig­
net, mithin demjenigen, welcher auf Harritch- Wie-
risch- Recht sein Gut besitzet, die freye Disposition so 
wohl, als auch die Vererbung dessen auf beyderley Ge-
schlecht so wohl in der Nieder- und aufsteigenden, als auch 
endlich in der Seit-Linie bis ins 5te Glied inclusiv?, ie-
cttndum computationem juris canonimittheilet, wie da-
von in mehrein das, dem Herzogthum ighfilanb al-
lergnädigst verliehene Ritter- und Land-Recht im 2'«» 
und 3tc» Buche sattsam Anzeige giebet. 

4) Damit aber nun sothanes Harrlfch«U>i«rt--
jche-Aliodtalttats-Recht vorletzt, definirter maßen, 
von einem jeglichen deutlich eingenommen werden könne, 
1b ist zur Erleiterung dieser ganzen Materie auch aller« 
dingS nachfolgendes anzuzeigen und vorstellig zu machen. 

- Was maßen bald im Anfange, wie dies Herzogthuin 
ZLHstlaud von der Crone IDmmmati/ und also schon 
300 Jahre vor Conrad von Jnngingens Regierung be­
zwungen worden, schon die Güter zweyeriey Art und 
Rechrens nemlich lLrb- und Kehn-Rechtms gewesen 
seyn, weil nicht lange darnach von denen &omg<n in 
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Vennemire denen Nevalischen Kloster-Jungfrauen zu 
St. Michaelis Freyheit gegeben worden, sich Land-Cü« 
ter zu kauffen. Daß nun sothane ihnen zu kauffen er-
laubre Güter nicht anders, als Erb-Güter seyn können, 
ist unstreitig, weilen die Lehn-Güter nicht anders als 
zum grösten Präjuditz des Landes-Herren, bevorab an 
Kirchen und Klöstern mögen noch können verkauftet wer­
den, in dem seidige nimmer den» Lehn-Herrn wieder an-
fallen mögen, inimaßen zu der Zeit die Klöster unsterb-
lich waren, und die abgehende Persohnen gleich wieder 
ersetzet werbt n. Ueberdem disponiren die Lehn - Rechte 
deutlich, daß auch die feuda pro anima oder pias causas 
nicht sollen oder können legiret werden. Und 

5) daß solche dem Kloster zu kauffen erlaubte Gü-
ter Adeliche Erd-Güter gewesen seyn, bekräftiget noch 
klärUcher Königs Erichs in Dennemark Brief oc Anns 
1307. worinnen er derAeptißin des Klosters zwar Frey-
heil gieber, Güter zu kauffen, jedoch aber exvrcsse dabey 
präcaviret, baß sie keine Güter eines Lehn-Mannes, 
noch auch die, welche selbigesmah.l dem König recktmasi 
flg (fciiicet propter aperturam fei,di) ZUssLeN köl>NM, 
kauffen sollte, und dahero nennet auch der König selbst 
in dem Confirmations - Brief de Anno 1310, welchen 
er der Aebtißin über die gekaufte 60 Haacken Landes er­
theilet, sothane Güter mit Haacken Ai'odia, so bmn 
nicht anders als vollenkommene Erb-Güter sind. 

6) Ferner beweiser Königes IPolberrmn 11. dem 
Aet$ogfp«m iffjllanb mitgetheiltes beschriebene 
Recht de Anno 1215. baß Erb-Güter so wohl als auch 
Lehn-Gürer schon ber Zeit alhie im Lanbe muffen gewe-
sen seyn, weilen er, nach bem er hierin verordnet, wie 
es mit Lehn-Gürern sollte gehalten werden, auch halbe 

dar« 
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darauf statuiret, und angezeiget: Wie i) eine Frau 
nach ihres Mannes Tod ihr Lebelang ihres Mannes Gü­
ter besitzen und nach ihrem Tode auf ihres Mannes Er-
beu bringen solle; 2) QBtc Unmündige ihre Güter, so 
ihre Vormünder verabalimiret, wenn sie zu ihren müu-
digeu Jahren kommen, binnen Jahr und Tag an- und 
beysorechen sollen, sonsten der Verkauft' oder Verpfän-
dung fest bleibe. 3) Wie ein Vater von seinen Gütern 
seinem Sohne lassen könne, was er wolle. 4) Wie ein 
Mann mir seinem Gut, so er erkauffr, verdienet oder 
erworben, nach seinem Willen disvoniren könne. 5) Daß 
ein Schwester von ihrem Bruder kan erben. 6) Daß ei­
ne Frau ihr Antheil an Geld oder Guth bekommen kan, 
und ein Kindes Parth aus des Mannes Gütern zu ge-
messen habe JC.JC. Welches alles nicht anders als von 
Erb-Gütern kan verstanden werden, weilen sonsten m 
Lehn-Gütern, so bald ein Manu ohne Erben verstirbt, 
sein Gut nicht an sein Weib oder Tochter, sondern so 
fort an den König verstirb«. Auch mögen die Vormün-
dere nichts verkauften, weilen in Hehn-Gütern der con. 
feniüs des Lehn-Herrens exvresse erfordert wird, so daß 
keiner darmir nach seinem Belieben verfahren, und kei-
ne Frau oder Tochter Lehn-Güter erben könne. 

7) Hiernächst ist auch dieses ein unstreitiges Ar­
gument, wasmaßen schon lange vor Conrob vonIun-
gmgkns den Adel ertheilten Privilegio, oder so genan-
ten Gnaden-Recht,Erb-Güter von denen Harrisch- und 
Wierischen erblich besessen und benutzet worden; indem 
König jfticMs Anno 1252. sothanen Lüden in Reval 
undWefenberg, so mit erblichen Recht besitzlich in ge-
meiner Svrache Land-Recht genömbd ihre Güter in Frey­
heit zu besitzen, confirmiret. 

Ff 2 8)Und 

1 
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8) Und daß über solchen Erb-Gütem schon vorbv 
sagten Conrad von )»ngmg«ns Zeiten aller Frey? 
difvoniret worden, zeiget die vormuhlige Landt'ü liche 
Praxis. Denn so hat der Adel Anno 1287. wie der 
damalige Bischof wegen deß Zchnden viel Dispüt, ge-
machte 60 Haacken Landes unter Watele und Kak-
tele erkauftet, und dem Bischof zu seinem bessern Um 
terhalt an statt des Achenden zugeleget und sich da-

. durch der Zehenden gänzlich entlediget. Anno 1345» 
Hai Andreas Rosen, der doch ohne Erben gestorben, daS> 
Gut Kllvifer dem damaligen Bischofverrestiret, daß er 
entweder selbiges behalten,- oder der Kirchen zu Reval'. 
nach seinen Belieben schenken könne.. Und Cabbala in 
Wierland ist albereits Anno x 391.. und also auch vor 
Conrad von Jnngingens Zeit ichon unter Erb gegan­
gen, und verkauftet worden.. Gleichmäßig findet man: 
auch,, daß in Jerwen Amte 1429. und also lange eher,/ 
ehe der Erz-Bischof Sylvester denen Stifrschen und ' 
Jerwischeu Anno 1457. dieselbe Freyheit, welche (Ton* 
rad von Iungnigen denen Harrischcn und Wierlschew 
verliehen,- zugeleger, schon das Gut Tanckas An. 1429. 
erblich verkauftet werden.. Und in der Wieck ist das 
Gut Parmel schon Anno 138611396.,iind 14.71. nach, 
eigenem Belieben abalienirct worden. Da doch der Bü 
schof ZVuvel denen Wiecklschen erst Anno 1524. des 
<Lo»ra> von?nngt!»aens Privilegium mitgetheilet. 

9) Daß also lindisvittirlich bleibe, daß neben Lehn-
Güter, auch lange vor <Lonrad von 7wng»inens Zei--
ten schon Erb-Güicr und Erb-Rechte gewe en, inmasen 
sonsten, und wenn dergleichen Erb-Güter nicht sollten', 
gewesen seyn,, mich solche jetzt obenangezeigte Aba iena-
tiones nicht hätten, vor sich gehM noch Bestand sieben 
können.. xolWafc 
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ra) Was Venn nun weiter die im Li»nde von Al­
ters gewesene Lchn-Güter betreffen,- so find selbige nicht 
unter dem ersten Mann Lehn geblieben, besondern albe-
rcitS Anno 1329.. ant Tage des Apostels Mathüi hat 
König Cdnstophsrus inDennemark zu Ehren der hei-' 
ligen Jungfrauen Marien, und Arstedy feiner Seelen 
denen inEhstland wohnmden Jungfern aus sonderlicher 
Gnade erlaubet ihrer Eltern Güter zu erben, und fich> 
dabey vorbehalten,- daß nach ihrem Tode, wieder das« 
Gut an den König fallenmüsse.. 

11) Daß nun diese Verbesserung voir LehwMtem! 
zu verstehen, ist daher' offenbahr,- weilen, nach Konig! 
trolbeirnm obenbenannten Privilegio- de Anno 1215» 
die Töchter schon vorher in ihrer Vor-Eltern- andern! 
Gütern Mil-Erben waren und von denen Brüdern nach) 
Advenant abgeleget werdenmüssen. Mithin also in-sel--
bigen Gütern keine Verbesserung nöthig hatteiti. 

12.)'. Nachdem >»»n das Hcrzogthum>Ehstland An­
no l Z46. vow dem Könige n?ölt>crnat:<v'i\ in Denne--
mark an den Hochmeistern! Einrieb1 Tüfemern vor' 
1900a Mark löthigten Silbers Kölnischen' Gewichts-
verkanffct,.und in diesen KauffBriefebenmäßig so wohl! 
Allodia,, i. e.. Erb-Güter,» als Feuda,. i e Lehn-Güter 
benennet worden, so trug sichs zu>- daß Anne 1397. am' 
Tage Margarethen der Hochmeister Conrad von Juip-
giiiczett denen Rittern und Knechten in: Harnen und' 
Wierland nicht nur allein aile ihre vorhin erworbene 
Rcchte, Gnaden und Freyheiten,- welckes von' Alters 
her schon zu der Könige in Dennemark Zeiten verliehen-
worden, confirmirte und besiegelte, und 'elbige ̂ u ver-
bessern, nicht aber zu verringern versvrach,' sondern er 
verbesserte auch eoäem amm & die durch ein apartesPn» 

Fsz.' vile--



830 G )<>( © 

vilegium würklich das SucceßionS-Recht denen Harri« 
schen und Wierifchen in ihren Lehn-Gütern worin nur 
bis dahin nach Absterbender Söhne, die Töchter allein 
erben mögen, dergestalt, und also, daß selbige Lehn-
Güter dadurch ihr« vorige Natur und Eigenschaft ganz 
Verenderlen und verlohren, und dahingegen die Natur 
des Erb-Rechts angenommen, und lamet das Privile-
gium, wie Beylage tub <c belehret. 

i z) Gleich wie nun durch dieses erhaltene Erb- und 
Gnaden-Recht, ipso jure & facto das Lehn aufgehöret, 
also hat auch keiner nunmehro weiter nötig gehabt bey 
Veränderung der Regierung um Constrmation seines 
gewesenen Lehn- unb durch diese Gnade in ein Aiiodium 
versetzten Gutes für sich ins besondere zu suchen, gleich 
sonsten bey Lehn-Gütern bis dahin damahls gewöhnlich 
gewesen, besondern sie haben diese verbesserte und in Erb 
verwandelte Güter als andere Erb-Güter besessen, mit 
selbigen als andern Erb-Gütern disponiret, und auf 
männ- und weiblichen Geschlecht, so wohl von der 
Schwerdt-als Spiel-Seiten (i.e. von der väterlichen 
und mütterlichen Linie) ins fünfte Glied von dem Ver-
storbenen angerechnet, vererbet und selbige, wenn sie 
wohl gewonnen und erkaufft, als eigenthümliche Güter 
und zwar ohne Consens ihrer nächsten Anverwandten, 
wenn sie aber ihnen an geerbet worden, mit Vorbewust 
und Vollwort ihrer nächsten Erben vertestamentiret, 
verkaufst, vertauscht, verpfändet, und nach eigenem 
Belieben, ohne des Endes nöthig zu haben einigen Com 
sens des Landes-Herrn hierzu ein zu holen, verabalie-
niret. 

14) Dahero dann auch in Anno 1491. wie in Bey­
seyn des Heermeisters Johann Freytag von Hering* 

hoff 
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Voss von der ganzen Ritterschaft eine Beliebung ge-
macht ward, welchergestalt man bey Verkauffung der ' 
Güter in Ansehung derer darauf «wann haftenden 
Schulden sich verhalten sollte, nicht das geringste keier-
vdium hiebet) Abseiten des Landes-Herrn eingerücket, 
noch pracaviret worden, daß solche zu verkauffende Gü-
ter zu förderst dem Landes «Herrn angebothen «erden 
mästen. sot> iigo. 

15) Nur hat sich dieses inzwischen zugetragen, daß 
der Hochmeister Ludwig von <Lrlingsl?auje» ad in-
stjtuum der Harrisch- und Wierifchen Noblesse das von 
«Lonradvon Jiiitgmgc» ertheilte Gnaden-Recht Anno 
1452. dahin declanretund verneuet, daß sich desselben 
fem ander i«b g denn nur diejenigen Ritter und Knech-
re, welche ihre Wohnung in Harnen unb Wierland 
haben, unb ihr Brod barinnen essen, zu bedienen ha-
ven sollte. 

16) Itebvigenö ist solche libera difponendi potestai 
«nb freye Vererbung bis ins fünfte Glied cum qua'itate 
hcrfditaria in feiner völligen Kraft und unverrückl ge-
b'ieben. Dergestalt, baß ein solches vererbetes Gut, beS 
Erben auf den es kommen, vollständiges Gut unb Po« 
tnmon um werben, unb er bamit wieber frey disvoui-
ren unb auf feine Erben wieber vererben können, weilen 
ein Erbe eigentlich fuccetlbrem in imiverlum jus ,  qnod 
defundtus habuit, bedeutet, mithin aus den Erben alles 
Recht, was der verstorbene Erbverlasser gehabt, devol-
»tret und in selbigen aufs nett einwurzelt, so daß dieser 
alles dasjenige was ber Verstorbene thun unb bifeonv 
ren können, auch mit eben betfelbigen Freyheit zu benu­
tzen, unb zu gebrauchen, bemächtiget ist, allermaßen 
t)Nb woferne der buccefl'or in hereditate nicht dergleichen 

Befug-
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Befugnis mit haben sollte, es wieder die Natur der Erb-
schast, welcher besagter maßen daö Universum jus quod 
detunctus habuit > in heredem devolviret, (stllffcn würde» 

17) Und dieses alles bestätiget noch vielmehr die 
einige hundert jährige Praxis, dammlich solche Har­
nisch- lvierisch- Rechts Güter ohne einige Einsprach 
und Wiederrede der höchsten Landes Obrigkeit, als de-
rer gewesenen Hoch-und Heermeistere und derer folgen-
den Herschaften vererbet und aller freyest difponiret wor-
den, so daß daher kein Exempel zu finden, daß einiges 
Gut au den Herrn des Landes verfallen wäre, fo aber 
nicht würde geschehen seyn, wenn das Junginsche Pri­
vilegium in einer andern Meinung hätte können verstan-
den oder gedeutet werden. 

$8) Gleich wie nun jetzt angezeigter maßen durch 
dieses des Conrad von Ouiigtngcne gegebenes Gna­
den-Recht, alle Lehn- in Erb-Güier verwandelt wurden, 
und selbiges, wie der glaubwürdige und selbst zu deö letz-
ten Heermeisters Regierungs-Zeir bekäme Historien-
Schreiber Nussovius in seiner Ehst-und Liefländische» 
Chronic vermeidet, als ein besonderes stattliches Äecht 
wieder alle Lehn-Rechre angesehen ward, denn so ist bey 
allen Feudiden ein ausgemachter und unstreitiger Satz, 
daß die Feuda, fb dal de, wie sie in impropria, fcilic« 
hereditaria Verwandelt werben, aufhören Feuda proprio 
sie dicta HU seyn, Itttb naturam bonorum propriorum» 
sive aiiodiaiium an sich nehmen; also bediente sich auch 
die Noblesse in dem Erz-Stift Riga, im Stift zu Dbrvt, 
Ofel unb der Wieck dieser Gelegenheit und suchten eben 
solche Gnade und Verbesserung auch für sich zu erhalten. 
Welches des Conrad von jungtitgens benen Harri-
fihen und Wierifchen ertheiltes Gnaden-Siecht bann der 
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Zeit nach dem der Erz-Bischof Sylvester 1457. und 
Bischof̂ i»v«l Anno 1524. eö ihren Unterthanen mit 
verliehen und gegeben, den eigentlichen Nahmen von -
Harri,ch-U?ler»>ch-Recht erhalten, und nach der Zeit 
in dergleichen Begnadigungs-Gütern gebrauchet, und 
also bis auf dcn heutigen Tag genennet, und solcherge­
stalt, als oben angezeiget, tam rationc succelTionis,quam 
diipofitioiiis, von unsern Vorfahren je und allewege be-
griffen, verstanden, und connnue vracriciret worden. 

19) Wie dann dahero die Motte auf Harrljch--
und tPicnsch-Recht/ oder wie es auch sonst heißet: 
das Recht der Gnade, je und alle wege so wohl zu Heer­
meisterlicher, Bischöflicher als auch Königlicher schwebt* 
scheu Regierungs-Zeit, in benen über solche Güter aus-
gefalteten Kauff- Donations- nnb Auftrag-Briefen, nicht 
anders denn dergestalt exprimiret und expliciret worden: 
als daß solche Güter aus Erben und Erbens-Erben, erblich 
und ganz zu eigen in dein Gnaden-Rechr, auch zu ewigen 
itmeiebemtflichen Zeiten besessen, benutzet,unb gebrau­
chet, vergeben, verpsänbet, nnb verfauffet, unb damit als 
mit wollgewonncnen Gute eigenen Gefallens gethan unb 
gelassen werben fönte. Und in schwedischen Königl.Kausfi 
und Auftrag-Briefen wird es folgender gestalt exprimi-
ret: Under aöeltg ̂ ryheet och freite ttenff 
efter Harns? ochrvierlskRatt/tiUewardeltch Egen­
bomb/ att nmta/bvucftt/ och befall«/och dacmerl? 
giöra och lata/so )om mett sitt v&tte och wollfanan« 
ofling« God;/ «ft«r fitt och Veras egtt godaBwag 
och WM«. (*) 

©g 20) Daß 
(*) d. I. Unter aderl. Freykeit und Schatzfteyen Manne«<Dienst 

nach Harristh» und Wierschen Recht« zum ewigen Eigmlhum zu be-
nutze» 
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20) Daß dannenhcro aus solchen unwiedersprech-
lichtn public» DocumcRtis, unb von der allerhöchsten 
Landes Obrigkeit selbst ausgestelleten instrumentis au-
ihenticis, als dem allersichersten und besten Commema-
rio wegen der Harrijch- IVterifch - Rechtes oder auch 
so genanten Gnaden-Rechts-Güter nicht anders kan 
und mag geschlossen werden, denn daß tenore gedachten 
Harrlschen-tVtcrischen-Rcchtes sothane Güter auf 
beyderley Geschlecht vererben bis ins fünfte Glied zu ewi­
gen Tagen, und frey besessen, verkauftet, verpfändet, 
und vertauschet werden können, jedoch mit diesen Un-
terscheid, als oben Nnm.i z. angezeiger worden, und 
ans den Eystnischen Ritter - und Land-Rechten m. 2. 
Art.i. & Z. lib.z..Lc!lik. l I. Art. 2. lib. z. luk.» in meh-
rem $u ersehen. 

Von dem Allodial-Rcchf» 
Gleich wie nun in demVorstebenden daS Harrisch-

N l̂'erlfch- Recht / als ein Erb-Recht beschrieben und de-
dnciret worden, so ist auch daraus abzunehmen, was 
neinlich das i£ib< oder Aiiodiai-.Z\td>t fty,einsi>lglichrn 
unnöthig davon weitere Anzeige zu geben, zwar findet 
man, daß ein Unterscheid zwischen dem so genannten 
Harrijch-lvttrisch-und dem Ailodial-Recht daher ge­
macht werden wollen, weil ersteres nur die Erbschaft 
bis anfs fünfte Glied ine ufive, das A!iodiai-R«l)t aber 
in infiuitum bevolttiret; allein gleich wie bey dm vor-
nehmffen Rechts-Lehrern ausgemachet, daß die Deter-
minirung des fünften Gliedes dem Ailodiatitats-Recht 
nichts bemmmet, weil auch diese Expreßion in vielen 
Allodialitats- Rechte»/ gleich bey verschiedenen an-
dem Nationen gewöhnlich, sich befindet : AlS kan auch 
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der bey den Harn'sch- Mlerische» < Rechten exprimirtt 
5tus Gradus ("CltlC ditferenfiam fpecificam Zwischen dem 
aiiobisllttsttö • Recht verursachen, immaßen nicht nur 
allein die nach den Harrisch- und IVlcrijchen-Rechtei» 
gewöhnliche und eine viel hundert jährige Praxis bestät-
tt(V(? computatio graduum fecundum jus canonicum* bUft 
erdachte Differeme gnüglich hebet, und dahero erkläy-
ren auch die Rechts-Gelehrten dieses, daindenallge-
meinen Civil-Rechten exprimiret, daß die Erbschaft bis 
an den ioGrad der«eit-Linie,so nach canonischer com. 
putation der;te Gradus wäre, vererbet werden könne, 
daß es eben so viel gesaget sey, als in infinitum, erben, 
quoniam nunquam vel raro exstattalisquintus gradus, idco 
in eo hercditas cessare vel definere dicitur, bcfOslbCVU 
hebet auch sothane erzwungene differcntiam die oben be­
rührte und von der allerhöchsten Landes Obrigkeit in to­
nen wegen derer verliehenen Harrischen- tVimfchm« 
Rechts-Güter ausgestelleten Dokumenten, selbst ge-
brauchte ErklärungS-Worte; allermaßen unstreitig fol­
get, daß weil denjenigen, derein Närrisch-lViertjch-
Rechts-Gut als ein ewig währendes Eigenthum auf 
beyderley Geschlecht besitzet, die Freyheit zustehet, nach 
seinem eigen Willen und Gefallen, damit zu schalten 
nnd zu walten, als mit wolerworbenen Gute, auch 
hiebe») nicht die geringste Exception tam ratione dilpofi-
tionis quam fucceflionis annectiret/rlOd) eine Distinetion 
zwischen dem Harntch- Mierischen- und Allodml-
Recht gemacht, also auch von keinem mit Grunde 
Rechtens einige diftercntiam zwischen denen beyden Rech-

Gg 2 ten 
nuken, !U gebrauchen und zu behalten, und damit zu thun und zu 
lasten, als mit seinem rechten erworbenen Gute/ nach seinem und 
ihrem eigenen Gefallen und Willen. 



»Z6 « )e( ® 
ten gemacht werden müsst. Nam tibi lex noa diftinguit, 
scc noilrum est diftingucre. 

Von dem Stlftschett - Rechte.' 
Was dieses Recht betrifft, so kan hievon die beste 

Nachricht aus der Stiftschen Canzeley erhalten «erden, 
immaßen uns eigentlich der Stiftschen Güter Rechte, 
Privilegs und Beschaffenheiten nicht bekant. (') 

ÜOön dem Gaamendm - <^>and - Recht. 
Was dieft Gaamende-H>and betrifft, je finden 

wir in dem 14. m. z.Buck)s der Ehstnifchen Ritter- und 
Land - Rechte, daß selbige vorlängst aufgehoben und sich 
niemand mehr derselben gebrauchen und darauf berufte» 
könne. 

Vo» dem NörkZpltmfchen Beschluß - Recht und 
von dem (Kttdünken-Recht. 

Gleich wie dieses NorköplNgscKe Recht in dem 
Königreich Schweden Anno 1604. von den damahligen 
Ständen constiturret und gefeect worden, auch sich 
dieser Schluß gedrucket findet, (*') mithin daraus zu 
ersehen was dergleichen 25öttopmgfd>te Beschluß« 
Recht ratione derer verschenkten schwedischen Domai-
nen in sich fasset, als kan auch aus der Estnischen Ober­
land - Gerichts »Cantzeley hierüber keine andere Nachricht 
ertheilet werben; Gleichmäßig findet fich auch wegen 
des Gntdünkens-Rechtes in ber EhstnischenOberland' 
Gerichts Canzeley keine eigentlich« Nachricht.. 

Zn fidem fubfcripfi 
f. Job. RiefenkampfE 

JUdi p. Esth. (Up, Secretarius* 
.• Xl.DeS 

(*) Suche diese Nachrichten vorn von Nr n. biavii, o&er pag.a$ 
O Soll hjntm inä Teutsche beygchA WttCe* 
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XI. 

Des Ehstländischen Ober-Land-Gerichts B» 
fchrcibung des Mannri'chterlichm Auftrages 

Anno 1696. dm 18 Martii. 

Grsfmächtigster/ 2lllergnäd,gst«r Röntg k 

F^emnach S». &5ntgl tslafeß. 0» dieses dew um 
terthäniges Ober-Landgerichte allergnädigst getan-

gen lasten, einen unterthänigen Bericht und Bedenke» 
zu geben: wie weit nach denen Landes-Rechten und ver-
nidge alter gebraucht. Gewohnheiten sichs gebühret, die 
über DonationS-Güter getroffene Kauf-Contractm vor 
Gerichte anzugeben und confirmiren zu lasstn, daß si« 
dadlirch eine RechtenS-Kraft erlangen tönnm! Wie luv 
gleichen ob nicht bey Verabsäumung dessen Jjhv.Zxomgt, 
Majest. dero hohes Recht offen siehe» möchte, vor ei­
nem andern zu dem Gut zu treten 1 So hak ist». 
Aönial. Majest. unterthäniges Ober-Landgericht zu 
allergehorsamster Erfüllung solches allergnädigstm Be-
fehls dieses Landes Rechte und Privilegien, sammt,w* 
die alte gebräuchliche Gewohnheit mit sich gebracht, im» 
(ersuchet. Da dann p desto besserer Erläuterung die» 
irr Materie vorher» präsuvpomrer und evnffderiret wer-
den muß : 1) Was eines Kaufes und Verkaufes eigent* 
ticher tiicmiaJ Stücke fei)ff. 2) Woher die gerichtliche 
Aufträge eigentlich ihren Ursprung genommen, z) Was 
das Absehen,.welches gemeinigliche» bey dergleichen ge-
sichtlichen Aufträgen ohne- Unterscheid und insgemein 
ist. 4)1®ad Absehen, welche dergleichen Aufträge in ge» 
wissen Fällen absonderlich habe».. 5) Wie solche allhier 

©13, in 
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in Ew. RZnial. Majest. Herzogthume von uralten 
Zeiten her gebräuchlich gewesen. 6) Ob selbe jemahlen 
von der hohen Obrigkeit durch ein Gesetz oder Vratut zu 
einem solchen nothwendigen Kisentiai-Stücfe einesKanfs 
und Verkaufs gemacht worden, daß ob dcfectum dessen 
auch der Kauf selbst unkräftig und ungültig seyn seilt, 
und dann 7) WaS der Effect von solchen gerichtlichen 
Aufträgen sey. Was nun das erste anbelanget; so ist 
nach natürlichen und allgemeinen Rechten bey einem 
Kauf und Verkauf das principalste wesentliche Stück 
der Consens des Käufers und Verkäufers, hernach das 
Gut und denn der Werth desselben, oder der Kauf-Scktt-
ling, wie solches in hiesigen Ritter-und Land-Rechten 
Lib.4. Tit. 11. art. 2. angeführet, worinnen dann nehm« 
lich, daß zu einem Kalls und Verkauf nicht mehr, als 
vorerwehnte drey Eii'emiai-<5tMe erfordert werden, al­
le Rechte und Rechtsgelehrte übereinstimmen, und dar-
aus unwiederPrechlich erhellet, daß die gerichtliche Auf-
träge denen Kauf-Contracten inSgemein mit Nichten, als 
ein inseparables Essential.ankleben, wie aber 2) 
unstreitig, daß ein jeder Actus puM. oder judiciaiis einem 
Actui privato & extrajudiciali vorzuziehen, und dahers 
auch eine ausgemachte Sache, daß einem Privat-Con-
tract Ober Handel ioterventu autoritatis judiciaiis eine 
grössere Kraft und Bündigkeit zugeleget wird; so ist 
solcher Privat-Nutzen und Privat-Absehen der eigentli-
che Anlaß und Ursprung gewesen derer gerichtlichen Auf-
träge oder solche Privat-Handelungen gerichtlich cor-
roboriren zu lassen, weilen bey sothaner Bewandtnüß 
ein jeder des gekauften oder sonst acquirirten Gutes um 
so viel sicherer gewesen, als die Obrigkeit oder der Rich-
ter vor welchen der Auftrag geschehen seine eigene Acta 
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zu mainteniren verbunden geworden. Wie nun hier-
aus erheller, daß z) das allgemeine Absehen dabey eines 
jeden Privaten undCcntrahenten eigeneSicherheit und 
desto festere Büldiakeir eines solchen Actus sey; so ist 
5) das besondere Absehen, worauf mit selben gezielet 
wird, noch unterWedliche und thut sich in diesem Her-
zogrhum sürnemlich in zweyen Stücken Herfür. Erst-
Ii* wegen der Einsprach zum Näher-Recht und zwey-
ten« wegen «schuld, so auf bcm gekauften Gute haftet. 
Was das erste anbelanget, so ist bekannt, daß wenn 
jemand ein Gut, welches er zu veräuftrn Meckthat, 
an einen andern verkaufet, der nechste Erbe das Gut 
beysvrechen möge. Da ihn dann das Recht offen stehet, 
gegen Erlegung des Kails-Geldes der nächste zum Gut 
zu" seyn. Wenn aber nach geschehenem Verkauf das 
Gut dem Käufer gerichtlich aufgetragen worden, und 
innerhalb Jahr und Tag keine Beysvrache geschehen, so 
erlisch« solche Beysvrache und stehet deine, der sonsten 
das Näher-Recht dazu gehabt, nicht ferner offen, ft> 
daß in diesem «stück das Particulair-Abstehen mit denen 
gerichtlichen Aufträgen die Parriculair- und Privat-«!-
cherheit ist für den Käufer gegen den, welchem den Rech-
ten nach das Näher-Recht competiret,wie solches in hie-
figenNitter-und Land-Rechten Ub.4. T«. 14. art. 1.2. z. 
zu sehen. Was das andere betrifft, wegen der Schuld, 
so auf dem verkauften Gute haftet; so ist in dem Lib. 4. 

Tit. 12. art. 4. der allegirten Ritter-Rechte, enthalten, 
daß, wenn bey dem Verkauf Schulden aus dem Gute 
haften, der?reditor, so innerhalb Landes und gegen-
wältig ist, binnen Jahr und Tag, der aber ausserhalb 
Landes ist, binnen dreyen Iahren deshalben svrechen 
muß, und wenn dieses nicht geschiehet, alsdenn der (Tre-

ditor 
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fcitcr sich Vicht an das Gut und den Käufer, sondern an 
dm Verkäufer zu halten habe, so daß in diesem Stücke 
ebenermaßen das Particulair-Absehen mit denen gericht- • 
lichen Aufträgen die Particulaire- und Priv. t-Sicher-
heil ist, gegen den Creditoren, deme sonsten ex puncto 
crediti eine Ansprache an den Käufer ihrae aus dem Gute 
ftine Prätension zu zahlen competiret. Hieraus nun 
5) auch aus den Punct zu kommen, wie solche gerichtli-
che Aufträge allhier in tSxo* A<5rngl. Mazest. unter« 
tyänigem Herzogrhum von uhralten Zeiten her ge­
bräuchlich gewesen ; so findet sich in denen Privileges 
deshalben zwar nach Conrad von Iungingen von LLw. 
Aömgl. Majest. dero nnterthänigen Herzogthum al« 
leranädigst confirmirten Privilegio, Kraft welches igw* 
Äonigl. dero treu Verpflichtesten Ritterschaft 
die freye Disposition Über die Güter, welche ein jeder 
auf Harrisch- und Wierisch Recht possediret, allergnä-
digst läßt, so lange Erben WS $te Glied so von Schwerd« 
als Spiel-Seite verHanden, nichtes absonderlich ver-
fasset, noch eine gewisse Form und Weise, wie und in 
was TerminiS dergleichen Aufträge vorgenommen und 
bewerkstelliget werden sollen 1 Iedmnoch aber scind in 
vorigen Seculis geschehene Privat-Contracten und 
Handelungen verHanden, welche vor Gerichten ein- und 
ausgetragen worden, welches aber in nichts anders be-
stehet, als in gerichtlicher Corroborinmg derselben zu 
derer mehrerer Festigkeit, wie oben bereits erwehnet; 
Folglicken 6) den Punct belangende: Ob dergleichen 
gerichtliche Aufträge jemahlen von der hohen Obrigkeit 
durch ein Gesetz oder Statut zu einen solchen notdwen- , 
digen »»'-niisi. Stück eines Kaufs und Verkaufs ge-
macht worden, daß ob defectum dessen auch der Kauf 

selbsten 
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stlbffeu unfräftig und ungültig seyn sollt«; so findet sich 
ein dergleichen Gesetz und «Statut von denen Obrigkei­
ten der vorigen Zeiten, da die Bischöffe, Hoch- und Heer-
meistere und Danische Könige dieses Landes Regenten 
gewesen, nicht, sondern es haben solche Auftrüge schlech­
terdings nur in einer Gewohnheit gestanden; D.hero 
dünn bey der vor etioan vierzig Iahren geichedenen Zu-
sammentragung derer Ritter- und Land-Rechte AM. 5. 
Tit. 1 >. Lib. 4. unter andern mit angemerkt worden, daß 
hinsüro unbewegliche Güter und Gründe, Kauf und Der-
kauf, nicht bündig und kräftig seyn soll, wann nicht 
auch nebst Aufrichtung eines Kauf-BriefeS, und befiel« 
den Unterschreibung Von beyden Theilen, das Gut dem 
Käufer durch den Mannrichter, als eine publique Per­
son in des Landes-Herren und obersten Regenten N» 
mm orbentlich aufgetragen worden. Weiches aber in 
keinem anbern Absehen geschehen, als auf bad jus mra-
ctus und ber Crediroren halber, baß ber Käufer badurch 
seine particulaire unb speciale Sicherheit erlange, und 
denn absonderlich, baß um bie Erb-Güter bey denen Fa-
«litten zu conftrviren, diejenigen, welchen solches Nä­
her-Recht competiret, durch Determinirnng eines gewisi 
fm intervaiii zu solch einer Beysprache desto eber veran-
lasset seyn möchten, solche Güter nicht zu negligiren noch 
von ihrem Stamme abkommen zu lassen, welches sonst 
leicht geschehen würde, wenn ntcht durch solche Mittel 
die Bedienung solches Beneficii in eine gewisfeZeit einge-
schränket wäre, und daß dieses und sonst nichts ander» 
die Intention des vor allegirten Art. 5.1 it. II. Lib 4 ge­
wesen, erhellet auch daher, daß in dem i z.i'it. des jetzt 
gemeldeten 4 Buchs, als dem eigentlichen Loco, ba ge­
bändelt wird, warum unb wodurch ein Kauf ftr nich-

Hh tig 
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tig zu halten oder aufgehoben werben könnte, inffeimm 
Articul zu finben, baß ein Kauf, wenn kein Auftrag 
geschehen, barum eben nichtig unb aufgehoben seyn solle, 
wie beim gar viele Exemvel verhanben, baß Käufe unb 
Verkäufe ohne richterlichen Auftrag nichts desto minder 
in ihrer Kraft unb Gültigkeit bestanden, boch aber eine 
anbete Bewanbtniß hat mit benen Contracten, in'wel» 
chen sich beyde Kontrahenten zu jubicialer Corrodori-
rung unb Aufträge fub conditione, daß solcher nicht an­
ders gültig seyn soll, verwillkühren, welche Willkühr 
dann ihnen beyden unter sich ein Gesetz ist, unb ob taiem 
defectum einen solchen Contract unfraftig machet. Wie 
nun 7) aus biefen allen genugsam erhellet, worinnen 
der eigentliche Effect berer Aufträge bestehe, nemlich 
blos allein unb schlechterbings bie parcu ulaire Sicherheit 
eines jeben Privaten, ber ba contrahiret, unb bann in 
Stamm-Gütern bie Constrvation berfeiben bey denen 
Familien, wie auch wegen ber Debitoren Sicherheit 
auf ihre Prätensiones, also haben auch bie Güter, we(< 
che vom Publico immebiate in derer Privatorum Hän­
de kommen, entweder burch Donation, ober Kauf, 
ober Tausch, von bet Cron noch biete Neben Conffbera» 
tioit gehabt, baß, wenn sie von Königen zu Königen 
allergnäbigst solcher Gestalt bonitet werben, daß der 
Donatatius ober Acquitent solche aiodiatiter erhält cum 
jure & facultate . . . vendendi, teftandi bet König!» DO-
nation, welches also vetriaufuliret weit höhet unb kräf­
tiger, als ein Mannrichterlicher Auftrag sey, weilen 
ein solcher Actus von ber König!. Macht selbst herrühret 
und denselben allergnäbigst befestiget. Was nun letztli­
ch«»» betrist; Ob bey Verabjäumung dergleichen Mann-
richterlichen Aufträge üEty. Zfctwfis. Majest. Dero ho­
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hes Recht vor andern zu dergleichen verkauften Dona-
liens-Gütern auf welche keine Aufträge geschehen, zu 
zutreten nicht offen stünde! so ist Ew. &5nigl ZTta-.tffc 
unterthäniaeS Ober-Landgerichte viel zu unvermögend, 
über Dero hohes Recht einen Ausschlag zu geben, zu« 
mahlen, da in dieser Materie deshalben auch unmöglich 
etwas gewisses definiret werten kan, weien die Casus 
der Käufe und Verkäufe oder Acquirirung solcher Do-
uations-Güter nicht einerley Umstände haben, ein je-
der Umstand aber allezeit eine andere Bewandniß giebt. 
Jedoch ist die'es ausser allen Streit und Zweifel, daß 
gleichwie die vorige dieses thatest, unter-
thänige» Herzogthums Regenten bey Verkaufung de-
rer unbeweglichen Gründe es für ein gebräuchliches altes 
Recht je und allewege gehalten, und wie oft auch dieses 
Landes höchste Obrigkeit von Königen zu Hoch-und 
Heermeistern flch verändert, in steter Observance ge« 
blieben, daß der Verkäufer mit dem Käufer zugleich 
vor den Mannrichter, als eine publique Persohn gerre-
ten, den Kauf-Comract vorgeleget und den getroffenen 
Handel beS verkauften Gutes fund und public gemacht, 
da denn der Mannrichrer ncWi seinen Assesscren, im Na­
men des Negenren des Landes, dein Kaufer das Gut 
gerichtlich aufgetragen, welchergestalt, gleichwie im 
Erbschaft bey Sterbfällen gehalten wird, daß der nech-
sie Erbe in Ansprach aufdie Güter den weiteren aus-
schliesser, und binnen Jahr und Tag, gegen Erlegung 
des Kauf-Schillings, zu dem Gute treten kan; also ist 
derjenige, welchen solchen Auftrag, als ein nothwendi­
ges k equisitum. ohne welchen der Handel keine geimgsa-
me Festigkeit und Sicherbeit hat, verabsäumer, und sich 
durch dergleichen publiques Instrument im Namen sci-

Hh 2 ner 
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«er höchsten Obrigkeit, als deren Interesse zugleich mit 
darunter verfiret, nicht befestigen lassen, allemahl ohne 
Verjährung einiger Valium dem Zutritt dessen, der ei» 
Näher-Recht und Ansvrach haben kan, unterworssen. 

Bittet also Sw. Römgl Maiest. unterthänigeS 
Ober-Landgerichte Desselben allhier allerdemüthigst ab» 
gestattete Nachricht in Gnaden aufzunehmen, und uns 

" allemahl mit Königlicher Hmde und Clemeuze mild» 
Königlich zugethan zu bleiben, wofür wir mit Gut und 
Blut ersterben 

Sw. Mmgl. Majest. 
alltrunterthänigst freu pflichtschuldigste 

Dienere und Unterthanen 

Gerhard v. Lobe. Hermann v. Fevfin. Hans Iürg. LljctiilL 
Gmteon Zock. Otto Magtt. v. iLssm. 1 & v. Löweck 

Supplicarion vnd tcrfaflefe Nothdurft an Ew. 
Köniqk. Majkft. die An. 1621. von denen da«»» 
dcö-Deputtrten der Ehstlandifchen Ritter-
Schaft dem König Guß*™ sfdolpho in Narva 
übergeben worden- worin daSStamm-Recht 
vottreßlch erkläret wird. 

Durchlauchtigster und allergnadi-gker RStwg 
«ndHerr. 

gWrsttzm in keinen Zweistl Sur 2t$nfgl Maieff. 
«erdm fich noch aus unser» alvm MomunmriS 

aller 
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allergnäbigst zu erinnern wissen, welcher Gestalt An. 
1215. König rvoldemarus/ wie auch folgends König 
Srtcus christmilder Gedächtnisse, beydeKönige zu Den-
nemarken/ anfänglichen diese Ritterschaft in Ehstm 
mit einen Verfasset«» Lehn- «ad Stamm-Recht be* 
gaber und privilegiret. Und obwol hernacher An. 1397» 
ver Hochmeister in Preußen Conrad von Jvngmge» 
mit Bedingung oder in Buf und Cefiflttonibtto dir 
Lande Warnen und tvierland mit ein neu Gnaden» 
Recht auf die Töchter begäbet; aber so seinb durch die-
ftn Gnaden-Brief bie alten Stamm-Rechte unb Frey- Stamm, 
htiten, welche bie uralten Geschlechtere, unsere liebe $R,*fc 

Vorfahren, vor gegebenen Gnaden-Brief, auf ihre Gü» 
ter wohl erlanger, mcht aufgehoben ober geändert, be-
fbiidem bis an den heutigen Tag in stetiger Uebnng ge­
blieben ; wie denn auch der Hochmeister selbsten in die» 
fem Punct, daß fich die Töchter, so lange ihre Brüder 
leben, keinerley Weise zu ihres Vaters Erbe ziehen, be-
sondern davon ausgestenret werden sollen , die Stamm« 
Rechte dadurch bestätiget, indem er die Schwerdt-Seite 
der Spill «Seiten vorziehet, damit die Güter bey den 
rechten Namen und Stammen verbleiben mögrm, tmfc 
ist derhalben des Hochmeisters Meinung nicht, indem 
er sonder allen Unterscheid setzet, vaß der nächste Maage 
sowol von der Schwerd- als andern Seiten erben soll, 
daß bie Starnm-Güter durch der Mutter-Seile ober 
ihre Freunde dem rechten Stammw und Geschlechte sol« 
len entwendet werden, sondern es ist hiergegen zu be» 
herzigen, daß in diesem streitigen Falles alte väterlich? 
Stamm - Güter sey« ; denn dieselbe nicht Serend £«1» 
de noch dessen Varer erlanget und erworben, fdndem 
deroselbeni Vor-Vättre haben vor viele» undenklichen 

Htz z Jahre» 
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Jahrm dieselbe zu Stamm-Güter wohl gewunnen, unb 
also auf die Nachkommen verliaininer, auch beweißiich, 
daß solche Güter unter Schild und Helm be« Tauben 
gehörig gewesen, derohalben auch btn rechten Stam­
men wiedern haben müssen zuerkannt werben, imma-
sen auch bie allgemeine Rechts-Regula solches erfordert, 
also lautende: baß väterliche Güter btn so von des Da-
tern Linien ist zu zuwenden unb die mütterliche Güter 
denen bie von ber Mutter Seiten bie nächsten seyn. Und 
obwol diese Regula, so sonsten den Ztaysetl. unb Sach­
en Rechten gemäß, in unsern Rechten nicht exvresse aus­
gesetzet, aber so ist biese Ritterschaft dahin vrivilegiret, 
daß sie dasjenige  ̂ was sonsten benen Rechten nicht ans-
drücklich einverleibet, aus den Rayserl. Rechten suche« 
tmb nehmen sollen. Welches benn auch von den lieben 
Vor-Vätern bermaasen geschehen, unb ist solcher Um 
terscheid von Anfange her in Erbstiftung stricte observi-
ret unb in Acht genommen worden, gleichwie solches ans 

4, v 8. Heyden Urtheilen iub Lit. A. & B. zu ersehen; mit unter« 
thänigster Bitte, solche Urtheil in Römgl Gnaden zu 
«rwegen. Weiln bann biese Urthel nur schlecht auf 

 ̂ Mobilien gerichtet, gleichwie aber bahrn gesehen worden, 
daß bieser Unterscheid unb erwehnte RechtS-Regul er­
füllet, und die geklagte Posten dm rechten Stamme» 
zuerkannt werben mögte; immaasm benn auch zu Enbe 
veS ersten Urtheils mir biestn Worten gesetzet wirb: so 
«kenne toy wollmer 3«»8< de negest« ifcwe tho 
iznde sienes Bruder &inbts nach unsern wontltke« 
Rechten/dgrmede sollen sey entscheiden seyn. ( ) Ist 

nun 

(*) ®o ^kennen wir, daß Inn« Nr necbst? Erbe sey, 
sein«« Bruder K>nv«», nach unfern zewöhnlichm Rechten j(. 
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nun dieser Unterscheid damals vor hundert Jahren albe-
reitS ein gewöhnliches Recht gewesen, auch tn Mobilie» 
Sratt gehabt, wie vielmehr wird es dann nun Kraft 
haben und recht ftyn müssen in liegenden Gründen der 
Stamm-Guter! Wie dann auch folgends dieser Ge» 
brauch zur stetigen Uebung kommen, und in folgenden 
F«u beyde in väterlichen und mütterlichen Gütern wohl 
tn Acht genommen und unterschieden worden. Denn 
Diednch von Ttesenhavsen wenland Rittmeister und 
Landrath, hat das Gut Rappel mit tLpytgema Qy* 
tobt gefreyt, und ebenmäßig das Gut Metentacke» 
ihr zugebracht, auch in wehrender Ehe einen Sohn ge» 
zeuger, er aber selber darnach auch der Sohn wie auch 
folgends die Mutter verstorben, also unterschiedliche Gü» 
ter nachgelassen; so ist erstlich das Gut Rappel denen 
von den Nyrodten/ weiln es von der Seiten hergekom» 
men Gut gewesen zuerkannt, das Gut fcTieuntac&t» 
aber des stel. Oiedr'ch von Tiesenhavfens leibliche 
Schwester als väterliches Erbe zugeeignet, gleichwie anS 
beyden Urtheilen mb Lit. c. & n. zu ersehen. Mit die- « * ®. 
sen Ansprüchen wird nun der stetige Gebrauch mir son-
derlichen Unterscheide aus beyden Seiren deduciret, und 
fordern darauf alle beschriebene Rechte, daß löbliche wohl-
hergebrachte Rechte und uralte Gebräuche nicht weniger 
dann die beschriebene Rechte in Acht sollen genommen 
werden. Immaßen sie denen gemeinen Rechten vrrzu» 
ziehen, welchen denn auch in diesen streitigen Fall hat 
müssen Folge geleistet werden. Und weiln dann athie 
ein Jungfrau verstorben, auch ein väterliches Erbe und 
von Vater und Mutter Verwandten in ungleichen Grad 
bimer sich verlassen ; als beruhet hiernufdie rechte Hauot-
frage: auf welch«» dt« Tochter ihr vaterliches iä& 

d« 



*43 • )o ( @ 

de verstammet/ entweder auf desVatersoder Mut« 
ter Seite«! Darauf wird geantwortet, daß sie nach 
«ingezogenen Unterscheide und allgemeinen Gebrauch 
die Güter ans des Vaters Seiten verstammet, gleich 
wie es mit angezogenen Abbrüchen erwiesen, auch die 
Rechts - Regul sonder alten Unterscheid also meldet-: 
Bona quae ä patre vel ä pattrna iinea ad fi iura delata sunt, 
solus pater llcut in iis» quae a matre vel a materna linca 
ad fi'iuni defata, sola macer succedir A. I. per quas perib« 
nas instit; und sagen die Rechte hierauf weiter, d-c re. 
gu!a non procedit folum de patre & matre led 6c his defi-
•icntibtis in avo aviaque & sie de re'iquis alcendcntibus. 
Also folget abermal ans dlestn, daß die verstorbene Jung-
stau ihr väterliches Erbe nicht auf die Mutter Seite,' 
unangesehen dieselbe ihr in näheren Gradu verwandt ge­
wesen, verstammet, welches auch ferner ausfolgenden 
Gründen und Ursachen zu ichliessen. Denn wenn dieser 
Jungfrauen Mutter noch heutiges Tages lebte, formte 
ifte aus ihres Mannes ©titer nicht mehr als Kindes Part 
an Gelde und nicht an Gütern genießen, gleichwie aus 

*> der Belehrung fub Ut. n und denn aus denen beyden 
Lxtractm zu Ende ausgesetzten Exempeln solches mit 
mehrern zu ersehen; bitten in Merunterthänigkeit ein-
geführte Stempel in allen &5mgl.;@naben zu eroegen. 
In diesem Fall aber ist nun die Mutter vor dem Mann 
gestorben, also ist all ihr Recht nemlich Kindes Part 
wiederum dem Manne zugefallen, und bey demselben ge« 
blieben, dahero der Mutter Recht ganz todt und ausge­
hoben ; und weiln denn der Vater als Lerend Taube 
auch hemechst gefblget, und also die Tochter li-lifabett} 
Caube zuletzt gestorben. Hierausist nun die Stammt 
nie anzusehen, daß nemlich dieselbe in diesem Fall aufwettS 
flehet, als von der Tochter an Vater und Mutter unb 
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folgend« an Groß-Vater und Groß-Mutter und als 
dann so Seithalben; weilen aber die Mutter in diesen 
Gütern bey Lebzeiten kein Eigenthums-Recht gehabt, 
auch sonsten ihr Kindes-Parr ihrem Mann oder der 
Jungfrauen Vater wiederum angefallen, wie tan denn 
nun möglich seyn, daß die Tochter angeregte väterliche 
Güter auf die Mutter und so folgendsauf ihre Seite 
verstammen könne Z so würde ja erfolgen, daß der Mut-
ter nach ihrem Absterben mehr Recht zugeeignet würde, 
gleich als sie selber bey Lebzelten gehabt, welches dam» 
wieder die allgemeine Rechts-Regul streitig, die also er-
fordert: daß einer kein höher Recht auf sich ziehen oder 
auf einen andern transferiern satt, als er selber gehabt 
hat. Hat nun die Mutter in ihres Mannes Güter kein 
Recht gehabt, vielweniger wird ihr Bruder der alte 
Remhold Taube zu diesen Gütern können «erstattet 
werden, und daß eine Statt in ihres Mannes Güter 
nicht mehr als Kindes-Part oder Morgengabes-Recht 
zu genießen hat, solches ist ferner aus folgenden Fall zu 
vernehmen. Denn es hat der feel. <L>a»s Taube zu 
that* seiner Hinterbliebenen Wittwen Anna Urkulldie 
Güter Maet zu ihren Lebetagen im Testament ver­
macht, und zwar weil Eheleute unter sich zu »stiren 
wohl mächtig seyn, auch das Legatum nur aitf eine ge­
wisse Zeit gerichtet; aber damit die Landeö-Gebrättche 
und Recht erfüllet, auch die Stamm-Güter durch der 
Frauen von den Stammen nicht entwendet oder etwa 
zertheilet werden mögtm, als ist ein solch Testament 
kraftlos erkläret, die Güter den Stammen zuerkannt, 
und die Wittwe an der Morgen-Gabe sich Hat müssen 
vergnügen lassen, gleichwie solches aus dem Urtheil lud 
Lit. o. zu ersehen. Zudem, wenn einer Frauen in Man« «. 

Ii gelung 
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gelung der Gelder vor die Morgengabe ein Gut einge-
räumet wird, so ist sie nkht mächtig, solche Wiederg» 
be, es sey an Gütern oder Gelde an ihre Freunde zu 
«enden öder sonst?» and?rw?it zu veräusern, besonder» 
dasselbe fällt wieder anihres Mannes Erbe, und da kei­
ne Erben von dem Manne verHanden seyn, so fällt sol­
ches der hohen Obrigkeit zu, gleichwie solches hell und 
klar aus Königs tVoldemari Privilegio mit mehrer» zu 
ersehen. Wird also in diesen Worte» die Frau oder de« 
ren ganze Seite von des Mannes Gütern gänzlich aus« 
geschlossen und an ihre Statt die Obrigkeit geletzet, da-
mit jadie Stamm-Güter durch derenFrau?» nicht von 
den Stammen mögten gebracht »verde», wodurch denn 
ferner angezogener Unterscheid und uralter Gebrauch 
bestätiget wird. Ist also der Fall des Gutes Gaxie-
wo ist/ welchen die Frau Taubsche zu ihrem Behelf an«: 
gezogen, dieser Sachen nicht zuwieder, besondern viel-
mehr gleichstimmig. Denn gleich wie die väterliche» 
Güter de» den rechten Stammen, vermöge angezoge-
«er Gebrauche, bleiben müssen; also hat auch em glci-
cheS wegen der mütterlichen Güter in diesem Fall müssen 
observiret werden. Denn wie der 3<uob Tretden ver­
storben, auch seines Vätern Bruder an einem und sei-
»er Mutter Schw?st?r an ander» Theil, wie auch das 
Gut Saliemoise als ei» mütterliches Erbe hinter fich 
verlassen, auch die Mutter Schwester in selben Gute 
nachftumentlich gewesen, weile» der dritten Schwester 
Antheil, so aus dem Gut? noch unabgelegt gewesen auf 
sie verstammet, also ist dieselbe auch billig bey dem Be-
fitz ihres väterlichen Erbe erhalten worden. Daß aber 
des Vaters Bruder die Trelde» auch zu dieser Erbschaft 
»erstattet, solche» ist dahero geschehen, weile» degen ftel. 

Bruder 



® ) 0 C @ 2fl 

Bruder Lrany Trelde« vieles in das Gut verwandt/ 
also hat auch ein solches den Trelde»/ wettn es von ih-
nen hergekommen, nach angezogenem Unterscheide, auch 
wieder müssen zuerkannt werden: ist also das Gut da-
durch nicht »ertheilet, besondern bey der rechten Wurzel 
alS einer leiblichen Tochter, so in dem Gute gezmgec, 
geblieben, die Treib«» aber mit Gelde, so sie darin ge-
wandt, abgeleget worden ?c. Und daß nun das Mut-
ter-Geschlecht gleichsalS bey ihren Rechten erhalcen wer-
den, ist aus dem Urtheil TUB Lit. H. zu ersehen, darin H. 
das Gutpades desMannesBruder ab-und der grauen 
Schwester oder ihren nechsten Erben, weilen es von de­
rer Seiten hergekommen, zuerkannt worden; welcher 
Abspruch auch von der lieben hohen Obrigkeit durch ein 
&5mgl. Schreiben fub dato Stockholm den 7Junii An. 
1594. ratificiret worden, gleichwie aus dem Schreiben 
fub Lit. j. zu ersehen. Und hat nun die liebe hohe Obrig- /• 
feit damalen diese Gebräuche für billig und recht angese­
hen, bercroegen hat auch in btefem Fall dawieder nicht 
können geschritten werden. Was nun sonsten von un­
sern Abgefertigten im Reiche wegen der Mageschaft 
auch Schwerdt- und Gpiel-Geit« weitläustig ifi 
controvertiret worden, so können wir solches nicht an-®ful,®tlte-
ders beuten und geben, gleich als es in den Original ge-
druckten Rechten, barauS die Wörter auch genommen, 
enthalten; und weil die angezogene LandeS-Gebräuche 
solchen Zwist ganz aufheben, als haben wir, geliebter 
Kürze halber, uns darauf nicht weiter erklären können, 
werden derowegen Ä$mgl. Majefi. aus diese» 
allen in &5ntgl. Gnaden vermerkm, daß wir nicht an-
derS, gleich als unser Eid und Gewissen auch die Law 
deS- Gebräuche erfordern, in diesen streitigen Sachen 
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decretiret und gesprochen, die Wittibe aber sich mit Um 
fuge wieder diese Landes-Gebräuche aufgelehnet, auch 
dadurch vielen den Weg bereitet, daß nicht allein äh»* 
ZKömgl.kNajest. dahero viele Beschwernisse haben, be-
sondern auch mancher armer Mann, der es sonsten in 
Vermögen nicht hat, sein gutes Recht aus dringender 
Noth möfte schwinden und fallen lassen; in Ecmegtms 
di« lylge Welt also geartet/daß der Gewaltige uno 
Reich« allezeit auf em Recht pochet/ auch fei* 
ner dem andern weichen will. Würde also ein jeder sich 
des Urtheils beschwerden und selten alsdenn die Richter 

/ $u ihrer großen Mühe und Unlust allezeit dergleichen be-
fchwerliche Reisen verrichten, würde dadurch die ganze 
Landschaft, weiln bey derselben zu solchen Reisen kein 
Vorrath ist, besondern allezeit dazu sonderlich muß con-
tribuiret werden, ganz in das äuserste Verderb versetzet 
werden. Solches alles denn die liebe höh« Obrigkeit da-
malen, noch in den guten Jahren, allergnäbigst beher­
ziget und in Acht genommen, und dahero das löbliche 
Land-Gericht sonderlich privilegiret, ünd alles basjeni-
ge, was definitive in diesem A6nlql. Gerichte erkannt 
worden, vor ein endliches Recht gehalten, davon auch, 
vermöge uralten und anfänglich von denen hochlöblichen 
Königen zu Dännemarken gnädigst ertheilten Privile-
gUlt; die Provocatio ad fupttiorem verweigert wird. 
Zudem auch dies Gericht ohne dm Rönigl. Präsidenten 
mcht kan geheaet werden, derselbe auch gleichst z£m. 
Äorngl. Majefi. respectiret und also alles in St». Äo« 
m'gli LNajest. Namen, Macht und Gewalt erkannt und 
verabscheidet wirb.. Unb bamit tirtp. &<5ntgl. Majest. 
wegen ber Appellation unterthänigsten Bericht erlan-
gen mögen,, als haben wir aus unfern Privilegien, etli-



• ) O ( O SJI 
che Gründe und Fundaments extrahiren und mit denen 
rechten Originaken rcvidtrm lassen, mit unterthänig? 
ster Bitte, ifw. 2v5mgl. Majeft. geruhen in allen 
2\<5nigl. Gnaden angezogene Gründe zu erwegen: im-
maßen denn Remmert von Scharenderg in sein Vi-
dimus mit ausdrücklichen Worten den Inhalt der Pri­
vilegien wegen der Appellation anzeiget, als daß bey 
Vermeidung Äömgl. Ungnade keiner von dieses Ge-
richtS Absprüchm hat avvelliren mögen. Dieses hat 
auch An. 43. der BischofJohann Bischof in Cvrland 
und Administrator des Stlsts 0efell wie auch Johann 
von der Reste und Remmert von Scharenberg/ als 
Verordnete Commissarien zwischen der Stadt und der 
Ritterschaft, wegen der Appellation es auch also vermit« 
teil, nachdem die «todt von denen Abbrüchen apvelli-
ren wollen, und'die Ritterschaft dagegen ihre Privile­
gien aezeiget, also haben dieselbe alle unsere Privilegien 
bey Macht und Würden erkannt und behalten, derma-
sin, daß ein jeder sich darnach richten sollte, gleichwie 
solches aus dem commissorialischen Absprach mit meh-
rern zu ersehen. Mit diesen angezogenen Freyheiten 
sind wir nun unter die löbliche Cron von Schweden ge-
treten, dabey auch von l£xv. K<$mgl. Vsla e|i allen 
höchlöblichen Vorfahren allergnädigst gcschüket und er-
halten worden, auch solgends lfm. Roma!. M«ie(L 
fettsten solche Freyheiten und uralte Gebräuche uns al-
jergnädigst consirmiret und bestätiget, mir ganz unter-
thänigster und flehentlichster Bitte: lfm. 2V5»tgl. Ma­
lest. wollen in allen Rönigl. Gnaden uns bey solchen 
uralten/ Wohlhergebrachten/ confirmirten zrey--
Herten gnädigst schützen und erhalten. Und weiln denn 
schließlich die Frau Caubfcbe sich mit lauter Unftige wie-
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der ein solche Recht und wohlgesvrocheneS Urtheil aufge-
lehnet, auch die arme ohne das hoch bedrückte Ritter« 
schastm große schwere Unkosten geführet, welches den» 
der Landschaft zu nicht geringer Schwecherung ihrer 
Rechten gereichen thut, und dann in allen wohlbestal-
ten Gerichten, wie auch nicht weniger in unsern Rech-
ten an vielen Orten bey höchster Leibes-Strafen verbo-
ten, daß sich niemand wieder das Recht auflehnen soll; 
als bitten und flehen zu ££n>< Römgl. tHmqi wir in 
Unterthänigkeit, Dieselben wollen allergnädigst geru-
hen, und dieses alles aus Rontgl. Güte und mitkitlv 
cher Beherzigung ponderiren, und nicht allein uns fer-
«er bey solchen wolerlangten Freyheiten schützen, beson-
dern die Sache allergnädigst dahtn moderiren, daß die 

. Wittibe, nach unsern gewöhnlichen Rechtm, weiln sie 
sich dawieder aufgelehnet, möge gestrafer werden. Wel-
cheS alles zu t£xo» &<5mgt. Majest. gnädigsten Discre-
tion wir wollen verschoben haben, und eines erfteuli-
chen Abscheides erwarten, 

t£xo* Rönigl, Majest. 

getreie unb ßehorfame Unttrfasse» 

Die siimtl. Land-Räthe und ganze 
Ritterschaft des FürstenthumbS 
Ehstcn. 

Diese vorgesetzte Nohtdurst haben nun dieAbgefer« 
tigten zu ttatva ierv. Äomgl. Majest. nebenst folgen­
den Exlract und sonderlichen Credenz-Schreiben über-
reichet, welches von IyroRZmgl. Mai«st nicht allein 
in allen Xtiitgl. Gnaden angenommen, besondern auch 

würr« 
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«örtlich, bevor dieDocumenten verlesen, darauf auch 
dieSachen weiter mündlich erwogen und davon umständ-
lich DiöcourS gehalten, gleichwie die presenteS Abgefer­
tigte referiren, und vornehmlich dieses ganz beständig-
Um regerirer, nachdemmalen in diesem Fall eine Jung-
frau verstorben und von dem Vater im fünften von der 
Mutter aber im dritten Grade Verwandte hinter sich 
verlassen, ob nicht die Mutter der Tochter andre Seite 
sey, und weilen die Mutter Seite der Tochter in nähe-
ren Grade verwandt, ob dieselbe nicht billig auch zu sol-
cher Erbschaft müste verstattet werden 2 Daraufdie Ab­
gefertigten sich resolvirer, und allezeit nach uralten Ge-
brauch also behalten worden, daß väterliche Güter auf 
des Vaters Seiten und mütterliche Güter auf der Mut-
ter Seiten wiederum verstammet, damit die Güter al-
lezeit bey den rechten Stammen bleiben mögten; zudem 
tönte auch eine Frau nach dieser Land-Rechte ihres Man-
nes Güter nicht erben, besondern muß fich an Kindes« 
Part, oder aber, wenn keine Erbm verHanden, an 
Morgengabes - Recht genügen lassen, und fönte nun 
«ine Frau oder dieser verstorbenen Jungfrauen Mutter 
ihrer Tochter väterliches Erbe nicht erben, vielweniger 
würde der Mutter Seite erbm sönnen, fintemalen in 
diesem Fall die Mutter vor dem Manne gestorben, und all 
ihr Recht dem Manne wiederum angefallen. Daraufdann 
t£vo Aömgl.Majest. nachgegeben: bnp die Frau ih-
res Mannes Güter ntcbt erben k5nte; denncch sollten 
sie nun künstig aus ihren Mitteln wiederum etzliche nach 
dem Reiche abfertigen, damit auch die Wittibe hiergegen 
gehöret, und die Sache entschieden werden mögte. Die 
Abgefertigten aber sich hiergegen beschweret, daß solches 
der Landschaft unmöglich, dabey es auch endlich geblieben. 

Hier-
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Hierauf folgen die Documenta so aus unfern 
Rechten extrahiret worden. 

Ans dem alten Protocoll von An. 1494. darin etz­
liche hundert Urtheile verfasset und mit Nummern ge-
zeichnet, folgende Urtheile extrahiret und geschrieben. 

AufSpracke Mischen Weimar Jungen an einem 
Andrej von Brink«» von andern fub An. 1514. das 
267 Urtheil. So dann Andreas Brmck befthuldiget 
VSolmar 3»»g«it ttmb welchen Jung« seines väderli-
chen Erwe an reden Gelde und verwende sick des durch 
seines Bruder schulde wegen der Negesten dartho erwen, 
nachdeme se Halwe-Bröder wären von der Moder we-
gen, dar rvolmar tho antworde und verwende he wäre 
des Vaders Broder und de nechste nach der Schild Sey-
den »ho erwen. 

Himtp der werdige Herr Cumpthurfamt der acht-
baren Rade fick bekümmert Hebben, ordellende und af-
sprekende all düß ludende: so erkennen wir Wollmar 
Jungen de negesteErwe tho synes Broder Kinder, nach 
unsern wohntlichcn Rechten. Hiermede sollen se ent-
scheiden seyn. 

Ludwig vrkull von «Last» ist gefänglich in Ruß-
land geführet, aldar gestorben und hinter fich verlassen 
feines Vatern-Bruder den alten Di«drich öjtftill x>vn 
Ättflil an einem und seiner Mutter-Bruder dm alten 
Berend Tauben von ttlaydell andern Theils. Nun 
hat Diedrich Vxtull wie ein Vater-Bruder sich der . 
Erbschaft allein angemaset, weilen es vxkullen Stamm-
Güter wären, ZZerend Taub« wie ein Mutter-Bruder 
zu keiner Erbschaft gestattet, wie auch sein Sohn tDolmac 
DxtvU itzt noch im Leben dm Hof in Besitz hat. 

Sxtract 


